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Vorbemerkung

ln der Bundesrepublik Deutschland werden Agrantrukturerhebungen im zweiiährlichen Abstand seit 19751)durchgefühil. Ab 1999 findet mit

der .lntegrieften Erhebung" ein neues Organisationskonzept der zeitgleichen Erhebung aller betrieblichen Produktions' und

Strukturmerkmale Anwendung. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die bisherige Bezeichnung Agraöerichterstattung durch den Begrifr

Agnrstrukturerhebung eretzt. Mit dem Erhebungs- und Darstellungsprogramm der Agrarstrukturerhebung werden die Anforderungen der im

selben aveijährlichen Tumus vorgeschriebenen Erhebung liber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe der Europäischen Gemeinschaft

erfllllt2). ln Jahren mit einer Landwirtschaftszählung, die im Abstand von 8 bis 12 Jahren durchgeführt wird, ist die Agrartrukturethebunt in

diese Großzählunt integriert. Landwirtschaftszählungen und Agrastrukturerhebungen werden unter dem 0beöegriff,Strukturerhebungen in

land- und forstwiftschaftlichen Betrieben" zusammengefasst. Entsprechend werden alle im Rahmen der Landwirtschaftszählung erhobenen

Daten auch als Ergebnisse der Landwiftschaftszählung veröffentlicht. Die Weinbauerhebung 1999 war erstmals integrierter Bestandteil der

Landwirtschaftszählung, wobei auch weitere Merkmale aus der Weinbaukartei venrvendet wurden. Neben der Landwirtschaftszählung werden

dle Gartenbau- und die Binnenfischereierhebung als nachfolgende Erhebungen der Großzählung durchgeftihft.

Ziel der Erhebungen über die Struktur land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ist die Bereitstellung aktueller betriebsbezogener Daten iiber

die produktionsstrukturen und -kapazitäten der Betriebe sowie über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Betriebsinhaber

und/oder -leiter. Der Ergebnisnachweis bezieht sich u.a. auf die Nutzung der Bodenflächen, aufViehbestände, den Einsatz von Aöeitskräften,

sozialökonomische Verhältnisse sowie Eigentums- und Pachtverhältnisse. Die Veränderungen im zeitlichen Verlauf spiegeln den strukturellen

und sozialen Anpassungsprozess der Landwirtschaft an veränderte ma*twirtschaftliche und agrarpolitische Bedingungen wider. Sie dienen

einer Abschätzung künftiger Entwicklungen und sind somit eine unentbehrliche Grundlage für sachgerechte agrarpolitische und

sozialökonomische Entscheidungen auf nationaler und supranationaler Ebene.

Die Strukturerhebungen in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben setzen sich aus Einzelerhebungen (Bodennutzungshaupterhebung,

Erhebung über die Viehbestände, bis 1997 auch Aöeitskräfteerhebung) sowie aus weiteren Strukturdaten und sozialökonomischen

Merkmalen zusammen, die im Zusammenhang mit einer Agrarstrukturerhebung bzw im emeiterten Umfang mit einer Landwirtschaftszählung

zusätrlich erhoben werden. Beginnend mit der Landwirtschaftszählung 1999 werden die Merkmale über Bodennutzung und Viehbestände

zeitgleich mit den Merkmalen zu den Arbeitskräften und den übrigen Erhebungsmerkmalen als ,,lntegrierte Erhebung' im Mai efragt.

Repräsentativ erhobenen Me*malen liegt ein einheitliches Stichprobenkonzept zugrunde. Mit der Novellierung des Agrarstatistikgesetzes

vom 25. Juni 1998 (BGBI. , S. 1635) wurde überdies der Erhebungsbereich von Produktions- und Strukturstatistiken vereinheitlicht und die

unteren Erfassungsgrenzen angehoben. Die ab 1999 dargestellten Ergebnisse beziehen sich nunmehr auf Betriebe mit einer

landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens zwei Hektar bzw. mit einer Waldfläche von mindestens zehn Hektar (bis 1997 ieweils ein

Hektar). Für Betriebe, die diese Flächenausstattung nicht aufirveisen, aber über Viehhattung bzw. über Spezialkulturen vefügen, besteht

Auskunftspflicht, wenn vom Agrarstatistiktesetz vorgegebene Viehbestände oder Mindestanbauflächen vorhanden sind. Die ,,lntegrierte

Eftebung" dient ietzt gleichermaßen dem produktions- und strukturstatistischen Ergebnisnachweis. Aus den genannten Gdnden ist die

Vergleichbarkeit der aktuellen Ergebnisse mit denen vorangegangener Erhebungen nicht mehr in vollem Umfang gegeben.

Seit 1997 erfolgt die Ergebnisaufbereitung mit dem Aufbereitungsprogramm ,,AGRA". ln diesem Zusammenhang ist auch das

Tabellenprogramm der Landwirtschaftszählung/Agrarstrukturerhebung durchgreifend überarbeitet worden. Mit der Reduzierung des

zahlenmäßigen Tabellenumfanges und der Neugestaltung der meisten Tabellen wurde versucht, dem tatsächlich bestehenden

lnfomationsbedarf besser Rechnung zu tragen.

1) Bis 1 997 AgtaöerichterstattunS.

2) Außer 2001.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
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Hinweise zur Methodik

1 Allgemeines

Die agrarstatistischen Rechtsvorschriften schreiben

Agrarstrukturerhebungen (AS0 in zweiiährlichen, Land-

wirtschaftzählungen in 8-12 jährlichen Abständen vor. lm

Jahr einer Landwirtschaftszählung ist die ASE integrierter

Bestandteil dieser. Aufgrund der Mitte 199E in Kraft

getretenen Neufassung des Agrarstatistikgesetzes

wurden ab 7999 Anderungen gegenüber det bisherigen

Erhebungspraxis wirksam, die sich u.a. auch auf die

Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit denen vorangegan-

gener Erhebungen auswirken. (Veränderungen von 1991

bis 7997 siehe Fachserie 3 ,,Methodische Grundlagen

d er A§ra rberic hterstattungen / Landwirtsc h aftszäh lung

(Haupterhebund 7991-7997", Veränderungen 1999 und

2001 siehe Fachserie 3, Reihe 2 S.2 "Methodische
Grundlagen der Strukturerhebungen ab 7999" und Verän-

derungen 2003, siehe Fachserie 3, Reihe 2 S.3).

Mit der vorliegenden Veröffentlichung werden die Verän-

dergngen für die ASE 2005 dargestellt. Diese lassen sich

wie folgt zusammenfassen:

1.1 Veränderungen in derAgrarstatistik ab 2005

Auf der Grundlage des ,Gesetz(es) über Agrarstatistiken

(Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3118)"

und der,,Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von

Merkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (Erste Agrar-

statistikverordnung vom 20. November 2002 (BGBt. I S.

4415)", geändert durch die ,,Verordnung vom 20.

Dezember 2004 (BGBI. I S. 3584)" wurden für die ASE

2005 folgende Veränderungen eingeführt:

Neu in das Me*malsprogramm der Agrarstrukturerhebung

2005 wurden aufgenommen

- Merkmale über die Berufsbitdung des Betriebsleiters,

- Angaben über den Erhalt von lnvestitionsbeihilfen zur

Entwicklung ländlicher Räume der letzten 5 Jahre,

Fragen zur Ausstattung mit und zum überbetrieblichen

Einsatz von tandwirtschaftlichen Maschinen, Schleppem

und Einrichtungen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OOs

Nicht mehr erhoben werden

- Angaben zu den nicht bewirtschafteten Feldabgren-

zungen, für die der Betrieb Fördemittel erhält,

- Prämien für Umweltleistungen.

Veränderungen wurden vorgenommen bei den Komplexen

-,,Außerbetriebliche Einkommen" durch Zusammenfas-

sung, indem die "sonstigen Einkommensquellen" nur

noch in einer Position ausgevrriesen werden,

- .Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft" durch eine

tiefere Unteßliederung bei der Lagerkapazität des

Betriebes für Gülle.

Detaillierte Hinweise zu den o.a. Neuerungen in der Agrar-

strukturerhebung 2005 sind den Abschnitten 3 .Merk-

mats(Erhebungs)programm" und 4 ,,Verwendete Begriffe und

Defi nitionen' vorliegender Veröffentlichung zu entnehmen.

7.2 Verlauf der Agrarstrukturerhebung 2005

Die ASE 2005 wurde nach den Festlegungen des Agrarstatis-

tikgesetzes repräsentativ, d.h. in höchstens 100 000 land-

wirtschaftlichen Betrieben, im e6ten Hatbjahr 2005 (Anfang

Mai) durchgeftihrt.

Die ASE umfasst ein

- Grundprogramm mit Meilmalen der

o Bodennutzung

o Viehbestände

- Ergänzungsprogramm mit Merkmalen über Arbeitskräfte

und weiteren Strukturmerkmalen.

1.3 DieAgrarstrukturerhebung2005

Mit der repräsentativen ASE 2005 werden ausgewählte land-

wirtschaft liche Betriebe (Stichprobenbetriebe) befragl. Erho-

ben werden sämtliche Merkmale des Grundprogramms

- Bodennutzungshaupterhebung (mit Ausnahme des

Zwisc henfruchtan ba u s),

- Erhebung über die Viehbestände,

und des Ergänzungsprogramms

- Arbeitskräfte(nachdemEinzelpersonenkonzept),

-7 -



Eigentums- und PachWerhältnisse,

Enveös- und Unterhaltsquellen,

sozia[ökonomische Verhältn isse,

Anfall und Auftringung von Wirtschaftsdüngem tieri-

scher Herkunft,

Einkünfte aus anderen Erwerbstätigkeiten als Landwifi-

schaft, die direkt mit dem landwirtschafttichen Betrieb

in Veöindung,stehen,

Berufsbildung, des Eetriebsleiters,

fi thält' von lnvestitionsbeihilfen zur' Entwicktun g länd li-

cher Räume,

Ausstattung mit und überbetfiehlicher Einsatz von

landwirtschaft lichen Maschinen.

Einen Übeölick ilber die ASE 2oO5 und weitere Erhebungen

bis 2007 geben die Übersichten 1 und 3 auf den Seiten 9 und

1 1 dieser Veröffentlichung.

1.4 Flir 2005 geltende Rechtsvorschriften

Für die ASE 2005 gelten folgende Rechtsgrundlagen:

1. Gesetz überdie Statistik für Bundeszwecke (Bundessta-

tistikgesetz - BStatG) vom 22. lanuar 1987 (BGBI. I

5.462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Ge-

setzes vom 21. August 2002 (BGBI. I S. 3322),

2. GesßE über Agrarstatistiken (Agrarstatlstikgesetz -
Ag6tatc) in der Fassung der Bekanntmachung vom

08. August 2002 (BGBI. I 5. 31 18),

Verordnung (EWG) Nr. 571l88 'des Rates vom

29. Februar 1988 zur Durchführung von Erhebungen der

Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen

Betriebe (ABl. EG Nr. L 56 vom 02. Män 1988 S. 1), zu-

letzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.2739 l2OO4

der Kommission vom 08. Dezember 2004 (ABl. EG Nr. L

369 S. 26 vom 16.12.2004),

Gesetz zur Gleichstellung 'stillgelegter ,und landwirt-

schdfttiCh genutzter'Fläche vom 10. Juti 1995 (BGB[. I

s.910),

Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merk-

malen nach dem Agrarstatistikgesetz (Erste Agrarstatis-

tikverordnung - 1. Ag6taw) vom 20. November 2002

(BGBI. t S. 4415), geändeft durch die Verordnung vom

20. Dezember 2004 (BGB]. I S. 3584).

Betrieb als Erhebungs- und Darstellungs-
einheit

2.7 Al§emeines

Bei der A§E wird jede technisch.wirtschaftliche Einheit als

Betrieb angeselrcn, die die in Absctrritt 2.2 .Erhebungs- und

Darstellungsbereich" genannten Flächen oder Mindestgrtißen

an fierbeständen bzw. Spezialkulturen eneicht oder über.

schreitet und dic sonstigen im Abschnitt 4 -Verwendete
Begriffe und Oefi nitionen' aufgeflihften Kriterien aufrreist.

2.2 Erhebungs- und Darstellungsbereich

Zum Efiebungs- und Darstellungsbereich der ASE gehören

Betriebe

mit einer LF von mindestens zwei Hektar,

oder mit mindestens

- ieweils acht Rindem oder Schweinen oder

- zwanzig Schafen oder

- zweihundert Legehennen oder Junghennen oder

Schlacht-, Masthähnen, -hühnem und sonstigen

Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthühnem

oder

- jeweils dreßig Ar bestockter Rebfläche oder Obst-

fläche, auch soweit sie nicht im Ertrag stehen, oder

Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemü-

seanbau im Freiland oder Blumen- und Zierpflan-

zenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und

Gewüzpflanzen oder Gartenbausämereien für Er-

weöszrvecke oder

- ieweils drei Ar Anbau frir Eruerbszwecke unter Glas

von Gemüse oder Blumen und Zierpflanzen.

Betriebe mit weniger als zrrei Hektar tF werden in die Erhe-

bung einbezogen, wenn bei mindestens einem der anderen

in Frage kommeoden Mertmale die angegebene Mindest-

größe an lieöestäoden oder Spezialkulturen eneicht oder

überctniren wird-

2.3 Betriebsort

Die Erhebung aller Angaben erfolgt nach de.rn O r t d e s

B e t r i e b s s i t z e s, nicht,noctr der Bekgahelt dcr vsn
Betrieb selbst bewirsö#teten .Fläotrcn. tsrCtridbssüz i§t dlic

Gemeinde, in ds $ch 'die wictrtig$ten Wiusuhdssnü{id€
des Betrieber 'ödfindsn. Dbs Sl[ ordh füir Befiliee, dEEn

Flächen tellr im lnland, tkjltr iin *ßlünil:lisgex sowie für das

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005

2

3

4

5

Siehe Anhang dieserVeröffentlichung Anlagen 1 bis 5.
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Obcrricht 1: Atr.rstrukturertebungen sowie Erhebunten {ibcr dle
Bodennutzung und Viehbestlinde in

land- und forstwidschaftlichcn Betrieben 1999 bis 2007r)

Elnzdüicbunt PrelEmm! / Ertcbunlcn / ttcrtnrh 1999 2001 2002 2(xr3 2005 2006 2007
t)

AIEEhuktuEöebung
gu, l,.ndulilrch.i5-
zthlun! 1999 fdl de]
Huptcöcöunt)

.) Bb 2OO2: G6.tr Uber AlraEtClsdlln (AlEßtrtlsdtleslu . AgStrtG) i.d.F. dGr 8eklnnbnlchun! Em 25. lurl l99E OGBI. I 5. 1615);
dtorh: G6.tUberAlrdßtdistika(Alnßtltlstlktcsd2-A!6t!tG)i.d.F.drtBcklnnünrchun!m8.4!tu3t2002OGBIlS.3lfE).

0 slßklrEhlburt tb 1999 .ltc ml l.hE (lln5chlleßllch Bodennuuun! und Vlchhlltun!).
:) 6mdr|mtfitbuE d.rEodunutsun! und vlchhlttun! rb 2oq).lh edlrhß tußcöllb dlr Slruklucüabun!.

*fuhlnrls.
0 $qluhEctt t[Gh. Bctdlbr Ocltlcbc mll Glnüw.Enxche wn mlndc!ilus l0 h!).

EtDd- und foEtwlltschlnüchc Bctticbr.
4 EoBhtltitlth loElwittschrfrllchG Bltdrbc GlMcb! mit cinerWlldllüGh! wn mlndc5tcns l0 h!).
,fllr l(xrl .6!6ctst.
l) fllr,llchttdchpreblnb.tdcb!.

vrordnuntm 20 Oc:cmber 2006 (BG8l l S,,584)
l-ltotrlc E h.brnr
Irprüscntatin tüebun!
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Eäebunr
Mertmal

Erhebungs-
zeitraum

Berlchtszeit-
raum, -punkt

Erhebuntsaften
T-total

R-reDräsentativ

Grundpro$amm mlt Mertmalen de] Einzeleüebungen
.Eodennutzuntshaupterhebunt

- Rechtsform der Betrlebe
- Hauptnutrunts- und Kulturätten (Nutzunt de]
Gesamtfläche)

- Anbau aufdem Ackedand (Nutzung der Bodennäche)
- Stlllgete$e flächen
- Ökototlscher Landbau

.Mehbestände
- Rlnder, Schwelne, schats, fferde und Gcfl{ltel

Eryänzuntsprotramm
.Arbeitskräfie

- Einzelpersonenkonzept
Betriebsinhaber, EheSatte
und selne mlt betrlebllchen
Aöeiten beschäfr lgten Faml-
lienangehörlgen
ständi$ (hmilienfIemde) Arbeltskräne
nichtständige (hmllienft€mde) Arbei6käne
(elnschl. Saisonarbeitskräne)

. sozialökonomlsche Verhältnisse

. außerbetriebllche Etv,eös- und
UnterhalBquellen

. Eigentums- und Pachtverhätt-
nisse, in den letzten ilei
lahren yereinbarte Pachtentgelte

.Anfall und Ausbrlntunt von
WirtschafBd0ngem tierisch€r
He*unft

. Einkünfte aus anderEn Eilerbstätitkeiten
a[5 Landsirtschafr, dle dlrekt mit dem Betrieb
in Verbindung stehen

oBerufsbildunS des Betriebslelters

.Ecihitfen fiir Maßnahmen zur Entwicklunt
des ländlichen Räumes

.ft hlepper, Einachsschleppei, Maschincn
und Geräte

lm Allelnbeslu des Betriebes

im ilberbetieblichen Einsat2

im Alleinbesitz betindliche betrlebsbeIeite
BewässerungsanlaB€n

,anuar bls Mai

3. Mal (bls ca. 15. MaD

3. Mai

3. Mai

3. Mal

3. Mai

,. Mai

3. Mai

3. Mai

3. Mai

3. Mai

3. Mai

in de, Regel derTat d€r eEten
Aufforderung zur
Auskunnserteilung

3. Mai

Mai des Vorjahres bls April des
BerichEiahlEs

Mai des voriahres bis Aprit des
Berichtsjah]Es

Mai des Vorjahres bis April des
BerlchlsiahTEs

in der Re&l der Tat der eßten
Aufforderung zut
Auskunfrserteilunt

Mai des Voriahres bis April des
Berichtsiahrcs

Mai des Voriahrcs bis April des
Berichtsjahres

in der Regel derTat der eEten
Aufforderunt zur Auskunnser-
Terlung

in der Regel die letzten tunfJahre

in der Retel derTag der ersten
Aufforderunt zut
Auskunftsenellung

Mai des voiiahres bis April des
Berichtsiähres

Mai des Voriahres bis April des
Berichtsiahres

T
I

R

R

R

R

R

R

R

Ubersicht 2

Agrarstrukturerhebung 2005
- lntegrierte Erhebung -
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auf diesen Flächen befindliche Vieh. Demzufolge ist Vieh, das

sich aufden im Ausland bewirtschafteten flächen von Betrie-

ben mit Betriebssitz im lnland befindet, in den Ergebnissen

enthalten, Vieh auf den im lnland gelegenen flächen von

Betrieben mit Betriebssitz im Ausland dagegen nicht. Zuge

pachtete Flächen und zur Bevvirtschaftung unentgeltlich

erhaltenes Land sowie Dienstland, aufteteilte Allmende und

deryleichen Flächen werden demfenigen Betrieb zugerech-

net, der sie bewirtschaftet (selbstbewirtschaftete Fläche).

Entsprechend werden verpachtete Flächen eines Betriebes

nicht bei ihm, sondem beim zupachtenden Betdeb erfasst

und nachgerviesen.

ln der ASE werden jene Tiere nachgewiesen, die sich am

Stichtag in den Ställen lnd auf iden Aädhsn ües ßetriehes

befinden,,unrbhängig.davon, ob sie'Eigentum des Betdebs-

inhdhm sind oder dicht. ln Pension weggegebene eigene

Iiere gehen somlt in die Egebnisse des Pensionsbetriebes

ein.

3 Merkmals(Erhebungs)progmmm

Das Merkmalsprogramm der ASE ist vom Gesetzgeber mit

dem Agrarstatistikgesetz und der Verordnung zur Aussetzung

und Ergänzung von Mertmalen nach dem Agnrstatistikge-

setz vorgegeben (siehe Punkt 1.4 dieser Veröffentlichung).

Mit der repdisentativen ASE 2005 werden höchstens 100 000

Betriebe behagt.

Über das ietzige Me*malsprogramm und einschließlich der

in Knft getretenen Veränderungen infomieft der nachste-

hende Übeölick:

Bodennützung

tungsart, nachgewiesen wurden. Ein getrennter Nachweis der

Flächen ,,nuf für den ökologischen Landbau konnte nicht

vorgenommen werden.

Beginnend mit der ASE 2003 werden Ausktinfte über die

Größe der bereits auf die ökologische Bewirtschaftung umge-

stellten und der sich in tlmsteltung befindlichen landwirt-

schaftlich genutzten Fläche getrennt edragt. Des Weiteren

werden ebenfalls die in die ökologische Benrirtschaftung

einbezogenm Tierarten elfasst, so dass ab der ASE 2003

weitergehende Aussagen zum ökologischen Landbau

getroffen werden können.

o Viehzählungi

Die Angaben zu den Viehbeständen der Betriebe werden über

ausgervählte Tierkategorien erhoben. Viehbestände in Kom-

bination mit der Eodennutzung werden für die Betriebsklassi-

fizierung und Berechnung des Standarddeckungsbeitnges

venvendet.

o Rechtsformen

Die landwiftschaftlichen Betriebe werden, wie auch 2003,

getrennt nach drci Rechtsfomen nachgoviesen:

- Betriebe der Rechtsform Einzeluntemehmen,

- BetriebederRechtsformPersonengemeinschaften,

-gesellschaften,

- BetriebederRechtsfom iuristischePersonen.

. Aöeitskräfte

Die Aöeitskäfte werden wie zur ASE 2003 efragt, allerdings

nur in Stichprobenbetrieben.

. SorielökomomischeVerhältaissc

Mit,dern Sachkomplex "Sozialökonomische Verhältnisse- der

Betriebe werden Mertmale erfasst, die in Kombination mit

dm furgaben lilrcr die Arbeitskräfte der Betriebe Aussagen

liber deren ltaupt- oder Nebenemeöscharakter (bei Einzel-

'untemehmen) zulassen.

Gegenüber 2003 sind hinsichtlich der Zuordnung der Be

triebe der Rechtsfom Einzeluntemehmen zum Haupt- bzw.

Nebenenrverb keine Veänderungen voryenommen worden.

Als Hauptemeösbetrieb wird der Betrbb ddfiniert ,der,über

1,5 Arbeitskräfte-Einheiten (Vdüuüiitskräft€) rund rnehr

verfligt und Betriebe, ttie nfi neriger.dl§ 1,5 ,hibufrslffie
Ein heiten bewift schrlüet'weden r(0,75'.bis,unEr 15 iAfbshr-

kräft e-Einheiten),,und'bei üenen d6r'Alüdll d€6 t€trieblichen

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Die Bodenn utzung,wird anhand eines,Fragen programms zu r

NuEung der Gesamtflüchen nach'Hauptnutzungs- und Kril-

turaften, zum Anbau -auf dem ,Ac{<erland und zur

Flächenstilllegung untersucht. Es umFasst alle flir die Beur-

teilung der Bodenbewirtschiftung wichtigen Flächenkatego-

rien. Neu auftenommen wurde ab 1999 die,Art der Bewift-

schaftung". Damit können als Daruntergröße der landwirt-

schaftlichen Betriebe insgesamt die Betdebe im ökologi-

schen Landbau ausgewiesen werden. Mit Hilfe dieser Zusatz-

frage konnten wiftschaftlich wichtige Merkmale getrennt für

beide Betdebsgruppen ausgewertet werden, wobei fiir Be-

triebe des ökologischen Landbaus 1999 und 2001 aber alle

Flächen des Betriebes, unabhängig von der Beurirtschaf-

-12-



a

Einkommens am Gesamteinkommen des Betriebes 50 % und

mehr betägl. Betriebe, die dieser Definition nicht entspre-

chen, sind Nebenerueösbetriebe.

. Außerbetriebliche Erwerbs- und Unterhaltsquet-

len

Gegenüber der ASE 2003 werden die außerbetrieblichen

Einkommen nicht mehr nach vier Arten erfasst, sondem nach

zwei. Die Einkommensquellen

Altersrente für Landwifte, Landabgabenrente, Pro-

duktionsaufu abenrente u.4.,

Rente, Pension, Aöeitslosengeld /-hilfe, Sozial-

hilfe u.4.,

Einkommen aus Veryachtung Vemietung, Kapital-

vermögen u.A.

werden unter der Bezeichnung ,,sonstige Quellen" des au-

ßerbetrieblichen Einkommens zusammengefasst.

Eigcntums- und Pachtverhältnisse

triebsinhaber) bervirtschaftet wird, einer einheitlichen Be-

triebsführung untersteht und [andwirtschaftliche Ezeugnisse

oder zusätzlich auch Dienstleistungen und andere Ezeug-

nisse hervoöringt.

Erfllllt ein Betrieb eine der unter Abschnift 2.2 angegebenen

Bedingungen, ist er als landwiftschaftlicher Betrieb in die

Erhebung einzubeziehen. ln begründeten Einzelfällen wird

von der Zuordnung der Betriebe auf der Grundlage der ange

gebenen Flächengrößen bzw. Anzahl der Tiere abgewichen.

So werden zum Beispiel Betriebe mit Waldflächen, die einen

forstwirtschaftlichen Betrieb kennzeichnen, und gleichzeitig

großen Iierbeständen gezielt der Landwirtschaft zugeordnet.

Betriebe nach der Rechtsform

Eetriebc der Rechtsform,Einzeluntemehmen"

Eine natürliche Person ist Alleininhaber eines selbständig

wirtschaftenden Betriebes.

Einem Alleininhaber sind - sofem kein entsprechender

Vefing vorlieg! - Ehepaare, Geschwister, Eöengemeinschaf-

ten gleichgesetzt.

Betriebe der Rechtsform,Perconengemeinschaften"

Mehrere natürliche Personen, die als Gesellschafter Träger

der Rechte und Pflichten in ihrer Verbundenheit sind, die sich

nach den Regeln über die Gesamthand richten. Personenge-

meinschaften haben keine eigene Rechtspersönlichkeit. Zu

den Personengemeinschaften rechnen: Gesellschaft des

büryerlichen Rechts, Offene Handelsgesellschaft, Komman-

ditgesellschaft, Personengemeinschaft mit Gesellschafteryer-

trag.

Betriebe der Rechtsform,iuristische Personcn"

Betriebe, deren lnhaber eine iuristische Person ist, und zwar

- des privaten Rechts:

eingetragene Genossenschaft, eingetragener Verein,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gmbl|, Aktien-

gesellschaft (AG), Stiftung des privaten Rechts (einschl.

GemeinSchaft sforsten mit ideellem Besitzanteif ,

des öffentlichen Rechts:

o Kirche, kirchliche Anstalt oder deryleichen Anstalt

oder Stiftung des öffentlichen Rechts,

o Gebietskörperschaften:Bund,Bundesland,Bezilk,

Xreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis- oder Gemeinde

verband.

Das Fragenprogramm über die Eigentums- und Pachtverhält-

nisse an der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LD spiegelt

wider, inwieweit die landwiftschaftlich genutzte Fläche des

Betriebes als eigene oder gepachtete oder als unentgeltlich

zur Bavirtschaftung erhaltene LF bewirtschaftet wird und

welcher Pachtpreis für die zugepachtete LF an die Verpächter

zu entrichten ist. Außerdem sind die verpachteten und un-

entgeltlich zur Bewiilschaftung abgegebenen landwirtschaft-

lich genutzten Flächen nachzuweisen.

Detaillierte Ausftihrungen zum Me*mals(Erhebunts)pro-

gramm der Eöebungsiahre vor 7999 siehe Fachserie 3 "Me-
thodische Grundlagen der Agraöerichterstattung/ Landwirt-

schaftszählung (Haupterhebund 199l-1997" und Fachserie

3, Reihe 2 S.2 .Methodische Grundlagen der Strukturerhe-

bungen in land- und furnrvirtschaftlichen Betrieben ab 1999"

und Fachserie 3, Reihe 2 S. 3 für die ASE 2003.

4 Venvendete Begriffe und Definitionen

Betrieb

Technisctr-wirtschaftliche Einheit, die die in Abschnitt 2.2

genannte Mindestgröße an LF auftreist bzrv. über vorgege-

bene i/lindesttieröestände oder Mindestanbauflächen für

Spezialkulturen verfügt, für Rechnung eines lnhabem @e-

Statlstisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Betriebe nach den sozialökonomischen Verhältnissen

(Erwerbscharakter)

Die aus den personenbezogenen Daten berechnete Arbeits-

leistung, ausgedrückt in Aöeitskräfte-Einheiten (AK-0 (siehe

Seite 19 dieserVeröffentlichung), ie Betrieb und das Verhält-

nis von betrieblichem und außeÖetrieblichem Einkommen

bilden die Grundlage für die Zuordnung zu den .Soziatöko-

nomischen Betriebstypen".

Hauptenreösbetriebe:

1. Betriebe mit 1,5 Aöeitskräfte-Einheiten ie Betrieb und

mehr oder

2. Betriebe mit 0,75 bis unter 1,5 Aöeitskräfte-Einheiten

ie Betrieb und einem Anteil des betrieblichen Einkom'

mens am Gesamteinkommen des Betriebes von 50 o/o

und mehr.

Nebenemerbsbetriebe:

Alle Betriebe, die den oben angeführten Kriterien nicht

entsprechen, werden den Nebeneruerbsbetrieben zu-

geordnet.

Bodennutzung der Betriebe

Hauptnutzungsatten3

Selbstberviilschaftete Gesamüläche des Betriebes

(Eetriebsfläche)

Die Betriebsfläche (BD umfasst folgende Hauptnutzungsar'

ten:

- landwirtschaft[ichgenutzteFläche,

- Öd- und Unland,

- unkultivierteMoorfläche,

- Waldfläche,

- Gewässerfläche,

- übrige Flächen.

[andwittschaftlich genutzte Flilche

Die LF umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-

nutrten Flächen, einschließlich der im Rahmen des Stillle'

gungsprogramms stillgelegten Flächen. Zur LF rechnen im

Einzelnen folgende Kulturarten :

- AckerlandeinschließlichgäftnerischeKulturen,

Erdbeeren und Unterglasanlagen,

- DauergrUnland,

- Haus- und Nutzgärten,

- Obstanlagen (ohne Erdbeeren),

- Baumschulflächen (ohne forstliche Pflanzgärten für den

EigenbedaO,

- Rebland,

- Weihnachtsbaumkulturen, KoÖweiden' und Pappet-

anlagen außerhalb des Waldes.

Nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Fläche

Aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr bestelltes Acker'

tand, nicht mehr gemähtes oder beweidetes Dauergrünland,

nicht mehr genutztes Rebland, nicht mehr genutzte Obstan-

lagen.

Öd- und Unland

Flächen, die land- und forstwirtschaftlich nicht nutzbar sind,

wie Felsen, Schutthalden, Hecken, aber auch Sandgruben,

Steinbrüche, Torfstiche und anderes Abbauland.

Unkultivierte Moorflächen

Ohne Torfstiche und bereits abgetorfte, aber noch nicht

kultiviefte Flächen.

Waldflächen

Holzbodenfläche und forstliche Pflanzgärten für den Eigen-

bedarf. Zur Holzbodenfläche gehören auch Wege unter 5 m

Breite, Blößen (Kahlflächen, die wieder aufgeforstet werden),

gering bestockte (NichtwirtschaftswalO und unbestockte

Flächen (2.8. Holzlagerplätze), deren Größe den Zuwachs

nicht wesentlich mindem.

N i c h t zur Waldfläche rechnen atle innerhalb des Waldes

gelegenen, dauemd als Acker oder Wiese usw. genutzte

Flächen, femer flächenmäßig ausgeschiedene Wege, Was-

serläufe, Teiche, Öd- und Unlandflächen sowie bebaute

Flächen und dazugehörende Hofräume und Gäften (2.8.

Forstdienstgehöfte), femer die Flächen der Weihnachtsbaum-

kulturen, Koöweiden- und Pappelanlagen außerhalb des

Waldes.

Gewässerflächen

Seen, Teiche, Bäche und Gräben (soweit zur Gesamtfläche

des Betriebes zugehörend).

Ubrige Flächen

Gebäude- und Hofflächen, Wege, Straßen, Überwege, Cam-

pingplätze, Parks, Ziergärten und Rasen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Kulturarten

Ackerland

Flächen der landwittschaftlichen Feldfrüchte einschließlich

Hopfen, Grasanbau (zum Abmähen oder Abweiden) sowie

Gemlise, Erdbeeren, Blumen oder sonstige Gartengaarächse

im feldmäßigen Anbau und im Enrverbsgaftenbau, auch unter

Glas. Ebenso Ackerflächen mit Obstbäumen, bei denen das

Obst nur die Nebennutzung, Ackefillchte aber die Haupt-

nutrung dantellen, sowie Schwazbrache und stillgelegte

Ackerfl ächen im Rahmen des Stilllegungsprogrirmms.

N i c h t zum Ackerland rechnen die Ackerflächen, die aus

sozialen, wiftschaftlichen oder anderen Gründen bnchliegen

sowie die Ackerflächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst

die Hauptnutzung darstellt (siehe Obstanlagen).

Haus- und Nutzgäilen

Gartenflächen, auf denen für den eigenen Bedarf Gartenge-

wächse (Obst, Gemüse, Zierpflanzen) oder Kartoffeln u.a.

angebaut werden, auch Grabeland auf dem Acker außerhalb

der Fruchtfolge.

N i c h t zum Gartenland rechnen die Ftächen des Feldgemü-

sebaus und des Enrueösgartenbaus, auch wenn sie einge-

zäunt sind, sowie private Parkanlagen, Rasenflächen und

Ziergärten.

Dauerkulturen

Landwirtschaftliche Kulturen außefialb der Fruchtfolge, die

den Boden während eines längeren Zeitraums beanspruchen,

wie Obstanlagen, Rebland, Baumschulen sowie Weihnachts-

baumkulturen, Koöweiden- und Pappelanlagen außefialb

des Waldes.

Obstanlagen

Ertragfähige und noch nicht eilragfähige Anlagen von Obst-

bäumen und Obststräuchem ohne Unterkultur oder als

Hauptnutzung mit Unterkultur (auf Ackem, Wiesen oder

Viehweiden, auf denen die Arbeiten hauptsächlich auf die

Bed ürfn isse der Obstkulturen ausgerichtet sind).

Baumschulflächen

flächen zur Anzucht und Vermehrung von Gehölzen, iedoch

ohne forstliche Pflanzgäfien für den Eigenbedarf und ohne

Rebschulflächen und Rebschnittgärten.

Dauergrilnland

Grünlandflächen (Wiesen, Mähweiden, Weiden, Hutungen,

Almen, Streuwiesen), die zur Futter- oder Streugewinnung

oder zum Abweiden - ohne Unterbrechung durch andere

Kulturen - bestimmt sind. Auch Grünlandflächen mit Obst-

bäumen als Nebennutzung und Gras- oder Heugewinnung als

Hauptnutzung.

N i c h t zum Dauergrtinland rechnen die Wiesen und Weiden

mit Obstbäumen, bei denen das Obst die Hauptnutzung

dantellt, sowie der Grasanbau auf dem Ackerland und die

Dauergrünflächen, die aus sozialen, wiftschaftlichen oder

anderen Gründen nicht mehr genutzt werden.

Rebland/Rebfläche

Mit Reben bestockte Flächen (einschl. Rebschulflächen,

Rebschniftgärten, Jungfelder) und Rebbrache.

Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanlagen

Flächen mit geschlossenen Beständ'en von Weihnachtsbäu-

men, Korbweiden oder Pappeln außerhalb des Waldes.

Fruchtarten (Anbau auf dem Ackerland):

Getreide einschl. Körnermais

Weizen, Triticale, Roggen, Gerste, Hafer, Menggetreide,

Kömermais, Com-Cob-Mix zur Kömergoruinnung.

Hillsenfrüchte

Zum Ausreifen bestimmte Hülsenfrüchte (einschl. Flächen mit

gemischtem Anbau von Getreide und Hülsenfrüchten); Flä.

chen mit grün abgeemteten Hülsenfrüchten werden unter der

dem Verwendungszweck entsprechenden Anbaufläche nach-

gewiesen, z.B. Frischeösen, Buschbohnen unter der Position

.Gemüse', Grünwicken u.a.m. unter der Position ,,Futter-

pflanzen'.

Hackfrlichte

- Kartoffeln,

- Zuckenüben

zur Rübengewinnung (ohne Samenbau),

- Futterhackfrüchte

Runkel- oder Kohlrüben (ohne Samenbau), Markstamm-

kohl, Futtemöhren, Futterkohl, Topinambur usw.

t

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

-15-



i

Flächen mit Gartengewächsen

Flächen im Freiland und unter Glas für den Anbau von Ge-

mlise, Spargel, Erdbeeren im Wechsel mit landwirtschaftti-

chen Kulturen und im Wechsel mit Gartengewächsen sowie

für den Anbau von Blumen, Zierpflanzen, Stauden und Junt-

pflanzen sowie von Gartenbausämereien, Blumenzwiebeln

und -knollen.

Handelsgwächse

- Zum Ausreifen bestimmte Ölfrtichte (Raps, Rübsen,

Flachs/Lein, Kömersonnenblumen u.a.),

- Hopfen,

- Iabak,

- Rtlben und Gräser zur Sammgervinnung,

- Heil- und Geuür4pflanzen, Zichorien und andere Han-

delsger,rrächse (2.8. iFlanl (anarientaat, Kenaf, Hirse,

BucJueizen, Chinaschil0.

Futterpflanzen

- Klee, Kleegras, Klee-Luzeme-Gemisch, Kleebrache,

Luzeme,

- Grasanbau (auf dem Ackerland zum Abmähen oder

Abweiden),

- Silomais (Grün- oder Sitomais) einschlidlich Liesch-

kdlbensrürot,

- dlle andeüen zur Grtinlutter- oder Heugewirmung be

stimmten ,ffhnzer einsChl. 'Fllichen mit,in grünem Zu-

stand äbgeemt€tem 'Getreide, ,Hülsenfr0chten und Öl-

früchten.

Bnche

Brache (Rotations- und Dauerbrache) einschließlich stillge-

legter Fläche zur Erlangung der Ausgleichszahlun! ohne

Anbau von nactwachsenden Rohstoffen.

Vlehhahung der Betricbe

Ausgewählte Tierkategorien :

milEhkllhe

Hiezu gehören a lb' Kilhe, d ie zur'Mllchgmirm ung'gehCtEn

werden, ohne Ammen-.und Mutte*llhe'und dtrne Sctihcht-

und Mastkühe.

Ammen- und Mutterklihe

Kühe, die das ganze lahr nicht gemolken werden und deren

Milch nurvon Kälbem veöraucht wird.

Mastschweine

lung- und Mastschweine jeden GaMchts. Zur Schlachtung

vorgesehene Schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht.

Geflllgel

Legehennen und Jungüennen (einschl. der zur Auftucht ab

Legehennen bestimmten Klilen), Schlacht- und Masthähne

und -hlihner (einschl. der hierflir bestimmten Küken) und

sonstige Hähne, Gänse, Enten und Truthühner ohne Ped- und

Zwerghühner.

Landwiftschaftliche Betrieöe nach der Art der Bewirtschaf-

tung,Ökologischer landbau"

444er-Eernfrsha-fr uttc./0&!esq,c.hqLaodbau-i

Eine ökologische Bervirtschaftung liegt dann vor, wenn der

Betrieb nach dem Kontrollverfahren der Verordnung (EWG) Nr.

2Og2lgl zum ökologischen Landbau zeriifiziert wurde und

nach deren Grundsätzen pflanzliche und/oder tierische

Ezeugnisse produziert. Oer Betrieb unterliegt dann einem

obligatorischen Kontrollverfahren durch eine staatlich zuge-

lassene Kontrollstelle.

l,mreslellle Bashe:

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (tD, deren Umstellung auf

den ökologischen Landbau bereits abgeschlossen ist. Der

Umstellungszeitraum beträgt zwei Jahre vor Aussaat bzw.

Pflanzung bei ein- oder überiährigen Kulturen und drei lahre

vor der Emte bei mehriährigen Kulturen. ln dieser Zeit düfen

die auf diesen Flächen produzierten landwirtschaftlichen

Eneugnisse nicht als Ökoprodukte verma*.tet werden.

I n U o§!4lutix _be_Eodli€[eXicie :

Diese Fläche untediegt zwar bereits den Richtlinien der EG-

Öko-Verordnung, die hier produzierten landwiilschaftlichen

Ezeugnisse däilen iedoch, auf Grund der zunor beschriebe-

ne'n Fdsten noch nicht als Ökopodukte vermarttet werden.

EqlitSe, _die arrtt,b dal_üelsc_helt _Err!_usurts_ ütplsgiEq_he

fr9@q@iun§rft{ürc@trilluen! en :

,lilisrzu ziihhn Eetriebe, die in der gesamten oder einem Teil

dertbrischen Ezeugung die Grundregeln des ökologixhan

Landbaus gemäß Verotdnung tlr. 2092/91 h vottnl tffilS
einhalten bzw. die gesamte odü Gictrtt Td dGr tielÜ6en

Erzeugung auf die Einhalturg. kgcllt [ffi#t. Ge-

mäß der Verordnung rnüslrulr lruRrdbmeise & ,in einent
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landwirtschaftlichen Betrieb erzeugten Tiere nach ökologi-

schen Regeln gehalten werden. Nur wenn Gebäude, Flur-

stücke und Arten deutlich getrennt sind, kann ein Teil der

Iiere nach ,konventionellen" Methoden gehalten werden.

Betriebe nach Eigentums- und PachWerhältnissen

Die Eigentums- und Pachtverhältnisse an der LF werden in

folgenden Unterscheidungen nachgewiesen :

a) nach Pachtverhältnissen

- Selbstbewirtschaftete LF des Betriebes

Das ist die vom Betrieb selbst bewirtschaftete LF, ohne

Riicksicht danuf, ob diese Fläche im Eigentum des Be-

triebes steht, von diesem zugepachtet oder ihm zur Be-

wirtschaftung unentgeltlich überlassen worden ist. Sie

schließt die Fläche von erhaltenem Dienstland, Heuer'

tingsland und aufgeteilterAllmende ein.

- GepachteteselbstbewirtschafteteLF

Gepachtete selbstbeurirtschaftete LF sind Flächen, die

vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld, Naturalien oder sons'

tigen Leistungen) aufgrund eines schriftlichen oder

mündlichen Pachtvertrages zur Nutzung übemommen

worden sind und auch von diesem bewirtschaftet wer-

den. Hiezu zählt ebenfatls gepachtete LF, die vorüberge-

hend stillgelegt ist (Brachlegung), sofem sie nicht aufge'

forstet oder einer nichtlandwirtschaftlichen Nutzung zu-

geführt wurde.

Nicht einzubeziehen war gepachtete LF, die an Dritte wei'

terverpachtet worden ist. Die Pachtfläche umfasst die LF

von Einzelgrundstücken und/oder von gesamten Betrie'

ben (,Geschlossene Hofpacht") ohne Gebäude. Bei der

Erhebung wird unterschieden, ob die Verpächter dieser

Flächen

o Familienangehörige (Eltem, Ehegatte oder sonstige

Vemandte und Veschwägerte des Betriebsinha'

bers)

oder

. sonstige natürliche oder judstische Personen sind

(andere Verpächter).

- Unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF

Zu der unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltenen LF

gehören z.B.:
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. von der Bodenvenrvertungs- und -venrvaltungsge-

sellschaft (BWG) verwaltete bisherige volkseigene

Flächen, sofem keine Pacht gezahlt wird,

o flächen, zu deren Nutzung der abwesende Eigen-

tümer keine (ausdrückliche mündliche oder

schriftliche) Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus

Gründen des allgemeinen lnteresses (2.8. Land-

schaftspflege, Schutz vor Verunkrautung) bewirt-

schaftet werden müssen,

o Dienstland,Heuerlingsland,aufgeteilteAllmende,

o Flächen im Zuge der Durchführung eines Flurberei-

n igungsverfahrens.

b) nachEigentumsvefiältnissen

- Eigene LFdes Betriebes

Sie umfasst die eigene LF des Betriebes überhaupt, und

zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese Fläche vom Be-

trieb selbst bewirtschaftet wird, verpachtet oder zur Be-

wirtschaftung unentgeltlich abgegeben worden ist. Die

LF von Betrieben, die ihre gesamte eigene LF nicht

selbst bewirtschaften, iedoch aufgrund der Größe der

selbstbewirtschafteten Pachtfläche bzw. vorhandener

Mindesttieöestände oder Mindestanbauflächen ftir

Spezialkulturen zum Erhebungs- und Darstellungsbe

reich der ASE 2003 gehören, sind in den Nachweis der

,eigenen LF überhaupt" einbezogen. Dabei werden Flä-

chen, die vom Betriebsinhaber als Nutznießer oder Eö'

pächter bewirtschaftet werden, deI eigenen LF gleichge'

setzt.

- Selbstbewirtschaftete eigene LF

Das ist die selbstbewirtschaftete LF des befra$en Be-

triebes, die Eigentum des Betriebsinhabers ist' Alten-

teilerland wird zur selbstbewirtschafteten eigenen LF

des abgebenden Betriebes gerechnet, sofem es vom Al-

tenteiler nicht mit eigenen Arbeitskräften und eigenen

Produktionsmift eln bewirtschaft et wird.

- Verpachtete eigene LF

Hierbei handelt es sich um verpachtete Eigenflächen

aus del LF des befragten Betriebes.

- Unentgeltlich abgegebene eigene LF

Unentgeltlich abgegebene eigene LF des befragten Be-

triebes ist die Dritten ohne iegtiche Geld- oder Natural-
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leistungen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur

Bewirtschaftung überlassene LF. Dazu gehört auch das

an Heuerlinge unentgeltlich abgegebene Heuerlings-

land.

Personen und Arbeitskräfte,

Betriebsinhaber

Diejenige natürliche oder juristische Person, für deren Rech-

nung der Betrieb bewirtschaftet wird, ohne Rücksicht auf die

jeweiligen individuell gestalteten Eigentumsverhältnisse.

Auf dem Betrieb lebende Familienangehörige

Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinha-

bers (einschließtich Kinder), die während des Berichtszeit-

rilumes, auch wenn nur vorübergehend, dem mit dem Betrieb

räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers ange-

hören; femer Vemandte und Verschwägerte des Betriebsin-

habers, die im Berichtszeitraum einem anderen, räumlich mit

dem Betrieb verbundenen Haushalt angehören, sofem ihre

Verpflegung überuiegend vom Betrieb bezogen wird.

lm landwirtschaftlichen Betrieb mit betrieblichen Arbeiten

beschäftigt

Zur Tätigkeit fiir diesen landwirtschaftlichen Betrieb (ein-

schließlich verarbeitenden Nebenbetrieben) rechnen z.B. alle

folgenden aufgefühft en Aöeiten :

- Feld-, Hof- und Stallarbeiten (einschließlich Metken),

Arbeiten im Wald dieses Betriebes,

- Tätigkeit in den zu diesem Betrieb gehörenden

Nebenbetrieben, welche überwiegend selbst ezeugte

Produkte des landwirtschaftlichen Betriebes veraöeiten

(2.8. landwirtschaftliche Brennereien),

- Tätigkeiten für die Betreuung von Gästen im Rahmen

von .Ferien auf dem Bauemhof",

- Transportleistungen, z.B. beim Absatz der selbstezeug-

ten landwirtschaftlichen Produkte dieses Betriebes

(auch Direktvertrieb von Eiem u.A.) und beim Bezug von

Produktionsmifteln,

- Aöeiten für die Unterhaltung der Betriebsgebäude und

des lnventars,

- Arbeiten für die Betriebsorganisation und -führung

(einschließlich Buchführung),

- Nachbarschaftshitfe in anderen landwirtschaftlichen

Betrieben.

lm Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigt

Zur Tätigkeit für den Haushalt des Betriebsinhabers rechnen

z.B. alle folgenden aufgefühilen Aöeiten:

- Beköstigung und Versorgung,

- Wäsche- und Wohnungspflege,

- Arbeiten im Haus, Garten und dergleichen

nur für den Betriebsinhaber und/oder den Ehegatten.

ln anderer Erwerbstätigkeit beschäftigl

Betriebsinhaber und seine mit betrieblichen Arbeiten be-

schäftigten Familienangehörigen, die im Berichtszeitraum

außeöetriebliche Tätigkeiten ausüben, gteichgültig, ob sie

regetmäßig oder nur gelegentlich ausgeübt werden. Hiezu

rechnenalleauf E r w e r b ausgerichtetenaußerbe-

trieblichen Tätigkeiten (2.8. in gewerblichen Betrieben ande-

rer Eigentümer (lndustrie, HandeD, im Öffentlichen Dienst, in

einem Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers, in einem frem-

den Fontbetrieb, z.B. als Waldarbeiter, oder Arbeiten auf-

grund eines Heimarbeitsvertra ges).

N i c h t zur anderen Erweöstätigkeit rechnen dagegen die

Nachbarschaftshilfe in einem anderen Betrieb sowie die

Tätigkeit in der - in steuerlicher Hinsicht - ,,gewerblichen"

Viehhaltung des eigenen Betriebes.

Arbeitskräfte

Personen, die irn jeweiligen Aöeitsbereich während des

Berichtszeitraums beschäft igt sind.

Familienarbeitskräfte

Betriebsinhaber und ihre sowohl auf dem Betrieb lebenden

als auch mit betrieblichen Aöeiten beschäftigten Familien-

angehörigen, die während des Berichtszeitraums in den für

die Darstellung der Ergebnisse zugrunde gelegten Arbeitsbe-

reichen

- Betrieb (für Betriebsinhaber und o.g. Familienangehö-

rige),

- Haushalt des Betriebsinhabers (für Betriebsinhaber und

seinen Ehegatten),
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- in anderer Erwerbstätigkeit (für Betriebsinhaber und

seinen Ehegatten in jedem Fall, für die weiteren Famili-

enangehörigen nur, wenn diese ebenfalls im Arbeitsbe-

reich "Betriebl

beschäftitl sind.

Ständige Arbeitskräfte

Arbeitskäfte, die im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich

Betri-gb in einem unbefristeten oder auf mindestens drei

Monate abgeschlossenem Arbeitsveöältslis zum Betrieb

beschäftigt sind (einschließlich im Betrieb beschäftigte

Vemandte und Verchwägerte des Betriebsinhabers, die

nicht auf dem Betrieb leben).

Nichtständ ige Arbeitskräft e

Alle übrigen Arbeitskräfte (einschl. Saisonarbeitskäfte), die

im Berichtszeitraum für Rechnung des Betriebsinhabers,

auch wenn nur gelegentlich, mit betrieblichen Arbeiten be-

schäftigt sind.

N i c h t hiezu zählen Arbeitskräfte, die im Rahmen der

Nachbarschaftshilfe oder im Auftng von Lohnuntemehmen

im Betrieb tätig sind.

Vottbeschäfti6e

Familienaöeitskräfte sowie ständige Arbeitskräfte, die im

ieweiligen für die Darstellung der Ergebnisse zu Grunde

getegten Arbeitsbereich

- Betrieb,

- Haushalt des Betriebsinhabers,

- . andere Erweöstätigkeit

durchschnittlich je Woche im Berichtszeitraum Mai 2004 bis

April 2005 42 (Familienarbeitskräfte) bzw. 40 (ständige

familienfremde Arbeitskräfte in den neuen Ländem und

Berlin-Ost) oder 38 (ständige familienfremde Arbeitskräfte im

früheren Bundesgebiet) oder mehr Stunden beschäftigt sind;

Betriebsinhaber und/oder Ehegatten, die im Arbeitsbereich

- andereEnruerbstätigkeit

durchschnittlich ie Woche im Berichtszeitraum Mai 2004 bis

April 2005 38 oder mehr Stunden beschäftigt sind.

Teitzeitbeschäftigte

Familienarbeitskräfte sowie ständige Arbeitskräfte, die die

Mindestzahl der für vollbeschäftigte Arbeitskräfte gültigen
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Anzahl der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche

nicht eneichen.

AK-Einheit (Maßeinheit der Arbeitsleistung)

Die AK-Einheit ist die Maßeinheit der Arbeitsleistung einer im

Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten

und nach ihrem Alter voll leistungsfähigen Aöeitskraft. Die

Berechnung der AK-Einheiten ist ab der ASE 2003 aufgrund

der Einstufung der Aöeitskräfte in tubeitszeittruppen verän.

deft. Es wird eine Bewertung der einzelnen Penonen bar. der

Personengruppen je Aöeitszeitgruppe voryenommen, die

sich auf Erfahrungswefte und konkrete Untersuchungen der

bis zur ASE 2001 erfassten konkreten Anzahl der geleisteten

durchschnittlichen Aöeitsstunden je Woche und die Anzahl

derArbeitswochen ie Monat stützt.

Die Bestimmung der AK-E erfolgt ab 2003 wie nachfolgend

beschrieben:

fanlielaöei!§Iqte

vollbeschäftigt

übenruiegend beschäft igt

teilweise beschäftigt

gering beschäftigt

fallweise beschäftigt

vollbeschäftigt

übenruiegend beschäft igt

teilweise beschäftigt

gering beschäftigt

fallweise beschäftigt

1,OO AK.E

0,55 AK-E

0,40 AK-E

0,25 AK-E

O,1O AK.E

1,00 AK-E

0,75 AK-E

0,50 AK.E

0,25 AK-E

0,10 AK-E

5!ändjgbeschäft iete (amitienfremde) Arbeitskräfte

Ein konkreter Altersabzug wird nicht mehr vorgenommen, ist

aber indirekt in den Koeffizienten enthalten.

Bei den nichtständigen Aöeitskräften, bei denen die Zahl der

Arbeitstage (1 Arbeitstag = 8 Stunden) erfasst wird, wird für

eine AK-Einheit die Arbeitsleistung von 220 Arbeitstagen im

Berichtszeitraum @eitraum von 12 Monaten vor dem Erhe-

bungszeitraum) zugrunde gelegt.

Arbeitskräft e nach Arbeitszeitgruppen

Für die mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Arbeitskräfte

wird die geleistete Arbeitszeit, wie auch zur ASE 2003, nach

fünf Arbeitszeitgru ppen erhoben.
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Aöeitszeitgruppen

o votlbeschäftigt,

. übemiegendbeschäftigt,

o teilweisebeschäftigt,

gering beschäftigt,

o falhrveisebeschäftigl.

Die Aöeitskräfte werden nach dem Einzelpenonenkonzept

erfraCt.

Die nicht ständig beschäftigten (familienfremden) Aöeits-

kräfte (einschließlich Saisonaöeitskräfte) werden ieweils als

Summe der Zahl der beschäftigten Personen und der Ar-

beitsleistung in vollen Arbeitstagen, mit Unterscheidung

nach demt6eschhoht, eJhsst.

Üatrieblichr Einkommen

Zu den Einkommen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb

gehören die Einnahmm aus'dem Ve*auf landwirtschaftlicher

Pmduke und - sofem vofianden - auch die Einnahmen aus

der Zinrmervemietung an Ferien- oder KUEäste. Unberück-

sichtigt bleiben Einkünfte, die in einem HoteL Gasthof, einer

Pension oder dergleichen Beheöergungsstätten des Be

triebsinhabers angefallen sind.

Außeöctri€ü{iche Enkommen

Berilcksichtigt werden die außerbetrieblich bezogenen Ein-

kommen des Betriebsinhabes und seiner Familienangehöri-

gen in der Untercheidung nach folgenden Quellen:

- aus außeöetridblicher (andere0 Erwerbstätigkeit (db-

hängige lätigkeit als Angestellter, Arbeiter' Beamter

odsr freihrufliche/selbständige Tätigkeit, z.B' in eige'

.n€rGaststäüe, Metzgerei,oder dgl. eigenem Gewerbebe-

trieb, ehenfalls werden Einkommon aus vonibergehen-

der Erwerbstätigkelt, a.B. rin'einem fremden'Forstbutridb

als Waldaöeiter oder aufgrund eines Heimaöeitsver-

trages einbezogen),

- aus sonstigen außeöetrieblichen Quellen (Altersgeld

für Landwiile, Landa@abenrente, Produktionsaufga-

benrente, Rente, Pension, Arbeitslosengeld/'hitfe, Sozi-

alhilfe, Einkommen aus Vepachtung, Vemietung' Käpi'

talvermögen und deEleichen).

Nicht zum Nettoeinkommen (weder betrieblich noch außer'

betriebtich) zählen u.a.:

- Heirats- und Geburtsbeihilfen des Arbeitgebers,

- Auszahlung fätliger Lebensversicherungen o.a. Versi'

cherungsleistungen,

- Erbschaften,

- Erstattung privater Steuem (2.8. Eir*onrrsr-/V€tBNe

geflSrte!r€i).

- Re{reksrtfo-, Umzugsverylitungen aus öfrmtlkhen

Kassm.

Anfall und Aufbringung von Yyirtschaftsdtingern tieri'
scher Herkunft

ln der Tierproduktion anfallender Dung in fester und flüssiger

Fom, der aus den Stallungen entfemt, gelaged oder ausge

kaclü wird. lm Einzelnen bedeuten in diesem Zusammen-

hang:

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutz'

tieren,

lauche: Ham von Nutztieren, der in der Regel

zusammen mit Festmist anfällt,

Gülle: Gemisch aus Kot- und Hamausschei-

dungen von Nutztieren, das auch mit

Wasser vemischt sein kann,

Gülle,Lager- vorhandenerundnutzbarerLagenaum

kapazität: für Gütle in dafür vogesehenen Behäl-

tem, Gruben, Lagunen u.a.,

Oungpinheit: Eine Dungeinheit (00 bedeutet 80kg

Gesamtstickstoff oder 70kg Gesamt-

phosphat aus Wirtschaftsdüngem tieri-

scher Herkunft. Eine DE entspricht somit

einem lierbesatz, der nicht mehr als

diese Düngemenge absetzt.

BerufsbiUun g des Bcüicbsleiters

Zum Berufsblld der Landwirtschaft rechnen die Fachrich-

tungen Landwirtschaft, Weinbau, Forstwittschaft, Fischzucht,

Tiez ucht/-haltun g, landwirtschaft liche Tectmobgie' tätdli-

che Hauswirtschaft und Emährutgshlüe- AnzugBbat ist

ieweils nur die höcJrSte tandr&ttdt&§clrc eandsm&mg.

Die Zuord*urqon der 8er'&fttrkt fu. Sdüb§€ k[rrnen

innerhalb 'der t&Edt isdüEn Benl[dbtEurqssutsn länder-

spezifisch.voriieren.
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Die einzelnen Berufsbildungsstufen sind wie fotgt definiert:

Berufssch ule /Berufsfachsc h u le

Ausbildung erfolgt grundsätzlich innerhalb der Schulpflicht

bis zum 18. Lebensjahr an einer Berufsschule ohne betriebli-

che Lehre oder an einer auf bestimmte Fachrichtungen spezi-

alisierten beruflichen Schule (wie Landwiftschaft, Gaftenbau,

Weinbau, Forctwirtschaft, Nutztierhaltung, Fischerei, Milch-

wirtschaft, ländliche Hauswirtschaft, Landespflege und

venrvandte Fachrichtungen).

BerttfsassbildsnsAetre

Mit einer in einem Lehrvertng vereinbailen Lehre in Verbin-

dung mit einer Berufsschule/Berufsfachschule.

Landwifqghaftsschule

Einiähriger Fachschulbesuch mit Abschluss Staatlich geprllf-

ter Wirtschafter in Land- oder Hauswirtschaft verbundenen

Berufen, der Besuch einer .Winterschule' rechnet auch

dazu.

[SIb'ld'[S z]rm Melsler,laehASra!ry!ft

Abschluss einer Ausbildung gemäß der .Landwirtschafts-

schule' und einer mehriährigen praktischen Tätigkeit als

Landwirt oder in einem einschlägigen Beruf sowie weiteren

Fortbildung in speziellen Lehrgängen mit Enverb des Meis-

terbriefes bzw. des Abschlusses Fachagrarwirt.

[öhere LaELLau_§qh!leJqchn tleEshde.tashalq{eIr&

An die Ausbildung gemäß der.Landwirtschaftsschule" an-

schließende einjährige Fortbildung an einer weiterführenden

Fachschule mit Abschluss Staatlich geprilfter tandwirt-

schaftsleiter bzw. Staatlich geprlifter Landwitt.

tac Lhosi r c trsleJ!.Lenleu Elhule

Abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule bzw.

lngenieunchule in einer der unter ,,Berufsschule/Berufs-

fachschule" angegebenen Fachrichtungen nach Erwerb der

Fachhochschulreife und nach mindestens einjährigem

berufsbezogenem Pnktikum mit Abschluss Dipl. lne. (FH),

lng. agr. Grad.) und andere fachspezifische Berufs-

bezeichnungen.

UniyeF!tät. Hochschule

Abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen

Hochschule in einer der unter .Berufsschule/Berufs-

fachschule" angegebenen Fachrichtungen mit Abschtuss

Dipl. lng. agr., Dipl. Landwirt und andere fachspezifische

Berufsbezeichnungen.

Ausschließlich oraktische [andwirtschaft ]iche Erfahrun g

Es besteht keine landwiftschaftliche Berufsbildung mit Ab-

schluss, sondem ausschließlich Erfahrung aufgrund prakti-

scherArbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Einkommenskom binationen

Darunter werden "Einkünfte aus Tätigkeiten des Betriebsin-

habers und/oder seines Ehegatten (außer Landwifischaf0,

die direkt mit dem Betrieb in Verbindung stehen", erfragt.

Einkommenskombinationen beinhalten Erwerbstätigkeiten,

die keine landwirtschaftlichen Arbeiten (2.8. Feld- und Stall-

arbeiten, Betriebsorganisation, Lagerung, Unterhaltung von

Wirtschaftsgebäuden, Maschinen sowie Einrichtungen,

eigene Transportaöeiten für den landwirtschaftlichen Be-

trieb) darstellen, aber in direkter Veöindung mit dem Betrieb

stehen und wiftschafttiche Auswirkungen auf den Betrieb

haben. Direkt mit dem Betrieb in Veöindung stehend heißt,

für die weiteren Erweöstätigkeiten werden entweder die

vorhandenen Produktionsfaktoren (wie Boden, Gebäude,

Maschinen) und/oderdie Produkte des Betriebes eingesetzt.

Tätigkeiten, die keine direkte Veöindung zum Betrieb auf-

weisen, sind ausge;chlossen. Dazu zählen beispielsweise

der ausschließ[iche Einsatz von familienfremden Arbeitskräf-

ten ohne die Nutzung sonstiger Betriebsmittel sowie Läden,

in denen keine eigenen Ezeugrisse verkauft werden. Forst-

wirtschaftliche Tätigkeiten sind ebenfalls ausgeschlossen.

Bei den Einkünften wird nach folgenden Tätigkeiten unter-

schieden:

Fremdenvertehr. Beheöergung und sonstige Freizeitaktivitä-

te[

Alle Tätigkeiten im Bereich Fremdenveftehr, Führung von

Touristen und sonstigen Gruppen, Beherbegung durch den

Betrieb sowie Sport- und Freizeitaktivitäten (2.8. Pensions-

pferdehaltung in Verbindung mit Reitspoft) usw., bei denen

der Grund und Boden, die Gebäude oder sonstige Betriebs-

mittel des betreffenden Betriebes eingesetzt werden.
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Herstellung von_ttanawe*ticnen ezeu

Herstellung von handwerklichen Ezeugnissen im Betrieb

durch Arbeitskräfte, die auch landwirtschaftliche Arbeiten

venichten. Die hergestellten Ezeugnisse müssen verkauft

werden. Hierunter fällt auch die Herstellung von Möbeln aus

Nutrholz.

Veraöeitung von landwirtschaft lichen Eneum issen

Beaöeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen zu

einem im Betrieb vemrbeiteten Produkt, unabhängig davon,

ob der Rohstoff im Betrieb ezeugt oder von außerhalb zuge-

kauft wurde. Hiezu zählen u.a. die Fleischverarbeitung, die

Käseherstellung und die Weinezeugung. Die veraöeiteten

landwiftschaftlichen Ezeugnisse müssen verkauft werden

(auch DirekWermarktung). Die Ezeugung nur für den Eigen-

veörauch ist nicht eingeschlossen.

Be- und Vera e von Holz

Be- und Veraöeitung von Rohholz für Vermarktungszwecke,

z.B. im Sägewerk. Die Weiterverarbeitung, z.B. die Herstel'

lung von Möbeln aus Nutzholz, fällt nicht hierunter.

EsrXzcshlu!-die rzcusu[s

Aufzucht, Haltung und Nutzung von Fischen, Flusskrebsen

usw. im Betrieb. Fischzucht und -ezeugung wird betrieben,

sobald in iqendeiner Form, z.B. durch regelmäßigen Besatz,

Fütterung und Schutz vor natürlichen Feinden, mit dem Ziel

der Produktionssteigerung in den Wachstumsprozess einge'

griffen wird. Dazu müssen sich die Tiere im Besitz von natür-

lichen oder iuristischen Personen befinden und sind Gegen'

stand von RechtsansprUchen aus vertraglichen Bindungen.

Befinden sich dagegen die l'iere nicht im Besitz einer natürli-

chen oder iuristischen Person, gelten sie als iedermann

zugängliche GLiter, die von der Allgemeinheit mit oder ohne

entsprechende Lizenzen genutzt werden können. ln diesem

Fall sind sie wie die reine Fischfangtätigkeit (2.8. See- und

Flussfischerefl von der Erfassung ausgeschlossen.

Ezeugung von emeqe&qlqrEerylg

Ezeugung von emeueöarer Energie für Vermarktungs-

zwecke, z.B. Windenergie- und Biogasanlagen zur Stromer-

zeugung, Veilauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen,

Stroh oder Holz (schnell wachsende Forstgehölze als Energie-

pflanzen) an Energie eneugende Einrichtungen. Der Eigen-

veörauch des landwirtschaftlichen Betriebes an eigen er-

zeugter Energie fällt nicht hierunter.

Ve(Lagliqh! Arbeiten

Vertragliche Aöeiten unter Einsatz von Geräten und Maschi-

nen des Betriebes, innerhalb und außerhalb der Landwirt-

schaft, z.B. Transporftätigkeiten, Landschaftspflege, Schnee-

räumaöeiten, landwirtschafts- und' umweltbezogene

Dienstleistungen (u.a. Aöeit in Maschinenringen) usw.

Sonstiee Einkomqe_!§kA!DbjlE!9!C!

Sonstige, zuvor nicht genannte Enrveöstätigkeiten, z.B.

Pelztiezucht, Pensionspferdehaltung ausschließlich zut

Unteöringung von fferden.

Beihilfen für Maßnahmen zur Entwicklung des litndli'
chen Raumes

Dazu zählen einzelbetriebliche lnvestitionsförderungen ftir

ausgewählte Maßnahmen nach der Verordnung 7257 199

,Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländli-

chen Raumes durch den Europäischen Ausrichtungs- und

Garantiefonds für die Landwirtschaft" (EAGFL), die dem Be'

trieb in den letzten fünf Jahren bewilligl wurden.

Dabei wird unterschieden in

- Einzelbetriebliche Förderung für lnvestitionen (zur

Verbesserung des landwirtschaft[ichen Einkommens, der

Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen)

Dazu zählen nach Artikel 4 der Verordnung 7257199

(EAGFL) in den letzten fünf Jahren bewitligte Beihilfen füt

lnvestitionen an [andwirtschaftliche Betriebe zur:

- Senkung der Produktionskosten,

- Veöesserung und Umstellung der Ezeugung,

- SteigerungderQualität,

- Erhaltung und Veöesserung der natürlichen Um-

welt, der Hygienebedingungen und der Tierschutz-

standards,

- Diversifizierung der Tätigkeiten des Betriebes.

Weiterhin ist nach Artiket 8 der Verordnung 7257 199 die

Niederlassungsbeihilfe für Junglandwirte anzuführen. Diese

Beihilfe erhatten Landwirte, die iünger als 40 Jahre sind, über

eine ausreichende berufliche (landwirtschaftliche) Qualifika-

tion verfügen, sich erstmals in einem landwirtschaftlichen

Betrieb niederlassen und für diesen Betrieb die Wirtschaft-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

-22-



lichkeit belegen sowie die Mindestanforderungen hinsicht-

lich Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllen.

- lnvestitionsförderungfürTätigkeiten im ländlichen Raum

sowie Forstwirtschaft

Die Förderung der ländlichen Entwicklung beinhaltet

ausgewählte, einzelbetriebliche Maßnahmen nach Arti-

kel 33 der Verordnung 1257 199 sowie lnvestitionen in

die Forstwirtschaft nach Kapitel Vlll der Verordnung

1257 199, die in den letzten fünf lahren bewilligt wurden.

Dazu zählen die Förderprognmme für folgende Maß-

nahmen:

- Dorfemeuerung und -entwicklung (insbesondere

die Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz)

sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kultur-

erbes,

- Diversifizierung der Tätigkeiten im tandwirtschaftti-

chen und landwirtschaftsnahen Bereich, um zu-

sätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten und alter-

native Einkommensquellen zu schaffen,

- Förderung von Fremdenveftehrs- und

Handwerkstätigkeiten,

- Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der

Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege

und der Verbesserung des Iierschutzes (Maßnah-

men wie Pflanzung von Streuobstwiesen u. dgl.,

auch Modellvorhaben),

- Finanzierungstechnik (wenn als Förderkriterium

festgelegt).

Beihitfen für die Forstwirtschaft umfassen Maßnahmen mit

dem Ziel der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder und

Entwicklung der Forstwirtschaft, der Erhaltung und Veöesse-

rung der forstlichen Ressourcen und der Erweiterung der

Waldflächen.

Schlepper, Einachsschlepper, Maschinen und Geräte

Erhoben werden

- die Anzahl der Maschinen und Geräte im Alleinbesitz des

Betriebes anr Tag der Erhebung,

- der übeöetriebtiche Einsatz von Maschinen und Geräten

im eigenen Betrieb im Zeitraum Mai 2004 bis April 2005.
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Dabei wird unterschieden in

Vienadschlepper. Kettenschlepper. Geräteträger

Die Schlepper müssen zur Venichtung von Aöeiten des

landwirtschaftlichen Betriebes eingesetzt werden. Darunter

fallen auch Fahzeuge, die ihrer Definition nach einen

Schlepper voll ersetzen (2.8. Unimog). Ausgeschlossen sind

Schlepper, die während der letzten 12 tütonate ausschließlich

in der Forstwirtschaft, Fischerei, im Gnben- und Wegebau

sowie bei anderen Xultivierungsaöeiten vemendet wurden.

Einachsschlepoer. Motorhacken. -fräsen und -mäher

Einachsige und ähnliche Motorfahzeuge, die in der Land-

wirtschaft sowie dem Garten- und Weinbau verwendet wur-

den. Maschinen, die ausschließlich für Pa*- und Rasenflä-

chen benutzt wurden, sind ausgeschlossen.

Mähdreslhel

Selbstfahrende, schleppergezogene oder an den Schlepper

auf- und angebaute Maschinen (ausgenommen Mähdre-

scher) fiir die Emte von Zuckenüben, Kartoffeln oder Futter-

pflanzen. Fotgt die Emte einer Anbaukultur in einem Arbeits-

gang oder in einer Arbeitskette, wird das gesamte System als

eine einzige Maschine betnchtet.

Bei ,,im Alleinbesitz des Betriebes" sind auch zeitweilig an

andere landwirtschaft[iche Betriebe ausgeliehene Motorfahr-

zeuge einzubeziehen. Der Nachweis erfolgl bei küzlich

angeschafften o.a. Maschinen unabhängig davon, ob die

zum Zeitpunkt der Erhebung bereits zum Einsatz gekommen

sind oder nicht.

Hier sind unter,überbetrieblicher Einsatz" von Maschinen

und Geräten im eigenen Betrieb, die von mehreren Betrieben

gemeinsam genutzten Maschinen einzutragen. Gemeinsame

Nutzung kann bedeuten, dass die Maschinen sich im Besitz

- eines anderen Betriebes (2.8. im Rahmen der Nachbar-

schaft shitfe oder eines Maschinenringes),

- einerGenossenschaft,

- dieses Betriebes mit einem oder mehreren anderen

Betrieben (2.8. Maschinen gemeinschaft)

oder

- eineslandwiftschaftlichenLohnuntemehmens

befinden.
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Des Weiteren werden die "betriebsbereiten Bewässerungs-

anlagen" im Alleinbesitz des Betriebes, die in den letzten 12

Monaten veuendet wurden, erhoben in der Unterscheidung

nach

- mobilenBewässerungsanlagen,

- feststehenden Bewässerungsanlagen.

Barässerungsanlagen sind für Bervässerungszu,ecke ver'

wendete Anlagen, unabhängig davon, ob die Anbaukulturen

beregnet werden oder ob das Wasser in Gräben und Rohren

in den Boden eingeleitet wird. Anlagen, die ausschließlich im

Gaftenbau oder in Gewächshäusem eingesetzt werden, sind

ausgeschlossen. Flir den Feldgemilseanbau eingesetzte

Anlagen sind dagegen eingeschlossen.

Erläuterungen zum Verfahren der Betriebs-
klassifizierung

5.1 Allgemeines

Zwirohen den ,Agrarstrukturerhebungen 2003 und 2005

urcrden'bei der,Klassifizierung der landwirtschaftlichen

Betriebe,nach der betriebswirtschaft [ichen Ausrichtung keine

Neuerungen eingeführt. Da die Veränderung im

Klassifizierungssystem zwischen den lahren 2001 und 2003,

begrtindet durch die Übemahme des Klassifizierungssystems

der Europäischen Union, im Methodenheft zut

Agrarstrukturerhebung 2003 (Fachserie 3, Reihe 2 S. 3) nicht

im Detail beschrieben wurdg gesdhieht dies in der

vorliegenden Veröffentlichung.

5.2 Varänderungen 2003 gegentiber 2001

Ab der ASE 2003 wude .das'gemeinsrhaftliche Klassifizie-

rungssystem der Europäischen Union auch national ange'

wandt und als ,,Betriebswirtschaftliche Ausrichtung' be-

zeichnet Ois dahin als ,,Betriebssysteme"). Folgende Verän'

derungen wurden wirksam:

- Die Berechnung der Standarddeckungsbeiträge erfolgl

auf der Ebene der Regierungsbezirke, in Bundeslän'

dem ohne Regierungsbezirke auf Landesebene. Bis zur

ASE 2001 wurden die SDB auf Kreisebene nach fünf

Leistungsklassen berechnet.

- Ab der ASE 2003 werden zur Betriebsklassifizierung

Standarddeckungsbeiträge und Funktionen für die fes'

ten Spezialkosten herangezogen, denen ein Bezugs'

zeitraum von drei Wirtschaftsiahren zugrunde liegl. Bis

2001 bildeten fünf Wirtschaftsiahre die Grundlage ftir

die Berechnung der durchschnittlichen Standard-

deckungsbeiträge.

- Die Betriebe reden jeueils der 8tt/A zugeordnet, bei

,denen die SDB der einzelnen Produktionszweige einen

fertgeleden Sclm{lenwert am Gesamt- SDB eneichen

oder,überschreiten. Die Schwellentverte flir die SDB der

Produllioasr,edahrm liegen ab 2003 bei einem bzw.

zwei Drittel am GesamEtandarddeckungsbeitrag des

Betdebes. Bis 2001 lagen die Schwellenwerte bei 50

bwt.75 Pmzmt des gesamten SDB des Betdebes.

- Zur Darstellung der wiftschaftlichen Betriebsgröße der

Betriebe wird ab 2003 der berechnete Standard-

deckungsbeitrag in der Unterteilung nach Größenklas-

sen des SDB in EGE (Europäische Größeneinheit: 1 EGE

= 1200 Euro) vewendet. Bis 2@1 wurde die wirt'

schafttiche Betriebsgröße anhand des Standardbe-

triebseinkommens in DM bzw. Euro dargestellt.

5.3 Unterschiede im Klassifizierungsverfahren

Durch die Übemahme des Klassifizierungsverfahrens der EU

entfallen die bis zur ASE 2001 bestehenden Unterschiede zur

nationalen Klassiflzierung. Eine Ausnahme bildet die Zuord'

nung der Eaumschulen. Diese werden aufgrund nationaler

Belange weiterhin den Gartenbaubetrieben, auf EU-Ebene

jedoch den Dauetkultuöetrieben zugeordnet.

5.4 Verfahren der Betriebsklassifizierung - BWA

5./r.1 Allgemeines

Die landwirtschaftlichen Betriebe mit ihrer Vielzahl an Pro-

duktionszweigen werden nach der Struktur des SDB unter-

schieden. Ziel dieser Betriebsktassifizierung ist es, die Be-

triebe nach ihrer 8WA und ihler wiftschaftlichen Betriebs'

größe zu kennzeichnm und zu gruppieren. Dies ermögticht

den wirtschaftlichen Vergleich der Betriebe in der Landwirt'

schaft sowie den paritätischen Vergleich zu anderen Zweigen

der Volkswirtschaft. Die Betriebsklassifizierung stützt sich

auf:

a) einzelbetriebliche Angaben ,tlber Art und Umfang der

Bodennutzung sowie ,6ber Größe und Znsammtrcet-

zung der Viehbedände,
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b) Standarddeckungsbeiträge für die unter a) genannten

Merkmale,

c) Standarddeckungsbeiträge auf Regierungsbezirks-

ebene.

5.4.2 Die betriebswidschaftliche Ausrichtung

Die BWA eines Betriebes beschreibt die Spezialisierungsrich-

tung eines Betriebes, seinen Produktionsschwerpunkt, d.h.

die BWA ergibt sich aus dem relativen Beitrag der einzelnen

Produktionszweige eines Betriebes am gesamten Standard-

deckungsbeitraC (SDB) dieses Betriebes. Die EU - Klassifi-

zierung sieht eine dreistufige Unterteilung der BWA vor, bei

der die fotgenden Gliederungsebenen unterschieden werden:

Allgemeine BWA,

Haupt - BWA,

Einzel - BWA.

Weitere Untergliederungen der Einzel - BWA können für

spezielle Auswertungszwecke vorgenommen werden. Es wird

in I Allgemeine BWA, 17 Haupt - BWA, 50 Einzel - BWA und

30 Unterteilungen der Einzel - BWA unterchieden (siehe

Gliederungsschema der BWA in den Übersichten 4 und 5 auf

den Seiten 26-28 und 30, 31). Die Zuordnung zu einer BWA

erfolgt auf der Grundlage festgelegter Schwellenwerte des

Anteils des SDB der einzelnen Produktionszweige eines

Betriebes am Gesamtstandarddeckungsbeitrag des

Betriebes. So werden z. B. zu den ,,Allgemeinen BWA"

Ackerbau (Anbau auf dem Ackerland), Gartenbau (2.B.

Gemüse, Blumen und Zierpflanzen unter Glas und im

Freiland), Dauerkultur (2.B. Obst- und Rebanlagen), Futterbau

(2.8. Wiesen und Weidevieh wie Rinder und Schafe) bzw.

Veredlung (2.8. Schweine und GeflügeD Betriebe mit einem

SDB der entsprechenden Produktionszweige von mehr als

2/3 am Gesamt - SDB des Betriebes zugeordnet. Wird dieser

Schwellenwert nicht eneicht, zählen die Betriebe entweder

zt! der Allgemeinen BWA Pflanzenbauverbund bzw.

Viehhaltungsverbund mit einem Anteil zwischen 1/3 bis

unter 2/3. Betriebe für die keine der genannten Bedingungen

zutrifft, d.h. die Schwellenwerte nicht erfüllt sind, werden der

BWA Pflanzenbau-Viehhaltungsbetriebe zugerechnet. Die

konkreten Zuordnungskriterien für die Allgemeinen BWA sind

in der folgenden Übersicht dargestellt.
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5.4.3 Diewirtschaftlichc Betriebsgröße

Die wirtschaftliche Betriebsgröße beruhte bis 2001 auf dem

Standardbetriebseinkommen. Bei der EU - Klassifizierung

wird im Gegensatz dazu auf den SDB zurückgegriffen. Die

wirtschaftliche Betriebsgröße entspricht der Summe der SDB

der einzelnen Produktionszweige und stellt die Einkommens-

kapazität eines Betriebes dar. Sie wird in einer gemein-

schaftlichen Maßeinheit, der Europäischen Größeneinheit

(EGQ angegeben. Dabei werden die Betriebe in unterschied-

liche, in wirtschaftliche Betriebsgrößenklassen eingruppiert.

Betriebswirt-
schaftliche
Ausrichtung

Anteil des Standarddeckungsbeitrages der
Einzel - BWA am gesamten Standard-
deckungsbeitrag des Betriebes

Ackerbau-
betriebe

Ackerbau (d.h. Getreide, Eiweißpflanzen zur
Kömergewinnung, Kartoffeln, Zuckerrüben,
Futterhackfrüchte, Handelsgewächse, tri-
sches Gemüse, Melonen, Erdbeeren im Fetd-
anbau, Futterpflanzen, Sämereien und
Pflanzgut auf dem Ackerland, sonstige Kultu-
ren auf dem Ackerland und Folgekulturen,
die nicht dem Futteranbau dienen, und
Schwazbrache (Grünbrache), die nicht wirt-
schaftlich genutzt wird, aber einer Beihilfe-
regelung unterliegt >2/3

Gartenbau-
betriebe

Frisches Gemüse, Melonen, Erdbeeren im
Freiland und unter Glas, Blumen und Zier-
pflanzen im Freiland und unter Glas, Pitze
und Baumschulen>213

Dauerkultur-
betriebe

0bst- und Beerenobstanlagen, Zitrusanbau,
Olivenanbau, Rebanlagen, sonstige Dauer-
kulturen und Dauerkulturen unterGlas >2/3

FutteÖau-
betriebe

Wiesen (d.h. Dauenviesen und -weiden,
ertragsarme Weiden) und Weidevieh (d.h.
Einhufer, alle Klassen von Rindem, Schafen
und Ziegen) > 2/3

Veredlungs-
betriebe

Veredlung, d.h. Schweine (d.h. Ferket,
Zuchtsauen, sonstige Schweine), Geflüget
(Masthähnchen und -hühnchen, Lege-
hennen, sonstiges Geflüge$ und Mutte*a-
ninchen > 2/3

Pflanzenbau-
verbund-
betriebe

Ackerbau > 1/3, aber <213, oder Gartenbau
> 1/3, aber < 213 oder Daue*ulturen > 1/3,
aber < 2l), kombiniert mit Grünland und
Weidevieh < 1/3 und Veredlung < 1/3

Viehhaltungs-
verbund-
betriebe

Grünland und Weidevieh > 713, aber s 213
oderVeredlung > 1/3, aber< 2/3 kombinieft
mit Ackerbau < 1/3, Gartenbau < 1/3 und
Daueftulturen < 1/3

Pflanzenbau-
Viehhaltungs-
betriebe

Betriebe, die von den Klassen 1 bis 7 ausge-
schlossen wurden.

Nicht klassi-
fizierbare
Betriebe

Betriebe, die den Klassen 1-8 nicht zugeord-
net werden konnten.
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Der SDB wird ab der ASE 2003 ats Durchschnitt aus drei

Wirtschaftsiahren berechnet. Für die Agrarstruktuierhebung

2003 waren das die Wirtschaftsiahre L99912000,

200012001 und 2001/2002, für die ASE 2005 die

Wirtschaftsjahre 2OOr I 2002, 2OO2 I 2OO1 und 2003/2004.

Mindestens einmal im Ablauf von 10 lahren werden die

Basisangaben für die Berechnung der SDB unter Venrvendung

von Statistiken und Buchfi.ihrungsunterlagen neu ermittelt.

Zu jeder ASE erfolgt eine Aktualisierung der SDB sowie der

entsprechenden Durchschnitte hinsichtlich der

einzubeziehenden Wirtschaft siahre.

Ftir die ASE 2003 und 2005 fanden als Basisdaten für die

Eneugerpreise die Angaben fi.ir Anbauflächen aus der

Bodennutzungshaupterhebung 1999 und für die Zahl der

Milchkühe aus der Erhebung über die Viehbestände 1999

Venarendung. Für die Emteertäge und die Milchleistungen

erfolgt eine jährliche Aktualisierung.

5.5 Berechnung der Standarddcckungsbeiträge

Der SDB ist eine standardisierte Rechengröße, die in der

amtlichen Statistik u. a. für die Eingruppierung der Betriebe

nach ihrer BWA ermittelt wird. Er wird ie Ftächeneinheit einer

Fruchtart bzw. je Tiereinheit einer Viehart (bei Geflügel ie 100

Stück) aus eneugter Menge mal zugehörigem Preis als geld-

liche Bruttoleistung ermittelt, von der die zurechenbaren

variablen Spezialkosten abgezogen werden. Dabei werden

durchschnittliche Erträge, Pteise und Aufwendungen ange-

setzt, die sich aus Statistiken und Buchführungsunterlagen

eryeben.

Die Durchschnittsbitdung erfolgt auf Ebene der Erhebungsbe-

zirke (Regierungsbezirke). Für Bundesländer ohne Re'

gierungsbezirke wird die Berechnung für das Bundesland

vorgenommen.

Der SDB entspricht dem Wert der Produktion inklusive Beihil-

fen, die an die Ezeugnisse, die Flächen und den Viehbestand

gebundm sind, also dem Geldwert der Bruttoezeugung,

abzüglich bestimmter Spezialkosten.

Spezialkosten

Die a b z u s et z e n d e n Spezialkosten setzen sichwle

folgt zusammen:

1. Pflanzliche Eneugung

- Saat- und Pflanzgut (zugekauft und im Betrieb er'

zeug0,

2.

- zugekaufte Düngemittel,

- Ezeugnisse für den Pflanzenschutz,

- verschiedene Spezialkosten (Wasser für Bewässe-

rung, Heizung, Trocknung, Vermailtung und Verar-

beitung, Spezialversicherungskosten und sonstige

Kosten).

Tierische Ezeugung

- Bestandsergänzung,

- Fütterung (zugekauftes oder im Betrieb ezeugtes

Kraftfutter, Ra ufutter),

- verschiedene Spezialkosten Ueterinärkosten, Deck-

getd und Kosten für künstliche Besamung, Leis-

tungskontrollen u. 4., Spezialkosten für Vermarktung

und Veraöeitung, Spezialversicherungskosten und

sonstige Kosten).

N i c h t als Spezialkosten abzuziehen sind Aöeitskosten,

Kosten für Mechanisierung, Gebäude, Treib' und Schmier-

stoffe, für Repanturen und Abschreibungen an Maschinen

und Material sowie die Kosten für Aöeiten durch dritte Per-

sonen. Dagegen sind Kosten für.Arbeiten durch Dritte im

Rahmen der Auspflanzung und Rodung von Dauerkulturen

und im Rahmen der Trocknung als Spezialkosten abzuziehen.

Die Spezialkosten werden grundsätzlich anhand der Preise

für die Lieferung fiei Hof o h n e Mehrwertsteuer und unter

Abzug der an die Bestandteile dieser Kosten gebundenen

Beihilfen ermittelt.

5.6 Sonderfäille bei der Berechnung der SDB

Bei der Berechnun! der SDB sind einige Sondenegelungen zu

berücksichtigen:

a) Weidevieh und Futterflächen

- ausgeglichenerFuttersaldo

Die Anwendung der SDB für Weidevieh und Fufter-

flächen hängt vom Verhältnis der beiden Gruppen

innerhalb des Betriebes ab. lm Nomalfatl liegt ein

ausgeglichener Futtersaldo vor, d. h. das gesamte

Raufutter des Betriebes wird vom gehaltenen Vieh

veöraucht. Somit sind die Einzel - SDB der Futter-

flächen gleich Null, es werden nur die Einzel ' SDB

des Weideviehs berechnet.
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Zufuhrbedarf an Futter

Die Futterflächen für das vorhandene Weidevieh

sind nicht ausreichend, der Betrieb muss Futter

zukaufen. Die Futterflächen des Betriebes werden

deshalb mit einem SDB gleich Null berechnet. Der

SDB der liere des.Betriebes, für die die betriebli-

chen Futteflächen ausreichen, werden wie beim

ausggglirhenen Futte6atüo' berechnet. Die restti-

chen ,Tisr€, für die Futter zugekauft werden muss,

werden niedriger bewertet.

Überschuss an Futter

Der Teil des Futten, der nicht verbraucht wird und

somit für den Verkauf bestimmt ist, wird bewertet.

Der SDB der Tiere wird wie beim ausgeglichenen

Futtersaldo berechnet.

b) Schwazbrache, für die keine Beihilfe gewähfi wird

Für die Einstufung von Betrieben, deren Fläche nur aus

Schwanbrache besteht, werden pauschal geschätzte

5DB in geringerHäüe festgetegt.

c) tlaus- und Nutzgäften

Da die Ezeugnisse normalenrveise nicht'für den Ver-

kauf bestimmt sind, wird der sDB nicht berücksichtigt.

Hat ein Betrieb iedoch nur Haus- und Nutzgäften, wird

der SDB für die Zuordnung zur BWA herangezogen.

d) Ferkel

Die für Fe*el ermittelten SDB werden nur für die Be-

rechnung des Gesamt - SDB des Betriebes berücksich-

tigü wenn sich in dem Betfieb keine Muttersauen be-

finden. tlat,der Betiie!,Zuchtsauen ira Setrieb, ist,die

Ferkelezeqgung in .der'Berechnung der,Eirnel - SDB

der Zuchtsauen enthalten.

Weitere Hinweise und ,Untertagen zur Klassifizierung der

landwiftschaftlichen Betriebe und zur Berechnung der Stan-

darddeckungsbeiträge können der Veröffentlichung des

Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft

(KTBI) entnommen werden (Sauer N., Burgath A.: Standard-

deckungsbeiträge 2000/01 und Rechenwefte für die Be-

triebssystematik in der Landwirtschaft, Datensammlung SDB

25.. Auflage, Kuntorium ftir Technik und Bauwesen in der

Landwirtschaft e.V. (KfBt), Damstadt, 2000 und andere

lahrgänge).

6 HinweisezurStichprobenerhebung

ln der vorliegenden Veröffentlichung erfolgt eine verküzte

Darstellung der Hinweise zur Durchftihrung der Stichproben-

erhebung. Ausführtiche Hinweise sind in der Fachserie

3/Reihe 2. S. 3 ,,Methodische Grundlagen der Strukturerhe-

bungen in landwirtschaftlichen Betrieben 2003" zu finden.

6.7 Stichprobenvedahren

Die Stichprobe ftr den repäsentativen Eftebungsteil der ASE

2005 ist als ein einstufiges (geschichtetes) Auswahlverfahren

konzipiert. Al3 Auswahlgrundlage diente das Einzelmaterial

des totalen Zählungsteils der ASE 2003. Für die Zufallsaus-

wahl der Stichprobenbetriebe wird das Verfahren der ,,Kon-

trollierten Auswahl" angewendet. Dazu werden je Eundes-

tand fünf voneinander unabhängige Stichproben gezogen.

Für jede dieser Stichproben wird eine ,Schattenaufbereitung"

anhand von ausgewählten wichtigen Erhebungsme*malen

(Iier-, Hauptnutzungs- und Kulturarten) durchgeführt. Die

hochgerechnetdn Ergebnisse werden anschließend mit den

entsprechenden Totatwerten der Auswahlgrundlage veryli-

chen. Die Stichprobe mit den geringsten Abweichungen

gegenüber den entsprechenden Totatwerten der Kontroll-

merkmale wird ausgenrählt.

6.2 Stkhprobenumfang

Gemäß dem Agraßtatistikgesetz ist ein Stichprobenumfang

von htichstens 100 000 Betrieben vorgesehen.

6.3 Schichtung

lm ersten Schritt erfolgt die Aufteilung des Gesamtstichpro-

benurnfangs auf die Länder. Für den Auswahlplan der Bun-

desländer wid im ameiten Schritt das Einzelmaterial des

Vorperioden-Ergebnisses des totalen Zählungsteils nach 26

Schichten gegliedert. Als Schichtungsme*male dienen die

Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (LD

und die Pruduktionsschwerpunkte der Betriebe. Letztere

umfassen die Betriebe, die sich durch ihre einseitigen Pro-

duktionsschwerpunkte (2.8. große lieöestände, Sonderkul-

turen, Gartenbau) oder die besondere Bedeutung dieser

Produktion .aus der Gesamtheit der landwfuBdraftlichen

Betriebe trerausheben. Zudera,ist zusätzlittt eirc Schiotrt für

die Neuzugänge voqesehem.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Schicht 1 Totalschicht-Geflüget

Schicht 2
Totalschicht"große Tierbestände (ohne
GeflügeD

Schicht 3 Totalschicht-große Flächen

Schicht 4
Sonderkulturen (2.8. Hopfen- und
Tabakanbau)

Schicht 5 bis 7
Betriebe mit Rebland (nach Größen-
klassen des Reblandes)

Schicht 8 Mitchkühe

Schicht 9 Rinder

Schicht 10 Zuchtsauen

Schicht 11 Schweine

Schicht 12 Schafe

Schicht 13 bis 17
Betriebe mit Gartenbau (nach Größen-
klassen der L0

Schicht 18 bis 26 Sonstige Betriebe (nach Größenklassen
der LD

Schicht 27 Zugänge

Siehe Auswahlplan Übersicht 6 auf den Seiten 34bis37

6.4 Hochrechnung

Die Ergebnisse der Stichprobe werden frei hochgerechnet.

Der Hochrechnungsfaktor ist der Kehnrvert des Auswah!

satzes. Je geringer der Stichprobenumfang in der ieweiligen

Schicht, umso größer ist der Hochrechnungsfaktor. Dement-

sprechend efialten Betriebe einer Totalschicht, wie Geflügel-

halter und Betriebe mit großen Iierbeständen (ohne Geflü-

ge0, den Hochrechnungsfaktor 1.

6.5 Genauigkeit

Die mit einer Stichprobe ermittelten Ergebnisse über eine

Gesamtheit von Einheiten (hier Betriebe) sind in aller Regel

mit Zufallsfehlem behaftet, auch wenn sie mit größter Gründ-

lichkeit durchgefühil werden. Diese stichprobenbedingten

Fehler entstehen dadurch, dass nicht alle Einheiten der zu

untersuchenden Gesamtheit befragt werden und die zufällig

ausgewählten Stichprobenbetriebe nur bedingt die Situation

der Gesamtheit dartellen. Aus Stichproben gewonnene

Resultate erfordem daher für eine Beuileilung der Qualität

der Ergebnisse eine statistische Bewertung durch eine Fehler-

rechnung.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3. Meth. Grundl. 2005

Die Ergebnisse der Agrantrukturerhebung werden mit einem

Aufbereitungsprogramm erstellt, in das bei repräsentativen

Ergebnissen eine Berechnung des einfachen relativen Stan-

dardfehlers auf Basis der Einzelwerte integriert ist. Der einfa-

che relative Standardfehler wird als Maß für die Größe des

Zufallsfehlers herangezogen. Aus Gründen der Übersichtlich-

keit werden die Fehlenechnungsergebnisse für die Stichpro.

benwerte als Auszug in tabellarischer Form veröffentlicht. Für

Auswertungszwecke liegen genauere lnformationen über die

Größe des relativen Standardfehlers in den Statistischen

Amtem des Bundes und der Ländervor.

7 Vorbereitung der Erhebung

Die ASE ist eine dezentrale Bundesstatistik. Gemäß § 3

Abs.1 Nr. 1 Buchst.9 des Gesetzes über die Statistik für

Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz) obliegt die Koordi-

nierung und die methodische Voöereitung der ASE dem

Statistischen Bundesamt, die sich anschließende Durch-

führung den Statistischen Landesämtem.

Zur organisatorischen Vorbereitung durch die StlÄ gehören

insbesondere:

1) die Festlegung der zum Erhebungsbereich gehörenden

Betriebe. Hierfür bildet das Betriebsregister Landwift-

schaft (BRL) die wesentliche - wenn auch nicht die ein-

zige - Grundtage. Dieses Register enthält alle Erhe-

bungseinheiten, die in agrarstatistische Eftebungen

einbezogen werden. Für die ASE 2005 betrifft das die

landwirtschaft lichen Betriebe,

2) die Stichprobenauswahl für die repräsentative Erhe-

bung,

3) der maschinelle Adressaufdruck auf die Eftebungsbö-

gen usw.,

4) der Aufbau einer Erhebungsorganisation einschließlich

der Schulung des Personals sowie dessen Verpflichtung

zur Geheimhaltung bekannt werdender Angaben,

5) der Druck der Erhebungsunterlagen,

6) der Druck ergänzender Eftebungspapiere wie z.B.

Mitteilungen über das Zählungsvothaben an Kreis- und

Gemeindeverualtungen sowie Auskunftspflichtige, öf-

fentliche Aushänge, Kontrolllisten fllr die Abgabe der

Unterlagen an die Erheber und für den Rückfluss der Un-
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Schichtabgrenzunt
der

Betdebe l)
Merkmal 2) Deutschland

Baden-
W0rttemberg

Bayem
Branden-

burg
Hessen

Mecklenburg-
VorpommemNr.

Auswahlplan für die Agrar
(zugleich EG Agrar

Nieder
sachsen

4

6

Schicht

Große Geflotcl-
bestände u

Große Tlerüeständ€
(ohne Geff) r'

U 200 ha und mehr u

Hopfen, Tabak oder
Hell und G€rYüz-
pflanzenanbau

Rebland
unter 3 ha

Rebland
3 bls unter 10 ha

Rebland
10 und mehr ha U

8 Mllchkilhe D

9 Rinderu

1o Zuchtsauenil

1 1 Schwelne U

Gadenbau,
unter 2 ha LF

Gaftenbau"
2 bls unter 5 ha tF

Gartenbau,
5 bis unter 10 ha LF

Gartenbau "
10 bis unter 20 ha LF U

Gartenbau "
20 und m€hr ha LF"

5onst. Landwirtschaft
unter 2 ha LF

5onst. Landwitschaft
2 bis unter 5 ha LF

Schichtumfant
Auswahlsatz %
Stlchprobenumfang

Schlchtumfang
Auswahlsatr %
Stlchprobenumhnt
Schlchtumhng
Auswahlsatz %
Stlchprobenumfang

Schlchtumfang
Auswahlsatz %
Stichprob€numfang

Schichtumhnt
Auswahlsatr %
Stlchprobenumfang

SchlchtumfanS
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

SchlchtumfanS
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumhng
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatr %
Stichprobenumhng
Schlchtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprob€numfant
Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stlchprobenumfang

Schlchtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahtsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumhng
Schichtumfant
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumhng
Schichtumfang
Auswahlsatr %
Stichprobenumhng
Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfant
Schichtumfant
Auswahlsatz %
Stlchprobenumfang

Schlchtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumhnt
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichprobenumfang

Schichtumfang
Auswahlsatz %
Stichpmbenumfang

2 5f5
100,0
2 575

72 973
100,0

72 971
) 461
100,0
1 461
2 256

42,6
967

2t 144
20,7

4 2AO

6$9
29,9

1 9EE

2 262
55,8

7 263

6 004
36,0

2l6tt
77 606

26,5
4 661

6 506
17,6

2 053
5 627

42,5
2 389
| 687

38,5
649

72 469
46,6

5 810
'4225

78,0
J 296
2 210
89,4

7 993
2 243
97,0

2 047
2 tt42

97,7
2 225
4 309

22,7
979

60 280
6,2

3 761
55 003

7,7
3 884

706 682
77,3

72 075
47 4E2

77,O
7 040

21 110
24,2

5 111

I 622
32,2

2 775

6 648
42,9

2 854
1 852
65,0

7 204

307
100,0

107

978
100,0

978
757

100.0
157

425
49,9
212

77 772
20,0

2 234

7 947
33,3
649

241
74,7
180

355
40,0
742

2 406
25,O
602
837

25,0
209
402

40,0
161

227
33,5

76

3 088
40,0

7 275

96E
66,6
645
4E4

80,2
3E8

426
E0,0
Sttl
167

100,0
167
297

24,9
74

I 562
5,0
428

8 724
5,6
457

t4 3)1
10,0

7 413
5 249

14,3
750

2 273
20,0
455
804
25,O
207
499

40,7
200
106

50,0
53

65 028
19,9

72 922

-34-

476
100,0

476
7 275
100,0
7 2t5

274
100,0

274
I 604

13,3
5)4

2 495
25,0
624
420

50,0
270

61
100,0

61

512
40,0
27)

7 795
25,O

7 948
1 965

33,1
655

7 44E
40,0
579
441

71,4
148

2 080
40,0
832
777

f 5,0
583

45E
100,0

458
288

r00,0
288

127
100,0

327
I 242
20,o
244

18 025
4,8

858
22 727

4,4
1 0E2

47 E54
10,0

4 7E5

75 668
14,)

2 238
4 797

20,0
958

I 445
)9,4
482
81E
50,0
409
270

66,7
140

114
100,0

714
1 389
100,0
7 389

448
100,0

448
24

50,0
72

I
100,0

1

1

100,0
1

262
50,0
131

90
100,0

90
45

100,0
45

1)7
100,0

737

8'
73,1

2E

1 061
72,4
732
703

76,6
7tf

2 117
20,0
466

6 709
46,7

3 131

84
100,0

84
832

r00,0
832
728

100,0
128

1

100,0
1

tt52
11,4
151

236
40,t

95

77
100,0

77

E07
40,0
321
169

50,1
185

168
50,0

E4

1 03E
50,0
579
132

33,3
44

777
66,7
tt7 4

227
100,0

227

83
100,o

83

235
100,0

215

270
24,8

67

4 768
8,3

148
3 864

72,5
481

6 667
74,3
951

2 489
25,0
622

7 348
40,0
539
498

50,0
2t9
325

66,E
2r7
772

100,0
772

ltl
100,0

141

1 309
100,0
7 ro9

678
100,0

678
1

100,0
1

597
100,0

597

99E
100,0

99E

47
100,0

47

7
100,0

7

2lt 5

)t,)
775

1 2E3
25,O
327

1 903
11,1
6)4
E8E
50,0
444

99
50,5

50

7 t26
40,1
451

534
80,0
tt27

177
66,7
24E
477

79,9
3)1
506

80,0
405

967
20,0
793

7 292
5,6
405

5 835
6,7
389

l1 230
10,0

7 723
7 507

76,7
7 252
6 56E

20,o
1 313

1 279
25,0
820

3 051
')),,

I O77

642
60,0
385

1

100,0
1

72 Schafe t'

73

74

15

76

t7

18

79

20

2t

22

21

24

25

26

25 )15
28,1

7 726

67
14,'

21

37
t 8,6

18

17
70,6

72

31
100,0

31

5 126
50,r

2 669

57 291
27,9

t2 574

75
25,3

79

666
74,3

95

499
76,6

83

1 804
74,3
258

Sonst. Landwirtschaft
5 bis unter 10 ha LF

5onst. Landwirtschaft
1O bis unter 30 ha LF D

Sonst. Landwirtschaft
30 bls unter 50 ha LFI'

Sonst. Landwrrtschaft
50 bis unter 75 ha LFU

sonst. Landwinschaft
75 bls unter 100 ha LF u

Sonst. Landwirtschaft
lOO bls unter 150 ha LFD

Sonst. Landwirtschan
1 50 bis unter 2OO ha LF U

Zugänge
lnstesamt Schichtumfang

Auswahlsatz
Strchprobenumfang

478 479
22,6

94 877

735 372
75,2

20 559

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005
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strukturerhebung 2005
strukturerhebung)*)

Nordrhein-
Westfalen

Schicht
Nr.

488
100,0

4E8

5 622
100,0
5 622
2 192
100,0
2 192

f7
84,4

65

163
50,3

82

32
100,0

32

13
100,0

13

7
100,0

7

5
100,0

5

5
100,0

5

80
100,0

80
1 101
100,0
1 101

727
100,0

727
76

100,0
76

109
25,7

2E

15
100,0

15

9
100,0

9
7

100,0
7

7

100,0
I
2

100,0
2

510
100,0

510
7 406
100,0
7 406

163
100,0

t6t

904
i3,J
301

7 779
25,0
2EO

1 197
25,0
34E

7 452
3),3
484

259
50,2
130

2 250
50,0

1 125

882
80,0
706
412

100,0
t12
117

100,0
)77
583

80,1
467

763
16,8
128

70 646
5,9

626
6 738

E,3
562

t2 737
72,5

7 592
6 395

76,7
r 065

3 503
25,0
816

7 233
11,3
417

644
50,0
142
181

66,9
727

62
100,0

62

115
r00,0

135
267

100,0
267
128

100,0
128

7 045
76,7

I 775
4 002

25,O
1 000
7 876

50,0
938

309
40,7
724

975
31,3
325

30
50,0

15

177
50,4

59

t70
11,5

57

877
49,9
43E

217
100,0

277

97
100.0

97

113
100,0

113

273
100,0

273
762

24,7
40

2 676
7,2

792
2 777

8,3
176

3 598
11,1
400

1 61E
25,0
ltolt

1 069
)),4
157

501
40.1
201

363
49,9
1E1

105
75,2

79

74
100,0

t4
25

100,0
25

)7
100,0

1f

6'
100,0

61

1 012
100,0
1 012

)04
100,0

104
30

100,0
,0
51

100,0
51

74
100,0

l4
3

100,0
)

561
75,O
427

67
100,0

67

)2
100,0

12

25
100,0

25

55
100,0

55

717
50,4

59

1 81E
74,2
259

1 06E
16,7
178

7 624
t6,7
271
45'

,1,3
151

276
50,0
13E

779
50,3

90
76t1

66,5
109

110
74,5

E2

I 020
tt2,5

3 408

97
100,0

97

7 491
100,0
7 497

399
100,0

,99
14

100,0
74

900
3),3
300

,t62
25,O
866

, 208
50,0
104

278
50,0
139

345
40,0
138

,43
49,9
777
209

79,9
767

712
100,0

712
130

100,0
130

220
100,0

220
t?9

25,7
45

J 092
8,3
257

7 9)2
10,0

, 19'
2 55E

74,3
)65

1 395
20,0
279

802
24,9
200

378
31,'
126

141
19,9
7)7
11)

50,4
67

70
100,0

70

811
100,0

811

247
100,0

241
6

100,0
6
2

100,0
2

1

100,0
1

1

100,0
I

243
7 4,9
782

42
100,0

42

79
100,0

79

77
100,0

77

31
100,0

31

73
50,7

17

1 303
5,0
65

751
10,0

t5
854
20,0
777
205

66,3
716
727

100,0
727

f8
75,6

59

707
100.0

707

81
100,0

81

2 087
100,q
20E7
7 297
100,0
7 29r
7 471
100,0
I 477
2 779

47,7
896

21 181
19,8

4 tgg
6 607

29,6
7 956
2 249

55,6
t 250

5 997
36,0

2 75t
77 606

26,5
4 663
6 506

31,6
2 053

5 627
42,5

2 189
7 687

38,5
649

71 776
44,9

5 013
3 951
7t,3

3 055
2 091
88,9

1 E59

2 00,
89,9

1 801

2 306
90,6

2 0E9

3 91E
27,1
825

54 945
5,7

3 747

57 640
6,5

3 174
99 t75

70,9
10 824
40 567

76,5
6 702

20 525
23,4

4 E00

I 229
31,4

2 580
6 160

47,7
2 566
| 574
64,9
982

3

4

16
81,3

13

29
100,0

29
719

7 4,4
104

4
100,0

4

4
100,0

4

10
40,0

4
99

r00,0
99
23

100,0
21

74
100,0

14

10
100,0

r0
5

r00,0
5

20
100,0

20

275
5,1
74

2)3
9,O
27

360
40,0
744
77J
)9,9

69
118

66,9
79

76
100,0

76

69
79,7

55

27
100,0

27

7 774
49,8
EE4

160
25,0

40
44

68,2
30
26

100,0
26

l0
100,0

30

50
100,0

50
4)

25,6
11

587
11,1

65

142
16,7

57

594
74,1

85

259
19,7

57

182
25,t

46

136
33,8

46
277

31,2
72

747
40,1

59

4E75
5tt,3

26t5

76
62,5

10

58
55,2

32

2
100,0

2

602
)7,2
188
774
52,6

60

19
69,2

27

67
50,7

34

1l
100,0

7l
18

55,6
10

109
77,4

19

76
22,4

77

138
21,0

29
77

32,4
21

53
tt3,4

23

15
91,1

t4
E

100.0
E

4
100,0

4

6

9

10

11

7291 73
61,6
797

274 t4
88,0
247
739 75

96.4
714
240 76

100,0
740

t)6 77
100,0

t16
197 lE

19,4
154

5 4)5 19
11,3
676

,163 20
15,2
510

7 207 27
77,4

7 257

977 22
36,9
338

585 23
53,2
311

391 24
49,6
795
488 25

59,0
28E

338 26
65,1
222

- Zutänge
29 993 lnstesamt

47,7
74 714

72

54 5)7
27,7

12 375

29 090
26,3

7 547

79 0Ä6
)1,7

6 043
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') VorläufigerAuswahlplan,dazurZeltderveröffenttlchungdieAngabenfilrdieZugangsschichtnochnichtvorlagen.DetendtultiteAuswahlplanwlrdindeneinzelnen
Fachserlen veröffeniticht. - Die Agiaßtrukturerhebung umfasst: eln Grundprogramm mit Merkmalen der Bodennutzungshaupterhebung und Vlehzählung und ein
EtEänzungsptogramm mlt Merkmäten äberArbeitskrähe und weitere Strukturmerkmale, dle gemeinsam lm Mai des Berichtsiahtes erhoben werden.
Einbezogan wutden: Landwinschaftliche Betrlebe mit einer landwirtschaftlich tenutzten Fläche von mlndestens 2 ha (bisher t ha) oder mit wenigerals
2 ha LF,ienn festgelegte MindesttrÖßen an Tlerbeständen oder Spezlalkulturen etrelcht oder i.iberschrltten wulden. - Dle Zahl der ausgewählten Stichproben'
betriebe schließt auch die zu emahenden Zugänge bzw. Ausfälle von Eetrieben(2.8. infolte von BetriebsauRösung oder Absinken unter die Erfassungsgtenze) ein.

1) Zum Teil abwelchendr SchlchtabtrenzunSen haben veilendet:

Schicht 1 Boden-Württemberg,Bayem 3000undmehrLetehennenund/oder,unthennenoder500undmehrMasthtihneroder500undmehr
Hessen,Rheinland-Pfoh, Gänse,Enten,Truthlihner.
Soa r la n d,Sc h le sw i g - H o lst.

Berlin, Bremen, Homburg: 1000 und mehr Legehennen und /oder lunthennen oder 100 und mehr Masthühner oder 100 und rnehr Gän se,
Enten, Truthtihner.

Brondenbury, Mecklenburg- 500 und mehr Legehen n en und /oder,unthennen oder 5O0 und mehr f,tasthtihner oder 500 und mehr
Vorpom..Sochsen-Anholt: Gänse,Enten,Truthühner.

Niedersachsen: 40000 und mehr Legehennen und /oder Junthennen oder 40Oq) und mehr lllasthühner oder 10000 und mehr
Gänse, Ent€n, Truthtihner.

Schicht 2

Schicht j

Schicht 7

Schicht I

Nordrhein-Westfolen:

Sachsen:

Thüingen:

Boden-Würltemberg:

Boyem, Soarlond:

Eerlin, Bremen, Homburg:

B ro nden b u rg, Meckle nb u rg )
Vorpom., Soc hse n, Sac hsen -

Anholt, Thüringen:

Hessen:

Niedenachsm:

Nordrhein:Wesffalen:

Rheinland-Pfolz:

Schleswig-Holsbin:

Niedesachsen:

Rhelnland-ffih:

Schhswig-Holstein

Rheinlond-Pfoh:

Boden -Wüftten bery, Boyem,
Beilin, Brcmen, Homburg,
Niedersach sen, Rh e i n l. - ffoh,
Soarland, Sc hleswi g - H olst. :

Bron den bu rg, M ec kle n bu rg -
Vorpom., S ach sen, fhüri n ge n :

Hessen:

Nordrhein-Westfolen:

Sochsen-Anholt:

Baden -Wü rttg., Baye rn, Be rli n,
Bremen, Hombwg, Rhei n l. -ffalz,
Soorla nd, Schleswi g - H obte i n :

Bmnden burg, Mecklen b u rg -
Vo rpom., Sochs en, Sac hse n -

Anhak, fhhringen:

Niedeßachsen:

Hessen:

Nordrhein-Westfolen:

Boden-Württemberg:

Boyem:

Berlin, Bremen, Hamburg :

5000 und mehr Legehennen oder 1000 und mehr Masthühner oder 1000 und mehr Gänse, Enten, Truthühner.

3000 und mehr Legehennen und / oderJunghennen oder 3000 und mehr Masthühner oder 500 und mehr
Gänse, Enten, TruthUhner.

500 und mehr Letehennen und /oderlunthennen oder 500 und mehr Masthohner oder 100 und mehr Gänse,
Enten, TruthUhner.

150 uod mehr Zuchtsauen oder 1000 und mehr Schweine oder 1 50 und mehr Milchkohe oder 300 und mehr
Rinder oder 300 und mehr Schafe oder 1000 und mehr Ferkel.

150 und mehr Zuchtsauen oder 1000 und mehr Schweine oder 1 50 und mehr Milchkohe oder 300 und mehr
Rinder oder 300 und mehr Schafe.

50 und mehr Zuchtsauen oder 200 und mehr Sclnveine oder 150 und mehr Milchkühe oder 300 und mehr
Rinder oder 200 und mehr Schafe.

100 und mehr Zuchtsauen oder 100 und mehr Schweine oder 100 und mehr Milchkühe oder 100 und
mehr Rinder oder 200 und mehr Schafe oder 50 und mehr Ammen- und Mutterktihe.

100 und mehr Zuchtsauen oder 500 und mehr Schweine oder 100 und mehr MilchkUhe oder 200 und mehr
Iinder oder 200 und mehr Schafe.

100 und mehr Zuchtsauen oder 2000 und mehrSchweine oder 1 50 und mehr Milchkühe oder 400 und mehr
RirdEr oder 500 und mehr Schafe.

230 und mehr Zuchtsauen oder 1400 und mehr Schweine oder 140 und mehr Milchkühe oder 270 und mehr
Rinder oder 200 und mehr Schafe.

100 und mehr Zuchtsauen oder 800 und mehrSchuveine oder 150 und mehr Milchkühe oder 300 und mehr
Rinder oder 200 und mehr Schah.

150 und mehr Zuchtsauen oder 1000 und mehr Schweine oder 1 50 und mehr Milchkühe oder 300 und mehl
Rinder oder 300 und mehr Schafe oder 50 und mehr Ammen- und Mutterkuhe.

500 und mehr ha LF.

200 und mehr ha LF oder 30 und mehr ha Rebland oder Hopfen.

200 und mehr ha LF oder 25 und mehr ha KaftoffelRäche oder 25 und mehr ha Zuckenuben.

10 bis unter 30 ha Rebland.

75 bis unter 150 Milchkühe.

100 Milchktihe.

50 bis unter lo0 Mitchküh€.

75 bis unter 140 Milchkühe.

75 bis unter 100 Milchkühe.

lob bis unter 3OO Rinder.

50 Ammen- und Mutterkuhe oder 100 Rinder

200 bis unter 400 Rinder.

100 bis unter 200 Rindsr.

150 bis unter 270 Rinder.

75 bis unter 150 Zuchtsauen oder 700 bis unter 1000 Fetkel.

50 bis unter 150 Zuchtsauen.

50 Zuchtsauen.
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noch
Schicht 10

Brondenburg, Mecklenburg- l00Zuchtsauen
Vorpom., S oc h se n, Th üi n ge n :

Schicht 11

Schicht 12

Schicht 16

Schicht 17

Schicht 21

Schicht 22

Schicht 23

Schicht 24

Schicht 25

Schicht 26

Hessen:

Niedercochsen:

Nordrhein-Westfalen

Rhei n l. - Pfalz, Sachs e n -An h olt:

Soorlan d, Sch leswi g - H olste i n :

Boden -Wü fttem b e ry, S oarlan d,
Schleswig-Holstein:

Boyern:

Eerlin, Eronden burg, Bremen,
Homburg, Mecklenburg-
Vorpom., Sochsen, Sochsen-
Anholt, Thüringen:

Hessen:

Niedersochsen:

Nordrhein-Westfolen:

Rheinlond-Pfalz:

Bade n -W ürttem be rg, Boye m,
5oo rlond, Schleswig - Hoktei n :

Eerlin, Brcmen, Homburg,
Hessen:

Bmn den b u rg, Me c kle n bu r g -

Vorpom., Sochsen, Sochsen-
Anholt, Thüingen:

Niedersochsen:

Nordrhein-Westfolen:

Rheinland-Pfoh:

Brondenburg, Hessen,
lüecUe n b urg -Vo rpom m e rn 2

Brondenburg, Hessen,
M eckle n bu rg -Vo rpom m em :

Bran den b u rg, Meckle n burg -

Vorpommern:

B ronden b u rg, Me cklenburg -
Votpommem:

Branden b u rg, Me ckle n burg -

Vorpommern:

B ra nden bu rg, M ecklenb urg -

Vorpommern:

Bron den b u rg, Meckle n b u rg -
Vorpommern:

Niedersochsen:

8 mnden bu rg, M ecklenb urg -

Vorpommern:

Niedercachsen:

50 bis unter 100 Zuchtsauen.

100 bis unter 300 Zuchtsauen.

100 bis unter 230 Zuchtsauen.

75 bis unter 100 Zuchtsauen.

75 bis unter 150 Zuchtsauen.

500 bis unter 1000 Schweine.

300 bis unter 1000 Schweine.

200 Schweine.

100 bis unter 500 Schweine.

1000 bis unter 2000 Schweine.

750 bis unter 1400 Schweine.

400 bis unter 800 Schweine.

100 bis unter 300 Schafe.

100 bis unter 200 Schafe.

200 Schafe.

200 bis unter 500 Schafe.

80 bis unter 200 Schafe.

75 bis unter 200 Schafe.

10 und mehr ha LF.

10 ha Lt.

10 bis unter 200 ha Lt.

30 ha LF.

50 ha LF.

75 ha LF.

100 ha LF.

100 bis untet 200 ha LF.

150 ha LF.

200 bis unter 500 ha LF.

2) Schichtumfiang: Zahl der Betriebe; Auswahlsatz %: Auswahlsatz in Prozent; Stichprobenumfant: Zahl de1 9etriebe.

3) Landsinschaftliche Betriebe, in denen die Summe der Anbaufläche von Gemdse, Spargel, Erdbeeren, Blumen, Zierpflanzen, Gartenbausämerelen. Eaumschulen und Obst
m€hr rls 20 % det LF des Betriebes umfasst.
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terlagen, Hinweisbogen auf Betriebsänderungen, Zweit- oder

Teilbetriebe, Mahnwesen, Fertigung von Zähler- und Erhe-

berausweisen, Unterlagen afi Einberufung und zut

Durchführung der Erheberschulungen,

7) die Prüfung des Bogenrücklaufs auf Vollzähtigkeit,

Prüfung der Angaben auf vollständige - und in Form ei-

ner Blickkontrolle - wahrscheinliche Richtigkeit sowie

das Durchführen von Rückfragen im Betrieb. Die Organi-

sation der Erhebung wird durch zahlreiche länderspezi-

fische Regelungen, Vorschriften und strukturelle Gege-

benheiten im Venrvaltungsbereich beeinflusst. Ab der

Agrantrukturerhebung 2005 erfolgte in enger Zusam-

menaöeit der Statistischen Amter des Bundes und der

Länder die Einführung "Standardisiertef Erhebungs-

vordrucke, um den Erhebungsbögen zur ASE bundes-

weit ein einheitliches Encheinungsbild zu geben.

Muster der veruendeten Erhebungsunterlagen sind im
Anhang dieser Veröffentlichung enthalten (Anlage 6).

8 Aufbereitung

8.1 Technische Vorarbeiten fär die Aufbereitung

Die ASE wird in vollem Umfang maschinell aufbereitet. Die

erfragten Daten werden von den Statistischen Landesämtem

entweder direkt im Online-Betrieb oder nach einer (maschi-

nellen) Datenerfassung in ein Aufbereitungs- und Plausibili-

sierungsprogramm eingegeben. Dabei sichert der Statistik-

veöund als ein Zusamrnenschluss aller Statistixhen Lan-

desämter und des Statistischen Bundesamtes die Einhaltung

der für die gemeinsame Programmierung vereinbarten Rege-

lungen der Spezifizierung.

Auf der Grundlage dieser Spezifizierungen wird die Veöund-

programmierung durchgeführt, an der sich mehrere StU[

beteiligen. Für die Tabellenspezifizierungen, die sowohl

genaue Anweisungen über den sachlichen lnhalt eines jeden

Tabellenfeldes als auch die erforderlichen Vorgaben für die

Gestaltung des Druckbildes der Tabellen enthalten, zeichnet

die Fachabteilung des Statistischen Bundesamtes verant-

wortlich. Die Kontrolle der fertig gestellten Programme erfolgt

anhand von speziellen Testuntersuchungen, die in der Regel

in der Fachabteilung des Statistischen Bundesamtes oder

des programmierenden StLA erarbeitet werden.

Seit 1997 wird das Aufbereitungsprogramm "AGRA' ange-

wendet. Eine völtige Neuprogrammierung war somit für die

ASE 2005 nicht erforderlich. Das Aufbereitungsprogamm

,,AGRA" musste allerdings um die Erfordemisse des neuen

Agrarstatistikgesetzes erweitert und in den organisatorischen

Ablauf eingepasst werden. "AGRA" besteht aus zwei kones-

pondierenden Elementen. Grundlage für die Aufbereitung der

Ergebnisse bildet die Online-Anwendung, d.h. eine im Dialog

(mit dem Bildschirm) erfolgende Eßtellung, Beaöeitung und

Plausibilisierung des eingelesenen Datenbestandes. Den

einzelnen Arbeitsschritten tiegt dabei ein alle Merkmale

umfassender Datensatz zugrunde. Die vorgenommene

Verbindung der einzelnen Erhebungsteile (Bodennutzung,

Viehbestände, Arbeitskräfte und weitere Strukturmerkmale)

zu diesem einheitlichen Datensatz erforderte eine durchge.

hende Codierung aller Merkmale, wodurch der garuünschten,

verstärkt ganzheitlichen Sicht des landwirtschaftlichen Be-

triebes Rechnung getragen wird. Um die Bereitstellung vor-

läufiger Ergebnisse zu beschleunigen, können außerdem zu

iedem Zeitpunkt derAufbereitung Eckzahlen (nicht tabellierte

Summierungen, die auch unter regionalen Anforderungen

erfolgen) und spezielle Vorabergebnisse erstellt werden.

Die anschließende Ergebnisaufbereitung gliedeft sich in

einen konstanten für jede ASE zu erstellenden Tabellenteil

und einen an die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen

Erhebung(en) angepassten variablen Tabellenteit.

8.2 Kontrollarbeiten

Die Erhebungsbögen werden in den StUl oder gegebenenfalls

von den Erhebungsbeauftragten zunächst einer gezielten

,,Eingangs- und Blickkontrolle" untezogen. Dabei wird so-

wohl der voltzählige Eingang der ausgefüllten Vordrucke, die

Lesbarkeit und die Richtigkeit der Angaben über Anschriften-

änderungen, Neuaufnahme und Löschung von Betrieben als

auch die Richtigkeit weiterer für die Aufbereitung wichtiger

einzelbetrieblicher Angaben geprüft. Je nach der Bedeutung

dabei festgestellter Unklarheiten oder Fehler entscheiden die

Mitaöeiter der Statistischen Landesämter, ob die Korrektur

eine Rückfrage erfordert.

Der Eingangs- und Btickkontrolte folgt die Übemahme der

Angaben auf Datenträger. Grundlage hierfür ist die bundes-

einheitliche, von der maschinellen Aufbereitung des Statisti-

schen Bundesamtes gefertigte,Datenerfassungs- und Prüf-

anleitung". An sie schließt die maschinell durchgeführte

Ptausibititätskontrolle der einzelbetrieblichen Angaben an,

bei der Signier-, Additions-, Maxima- und Kombinationskon-
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trollen d urchgeführt werden. Bei der Plausibilitätskontrolle

wird zwischen,,Muss-Fehlem", "Kann-Fehlem" und,,maschi-

nell zu bereinigenden Fehlem" unterschieden.

lm Einzelnen handelt es sich bei

Muss-Fehlem um solche, die auf leden Fall bereinigt

werden müssen (2.8. fehlende Altersangabe für eine

Person), also offenkundige, nicht hinnehmbare fehler-

hafte Angaben oder Unstimmigkeiten bei Beziehungen

von Angaben zueinander,

Kann-Fehlem um Angaben oder Beziehungen von An-

gaben zueinander, die arar möglich sind, aber entwe-

der unter Beftcksichtigung der Betriebs- und Wirt-

schaftsverhältnisse in der Landwiftschaft unwahr-

scheinlich oder selten sind oder aus zeitlich unter-

schiedtichen Einzelerhebungen stammen und daher

nicht zwingend zueinander passen müssen. ln derarti-

gen Fällen wird durch Heranziehen sonstiger Angaben

geprüft, ob und ggf. in welcher Weise eine Berichtigung

der betreffenden Angaben erforderlich ist.

maschinell zu bereinigenden Fehlem um solche, deren

Korrektur aufgrund der vorliegenden Angaben zweifels-

frei und eindeutig vorgenommen werden kann.

Die festgestellten Fehlerwerden dann - teilweise nach Rtick-

fragen bei den Auskunftspflichtigen - bereinigt. Die Durch-

führung der Plausibilitätskontrollen im Rahmen der ASE ist so

angelegt, dass sowohl die Erhebungsteile Bodennutzung,

Viehbestände und weitere Meftmate im Zusammenhang für

den ganzen Betrieb als auch für ieden Erhebungsteil getrennt

- gesteuert über die EVAS-Nummem - durchgeführt werden

können. Kommen in den genannten Merkmalsbereichen

gleiche Werte und Signierungen vor, werden diese unterein-

ander abgeglichen.

Nach Vorliegen der tabellierten Eryebnisse erfoigt eine ab-

schließende manuell durchgeführte Kontrolle auf sachliche

und rechnerische Richtigkeit. Sie bezieht sich auf die Ergeb-

nisse innerhalb einer Tabelle und auf den intertabellarischen

Vergleich. Anschließend werden die Ergebnisse zur Veröf.

fentlichung zusammengestetlt.

8.3 Tabellenprogramm

Das Tabellenproglttmm fasst sämtliche Aufbereitungsta-

bellen der ASE zusammen. Es vermittelt damit in kompakter

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5

Form lnformationen über die thematische Gliederung der

Tabellen sowie über die fachtiche liefe des Ergebnisnachwei-

ses. Dem Programm ist weiterhin zu entnehmen, welche der

Tabellen dem totalen (allgemeinen) oder repräsentativen

Erhebungsteil zuzuordnen sind, wann es sich um eine Veröf-

fentlichungs- oder um eine Arbeitstabelle handelt. Arbeitsta-

bellen werden übemiegend für inteme Zwecke erstellt. lm

Zusammenhang mit den Größenklassengliederungen für

Tabellenvor- und - kopßpalten wird rwischen Tabellen mit

voller (am tiefsten gegliederten) und solchen mit einge

sc hrän kter Gestraffter) bzur. o hne G rößenklassen gliederun g

untenchieden. Den bestehenden regionalen Besonderheiten

wird durch eine spezielle Bund-, Ost-, Nord- und Stidverion

Rechnung getraten. Den Regionalversionen sind jorcils

bestimmte Bundesländer zugeordnet. So haben beispiels-

weise die neuen Länder ihre Eqebnisse nach der Ostversion

aufbereitet. ln Veröffentlichungen des Statistischen Bundes-

amtes werden diese Ergebnisse nach der Bundesversion

nachgewiesen.

Das Tabellenprogramm ist auch zur ASE 2005 dadurch ge

kennzeichnet, dass

a Tabellen der Repäsentativeöebung den Kem der Er-

gebnisdarstellung bilden, in lahren mit einer Totaleilre-

bung (wie 2003) wird das Tabellenprogramm durch zu-

sätzliche Tabellen ergänzt,

o das System der Tabellennummerierung nur der inhaltli-

chen Gliederung der Tabellen dient; die Unterscheidung

von Total- und Repräsentativtabellen wird durch die

Kennzeichnung T (totaD bzw. R (repräsentativ) nach der

leweiligen Tabellennummer gewährleistet,

der Tabellenrahmen für die Sachverhalte, die im zeitli-

chen Wechsel repräsentativ bzw. total erhoben werden,

einheitlich bleibt,

ie Gliederungsmerkmal eine einheitliche Größenklas-

sengliederung mit regional begründeten altemativen

.Darunter-Nachweisen" verwendet wird,

sich die Ergebnisdarstellung übenrviegend auf maximal

zwei Tabellenseiten erstreckt und Tabellenunterglie-

derungen stark eingeschränkt wurden.

Ausgehend vom Tabellenprogmmm zur Agrarstrukturerhe.

bung 2003 wurden die mit dem neuen Agra!,statistikgesetz

und der Ersten Agraßtatistikverordnung vorgegebenen Ver-

a

o

a
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änderungen zur ASE 2005 in den Abschnitten 1, 2 und 3

beschrieben und eingeaöeitet.

Auf den konkreten Nachweis der Vor- und Kopfspaltengliede-

rung der einzelnen Tabellen wird im Rahmen der vorliegen-

den Veröffentlichung vezichtet. Entsprechende lnfomatio'

nen können den im nachfolgenden Abschnitt 9 genannten

Veröffentlichungen zur ASE 2005 entnommen werden.

Die Anlagen 8 und 9 vemitteln einen detaillierten Überblick

llber die thematische Übeßicht, die Existenz und Numme-

rierung der Tabellen sowie die Vorspalten-Größenklassen-

schemata zurA§E.2005.

9 ;\reröffsdttißhung'üer,Elphdisre

9.1 Yetüftentlirhungm durch das Stdtistische Bun'

desamt

Das Statistische Bundesamt vedffentlicht die ASE Etgeb'

nisse für Deutschland und die Länder. Zusätzlich werden für

das frühere Bundesgebiet einschließlich Berlin und die

neuen Länder Teilergebnisse erstellt. Der Ergebnisnachweis

erfolgt in bundeseinheitlicher Vor' und Kopfspaitenglie'

derung sowie in der hchlich tiefsten Gliederung. Abwei-

chungen hiezu ergeben sich aus Gründen des Datenschut'

zes oder haben inhaltliche Ursachen:

5o werden die Länder Berlin, Bremen und Hamburg in

der Regel zum Stadtstaatenegebn,is insgesamt zusam'

rrengefasst.

hftrrisc wid für di€ LänüEr ld einen detaillieften

Ergcbnisnachrrcis vezichtet oder der Ergebnisnachweis

Ercträriktsioh ;nurauf die Zusamrnedassung Deutsch-

lland, .htiheres Bundesgebiet eiaschließlich Berlin,'neue

'Ltinder.'ßb der ASE 20@ wird'Bedin ganzheitlich zum

lrliheren,Bundetgebiet gedihtt)

ln Tabelten mit 'tdtalgn '(allgemeinen) Ergebnissen

rrerden auftret€nüe Einzelangaben grundsätilich ge

'lüsCtit. iDie'bdtreffendsn labellertfstttgr qßrtlen durch

einen Puikt gdkenrzeidhnüt.,,iFdEegdheimhaltungen"

verhindem die redhneiische Ermittlung dieser geheim-

gehaltenen Angaben. Die gelöschten Daten sind iedoch

in den Zusammenfassungen enthalten.

dungsdifferenzen sind dabei nicht ,ausgeglichen wor'

den.

Die von der Gruppe Land- und Forstwirtschaft, Fischerei des

Statistischen Bundesamtes herausgegebenen Eryebnisse

erscheinen in der Fachserie 3 .Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei', die A5E-Ergebnisse innerhalb dieser Fachserie in

der Reihc 2.ltütd2.2.

lm lnteresse einer m6glichst nschen Ergebnisbereitstellung

aus der Agnrstrukturerhebung 2005 werden ausgorählte

Ergebnisse vorab zusammengestellt und im Rahmen der

Sonderuedffentlichung -lm Blickpunkt - Agnrstatistik in

Deutschland" sowie einer Pressemappe anlässlich der lnter-

nationalen Grünen Woche 2006 veröffentlicht.

Ergebnisse über administrative und nichtadministrative

Gebieseinheiten (Arbeitsmarktregionen, Landwittschaftliche

Wirtschaftsgebiete, Benachteitigte Gebiete) werden ftir spezi'

fische Auswertungszwecke herangezogen und liegen ledig-

lich als Arbeitsunterlage vor.

Die zu veröffentlichenden ASE-Ergebnisse liegen für 2005 in

folgender sachlicher Gliederung vor:

- Bodennutzung der Betriebe

(Reihe 2.1.2; Tabellen 1.1 und 2.1)

- Viehhaltung der Betriebe

(Reihe 2.1.3; Tabellen 81'90)

- BetriebswittschaftlicheAusrichtungundStandard'

deckungsbeiträge

(Bis dahin: Betriebssysteme und Standardbetriebsein'

kommen)

(Reihe 2.1.4; Tabelle 1Ol)

- Wiftschaftsdüngertierischerlle*unft

(Reihe 2.2.2; Tabelhn 451.454)

- SozialökonomischeVeräälütisse

(Rcffre 2.1.5; Tabe& r5r)

- Beritzveüäfrnissc in den landwirtschaftlichen Betrie-

bsr
(Reihe 2.1-6; Tabellen 201-210)

- AußeöetriebticheEinkommen undAÖeitsveddb§sse

für ausgewählte BetriebsgnrgPem

(Reihe 2. 1.7 ; Tabellen @tr-306' 35O

a

a

a

Repräsentativergebnisse werden generelt in 1000 mit

einer Kommastelle ausgeuriesen, auftretende Run-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 20O5
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- Aöeitskräfte

(Reihe 2.1.8; Tabelten 251-261)

- Betriebe mit ökologischem Landbau

(Reihe 2.2.1, Tabellen 1.2,8t.2, 501, 502, 512)

Mit wenigen Ausnahmen werden die angeftlhrten Fachserien

derASE 2005 als Download im lntemet bereitstehen.

Mit der vorliegenden Veröffentlichung werden die methodi-

schen Grundlagen derASE 2005 daryestellt.

Mit bundeseinheitlich abgestimmter Vor- und Kopfspalten-

gliederung liegen regionale Ergebnisse als Arbeitsunterlagen

vor. Sie beziehen sich auf

- Regierungsbezirke

- Arbeitsmarktregionen

- LandwirtschaftlicheWirtschaftsgebiete

jeweils nach folgenden Ergebniskomplexen gegliedert:

. BetriebswirtschaftlicheAusrichtung,

o Bodennutzung und ViJhhattung,

o Arbeitsverhältnisse

. Ökologischer Landbau

9.2 Veröffentlichungen durch die Statistischen Lan-

desämter (Stlä)

Die SttA publizieren ihre ASE-Ergebnisse auf der Grundlage

des zwischen den Ländem vereinbaften Mindestveröffentli-

chungsprogramms. Das schließt Festlegungen der Länder

über die in den Tabellenvorspalten ausgewiesenen Größen'

klassen und über die regionale Gliederung ein. Es tiegt im

Ermessen der Landesämter, mit ihren Veröffentlichungen

über das MindesWeröffentlichungsprogramm hinauszuge-

hen.

10 Unterschiede zwischen Ergebnissen aus

totalen und aus repräsentativen Zählungs'

teilen für gleiche Sachverhalte

Wie eingangs beschrieben, wird die ASE 2005 repräsentativ

durhgefährt. Bei Veryleichen mit totalen Ergebnissen der

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Vorerhebung (ASE 2003) muss beachtet werden, das totale

und repräsentative Ergebnisse zu gleichen Sachverhalten

voneinander abweichen können.

Das kann bei totalen Erhebungen im nicht vollständigen

Erfassen aller Auskunftspflichtigen aufgrund fehlender

lnformationen über die Gesamtheit aller Betriebe, z.B. durch

Neugründung oder durch Teilung bereits bestehender be-

triebticher Einheiten, begilndet sein.

Bei repräsentativen Erhebungen liegen die Gilnde

in der Nichtberticksichtigung aller Einheiten der zu

untersuchenden Gesamtheit,

in der Methodik des Stichprobenplans, d.h. die zufällig

ausgewählten Stichprobenbetriebe stellen nur bedingt

die Situation der Gesamtheit dar,

- darin, dass die für die Bereitstellung valider Daten zu

Produktionsstrukturen (Bodennutzung, Viehbestände)

optimale Stichprobe der ASE nicht die Gesamtheit der

mit der Stichprobe zu erfragenden Me*male als Aus-

wahlkriterium berucksichtigt und somit die Ermittlung

derartiger Daten mit methodischen Fehlem behaftet

sein kann.

Daher wird das Adressmaterial der Grundgesamtheit unter zu

Hilfenahme des BRL und des Einzelmaterials der letzten

Totalzählung durch die StLA regelmäßig aktuatisieil.

1 1 EG-Agrarstrukturerhebung 2005

Die Bundesrepublik Deutschland liefert Eurostat im Rahmen

der EG-Agrantrukturerhebung Ergebnisse, die mit der ASE

2005 erhoben wurden. Die EG-Agrarstrukturerhebung ist

somit in die ASE 2005 integriert. Die Definitionen sind auf-

einander abgestimmt. Seit 1999 werden Eurostat die Oaten in

Form von Einzeldaten übermittett.

Die Übemittlung, Ausweftung und Veröffentlichung der

Daten efolgl auf EU-Ebene mit Hilfe des EUROFARM-Systems.

Hierbei handelt es sich um ein Netz von Datenbanken, das

die Ausweftung der Gemeinschaftserhebungen tlber die

Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe flir die Zwecke der

einzelstaatlichen und der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt.
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GeseE
über die Statistik für Bundeszwecke

(Bundesstatistikgesets - BStatG) rPFF)5161

Yom22. Januar 1987

(BGB|. tS.462,565)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

§r
Statistik für Bundeszwecke

Die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistik) hat im föderativ gegliederten Gesamtsystem der
amtlichen Statistik die Aufgabe, laufend Daten über Massenerscheinungen zu erheben, zu sam-
meln, aufzubereiten, dazustellen und zu analysieren.'Für sie gelten die Grundsätze der Neutrali-
tät, Objektivität und wissenschaftlichen Llnabhängigkeit. Sie gewinnt die Daten unter Venrendung
wissenschafilicher Erkenntnisse und unter EinsaE der jeweils sachgerechten Methoden und ln-
formationstechniken. Durch die Ergebnisse der Bundesstatistik werden gesellschaftliche, wirt-
schaftliche und ökologische Zusammenhänge für Bund, Länder einschließlich Gemeinden und
Gerneindeverbände, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung aufgeschlüsselt. Die Bundessta-
tistik ist Voraussetzung für eine am Sozialstaatsprinzip ausgerichtete Politik. Die für die Bundes-
statistik erhobenen Einzelangaben dienen ausschließlich den durch dieses Gesetz oder eine ande-
re eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift festgelegten Zwecken.

§2
Statistisches Bundesamt

(1) Das Statistische Bundesamt ist eine selbständige Bundesoberbehörde im Geschäfisbereich
des Bundesministers des lnnem.

(2) Der Präsident des Statistischen Bundesamtes wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der
Bundesregierung emannt.

(3) Das Statistische Bundesamt führt seine Aufgaben nach den Anforderungen der fachlich zu-
ständigen Bundesminister im Rahmen eines mit der Finanzplanung abgestimmten Aufgabenpro-
gramms und der verfügbaren Haushaltsmittel auf der Grundlage der jeweils sachgerechten Metho-
den durch.

]) Geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom lT.Dezember 1990 (BGBI. I S. 2837).
] GeanOert Ourch Artikel 6 Abs. 36 des GeseEes vom 27. Dezember 1993 (BGBI. i S. ZSZay.t) Geändert durch Artikel 2 des GeseEes vom 16. Juni 1998 (BGB|. I S. tSOb).
]) GeanOert durch Artikel4 des Gesetzes vom 2. August 2OO0 (BGBI. I S. 1253).
? Geanoert durch Artikel 3 Abs. 18 des GeseEes vom 21. Dezember 2ooo (BdBl. I s. 1gs7).t) Geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21. August 2OO2 (BGBI. I S. 3322).

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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§3
Aufgaben des Statistischen Bundesamtes

(1) Aufgabe des Statistischen Bundesarntes ist es, vorbehaltlich der Regelung in § 26 Abs. 1 oder
sonstiger Rechtsvorschrifien,

1.a)Statistiken filr Bundeszwecke (Bundesstatistiken) methodisch und technisch im Benehmen
mit den statistischen Amtem der Länder vozubereiten und weilezuentwickeln,

b) auf die einheitliche und termingemäße Durchführung der Erhebungs- und Aubereitungspro-
gramme von Bundesstatistiken durch dib Länder hinzuwirken,

c) die Ergebnisse der Bundesstatistiken in der erforderlichen sachlichen und regionaten Gliede-
rung fär den Bund zusammenzustellen sowie fllr allgemeine Zwecke zu veröffentlichen unddazustellen, .

2.a) Bundesstatistiken zu efieben und au2ubereiten, wenn und soweit es in diesem oder einem
sonstigen BundesgeseE bestimmt ist oder die beteiligten Länder zustimmen sowie

b) ZusaEaufbereitungen für Bundeszwecke und Sonderaufbereitungen durchzuführen, soweit
die statistischen Amter der Länder diese Aufbereitung nicht selbst durchfirhren,

3. im Aufrrag oberster Bundesbehörden Statistiken nach § I zu erstellen,
4. Statistiken anderer Staaten, der Europäischen Gemeinschaften und intemationaler Organisati-

onen zusammenzustellen und ihre Ergebnisse für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und
dazustellen,

5. auf die sachliche, zeitliche und räumliche Abstimmung der Statistiken oder statistischen Aufbe-
reitungen hinzuwirken, die in den Nummern 1 bis 3 und in den §§ I und 26 Abs. 1 genannt sind,

6. an der Vorbereitung des Programms der Bundesstatistik und der Rechts- und allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften des Bundes, die die Bundesstatistik bertihren, miEuwirken,

7. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und sonstige Gesarntsysteme statistischer Daten für
Bundeszwecke aufzustellen sowie sie für allgemeine Zwecke zu veröffentlichen und dazustel-
len,

8. das Statistische lnformationssystem des Bundes zu führen sowie an der Koordinierung von
speziellen Datenbanken anderer Stellen des Bundes miEuwirken; das gleiche gilt, soweit der
Bund in entsprechende Vorhaben außerhalb der Bundesvenraltung eingeschaltet wird,

9. zur Vereinfachung und Verbesserung der Datengewinnung und -verarbeitung für Zwecke der
Bundesstatistik an Nummerungsvorhaben und Bestrebungen des Bundes zur Automation von
Verwaltungsvorgängen und Gerichtsverfahren mitzuwirken; das gleiche gilt, soweit der Bund in
entsprechende Vorhaben außerhalb der Bundesvenraltung eingeschaltet wird,

10. die Bundesbehörden bei der Vergabe von Forschungsaufträgen bezügtich der Gewinnung und
Bereitstellung statistischer Daten zu beraten sowie im Auftrag der obersten Bundesbehörden
auf dem Gebiet der Bundesstatistik Forschungsaufträge auszuführen, Gutachten zu ersteilen
und sonstige Arbeiten statistischer und ähnlicher Art durchzuführen.

(2) Die statistischen Amter der Länder und die sonstigen mit der Durchführung von Bundesstatisti-
ken betrauten Stellen leiten dem Statistischen Bundesamt auf Anforderung Einzelangaben zu, so-
weit dies ftir die methodische und technische Vorbereitung von Bundesstatistiken und die Weiter-
entwicklung nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a oder die Durchführung von Aufbereitungen nach
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b erforderlich ist; das gleiche gilt für die Erfüllung der entsprechenden
Aufgaben des Bundesamtes im supra- und intemationalen Bereich.

(3) Bei Landesstatistiken, an deren bundeseinheitlicher Zusammenstellung ein Bundesinteresse
besteht, kann das Statistische Bundesamt die Aufgaben nach Absatz 1 Nr. 1 wahrnehmen, soweit
die beteiligten Länder zustimmen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2OO5
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§ 4 zlsl

Statistischer Beirat

(1) Beim Statistischen Bundesamt besteht ein Statistischer Beirat.

(2) Der Statistische Beirat hat.die Aufgabe, das:Etatistisctre Bundesarnt in Grundsaffiagen zu
beraten.

(3) Der Statistische Beirat setrt Dicha,Eammenaus
1. je einem V-ertreter der Bundesministeiien, des Bundesrechnungshofes und der Deutschen Bun-

desbank, 2)

2. den,Leitem der statistischen Amter der Länder,
3. dern Bundesbeauftragten für den DatenschuE,
4. je einem Vertre$er der kommunalen Spitzenverbände,
5. sieben Vertretem der gewerblichen Wirtschafr, einem Vertreter der freien Berufe und einem

Vertreter der Arbeitgeberverbände, 3)

6. drei Vertretern der Gewerkschaften,
7. anrei Vertretern der Landwirtschaft,

8. arei Vertretem der wirtschaftswissenschaft lichen lnstitute,

9.. alei Vertretern der Hochschulen.

Db,Gesdhffi§fri'trrung des Stathtischen Beirats obliegt dem Statistischen Bundesarnt. Der Statisti-
scte Beiratitagt,unter VorsiE des Präsidenten des Statistischen Bundesamtes. Der Präsident des
Statistischen Bundesaniles und die unter den Nummern 1 bis 3 genannten Mitglieder haben im
Falle öer,Beaahlußfasaung nur berdende Stimmen.

(4) Der Statistische Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(5) Die Landesregierungen sind zu den SiEungen des Statistischen Beirats zu laden. lhre Vertreter
müssen iedezeit gehört werden.

(6) Die Milglieder nach Absatz 3 Nr.4 bis 9 sind ülnh den Prästulenten des Statistischen Bundes-
amtes auf Vorschlag der in Frage kommenden Verbände und Einrichtungen zu beruEn; der zu-
ständige Bundesminister bestirnmt die vorschlagsberechtigten Verbände und Einrk;trtungen.

(7) Der Statistische Beirat kann für bestimmte Sachgebiete Fachaussch[isse oder Arbeitskreise
einseEen. Zu den SiEungen des Statistischen Beirats, der Fachaussch{isse und der Arbeitskreise
können Sachverständige hinzugezogen werden. Zu den SiEungen der Fachausschüsse und Ar-
beitskreise sind die Bundesministerien zu laden und jedezeit zu hören.

(8) Ote Tätigkeit im Statistischen Beirat, in den Fachausschüssen und in den ArbeitskreMr isd
ehrsnarntlich.

§5tl
A nord rurng von Btnrffil«en

(1) Die Bundesstatistiken werden, soweit in diesem GeseE oder in einor sonstigen Rechtwor-
schrift nichts anderes bestimmt ist, durch GeseE angeordnet. Die Reclüsuorschrifr sollancfi dc
lnformationsbedürfnis der Länder berücksichtigen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei t-Mr.rlghmcn,
Betrieben und Arbeitsstätten sowie sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken durctgeführt

Statistisches Eundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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werden, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates mit einer Geltungsdauer bis zu
drei Jahren anzuordnen, wenn folgende VorausseEungen gegeben sind:
'1. Die Ergebnisse der Bundesstatistiken müssen zur Erfüllung bestimmter, im Zeitpunkt der Erhe-

bung schon festliegender Bundeszwecke erforderlich sein,

2. die Bundesstatistiken dürfen nur einen beschränkten Personenkreis erfassen,
3. die voraussichtlichen Kosten der jeweiligen Bundesstatistik ohne die Kosten für die Veröffentli-

chung dtirfen beim Bund und bei den Ländern einschließlich der Gemeinden und Gemeinde-
verbände zusammen zwei Millionen Euro für die Erhebungen innerhalb eines Jahres nicht
tibersteigen. s)

\A/irtschafts- und Umweltstatistiken dürfen mit Auskunftspflicht sonstige Statistiken dürfen nur ohne
Auskunftspfl icht angeordnet werden.

(3) Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bundestag alle zwei Jahre, erstmals im Jahr
1988, einen Bericht über die nach AbsaE 2 angeordneten Statistiken sowie über die Statistiken
nach § 7. Dabei sind die geschätzten Kosten dazulegen, die dem Bund und den Ländern ein-
schließlich der Gemeinden und Gemeindeverbände entstehen. Femer soll auf die Belastung der
zu Befragenden eingegangen werden.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes bis zu vier Jahren die Durchführung einer Bundesstatistik oder die Erhebung einzelner Merk-
male auszusetzen, die Periodizität zu verlängem, Erhebungstermine zu verschieben sowie den
Kreis der zu Befragenden einzuschränken, wenn die Ergebnisse nicht mehr oder nicht mehr in der
ursprünglich vorgesehenen Ausführlichkeit oder Häufigkeit benötigt werden oder wenn tatsächliche
VorausseEungen für eine Bundesstatistik entfallen sind oder sich wesentlich geändert haben. Die
Bundesregierung wird außerdem ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bis zu vier Jahren von der in einer Rechtsvorschrift vorgesehenen Befragung mit Aus-
kunftspflicht zu einer Befragung ohne Auskunftspflicht übezugehen, wenn und soweit ausreichen-
de Ergebnisse einer Bundesstatistik auch durch Befragung ohne Auskunftspflicht eneicht werden
können.

(5) Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließlich aus allgemein zugänglichen Quellen
venruendet werden, bedürfen keiner Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverordnung. Das gleiche
gilt fär Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließlich aus öffentlichen Registem verwendet
werden, soweit dem Statistischen Bundesamt oder den statistischen Amtem der Länder in einer
Rechtsvorschrift ein besonderes Zugangsrecht zu diesen Registern gewährt wird.

§6t)
lf,aBnahmen zur Vorbercitung und Durchfflhrung

von Bundesstatistiken

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder können zur Vorbereitung
und Durc{rführu ng d u rch Rechtsvorsch rifr an geord neter B u ndesstatistiken

1. zur Klärung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben erhe-
ben,

2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweckmäßigkeit erproben.

Bei Bundesstatistiken ohne Auskunfrspflicht besteht auch für die Angaben nach Nummem 1 und 2
keine Auskunftspflioht. Bei Bundesstatistiken mit Auskunftspflicht gilt dies nur für die Angaben
nach Nummer 2. Die Angaben nach Nummern 1 und 2 sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu
löschen, die Angaben nach Nummer 1 spätestens nachdem die entsprechenden im Rahmen der
Durchführung der jeweiligen Bundesstatistik zu erhebenden Angaben auf ihre Schlitssigkeit und
Vollständigkeit überprüft worden sind, die Angaben nach Nummer 2 spätestens 3 Jahre nach
Durchführung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den
übrigen Angaben zum frtihestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und §esondert aufzubewahren.
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(2) Die Angaben nach AbsaE 1 Nr. 1 dürfen zum Aufbau und zur Führung des Statistikregisters
nach § 1 Abs. 1 des StatistikregistergeseEes verwendet werden, sofern sie zur Vorbereitung und
Durchführung von durch Rechtsvorschrifr angeordneten \Mrtschafts- und Umweltstatistiken erho-
ben wurden. 3)

(3) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder können auch zur Vorberei-
tung einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrifr
1. zur Bestimmung des Kreises der zu Befragenden und deren statistischer Zuordnung Angaben

erheben,
2. Fragebogen und Erhebungsverfahren auf ihre Zweckmäßigkeit erproben.

Für die Angaben nach Nummern 1 und 2 besteht keine Auskunftspflicht. Sie sind zum frühestmög-
lichen Zeitpunkt zu löschen, die Angaben nach Nummer 2 spätestens drei Jahre nach Durchfüh-
rung der Erprobung. Bei den Angaben nach Nummer 2 sind Name und Anschrift von den übrigen
Angaben zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert aufzubewahren. s)

§7
Erhebungen für besondere Zwecke

(1) Zur Erfüllung eines kuzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Be-
gründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden dürfen Bundesstatistiken ohne
Auskunfispflicht durchgeführt werden, wenn eine oberste Bundesbehörde eine solche Bundessta-
tistik fordert.

(2) Zur Klärung wissenschafilich-methodischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Statistik dürfen
Bundesstatistiken ohne Auskunftspfl icht durchgefü hrt werden.

(3) Das Statistische Bundesamt ist berechtigt, die Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2
durchzuführen, soweit dies in den Fällen des AbsaEes 1 nicht von den statistischen Amtern der
Länder innerhalb der von den obersten Bundesbehörden gesetzten Fristen und in den Fällen des
AbsaEes 2 nicht von den statistischen Amtern der Länder selbst erfolgt.

(4) Bundesstatistiken nach den Absätzen 1 und 2 dürfen jeweils höchstens zehntausend Befragte
erfassen.

(5) \Mederholungsbefragungen sind auch zum Zweck der Darstellung eines Verlaufs bis zu fünf
Jahren nach der ersten Befragung zulässig.

§8
Aufbereitung Yon Daten

aus dem Verwaltungsvollzug

(1) Soweit Venraltungsstellen des Bundes aufgrund nicht-statistischer Rechts- oder Venaraltungs-
vorschrifren Daten erheben oder bei ihnen Daten auf sonstige Weise anfallen, kann die statistische
Aufbereitung dieser Daten ganz oder teilweise dem Statistischen Bundesamt übertragen werden.
Das Statistische Bundesamt ist mit Einwilligung der auftraggebenden Stelle berechtigt, aus den
aufbereiteten Daten statistische Ergebnisse für allgemeine Zwecke dazustellen und zu veröffentli-
chen.

(2) Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift bleiben
unbertihrt.
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§e
Regelungsumfang

bundesstatistischer Rechtsvorschriften

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrifi muß die Erhebungsmerkmale, die Hilß-
merkmale, die Art der Erhebung, den Berichtszeitraum, den Berichtszeitpunkt, die Periodizität und
den Kreis derzu Befragenden bestimmen.

(2) Laufende Numnem und Ordnungsnummem zur Durchftihrung von Bundesstatistiken bedürfen
einer Bestimmung in der eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrifi nur insoweit, als sie
Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, die tlber die Erhebung+ und
Hilßmerkmale hinausgehen.

§10
Erhebungs- und Hilfsmerkmale

(1) Bundesstatistiken werden auf der Grundlage von Erhebungs- und Hi!ßmerkmalen erstellt. Er-
hebungsmerkmale umfassen Angaben tiber persönliche und sachliche Verhältnisse, die zur statis-
tischen Venrendung bestimmt sind. Hilfsmerkmale sind Angaben, die der technischen Durchfüh-
rung von Bundesstatistiken dienen. Für andere Zwecke dürfen sie nur venrendet werden, soweit
Absatz 2 oder ein sonstiges GeseE es zulassen.

(2) Der Name der Gemeinde und die Blockseite dürfen für die regionate Zuordnung der Erhe-
bungsmerkmale genutzt werden. Die übrigen Teile der Anschrifi dürfen für die Zuördnung zu
Blockseiten für einen Zeitraum bis zu vier Jahren nach Abschluß der jeweiligen Erhebung genutzt
werden. Besondere Regelungen in einer eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrin Oni-
ben unberührt.

(3) Blockseite ist innerhalb eines Gemeindegebiets die Seite mit gleicher Straßenbezeichnung von
der durch Straßeneinmtindungen oder vergleichbare Begrenzungen umschlossenen Fläche.

§{lcl
Erhebungsvordrucke

(1) Sind Erhebungsvordrucke durch den zu Befragenden auszufüllen, so sind die Antworten auf
den Erhebungsvordrucken in der vorgegebenen Form zu erteilen.

(2) Die Richtigkeit der Angaben ist durch Unterschrift zu bestätigen, soweit es in den Erhebungs-
vordrucken vorgesehen ist.

(3) Die Erhebungsvordrucke dürfen keine Fragen über persönliche oder sachliche Verhältnisse
enthalten, die über die Erhebungs- und Hilfsmerkmale hinausgehen. 6)

(a) D§ Rechtsgrundlage der jeweiligen Bundesstatistik und die bei ihrer Durchführung venrende.
ten Hilfsmerkmale sind auf den Erhebungsvordrucken anzugeben.

§12
Trennung und Löschung der Hilfsmerkmale

('l) Hilfsmerkmale sind, soweit AbsaE 2, § 10 Abs.2, § 13 oder eine sonstige Rechtsvorschrift
nichts anderes bestimmen, zu löschen, sobald bei den statistischen Amtern die überprUfung der
Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist. Sie
sind von den Erhebungsmerkmalen zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu trennen und gesondert
au2ubewahren.
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(2) Bei periodischen Erhebungen für Zwecke der Bundesstatistik dürfen die zur Bestimmung des
Kreises der zu Befragenden erforderlichen Hilfsmerkmale, soweit sie für nachfolgende Erhebun-
gen benötigt werden, gesondert aufbewahrt werden. Nach Beendigung des Zeitraumes der wie.
derkehrenden Erhebungen sind sie zu löschen.

§ 13 tlcl

Adreßdateien

(1) Das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der t-änder führen in ihrem Zuständig-
keitsbereich Adreßdateien, soweit sie Wirtschafts- und Umweltstatistiken bei Untemehmen, Be-
trieben u nd Arbeitsstätten betr.effen .u nd erforderlich si nd

1. bei der Vofbereitung von Bundesstatistiken

a) zum Nachweis der Ethebungrseinheiten,

b) eur Auswdh! der 'in 
'Stiohprobeo nach rnathematischen Verfahren einzubeziehenden Erhe-

bungseinheiten,

c) zur Aufstellung von Rotationsplänen und zur Begrrenzung der Belastung zu Befragender,

2. beider Erhebung von Bundesstatistiken für

a) den Versand der Fragebögen,

b) die Eingangskontrolle und für Rückfragen beiden Befragten,

3. zur Aufuereitung von Bundesstatistiken für

a) die Überprüfung der Ergebnisse auf ihre Richtigkeit,

b) statistische Zuordnungen und Auswertungen,

c) Hochrechnungen bei Stichproben.

(2) Zur Führung.der Adreßdateien nach AbsaE 1 dürfen folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aus lMftschafts- und Umweltstatistiken bei Unternelmen, Betrieben und Arbeitsstätten sowie aus
allgernein :zugäng tichen Q uellen verwen det werden : 3)

1. Namen und Anschriften der Erhebungseinheiten, bei Untemehmen atrch ihrer Teile sowie ihrer
Bevollmächtigten ftrr die statistische Auskunfiserteilung einschtießlich der Telekommunikation-
sanschlußnummern, bei Betrieben auch des Unternehrnenssitzes und der Hauptverwaltung so-
wie Namen der lnhaber oder Leiter der Betrieh, s)

2. Rechtsform bei Untemehmen,

3. \Mrtschaftszweig, Eintragurgon iin ,die Hanürverksrolle und in das Vezeichnis der lnhaber
handwerksähnlicher Betriebe, Art der ausgeübten Tätigkeiten, Ort und Numrner der Eintragung
in das Handels-, Genossenschafts-, Vereins- oder Partnerschaftsregister, Kennzeichen zur l-
dentifikation aus den Gewerbeanzeigen sowie Zugehörigkeit zu einer Organschaft. 3)

4. Zahl der tätigen Personen,

5. Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unternehmen oder derBetrieb melffi,
6. Datum der Aufnahme in die Adreßdatei

Für jede Erhebungseinheit wird eine Kennummer vergeben. Sie darf *eine Narnen nach Satz 1 Nr.
1 und keine über SaE 1 Nr. 1 bis 6 hinausgehenden Merkmale enthalten.

(3) Das Statistische Bundesamt und die statist'rschen Amter der,l-änder teiten sich die Meiknaie
nach AbsaE 2 SaV 1 sowie die Kennummern nach Satz 2 und die jeweiligen Anderungen noft, §o'
weit in ihrem Zuständigkeitsbereich Adreßdateien geführt werden.

(4) Die Merkmale nach Absatz 2 SaE l und die Kennummern nach Absatz 2 SaE 2 sowie die
Kennummern in den Datensätzen mit den Erhebungsmerkmalen der Erhebungseinheiten werden
jeweils gelöscht, sobald sie für die in AbsaE 1 genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden.
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(5) Die eine Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschriften, die die Führung von Dateien vorse-
hen, bleiben unberührt.

§ l3a tt
Zusammenführungen aus verschiedenen

Bundesstatistiken

(1) Zusammenführungen von DatensäEen aus Statistiken nach § 13 Abs. 1, die auf verschiedenen
Rechtsvorschriften beruhen, dürfen durchgeführt werden, soweit es zur Gewinnung von lnformati-
onen ohne zusätzliche statistische Erhebungen erforderlich ist. Hierfür sind Nummern zu verwen-
den, die einen Rückgriff auf die Kennummern nach § 13 Abs. 2 Satz 2 ausschließen. Die Daten-
sätze der gleichen Erhebungseinheiten erhalten jeweils die gleiche Nummer. Die Entscheidung
über die Zusammenführungen nach Satz 1 treffen der Präsident des Statistischen Bundesamtes
und die Leiter der statistischen Amter der Länder für ihren Zuständigkeitsbereich.

(2) ln dem von der Bundesregierung nach § 5 Abs. 3 zu erstattenden Bericht ist zusäEllch über die
vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Länder durchgeführten Zusam-
rnenführungen nach Absatz 1 SaE 1 zu unterrichten.

§14
Erhebungsbeauftragte

(1) Werden bei der Durchführung einer Bundesstatistik Erhebungsbeauftragte eingeseEt, müssen
sie die Gewähr für Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit bieten. Erhebungsbeaufiragte dürfen
nicht eingesetzt werden, wenn aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen An-
laß zur Besorgnis besteht, daß Erkenntnisse aus der Tätigkeit als Erhebungsbeauftragte zu Lasten
der Auskunftspfl ichtigen genuEt werden.

(2) Erhebungsbeauftragte dürfen die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse nicht in ande-
ren Verfahren oder für andere Zwecke verwenden. Sie sind auf die Wahrung des Statistikgeheim-
nisses nach § 16 und zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu verpflichten, die
gelegentlich ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer
Tätigkeit.

(3) Erhebungsbeauftragte sind verpflichtet, die Anweisungen der Erhebungsstellen zu befolgen
Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haben sie sich auszuweisen.

(4) Erhebungsbeauftragte sind über ihre Rechte und Pflichten zu belehren.

§t5ol
Auskunftspflicht

(1) Die eine Bundesstatistik anordnende Rechtsvorschrift hat fesEulegen, ob und in welchem Um-
fang die Erhebung mit oder ohne Auskunfrspflicht erfolgen soll. lst eine Auskunftspflicht festgelegt,
sind alle natürlichen und juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Personen-
vereinigungen, Behörden des Bundes und der Länder sowie Gemeinden und Gemeindeverbände
zur Beantwortung der ordnungsgemäß gestellten Fragen verpflichtet.

(2) Die Auskunftspllicht besteht gegenüber den mit der Durchführung der Bundesstatistiken amt-
lich betrauten Stellen und Personen.
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(3) Die Antwort ist wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen Amtern
des Bundes und der Länder gesetzten Fristen zu erteilen. Die Antwort ist erteilt, wenn die ord-
nungsgemäß ausgefüllten Erhebungsvordrucke
1. bei Übermittlung in schriftlicher Form der Erhebungsstelle zugegangen sind,

2. bei Übermittlung in elektronischer Form von der für den Empfang bestimmten Einrichtung in firr
die Erhebungsstelle bearbeitbarer Weise aufgezeichnet worden sind. 6)

Die Antwort ist soweit in einer Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, für den Empfänger
kosten- und portofreizu erteilen.

(4) Werden Erhebungsbeauftragte eingeseEt, können die in den Erhebungsvordrucken enthalte-
nen Fragen mündlich, schrifilich oder elektronisch beantwortet werden. 6)

(5) lMrd in den Fällen des AbsaEes 4 die Auskunft schriftlich oder elektronisch erteilt, sind die
ausgefüllten Erhebungsvordrucke den Erhebungsbeauftragten auszuhändigen oder in verschlos-
senem Umschlag zu übergeben oder bei der Erhebungsstelle abzugeben, dorthin zu übersenden
oder elektronisch zq übermitteln. 6)

(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben kei-
ne aufschiebende \Mrkung.

§16n1
Geheimhaltung

(1) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse, die für eine Bundesstatistik ge-
macht werden, sind von den Amtsträgern und für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
die mit der Durchführung von Bundesstatistiken betraut sind, geheimzuhalten, soweit durch be-
sondere Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt nicht für
1. Einzelangaben, in deren Übermittlung oder Veröffentlichung der Befragte schriftlich eingewilligt

hat,

2. Einzelangaben aus allgemein zugänglichen Quellen, wenn sie sich auf die in § 15 Abs. 1 ge-
nannten öffentlichen Stellen beziehen, auch soweit eine Auskunftspflicht aufgrund einer eine
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift besteht,

3. Einzelangaben, die vom Statistischen Bundesamt oder den statistischen Amtern der Länder mit
den Einzelangaben anderer Befragter zusammengefaßt und in statistischen Ergebnissen dar-
gestellt sind,

4. Einzelangaben, wenn sie dem Befragten oder Betroffenen nicht zuzuordnen sind.

Die §§ 93, 97, 105 Abs. 1, § 111 Abs. 5 in Verbindung mit § 105 Abs. 1 sowie § 116 Abs. 1 der
Afuabenordnung vom 16. Mäz 1976 (BGBI. I S.613; 19771S. 269), zuletzt geändert durch Artikel 1

des GeseEes vom 19. Dezember 1985 (BGBI. I S. 2436), gelten nicht für Personen und Stellen,
soweit sie mit der Durchführung von Bundes-, Landes- oder Kornmunalstatistiken betraut sind.

(2) Die Übermittlung von Einzelangaben aarischen den mit der Durchführung einer Bundesstatistik
betrauten Personen und Stellen ist zulässig, soweit dies zur Erstellung der Bundesstatistik erfor-
derlich ist.

(3) Das Statistische Bundesamt darf an die statistischen Amter der Länder die ihren jeweiligen
Erhebungsbereich betreffenden Einzelangaben für Sonderaufbereitungen auf regionaler Ebene
übermitteln. Für die Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der
Länder dürfen sich das StatiJtische Bundesamt und die statistischen Anrter der Länder unterein-
ander Einzelangaben aus Bundesstatistiken übermitteln.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

-54-



BStatG 10

(4) Für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Pla-
nung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, dürfen den obersten Bundes- oder Landes-
behörden vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Länder Tabellen mit
statistischen Ergebnissen tibermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen. Die Übermittlung nach Satz 1 ist nur zulässig, soweit in den eine Bundesstatistik an-
ordnenden Rechtsvorschriften die Übermittlung von Einzelangaben an oberste Bundes- oder Lan-
desbehörden zugelassen ist.

(5) Für ausschließlich statistische Zwecke dürfen vom Statistischen Bundesamt und den statisti-
schen Amtern der Länder Einzelangaben an die zur Durchführung statistischer Aufgaben zustän-
digen Stetlen der Gemeinden und Gemeindeverbände übermittelt werden, wenn die Übennittlung
in einem eine Bundesstatistik anordnenden Gesetr vorgesehen ist sowie Art und Umfang der zu
übermittetnden Einzelangaben bestimmt sind. Die Übermittlung ist nur zu!ässig, wenn durch Lan-
desgeseE eine Trennung dieser Stellen von anderen kommunalen Venraltungsstellen sicherge-
stellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren gewährleistet ist.

(6) Für die Durchfuhrung wissenschaftlicher Vorhaben dürfen vom Statistischen Bundesamt und
den statistischen Amtern der Länder Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige Einrichtungen
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschafilicher Forschung übermittelt werden, wenn die Einzel-
angaben nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufirand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zuge-
ordnet werden können und die Empfänger Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Ver-
pflichtete oder Verpflichtete nach AbsaE 7 sind.

(7) Personen, die Einzelangaben nach Absatr 6 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung zur Ge-
heimhaltung zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete sind. § 1 Abs. 2, 3 und 4 Nr. 2 des VerpflichtungsgeseEes vom 2. März 1974
(BGBI. 1S.469, Artikel 42),das durch Gesetr vom 15. August 1974 (BGBI. lS. 1942) geändert
worden ist, gitt entsprechend. a)

(8) Die aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder der AbsäEe 4, 5 oder 6 übermittelten
Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt wurden. ln den
Fällen des AbsaEes 6 Sind sie zu löschen, sobald das wissenschaftliche Vorhaben durchgefirhrt
ist. Bei den Stellen, denen Einzelangaben übermittelt werden, muß durch organisatorische und
technische Maßnahmen sichergestellt sein, daß nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst be.
sonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 7 SaE 1 Empfänger von Einzelangaben sind.

(9) Die Übermittlung aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift oder nach den Absätzen 4, 5
oder 6 ist nach lnhalt, Stelle, der übermittelt wird, Datum und Zweck der Weitergabe von den sta-
tistischen Amtern au2uzeichnen. Die Auteichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

(10) Die Pflicht zur Geheimhaltung nach AbsaE 1 besteht auch für die Personen, die Empfänger
von Einzelangaben aufgrund einer besonderen Rechtsvorschrift, nach den.Absätzen 5, 6 oder von
Tabellen nach Absatz 4 sind. Dies gilt nicht für offenkundige Tatsachen bei einer Übermittlung
nach Absatz 4.

§t7et
Unterrichtung

Die zu Befragenden sind schriftlich oder elektronisch zu unterrichten über 6)

1. Zweck, Art und Umfang der Erhebung,
2. die statistische Geheimhaltung (§ 16),

3. die Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Auskunftserteilung (§ 5 Abs. 2 und § 15),

4. die Trennung und Löschung (§ 12),

5. die Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauflragten (§ 14),
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6. den Ausschluß der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunftserteilung (§ 15 Abs. 6),

7. die Hilfs- und Erhebungsmerkmale zur Führung von Adreßdateien (§ 13 Abs. 2),

8. die Bedeutung und den lnhalt von laufenden Nummern und Ordnungsnummem (§ I Abs. 2).

§r8
Statistische Erhebungen der Europäischen

Gemeinschaften

(1) Die Bundesstatistiken betreffenden Vorschrifren dieses GeseEes finden vorbehaltlich der Re-
gelungen in AbsaE 2 entsprechende Anwendung auf die durch unmittelbar geltende Rechtsakte
der Europäischen Gemeinschaften angeordneten Erhebungen, soweit sich aus den Rechtsakten
der Europäischen Gemeinschaften nichts anderes ergibt.

(2) Soweit die Merkmale der durch unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaften angeordneten Erhebungen nicht mit den Merkmalen einer eine Bundesstatistik anord-
nenden Rechtsvorschrifr überein§timmen oder diesen Merkmalen gleichgestellt sind, sind die Aus-
külnte freiwillig, es sei denn, die Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften sehen eine Aus-
kunftspfl icht ausdrücktich vor.

§rs
Supra- und internationale Aufgaben des

Statistischen Bundesamtes

lm supra- und intemationalen Bereich hat das Statistische Bundesamt insbesondere die Aufgabe,
an der Vorbereitung von statistischen Programmen und Rechtsvorschrifien sowie an der methodi-
schen ,und Edtrnischen Vorbereitung und Harmonisierung von Statistiken sowie der Aufstellung
Vo[<srvirMlafilictrer Geamtrechnungen und sonstiger Gesamtsysteme statistischer Daten für
Zwecke der Eurqpäischen Genreinschafren und intemationaler Organisationen mitzuwirken und
die Ergebnisse an die Eurqpäischen Gemeinschaften und internationalen Organisationen weitezu-
leiten.

§20
Kosten der Bundesstatistik

Die Kosten der Bundesstatistik werden, soweit sie bei den Bundesbehörden entstehen, vom Bund,
im ilbrigen von den Ländem getragen.

§2r
Verbot der Reidentifizierung

Eine Zusammenf.tthrung von Einzelangaben aus'Bumdesstatishken'oder solcher Einzelangaben mit
anderen Angaben zum Zwecke der Herstellung eines Per'sumen-, Untemehmens-, Betriebs- oder
Arbeitsstättenbezugs außerhalb der Aufgabenstellung dieses GeseEes oder der eine Bundessta-
tistik anordnenden Rechtsvorschrifi ist untersagt.
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§22
Strafvorschrift

Wer entgegen § 21 Einzelangaben aus Bundesstatistiken oder solche Einzelangaben mit anderen
Angaben zusammenführt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§z3tl
Bußgeldvorschrift

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsäElich oder fahrlässig entgegen § 15 Abs. 1 SaE 2, Abs.2
und 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechEeitig erteilt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wen entgegen § 11 Abs. 1 die Antworten nicht auf den Erhebungs-
vordrucken in der vorgegebenen Form erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Getdbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 5)

§24
Vervaltungsbehörde im Sinne des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OWaG)

Venraltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 des Gesetses über Ordnungswidrigkeiten ist das
Statistische Bundesamt, soweit es Bundesstatistiken
1. nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a in Verbindung'mit § 6 Abs. 1 vorbereitet oder
2.nach§3Abs. lNr.2Buchstabea,auchinVerbindungmit§5Abs.2und§6Abs. lerhebt

oder
3. aufgrund dieses oder eines sonstigen Bundesgesetzes aufbereitet.

Das gleiche gitt, soweit dem Statistischen Bundesamt entsprechende Aufgaben bei der Durchfüh-
rung der Erhebungen nach § 18 obliegen.

§25
Anfschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungklage

bei Landes- und Kommunalstatistiken

Durch Landesgesetr kann bestimmt werden, daß \Mderspruch und Anfechtungsklage gegen die
Aufforderung zur Auskunfiserteilung bei der Durchführung von Landes- und Kommunalstatistiken,
die durch Rechtsvorschrifr angeordnet sind, keine aufschiebende Wrkung haben.

§26
Ü berleitu ngsvorschrift

(1) Soweit die Bundesregierung einen Bundesminister oder eine von ihm bestimmte Stelle ermäch-
tigt hat, für bestimmte Bundesstatistiken die Aufgaben des § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ganz oder zum
Teil wahzunehmen, besteht die Ermächtigung nur fort, wenn bei der beaufrragten Stelle die Tren-
nung der mit der Durchführung statistisctrer Aufgaben befaßten Organisationseinheit von den an-
deren Aufgabenbereichen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Ver-
fahren gewährleistet ist.
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(2) Soweit Erhebungen aufgrund bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvor-
schriften durchgeführt werden, dürfen die Angaben als Hilfsmerkmale erfragt werden, die zur tech-
nischen Durchführung erforderlich sind und folgende Zweckbestimmung haben:

1. Feststellung der ldentität der zu Befragenden und Durchführung erforderlicher RücKragen so-
wie Bestimmung der Anschrifr für das Auskunftsersuchen, wie Namen und Anschrifien, Telefon-
und Telexnummern,

2. statistische Zuordnung der zu Befragenden, wie die Zugehörigkeit zum Kreis der zu Befragen-
den und zur Art der wirtschaftlichen Tätigkeit,

3. Zuordnung und Bewertung der Erhebungsmerkmale,

4. Kennzeichnung des Betroffenen.

Kennzeichnungen nach Nummer 4 sind vorbehaltlich besonderer Rechtsvorschrift nur zulässig,
soweit sie von den statistischen Amtern des Bundes oder der Länder den Betroffenen nicht zuge-
ordnet werden können.

(3) Soweit in Rechtsvorschriften, die eine Bundesstatistik anordnen und die vor dem 31. Dezember
1984 in Kraft getreten sind, eine über § 16 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 6 hinausgehende Übermittlung
von Einzelangaben vorgesehen ist, treten diese Regelungen spätestens vier Jahre nach lnkrafttre-
ten dieses GeseEes außer Kraft.

(4) Eine Auskunftspflicht ist nach § 15 Abs. 1 SaE 2 auch festgelegt, soweit Erhebungen aufgrund
bereits geltender eine Bundesstatistik anordnender Rechtsvorschriften durchgeführt werden und
die Antwort nicht ausdrücklich freigestellt ist. Die Bundesregierung erstattet dem Deutschen Bun-
destag bis zum 1. Januar 1988 einen Bericht zu der Frage, bei welchen Statistiken eine gesetzli-
che Auskunftspflicht der zu Befragenden besteht und in welchem Umfang sie unter Bewertung des
Zwecks der Statistik, der lnteressen ihrer Nutzer und der Belastung der zu Befragenden fortbeste-
hen sollte. Darüber hinaus ist in dem Bericht dazulegen, ob und inwieweit der mit diesem Gesetz
verfolgte Zweck zu weiteren Anderungen einzelstatistischer Rechtsvorschriften Anlaß geben kann.

§27
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land
Berlin. Rechtsverordnungen, die aufgrund dieses GeseEes erlassen werden, gelten im Land Berlin
nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§28
lnkrafttreten

Dieses GeseE tritt mit Ausnahme des § 26 Abs. 1 am Tage nach der Verkündung in Kraft. § 26 Abs.
1 tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. Mit dem lnkrafttreten dieses GeseEes treten

1. das Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke vom 14. Mäz 1980 (BGBI. I S. 289),
2. dte Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-

ten im Bereich der Statistik für Bundeszwecke vom 20. Dezember 1968 (BGBI. I S. 1410)

außer Krafr
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Begründung zum Gesets vom22. Januar 1987
(BT-Drucks. Nr. 10/5345 vom 17. April {986)

A. Allgemeiner Teil

l. Notwendigkeit und Zielder Neufassung des GeseEes
!!. Wesentliche Neuregelungen gegenüber dem BundesstatistikgeseE vom 14.März 1980 (BGBI. I

s.289)

B. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Vorschrifien (§§ 1 bis 27)

C. Kosten

A. Allgemeiner Teil

I. Notwendigkeit und Ziel der Neufassung des Gesetzes

Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Volkszählungsurteil vorn 15. Dezember 1983 (BVerf-
GE 65,1) allgemeine Grundsätze ftrr die Durchführung von Volkszählungen aufgestellt, die von
wesentlicher Bedeutung für alle Bundesstatistiken sind. Das Gericht hat diese Grundsätre im Hin-
blick auf das Recht auf infonnationelle Selbstbestimmung (Artikel2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1

GG) und unter Berücksichtigung der besonderen Schutzwürdigkeit der Bundesstatistik (Artikel 73
Nr. 11 GG) entwickelt.

Durch das Mikrozensusgesetz vom 10. Juni 1985 (BGBI. I S. 955) sind für den Mikrozensus, eine
mit der Volkszählung eng venrandte Bevölkerungsstatistik, die notwendigen geseEgeberischen
Konsequenzen gezogen worden. Das VolkszählungsgeseE.1987 vom 8. November 1985 (BGBI. I

S. 2078) war ein weiterer Schritt der Anpassung des Rechts der amtlichen Statistik an die Anforde-
rung des Volkszählungsurteils. Durch das neue Bundesstatistikgesetz werden nunmehr auch für
die übrigen Bundesstatistiken Folgerungen aus dem Urteil gezogen. Das BundesstatistikgeseE
enthält die Regelungen, die grundsätzlich für alle die einzelnen Bundesstatistiken anordnenden
Rechtsvorschriften gelten. Daher wird mit der Neufassung des GeseEes zugleich erreicht, daß die
einzelstatistischen Rechtsvorschriften in den Fällen nicht selbst geändert werden müssen, in de-
nen das Bundesstatistikgesetz - entsprechend den Vorgaben des Volkszählungsurteils - neue
oder erweiterte Vorkehrungen für die Durchführung und Organisation der Datenerhebung und -
verarbeitung trifft.

Zusätzlich wird mit dem neuen Bundesstatistikgesetz auch das statistische lnstrumentarium weL
terentwickelt. Dies ist angesichts der fortschreitenden Methoden, deren sich - wie auch das Volks-
zählungsurteil herausgestellt hat - die amtliche Statistik ebenso wie die Sozialforschung bedienen
muß, für die Funktionsfähigkeit und Zuver!ässigkeit der Bundesstatistik unvezichtbar.
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ll. Wesentliche Neuregelungen gegenüber dem Bundesstatistikgesetz vom 14. März 1980
(BGB!. rS.28e)

1. Berücksichtigung der Auswirkungen
des Volkszählung sufteil s

a) Anordnung, Vorbereitung und Durchführung von Bundesstati§iken (§§ 5 O,l

We schon im BundesstatistikgeseE von 1980 gilt der GrundsaE, daß alle Bundesstiatistiken durch
förmliches Gesätz angeordnet werden müssen (§ 5 Abs. 1). Soweit weiterhin Bundesstatistiken mit
Auskunfispflicht durch Rechtsverordnung angeordnet werden können, wird dies auf \Mrtschafi+,
Lohn- und Umweltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten beschränkt (§ 5 Abs.
2). Sonstige Statistiken, die als Bundesstatistiken durchgeflihrt werden, dürfen nur noch ohne
Auskunflspflicht angeordnet werden. Die Vorschriften über die Vobereitung und Durchlührung von
Bundesstatistiken (§ 6) sind gegenüber dem bisherigen Recht enreitert und präzisiert.

b) Vorschriften tiber Erhebungs-'und Hilfsmerkmale sowie tiber Trennung und Löschung der
Hilfsmerkmale (§§ 10, 12)

Diese gegenüber dem BundesstatistikgeseE von 1980 neuen Vorschriften sind entscheidende
VorausseEungen zur Gewährleistung der statistischen Geheimhaltung und des DatenschuEes.

c) Besondere Anforderungen an Zähler, lnterviewer und andere Beauftngte der sfafrsfrschen Äm-
ter (§ 14)

Die Regelungen sichern die Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit der Beauftragten; sie begrün-
den besondere Venrertungsverbote in bezug auf die aus der Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse.

d) Sfafisfische Geheimhaltung (§ 16)

Die'Vorschrifi enthält gegenüber dem Bundesstatistikgesetz von 1980 gravierende Einschränkun-
gen der Möglichkeit, Einzdlangaben zu übennltteln. §b verstärkt damit die statistische Geheimhal-
turg, die grundlegende Voraussetzung:füir db Auskunftsbereitschaft und damit für einen möglichst
ho?,ren,Grad;an'Genauigkiit und'Ytlahrheitsgehelt der erhobenen Daten ist.

e) Aufklärung der Befragten (§ 17)

Diese Vorschrift soll die Akzeptanz der Bundesstatistik in der Bevölkerung fördem

2. Foftentwicklung des sfatrstrschen
lnstrumentariums

a) Bundesstatistiken aus allgemein zugänglichen Quellen sowie aus öffentlichen Regisfem (§ 5
Abs.4)

Der für die Weiterentwicklung der Bundesstatistik erforderliche Zugntl auf Oatan a.rs ellgemein
zugänglichen Quellen und aus öffentlichen Registern wird unter hesürnr,nten VoralsseEungen oh-
ne besondere Anordnung durch förmliches GeseE oder Rechtsverordnurg ütrzulässig erk!ärt.

b) Erhebungen für besondere Zwecke (§ 7)

Diese Vorschrift stellt der Bundesstatistik erstmals ein lnstrument zur Verfligung, mit dem ein kuz-
fristig auftretender Datenbedarf bewältigt und wissenschaftlich-methodische Fragen beantwortet
werden können.
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c) Aufbereitung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug (§ 8)

Die Vorschrift bietet dem Statistischen Bundesamt die Möglichkeit, Daten aus dem Geschäftsgang
der Verwaltungsstellen des Bundes au2ubereiten und diese Daten mit Einwilligung der jeweiligen
Venraltungsstelle für allgemeine Zwecke dazustellen und zu veröffentlichen.

d) Adreßdateien (§ 13)

Adreßdateien sind notwendige Arbeitsgrundlagen für die statistischen Amter und Rationalisie-
rungsinstrumente mit personal- und kostensparenden Auswirkungen; sie führen auch zur Begren-
zu ng des Auskunftsersuchens bei der Durchfüh rung von Bundesstatistiken.

B. Besonderer Teil

Zu den einzelnen Vorschriften (§§ 1 bis 27)

Zu § I (Statistik für Bundeszwecke)

Zum ersten Mal werden in einer bundesstatistischen Rechtsvorschrift Aufgaben und Zweck der
Bundesstatistik in allgemeiner Form beschrieben. Hierdurch werden Auftrag und Reichweite der
Bundesstatistik und ihre Stellung im Gesamtsystem der amtlichen Statistik erläutert. Das Bundes-
verfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Volkszählung 1983 ausgeführt, daß eine am Sozial-
staatsprinzip orientierte staatliche Politik die ökonomische, soziale und ökologische Entwicklung
nicht als unabänderliches Schicksal hinnehmen darf, sondern als permanente Aufgabe zu verste.
hen hat. Unentbehrliche Handlungsgrundlage sind hierfür zuverlässige lnformationen, die umfas-
send, differenziert, aktuell und vielseitig kombinierbar sein müssen. Eine der wichtigsten lnformati-
onsquellen ist die amtliche Statistik. lhre Ergebnisse vermitteln für jede rnoderne leistungsfähige
Geseilschaft die notwendige informationelle lnfrastruktur. Die amtliche Statistik bietet durch den
kontinuierlichen Nachweis der Fakten nicht nur quantifizierbare Aussagen, sondern sie eröffnet
auch die Möglichkeit, Probleme überhaupt erst in ihren Größenordnungen zu erkennen.

lnstitutionell ist die Statistik ftir Bundeszwecke (Bundesstatistik) Teil des föderativ gegliederten
Gesamtsystems der amtlichen Statistik. Wenngleich im Programm der Bundesstatistik auch statis-
tischen Anforderungen der Länder Rechnung getragen wird, sind in diesem System Bundes-, Lan-
des- und Kommunalstatistik zu unterscheiden. Nach. dem Prinzip der fachlichen Konzentration ob-
liegt die Durchführung der Bundesstatistik in der Regel den statistischen Amtern. Diese Aufgaben-
zuweisung dient nicht nur der wirkungsvollen Sicherung der statistischen Geheimhaltung und des
Datenschutzes durch die Schaffung sogenannter "abgeschotteter Bereiche", sondem gewährleis-
tet zugleich die Koordinierung aller Statistiken und BenuEenrünsche. Sie trägt dazu bei, Doppel-
arbeit und unnötige Belastungen der Befragten zu vermeiden. Sie erleichtert darüber hinaus die
Abstimmung der statistischen Ergebnisse zu einem in sich geschlossenen Gesamtbild von Staat,
Wirtschaft , Gesellschaft und Umwelt.

Die amtliche Statistik und speziell die Bundesstatistik sind generell dem GrundsaE verpflichtet,
daß die Aufbereitung der lndividualdaten immer zu einer strukturierten, anonymen Form führen
muß. Aufgabe der Bundesstatistik ist es nicht, personen- oder institutionsbezogene Nachweise zu
liefern, sondern sich mit Massenerscheinungen auseinandezuseEen. Diese eingegrenzte Zweck-
bestimmung der Bundesstatistiken schließt es andererseits nicht aus, anonymisierte Daten für an-
dere als statistische Zwecke zu übermitteln (§ 16 Abs.4). Das Bundesstatistikgesetz trifft keine
Regelung zu der Frage, ob in seltenen Ausnahmefällen durch besondere geseEliche Vorschrift
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auch eine Verwendung statistischer Daten für Verwaltungsvollzugszwecke vorgesehen werden
könnte. An diese Möglichkeitwäre im Hinblick auf juristische Personen zu denken, denen das in-
formationelle Selbstbestimmungsrecht, das Ausdruck der natürlichen Personen zukommenden
Menschenwürde ist, nicht zusteht. Eine solche Vorschrift müßte sicherstellen, daß aus den Anga-
ben gewonnene Erkenntnisse nicht zu Maßnahmen gegen die Betroffenen veruendet werden. Sie
müßte darüber hinaus klar erkennen lassen, daß die übermittelten personenbezogenen Daten
auch zu Venaraltungsvollzugszwecken verwendet werden. Diese Zwecke wären außerdem konkret
zu definieren.

Wesentliche Aufgabe der Bundesstatistik ist es, sachgerechte Konzepte, Methoden und techni-
sche Verfahren der lnformationsgewinnung und -darbietung einzuseEen, die dem aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Methoden entsprechen. Damit erfüllt die Bundesstatistik
zugleich die Auflage aus dem VolkszählungsgeseEurteil des Bundesverfassungsgerichts, sich mit
der fortschreitenden Methodendiskussion auseinandezusetzen.

Die Bundesstatistik stellt ihre Ergebnisse ebenso wie der öffentlichen Verwaltung allen gesell-
schaftlichen Gruppierungen und damit auch allen an der politischen \Mllensbildung beteiligten ln-
stitutionen sowie der Wirtschaft und Wissenschaft zur Verfügung. Nicht zuleEt deshalb ist sie den
GrundsäEen der Neutralität, Objektivität und wissenschaftlichen Unabhängigkeit verpflichtet.

Zu § 2 (Statistisches Bundesamt)

Aufgrund des Artikels 87 Abs. 3 SaE 1 GG in Verbindung mit Artikel 73 Nr. 11 GG ist däs Statisti-
sche Bundesamt als selbständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministers
des lnnern errichtet worden.

Entsprechend seiner Aufgabenstellung als Querschnittsbehörde arbeitet das Statistische Bundes-
amt nach den fachlichen Anforderungen aller Bundesminister. Der Präsident des Statistischen
Bundesamtes ist dem jeweils fachlich zuständigen Bundesminister für die ordnungsgemäße fachli-
che Durchführu ng der Arbeiten verantwortlich.
ln Absatz 3 ist klargestellt, daß das Statistische Bundesamt seine Aufgaben auf der Grundlage der
jeweils sachgerechten Methode durchführt. Diese Regelung entspricht der bisherigen Praxis und
ergibt sich aus den GrundsäEen der Objektivität, Neutralität und wissenschaftlichen Unabhängig-
keit des Statistischen Bundesamtes.

Zu § 3 (Aufgaben des Statistischen Bundesamtes)

ln § 3 sind die grundsätzlichen Aufgaben des Statistischen Bundesamtes näher dargelegt. Ergän-
zende Aufgabenzuweisungen ergeben sich aus anderen Vorschriften dieses GeseEes (§§ 6, 7, 8,
11,13,18, 19 und 25).

Zu Absatz I

Zu Nummer 1 a

Die Aufgabe des Statistischen Bundesamtes, die Bundesstatistiken weitezuentwickeln, wird ge-
genüber dem bisherigen Recht ausdrücklich im Aufgabenprogramm des Statistischen Bundesarn-
tes genannt.

Zu Nummer 1 b

Die Effizienz der Bundesstatistik ist weitgehend von der einheitlichen und termingemäßen Durch-
führung der Erhebungs- und Aufbereitungsprogramme abhängig. Dies betriffi ebenso die der Er-
hebung dienenden Fragebogen oder Ausfüllungsrichtlinien wie die der Aufbereitung dienenden
Tabellenprogramme, Systematiken, Signier-, Prüf- und Korrekturanleitungen. Der Vereinheitli-
chung dient auch die Vorschrift des § 11 Abs. 1. Dort wird im einzelnen die Verantwortung für die
Gestaltung der Erhebungsvordrucke und die Festlegung der Form der Antworten geregelt.
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Zu Nummer 1 c

Vor dem Hintergrund der NuEung neuer Kommunikations- und lnformationstechnologien, wie z. B.
Bildschirmtext, eröffnen sich dem Statistischen Bundesamt neue Möglichkeiten, die zentrale Auf-
gabe der Veröffentlichung und Darstellung der Ergebnisse der Bundesstatistik in einer Form wahr-
zunehmen, die dem vielfältigen BenuEerkreis und den zahlreichen Aufgaben der Bundesstatistik
gerecht wird. Ergebnisse zu ausgewählten Themenkreisen können einzelnen NuEem bzw. Nut-
zergruppen gegen Kostenerstattung zur Verfügung gestellt werden.

Zu Nummern2a und 2 b

Die zentrale Erhebung und Aufbereitung von Bundesstatistiken'obliegt dem Statistischen Bundes-
amt grundsäElich nur subsidiär. Auch Zusalz- und Sonderaufrereitungen unterliegen dem Subsi-
diaritätsprinzip. Der Notwendigkeit, statistische Ergebnisse problemspezifisch auszuwerten, wird
durch ZusaE- und Sonderaufbereitungen Rechnung getragen. ZusaEaufbereitungen erfolgen
ausschließlich für Bundeszwecke, Sonderaufbereitungen werden für Dritte durchgeführt.

Zu Nummer 3

Der Auftrag, Statistiken nach § 8 zu erstellen, bezieht sich auf Daten aus dem Venraltungsvollzug

Zu Nummer 5

Die Aufgabe, auf die sachliche, zeitliche und räumliche Abstimmung bestimmter Statistiken oder
statistischer Aufbereitungen hinzuwirken, ergänzt die Aufgabenzuweisung nach Nummer 1 b.

Zu Nummer I
Das statistische lnformationssystem speichert das aus zahlreichen Einzelstatistiken der Bevölk+
rungs-, Wirtschafis- und Sozialstatistik stammende sowie das durch Weiterverarbeitung gewonne-
ne Material (2. B. lndizes, Kaufkraftparitäten, Volkswirtschafiliche Gesamtrechnungen) in aggre-
gierter und anonymisierter, möglichst vergleichbarer und kombinierbarer Form. Ziel ist es, für einen
größeren Benutzerkreis und die verschiedensten Untersuchungs- und Planungsanvecke eine mög-
lichst rasche Auswertung je nach Bedarf mit Hilfe moderner mathematisch-statistischer Methoden
zu eneichen.

Der Auftrag, das lnformationssystern zu führen, schließt auch die Weiterentwicklung dieses Sys-
tems ein, und zwar sowohl unter fachlichen und technischen Gesichtspunkten als auch hinsichtlich
des Angebots an statistischen Methoden und Verfahren. Das Statistische Bundesamt arbeitet mit
den statistischen Arntern der Länder daran, künftig lnformationen aus statistischen Datenbanken
für allgemeine Zwecke über den Bildschirmtextdienst zu verbreiten.

Das allgemeine statislische lnformationssystem des Bundes ist für die Aufnahme neuer Sachver-
halte und Zusammenhänge offen, die von allgemeinem lnteresse sind. Die Entwicklung und Ein-
richtung von lnformationssystemen fün spezielle Aufgabenstellungen, wie z. B. beim Aufbau einer
FlächennuEungsdatenbank, bedürfen einer besonderen gesetzlichen Ermächtigung.

Zu Absatz 2

Soweit das Statistische Bundesamt für die methodische und technische Vorbereitung oder Weiter-
entwicklung von Bundesstatistiken und für die Durchführung von Zusatzaufbereitungen sowie zur
Erfüllung entsprechender Aufgaben im supra- und internationalen Bereich Einzelangaben aus den
nicht von ihm selbst erhobenen Bundesstatistiken benötigt, leiten ihm die statistischen Amter der
Länder und die sonstigen mit der Durchführung von Bundesstatistiken betrauten Stellen die erfor-
derlichen Angaben auf Anforderung zu.
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Zu § 4 (Statistischer Beirat)

Der Statistische Beirat hat wie bisher die Aufgabe, das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen
zu beraten. Auf diesem Wege werden \Mssen und Erfahrungen externer Sachverständiger für die
Planung und Entwicklung der Bundesstatistik nutzbar gemacht.
Der Statistische Beirat ist um den Bundesbeauftragten für den DatenschuE enreitert worden. Da-
mit wird die besondere Bedeutung des DatenschuEes für die Bundesstatistik unterstrichen.

Zu § 5 (Anordnung von Bundesstatistiken)

Zu Absatz 1

Die Regelung bestimmt, in welcher Form Bundesstatistiken anzuordnen sind. Die Anordnung
durch förmliches Gesetz ist der Regelfall. Die Anordnung durch Rechtsverordnung (Absatz 2) oder
die Durchflihrung raon Bundesstatistiken ohne Anordnung durch einzelstatistisches Gesetz oder
Rechtsverordnung (Absatz 4,,§ 7) sind die Ausnahme.

Zu Absatz 2

Er enthält die Ermächtigung für die Bundesregierung, Bundesstatistiken durch Rechtsverordnung
anzuordnen. Auskunftspflicht (§ 15) besteht nur noch im Bereich der Wirtschafts-, Lohn- und Um-
weltstatistiken bei Unternehmen, Betrieben und Arbeitsstätten. Sonstige Statistiken, die als Bun-
desstatistiken durchgeführt werden, d[irfen dagegen auf der Grundlage von Rechtsverordnungen
nür ohne Auskunftspflicht angeordnet werden.

Mit der Beschränkung der Wirtschafts-, Lohn- und Unnreltstatistiken auf Unternehmen, Betriebe
Lrnd Arbeitsstätten soll klargestellt werden, daß nur Angaben über spezifisch auf diese lnstitutionen
bezogene Tatbestände verlangt werden dürfen (2. B. auch im Rahmen von Beschäftigtenstatisti-
ken), die in den statistischen Amtern grundsätzlich keinen Rückschluß auf persönliche und sachli-
che Verhältnisse natürlioher Personen zulassen.

Zu Absatz 3

Er ermächtigt die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung ftrr einen Zeitraum bis zu vier Jahren
Bmdesstat{stiken auszuseltzen oder ihre Durchführungsmodalitäten zu ändem. Die Ermächtigung
umfaßt auch die Befugnis, von einer Befragung mit Auskunftspflicht auf eine Befragung ohne Aus-
kunftspflictrt übezugehen, urenn auch hierdurch ausreichende Ergebnisse erwartet werden kön-
nen.

Zu Absatz 4

SaE 1 eröffnet ohne Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverordnung die Möglichkeit, Bundessta-
tistiken mit Hilfe von lnfonnationen aus allgemein zugänglichen Quellen zu erstellen.

SaE 2 macht darüber hinaus die Anordnung durch den Gesetz- oder Verordnungsgeber in den
Fällen entbehrlich, in denen für Bundesstatistiken Einzelangaben ausschließlich aus öffentlichen
Registern verwendet werden, zu denen die statistischen Amter Zugang haben. Die Vorschrifr soll
ebenfalls zur Eindämmung der Zahl statistischer Rechtsgrundlagen und zur Entlastung der Bürger
beitragen. Sie bietet darüber hinaus einen Ansatz für eine versttlrkte NuEung von öffentlichen Re-
gistern für bundesstatistische Zwecke.

Zu § 6 (Vorbereitung und Durchführung von Bundesstatistiken)

Mit dieser Vorschrifi werden Regelungen zur Vorbereitung und Durchführung von Bundesstatisti-
ken getroffen. Die Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung einer durch Rechtsvorschrift
bereits angeordneten Bundesstatistik sind in Absatz,1, diejenigen zw Vorbereitung einer eine
Bundesstatistik anordnenden Rechtsvorschrift in Absatz 2 geregelt.
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Zu Absatz 1

Ein wesentliches Kriterium bei der Vorbereitung einer durch Rechtsvorschrift angeordneten Bun-
desstatistik, aber auch bei der Durchführung laufender Statistiken, ist die Klärung des Kreises der
zu Befragenden. Dieser Kreis wird in den einzelstatistischen Rechtsvorschriften regelmäßig durch
bestimmte statistische Zuordnungen (2. B. Zugehörigkeit zum Einzelhandel oder zum Großhandel)
bestimmt. Die Klärung des Kreises der zu Befragenden sichert, daß alle Auskunftspflichtigen voll-
zählig erfaßt werden und die eigentliche Erhebung zügig innerhalb der gesetzlich vorgesehenen
Befragungszeiträume durchgeführt werden kann. Es entspricht den bisherigen Erfahrungen und
der inneren Konsequenz der sich auf die Bundesstatistik mit Auskunftspflicht beziehenden Ge-
samtregelung, daß auch die Vorbereitungsmaßnahmen mit Auskunftspflicht durchzuflrhren sind.

Zu Absatz 2

Nach § 3 Abs. 1 Nr. 6 wirkt das Statistische Bundesamt an der Vorbereitung statistischer Rechts-
und Venraltungsvorschrifien des Bundes mit. lm Rahmen der zur Vorbereitung einer Rechtsvor-
schrift notwendigen Vorarbeiten fallen auch statistische Aufgaben an, die die Bestimmung des
Kreises der zu Befragenden einschließlich der statistischen Zuordnung der zu Befragenden betref-
fen" ln diesem Stadium sind auch - wie in den Fällen des Absatzes 1 - Befragungen zur Erpro-
bung des Fragebogens und der Zweckmäßigkeit des Erhebungsverfahrens erforderlich.

Sowohl die nach Absatz 1 als auch nach AbsaE 2 anfallenden Angaben sind zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt zu löschen. Eine weitergehende Konkretisierung des Zeitpunktes ist dem Gesetz-
geber nicht möglich. Dieser Zeitpunkt ist beispielsweise bei den Fragen zur Klärung des Kreises
der zu Befragenden abhängig von der zeitlich nicht vorher bestimmbaren Feststellung der Zugehö-
rigkeit des Befragten zum Kreis der zu Befragenden und regelmäßig von den jeweils unterschiedli-
chen - überdies nach § 5 Abs. 3 verschiebbaren - Zeiten der Durchführung der in Betracht kom-
menden Bundesstatistiken. Bei der Löschungsregelung nach Absätzen 1 und 2 ist im übrigen zu
berücksichtigen, daß von Beginn der Durchführung der jeweiligen Bundesstatistik an die allgemei-
nen Trennungs- und Löschungsvorschriften (§ 12) gelten.

Zu § 7 (Erhebungen für besondere Zwecke)

Die Vorschrifr stellt erstmals ein lnstrument für zwei bedeutende Zielsetrungen zur Verfügung:

1. die Bewältigung eines kuzfristig auftretenden Datenbedarfs für bestimmte Zwecke oberster
Bundesbehörden und

2. zur Klärung wissenschaftlich-methodischer Fragestellungen.

Damit soll es der Bundesstatistik ermöglicht werden, ihrer Dienstleistungsfunktion auf den Gebie-
ten besonderen Datenbedarfs in flexibler Weise gerecht zu werden. Sie übernimmt damit keine
Aufgaben der Markt- oder Meinungsforschung, sondern verbleibt im Tätigkeitsfeld der Bundessta-
tistik.

Zu Absatz 4

Der Umfang der Erhebungen für besondere Zwecke ist auf eine relativ kleine Zahl von zu Befra-
genden beschränkt. Erhebungen für besondere Zwecke können daher in der Regel nur das Ziel
haben, Strukturen bzw. Entwicklungen aufzuzeigen. sie lassen grundsätzlich keine statistisch ge-
sicherten Ergebnisse in tiefer fachlicher oder regionaler Untergliederung zu. Damit wird deutlich,
daß Erhebungen für besondere Zwecke Statistiken auf der Grundlage einzelgeseElicher Rechts-
grundagen nicht ersetzen können.
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Zu Absatz 5

Die \A/iederholungsbefragungen sind unter anderem nötig, um neuere methodische Entwicklungen
in dem Bereich der sog. Panel-Erhebung unter dem Gesichtspunkt ihrer Einsatzmöglichkeiten für
Zwecke der Bundesstatistik testen zu können. Damit wird zugleich dem Auftrag des Bundesver-
fassungsgerichts an die Bundesstatistik entsprochen, sich mit den fortschreitenden wissenschaft-
lich-methodischen Fragestellungen der Statistik und der Sozialforschung auseinandezusetzen.

Zu § 8 (Aufbereitung von Daten aus dem Verwaltungsvollzug)

Die Vorschrift trägt dem GrundsaE der fachlichen Konzentration statistischer Arbeiten im Statisti-
schen Bundesamt Rechnung. Sie erleichtert die Aufgabe des Statistischen Bundesamtes, statisti-
sche Aufbereitungen von Daten auch aus dem Venraltungsvollzug sachlich, zeitlich und räumlich
abzustimmen, um vergleichbare und vielseitig kombinierbare Ergebnisse zur Verfügung stellen zu
können. Das Statistische Bundesamt kann mit Einwilligung der auftraggebenden Stelle aus den
ihm überlassenen Daten statistische Ergebnisse für allgemeine Zwecke darstellen und veröffentli-
ihen. Auch dies führt im Ergebnis zu einer Einschränkung von Erhebungen. Andererseits kann die
Nutzung der Daten aus dem Venraltungsvollzug das statistische Programm komplettieren und
Gesamtsysteme ergänzen. Die Aufbereitung unterliegt ebenso wie die Darstellung und Veröffentl!-
chung statistischer Ergebnisse für allgemeine Zwecke den gleichen datenschutzrechtlichen Rege-
lungen, die für die Verarbeitung der Daten bei der auftraggebenden Verwaltungsstelle des Bundes
gelten. Diese datenschutzrechtlichen Regelungen sind auch ausschlaggebend dafür, ob die auf-
traggebende Stelle ihre Einwilligung zur Darstellung und Veröffentlichung statistischer Ergebnisse
geben darf.

Zu § 9 (Regelungsumfan g bu ndesstatistischer Rechtsvorschriften)

Zu Absatz 1

Mit der Regelung wird die erforderliche Transparenz der wesentlichen Grundlagen von Bundessta-
tistiken geschaffen. Zu diesen Grundlagen gehören das Erhebungsprogramm, die Hilfsmerkmale,
die Art der Erhebung (2. B. Totalerhebung oder Stichprobe), der Zeitraum oder Zeitpunkt, auf den
sich die statistischen Daten beziehen, die zeitlichen Abstände wiederkehrender Erhebungen und
der Kreis der zu Befragenden.

Zu Absatz 2

Es ist aus technischen und organisatorischen Gründen notwendig, beider Durchführung von Bun-
desstatistiken laufende Nummern und Ordnungsnummem zu verwenden. Diese Nummem sind
Hilfsmittel insbesondere bei der Organisation des jeweiligen Erhebungsverfahrens und der statisti-
schen Aufbereitung. Grundsätzlich enthalten sie keine lnformationen, die weiter gehen als die auf
der Grundlage von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen erhobenen Angaben. Sofern hiervon abgewi-
chen werden soll, müssen die laufenden Nummem und Ordnungsnummem in der die Bundessta-
tistik anordnenden Rechtsvorschrift ausdrücklich genannt und inhaltlich bestimrnt werden.

Zu § l0 (Erhebungs- und Hilfsmerkmale)

Die erstmals im Mikrozensusgesetz und im VolkszählungsgeseE 1987 enthaltenen Vorschriften
über Erhebungs- und Hilfsmerkmale werden in einer fortentwickelten Form in das Bundesstatistik-
gesetz mit allgemeiner Geltung für die übrigen Rechtsvorschriften der Statistik übernommen. Die
Unterscheidung von Erhebungs- und Hilfsmerkmalen und ihre unterschiedliche Behandlung ist für
die Gewährleistung der statistischen Geheimhaltung von zentraler Bedeutung. Hilfsmerkmale sind
für die technische Durchführung der Bundesstatistik unentbehrlich. Wegen ihres grundsätzlich i-
dentifizierenden Charakters dürfen sie nur in dem unumgänglich notwendigen Umfang mit den
Erhebungsmerkmalen, die zu den eigentlichen Sachaussagen der Statistik führen, verbunden blei-
ben.
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Zu Absatz 1

Die Erhebungsmerkmale und Hilfsmerkmale sind in den einzelstatistischen Rechtsvorschriften
anzugeben (§ 9 Abs. 1). Die in Absatz 1 enthaltene Definition verdeutlicht, daß der Begriff ,Erhe-
bungsmerkmale' mehrere Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse umfassen kann.
Dabeiwird hinsichtlich des Differenzierungsgrades insoweit ein unterschiedlicher Maßstab anzule-
gen sein, als sich Erhebungsmerkmale bei Unternehmens- und Betriebsstatistiken häufig auf
Merkmalskomplexe beziehen werden. Demgegenäber ist bei Bevölkerungsstatistiken - wie etwa
im Fall des Mikrozensus und der Volkszählung - oder vergleichbaren Bundesstatistiken eine stär-
kere Differenzierung nach Merkmalsausprägungen angezeigt, um den in diesen Bereichen mit
Sinn und Zweck des Frageprogramms weniger vertrauten Auskunftspflichtigen eine ausreichende
Einsicht in den jeweiligen lnhalt und Umfang der Erhebung zu geben.

Zu Absatz 2

Es ist zulässig, daß in Statistiken mit Regionalangaben das Hilfsmerkmal Gemeinde und - zeitlich
begrenzt - die übrigen Teile der Anschrift zur regionalen Darstellung der Ergebnisse genutzt wer-
den. Die Gliederungstiefe Gemeindeteil darf hierbei nicht unterschritten werden, d. h. kleinere re-
gionale Einheiten dürfen nicht nachgewiesen werden. Unbeschadet davon müssen die Vorschrif-
ten über die statistische Geheimhaltung beachtet werden. Es ist daher nicht statthaft, Tabellen mit
einer so tiefen regionalen Untergliederung zu veröffentlichen, daß Einzelangaben erkennbar wer-
den.

Zu Absatz 3

Die Regelung eröffnet die Möglichkeit, bei der. Aufbereitung in den statistischen Amtem aus den
Erhebungs- und Hilfsmerkmalen abgeleitete Erkenntnisse für die Darstellung statistischer Ergeb-
nisse zu nüEen. Beispielhafl ist dabei an die Fälle zu denken, in denen aus der Anschrift und
Rechtsform einer Firma Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Tätigkeit und damit auf die statisti-
sche Zuordnung gezogen werden können.

Zu § ll (Erhebungsvordrucke)

Zu Absatz 1

Die Regelung schließt andere Möglichkeiten und Formen der Antworterteilung nicht aus, wenn sie
durch besondere Vereinbarungen zurischen den statistischen Amtern und den Befragten zugelas-
sen werden. So können die Antworten statt auf Erhebungsvordrucken auch auf anderen Datenträ-
gern (2. B. Magnetbändern) oder über Bildschirmtext gegeben werden.

Nach § 23 Abs. t handelt ordnungswidrig, wer entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 die Antwort nicht auf
den Erhebungsvordrucken in der dort vorgegebenen Form erteilt. Mit dieser Regelung korrespon-
diert § 11 Abs. 1 SaE 2, worin klargestellt wird, wem die Gestaltung der Erhebungsvordrucke und
die Festlegung der Form der Antworten obliegt.

Zu Absatz 2

Unterschriften sind Angaben über Namen und damit Hilfsmerkmale (§ 10 Abs.2 Nr. 1). Die Tren-
nungs- und Löschungsvorschrifien für Hilfsmerkmale (§ 12) findet daher Anwendung.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift stellt sicher, daß nur solche Fragen gestellt werden dürfen, die unter die in der jewei-
ligen Rechtsvorschrift angeordneten Erhebungsmerkmale subsumierbar sind oder sich im Rahrnen
der bei der Durchführung der Bundesstatistik venrendeten Hilfsmerkmale halten.
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Zu Absatz 4

Die Hilfsmerkmale sind auf den Erhebungsvordrucken im einzelnen anzugeben. Diese Vorschrift
hat besondere Bedeutung für die in der Überleitungsvorschrift des § 25 Abs. 2 geregelte Behand-
lung der Hilfsmerkmale bei Bundesstatistiken, die auf Grund von Rechtsvorschriften durchgeführt
werden, welche zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses GeseEes bereits gelten. Da die Hilfs-
merkmale in diesen Fällen nicht konkret, sondern nur nach allgemeinen Venrendungszwecken
ausgewiesen sind, hat Absatz 4 insoweit eine spezlell kompensatorische Funktion.

Zu § 12 (Trennung und Löschung)

Zu Absatz 1

Hilfsmerkmale sind grundsätzlich nach der Plausibititätsprüfung zu löschen. Dies gilt unabhängig
davon, ob sie unverschlüsselt oder verschlüsselt vorliegen. Ausgenommen von dieser Vorschrifi
sind die Tatbestände des Absatzes2, des § 10 Abs.2, die Verwendung von Hilfsmerkmalen zur
Führung von Adreßdateien nach § 13 und besondere Regelungen in einzelstatistischen GeseEen.
ln diesen Fällen werden die Hilfsmerkmale für bundesstatistische Zwecke dringend weiter benötigt.
Die Vorcchrift trägt,der Forderung im Volkszählungsurteil Rechnung, die zur ldentifizierung der
Befragten .dienenden Merkrnale zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu löschen.

Regelmäßig ist es erforderlich, bis zum Abschluß der Plausibilitatsprufung die Verbindung der
Hilfsmerkmale mil den übrigen Angaben zu erhalten. Stellt sich bei der Überprüfung der Angaben
heraus, daß eine Rückfmge beirn Befragten wegeh Unvollständigkeit oder Unschlüssigkeit erfor-
derlich ist, muß auf die llilfsmerkmale zurückgegriffen werden können.

Dieses Verfahren berücksichtigt auch in ausreichendem Maße den Grundsaü. der Verhättnismä-
ßigkeit. Denn eine Trennung der Hilfsmerkmale vor Abschluß der Plausibilitätskontrolle würde
nicht nur einen zeitraubenden Arbeitsaufirvand erfordern, sondem darüber hinaus die Vergabe und
Venrendung anderer ldentifikatoren voraussetzen, über die für eine notwendige Rückftage der
Rückgriff auf die abgetrennten Hilfsmerkmale sichergestellt werden müßte.

Soweit nach § 13 eine Übemahme von Hilfsmerkmalen in Adreßdateien erfolgt, werden die auf
den Erhebungsunterlagen oder sonstigen Datenträgem befindlichen ldentifikatoren sogleich nach
Übemahme in die Datei in einem Arbeitsgang getrennt und vemichtet.

Zu Absatz 2

Er betrifft die Hilfsrnerkmale,'die für periodische Erhebungen über dem Zdtpunkt der Plausibilitäts-
prüfung hinaus (AbsaE 1) benöt§twerden und nicht bereitsäbereine Datei nach § 13 zurVerfü-
gung stehen (vgl. z. B. § 11 Abs. 4 MikrozensuqgeseE). Für die Durchftthrung einer auf periodL
sche Erhebungen angelegten Bundesstatistik ist derRückgriff auf die Hilfsmerkmale unverzichtbar,
die die Durchführung der Bundesstatistik im Rahmen nachfolgender Erhebungen überhaupt erst
ermöglichen, wie z. B. die Anschriften der Erhebungseinheiten.

Zu § 13 (Adreßdateien)

Adreßdateien sind notwendige und rationelle lnstrumente sowohl für die Vorbereitung als auch für
die Durchführung der statistischen Erhebungen. Sie ermöglichen vor allem die Begnenzung &s
Auskunftsersuchens bei der Durchführung von Bundesstatistiken, indem eine gleictrmäßigrere Ver-
teilung der den Auskunftspflichtigen treffenden Belastungen - auctr 'Eber den jevveiligen Erhe-
bungsbereich der einzelnen Bundesstatistik hinaus - erreicht'lsrüen hnn. Praktisü fmegen die
Adreßdateien damit wesentlich dazu bei, daß der GrundsaE der Gleictüetyandlurg bei statßti-
schen Befragungen realisiert werden kann.
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ln den bestehenden statistischen Rechtsvorschriften ist die Führung von Adreßdateien oder Kar-
teien nur vereinzelt geregelt (vgl. z. B. § 7 AgrarberichterstattungsgeseE, § 12 Gesetz ttber die
Statistik im Produzierenden Gewerbe). Nach § 13 ist nunmehr die Einrichtung und Führung sol-
cher Dateien allgemein für \Mrtschafts-, Lohn- und Umweltstatistiken bei Untemehmen, Betrieben
und Arbeitsstätten zulässig. Die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung erfolgt aus der Bggren-
zung der in den Adreßdateien venrendbaren Einzelangaben auf die Daten nach Absatz 2 und da-
mit auf spezifisch institutionenbezogene Tatbestände. Die Vorschrift begrenä darüber hinaus den
Venrvendungszweck auf bestimmte Vorbereitungs- und Durchfirhrungsmodalitäten (Absatz 1 Nr. '!

und Nr.2).

Zu Absatz 1 Nr. 1

Bei der Vorbereitung von Bundesstatistiken haben Adreßdateien die Funktion, alle Erhebungsein-
heiten, die in den Kreis der zu Befragenden fallen können, nachzuweisen. So wird bei Erhebungen
mit Abschneidegrenzen, wie z. B. bei Erhebungen, die sich auf Unternehmen mit 100 und mehr
tätigen Personen beziehen, die Auskunftspflicht mit Hilfe von Adreßdateien bestimmt. Bei Stich-
probenerhebungen können aus dem durch die Adreßdatei ausgewiesenen Kreis der in Frage
kommenden Erhebungseinheiten die tatsächlich zu Befragenden durch mathematisch-statistische
Verfahren ausgewählt werden, die streng am Zufallsprinzip orientiert sind und damit die Gleichbe-
handlung aller garantieren.

Um dem GrundsaE der möglichst schonenden Behandlung der in die Stichprobe einbezogenen
Befragten und der Gleichbehandlung aller potentiellen Erhebungseinheiten gerecht zu werden,
tauscht die Bundesstatistik bei kontinuierlich erhobenen Stichproben die in die Stichprobe einbe-
zogenen Befragten grundsätzlich nach einer angemessenen Zeit gegen andere aus dem Kreis der
potentiellen Erhebungseinheiten aus (Rotation). Diese Rotation ist nur auf der Grundlage aktueller
Adreßdateien aller potentiellen Erhebungseinheiten eines Berichtskreises möglich. Soweit mehrere
Stichproben im Rahmen der wirtschaftsstatistischen Erhebungen durchgeführt werden, ist es nach
dem GrundsaE der Gleichbehandlung notwendig, daß möglichst nicht dieselben Erhebungseinhei-
ten in alle Stichproben einbezogen werden. Dieses Ziel ist nur erreichbar, wenn die Heranziehung
der einzelnen Befragten für andere Stichproben im Rahmen wirtschafts-, lohn- und umweltstatisti-
scher Erhebungen im einzelnen bekannt ist. Entsprechende Kenntnisse können nur aus den
Adreßdateien gewonnen werden.

Bei der Durchführung von tsundesstatistiken sind Adreßdateien im übrigen das notwendige und
rationelle lnstrument zum Versand der Fragebögen. Sollten diese Fragebögen nicht vollzählig bzw.
vollständig ausgefüllt an die statistischen Amter zurückgeschickt werden, so erlauben die Adreß-
dateien die notwendigen Rückfragen beiden Befragten.

Bei Stichprobenerhebungen ist es erforderlich, ihre Ergebnisse auf die Grundgesamtheiten hocft-
zurechnen. Den dafür erforderlichen Hochrechnungsrahmen stellen die Adreßdateien dar.

Zu Absatz 2

Urn ihre Funktionen erfüllen zu können, müssen die Adreßdateien zurnindest die hier genannten
Angaben enthalten. Die Regelung, daß diese Erhebungs- und Hilfsmerkmale aus Bundesstatisti-
ken für die Führung der Adreßdateien verwendet werden können, entlastet die potentiellen Erhe-
bungseinheiten von sonst erforderlichen Befragungen. Wenn sich statistische Erhebungen nicht
nur an das Unternehmen, sondern an seine Teile richten, ist es für die Aufbereitung der Ergebnis-
se erforderlich, diese Zusammenhänge zu erkennen. Die Angaben zur Rechtsform bei Untemeh-
men, zum \Alirtschaftszweig, zu Eintragungen in die Handwerksrolle sowie zur Art der ausgeübten
Tätigkeit und die Zahl der tätigen Personen lassen gleichartige Erhebungseinheiten für Teilerhe-
bungen und/oder die Stichprobenauswahl erkennen. Sie ermöglichen gleichzeitig eine Aufberei-
tung der Ergebnisse nach diesen Kriterien, ohne daß eine erneute Befragung der Auskunflsertei-
lenden notwendig wird. Durch die Kennzeichnung der Statistiken, zu denen das Unternehmen oder
der Betrieb meldet, kann die Belastung der Befragten begrenzt werden. Das Datum der Aufnahme
in die Adreßdatei dient als Hinweis auf die Aktualität der Angaben.
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Zu Absatz 3

Adreßdateien werden sowohlfür die methodische und technische Vorbereitung der Bundesstatistik
benötigt, die dem Statistischen Bundesamt obliegt, als auch bei der regelmäßig den Ländem oF
liegenden Durchführung der Bundesstatistiken. Um die Adreßdateien im Rahmen der jeweiligen
Zuständigkeit aktuell und vollständig führen zu können, teilen sich das Statistische Bundesamt und
die statiJtischen Amter der Ländei die Merkmale nach Absatz 2 und die jeweiligen Anderungen
mit.

Zu Absatz 4

Auch für die Adreßdateien gilt der Grundsatz, daß die Angaben nicht länger gespeichert werden
dürfen, als es für die in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich ist. Das ist beispielsweise dann
nicht mehr der Fall, wenn Erhebungseinheiten aus dem Kreis der potentiell Auskunftspflichtigen
ausscheiden (2. B. durch Unternehmensliquidation, Konkurs, Geschäftsaufgabe).

Zu Absatz 5

Der AbsaE stellt klar, daß bestehende Dateien, mit denen Zwecke verfolgt werden, die über Ab-'
saE t hinausgehen oder die andere Bereiche als Umwelt-, Lohn- und Wirtschaftsstatistiken betref-
fen, einer besonderen gesetzlichen Rechtsvorschrift bedürfen. Soweit solche Rechtsvorschrifien
bereits existieren, fi nden ausschließlich deren Regelungen Anwendung.

Zu § 14 (Erhebungsbeauftragte)

Die Vorschrift regelt die beim EinsaE von Erhebungsbeauftragten (2. B. Zählern, lnterviewern) zu
beachtende Auswahlgrundsätze. Erhebungsbeauftragte werden dann eingesetzt, wenn dies aus
erhebungstechnischen Gründen erforderlich ist. Dies ist z. B. bei Massenerhebungen wie der
Volkszählung der Fall und überall dort, wo die besondere Sachkunde eines mit der Materie ver-
trauten Erhebungsbeauftragten das Erhebungsverfahren erleichtert. So hat sich das lnterviewer-
verfahren beiden Mikrozensuserhebungen oder im Bereich der Landwirtschaftsstatistiken seit Jah-
ren in der Praxis bewährt. Es hat zur Vertrauensbildung zwischen der amtlichen Statistik und den
betroffenen Bürgern-einen wichtigen Beitrag geleistet.

Zu Absatz 1

Die Vorschrift lehnt sich an die entsprechenden Regelungen im MikrozensusgeseE vom
10. Juni 1985 (BGBI. t S. 955) sowie im Volkszählungsgesetz 1987 vom 8. November 1985
(BGBI. I S. 2078) an. Er berücksichtigt die Auflagen des Volkszählungsurteils.

Zu Absatz 2 und Absatz 3

Das Venrvertungsverbot und die zeitliche Fortgeltung der Geheimhaltungspflichten über die Tätig-
keit als Erhebungsbeauftragte hinaus sollen das notwendige Vertrauen in die Bundesstatistik und
damit die Qualität der statistischen Ergebnisse fördern.

Erhebungsstellen sind in der Regel die statistischen Amter des Bundes und der Länder. ln Aus-
nahmefällen, wie beispielsweise bei der Volkszählung, können die Aufgaben der Erhebungsstelle
auf andere Einrichtungen übertragen werden.

Die Erhebungsbeauftragten sind von den Erhebungsstellen in ihre Aufgaben einzuweisen und im
einzelnen darüber zu unterrichten, was zur ordnungsgemäßen Durchführung der Erhebung zu be-
achten ist. Sie unterliegen bei Ausführung ihrer Erhebungstätigkeit dem Weisungsrecht der Erhe-
bungsstelle.
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Zu § 15 (Auskunftspflicht)

Die Vorschrifi geht von einer grundsätzlichen Auskunftsverpflichtung der Befragten aus. Für die
Funktionsfähigkeit der amtlichen Statistik ist ein möglichst hoher Grad an Genauigkeit und Wahr-
heitsgehalt der erhobenen Daten notwendig. Dies wird auch im Volkszählungsurteil des Bundes-
verfassu n gsgerichts gefordert.

VorausseEung ftir einen Vezicht auf die Auskunftspflicht bei einer Erhebung ist daher, daß bei
Befragungen auf freiwilliger Grundlage die Aussagekraft der Statistik in gleicher Weise gewährleis-
tet bleibt wie bei Befragungen mit Auskunftsverpflichtung. Die Beurteilung der Notwendigkeit der
Auskunftspflicht kann sich während der Laufzeit einer Bundesstatistik verändern. Daher ermächtigt
§ 5 Abs. 3 Satz 2 von einer Befragung mit Auskunftspflicht auf eine Befragung ohne Auskunfts-
pflicht übezugehen. Das Statistische Bundesamt führt Untersuchungen über neue Methoden der
lnformationserhebung und -verarbeitung durch. Hierbei werden auch die Voraussetzungen für ei-
nen Vezicht auf eine Auskunftsverpflichtung geprüft. Wesentliche Erkenntnisse sind weiter aus
den nach § 14 Mikrozensusgesetz angeordneten Testerhebungen in den Jahren 1985 bis 1987 zu
erwarten.

Zu Absatz 1

Die in Absatz 1 genannten Personen und Einrichtungen haben die ordnungsgemäß gestellten Fra-
gen zu beantworten. Das sind die Fragen, die auf dem Erhebungsvordruck aufgeführt und unter
die ftir die jeweilige Bundesstatistik angeordneten Erhebungsmerkmale subsumierbar sind.

Zu Absatz 3

Auskunft kann beispielsweise auch unter Verwendung von Magnetbändern, Disketten etc. erteilt
werden, wenn dies in einer Rechtsvorschrift vorgesehen oder zwischen dem statistischen Amt und
dem Auskunftspflichtigen vereinbart worden ist.

GrundsäElich hat der Auskunftspflichtige, wie üblichenreise bei öffentlich-rechtlichen Mitteilungs-
pflichten, die ihm durch die Auskunftserteilung entstehenden Kosten aus eigenen Mitteln zu tra-
gen.

SaE 3 sieht die Möglichkeit vor, in einzelstatistischen Rechtsvorschriften Ausnahmen von der Kos-
tentragungspflicht zuzulassen. Hiervon hat das VolkszählungsgeseE 1987 Gebrauch gemacht.

Zu Absatz 4 und Absatz 5

Die Vorschrifl räumt dem Auskunftspflichtigen bei Einsatz von Erhebungsbeaufrragten die Mög-
lichkeit ein, arischen verschiedenen Arten der Auskunftserteilung zu wählen. Sie berücksichtigt
damit die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts im Volkszählungsurteil.

Zu Absatz 6

Ohne den gesetzlichen Ausschluß von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforde-
rung zur Auskunftserteilung läßt sich nicht sicherstellen, daß die Ergebnisse von Bundesstatistiken
in der erforderlichen Aktualität und Vollständigkeit dem gesetzlichen Auftrag entsprechend bereit-
gestellt werden können. Ausreichender Rechtsschutz wird den Befragten dadurch gewährt, daß
das Venraltungsgericht nach § 80 Abs. 5 Venaraltungsgerichtsordnung auf Antrag die aufschie-
bende \Mrkung wiederherstellen kann.

Zu § 16 Geheimhaltung)

Die Geheimhaltung der statistischen Einzelangaben ist seit jeher das Fundament der Bundessta-
tistik. lhre Gewährleistung dient, wie bereits in der Begründung zum BundesstatistikgeseE von
1980 (vgl. BT-DrucksacheBl2517, S. 16) ausgeführtworden ist, folgenden Zielen:
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- Schutr des Einzelnen vor der Offenlegung seiner persönlichen und sachlichen Verhältnisse,
- Erhaltung des Vertrauensverhättnisses zwischen den Befragten und den statistischen Amtern,

- Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Angaben und der Berichtswilligkeit der Befragten.

Das Bundesverfassungsgericht hat im Volkszählungsurteil die herausragende Bedeutung des Sta-
tistikgeheimnisses hervorgehoben. Es betrachtete den Grundsatz, die zu statistischen Zwecken
erhobenen Einzelangaben strikt geheimzuhalten, nicht nur als konstitutiv für die Funktionsfähigkeit
der Bundesstatistik, sondern auch im Hinblick auf den Schutr des Rechts auf informationelle
Selbstbestimmung als unvezichtbar. Auf der Grundlage seiner Rechtsprechung sind die Ausnah-
meregelungen gegenüber dem bisherigen Recht (vg!. § 11 Abs. 3 Bundesstatistikgesetz) weiter-

, gehenden Restriktionen untenrorfen.

Zu Absatz 1

Einzelangaben sind Erklärungen, die von einem Auskunftspflichtigen oder Befragten in Erfüllung
seiner statistischen Auskunftspflicht nach § 15 oder - bei Erhebung ohne Auskunftspflicht - freiwil-
lig abgegeben werden. Diese Angaben sind dazu bestimmt, in einer Bundesstatistik, d. h. in der
Zusammenfassung von Einzelangaben mehrerer Befragter und damit im statistischen Ergebnis,
untezugehen.

\Me bisher sind nach Nummer 1 nicht geheimhaltungsbedürftige Einzelangaben, wenn der Betrof-
fene in ihre Übermittlung oder Veröffentlichung ausdrücklich eingewilligt hat. Die Schriftform der
Einwilligung wurde - der Praxis entsprechend - ausdrücklich in den Gesetzestext aufgenommen.
Nicht geheimhaltungsbedürftig sind auch Sachverhalte, die juristische Personen des öffentlichen
Rechts, Behörden des Bundes und der Länder sowie Gemeinden und Gemeindeverbände betref-
fen, wenn sie unmittelbar aus allgemein zugänglichen Quellen von jedermann entnommen werden
können (Nummer 2). Darunter fallen insbesondere Einzelangaben, die bereits durch die Presse
oder andere Publikationsorgane mitgeteilt wurden. Dabei ist es unerheblich, ob diese Einzelanga-
ben aufgrund einer statistischen Auskunftsverpflichtung abgegeben wurden. Daten öffentlicher
Stellen, die nicht auch in allgemein zugänglichen Quellen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen,
sowie alle Einzelangaben privater Betroffener, die inhaltsgleich auch allgemein zugänglich sind,
sind von der Geheimhaltungspflicht nicht ausgenommen.

Weitere Ausnahmen von der statistischen Geheimhaltung bedürfen - soweit sie nicht durch das
BundesstatistikgeseE selbst geregelt sind (vgl. Absätze 2, 3 und 4) - einer ausdrücklichen Zulas-
sung durch besondere Rechtsvorschrift in einem eine Bundesstatistik anordnenden Bundesgesetz.
Ob und inwieweit solche Ausnahmen in Betracht kommen, entscheidet der BundesgeseEgeber
konkret und abschließend beim Erlaß der die Statistik anordnenden Rechtsvorschrift. Er rnuß hier-
bei die Auflagen des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigen, durch
die die Bedeutung des Grundsatzes der Trennung von Statistik und Vollzug herausgestellt worden
ist. Eine Auswirkung dieses Grundsatzes ist es, daß der GeseEgeber bei Übermittlungsregelun-
gen an Stellen außerhalb der statistischen Amter des Bundes und der Länder berücksichtigen
muß, daß es auch dort einer Organisation bedarf, die die Zweckbindung ebenso sichert, wie es
innerhalb der statistischen Amter der Fall ist.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsgesetz verpflichtet darüber hinaus
den GeseEgeber wie auch den Rechtsanwender dazu, die Übermittlung davon abhängig-zu ma-
chen, daß der Übermittlungszweck im Einzelfall nicht auf andere den Betroffenen weniger belas-
tende Art erfültt werden kann. Die Übermittlung ist danach beispielsweise dann unzulässig, wenn
Zusammenfassungen in statistischen Ergebnissen oder anonymisierte Einzelangaben ausreichen,
den lnformationsaleck zu erfüllen.
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Zu Absatz 3

. Satz 1 räumt den statistischen Amtern der Länder den Bedtirfnissen der Praxis entsprechend die
Befugnis ein, bei Statistiken, die nach der einzelgeseElichen Regelung vom Statistischen Bundes-
amt erhoben werden, regionale Sonderaufbereitungen für ihre Erhebungsbereiche vozunehmen.
Das Statistische Bundesamt darf dementsprechend die dafür erforderlichen Einzelangaben zur
Vefügung stellen.

Nach SaE 2 dürfen die zur Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes
und der Länder erforderlichen Einzelangaben zwischen dem Statistischen Bundesamt und den
statistischen Landesämtem übermittelt werden, um Vollständigkeit und Einheitlichkeit der Berech-
nung auf Bundes- und Länderebene im Rahmen der bestehenden Arbeitsteilung zu gewährleisten.

Zu Absatz 4

SaE 1 entspricht dem § 11 Abs. 5 des Bundesstatistikgesetzes von 1980. Das mit dieser Vorschrifi
seinezeit verfolgte Ziel, der Wissenschaft und anderen Stellen in gewissem Umfang Daten zur
eigenen Aufbereitung unter Wahrung des DatenschuEes zur Verfügung zu stellen, hat sich ange-
sichts der fortschreitenden Möglichkeiten der Deanonymisierung nur sehr eingeschränkt venrirkli-
chen lassen. Dieser Entwicklung wird im neuen BundesstatistikgeseE insoweit begegnet, als
nunmehr der \Mssenschaft Daten übermittelt werden können, die eine Deanonymisierung zwar
nicht mit Sicherheit ausschließen, aber Betroffenen nur zugeordnet werden können, wenn der Da-
tenempfänger einen unverhältnismäßig großen Aufrrand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft erbringen
müßte. Die gesetzliche Neuregelung knüpft damit an den Begriff der faktischen Anonymität an, wie
er durch die European Science Foundation definiert worden ist (vg!. auch 4. Tätigkeitsbericht des
Bundesbeauftragten für den Datenschutz, BT-Drucksache 911243, S. 50). ln der Regel wird fakti-
sche Anonymität nur auf der Grundlage von Stichproben aus dem Datenmaterial herstellbar sein
(vgt. auch 6. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den DatenschuE, BT-Drucksache
101877, S. 60). \Mrtschafisstatistische Daten eignen sich zumindest generell nicht für eine Anony-
misierung (Protokoll der Sitrung des Ausschusses für \Mrtschaft des Deutschen Bundestages,
Arbeitsgruppe,statistikn vom 17. September 1979, S. 77).

Bei der übermitttungsregelung für wissenschaftliche Zwecke wurde der Empfängerkreis mit Rilck-
sicht auf das vorhandene Restrisiko einer Deanonymisierung auf Amtsträger und für den Öffentli-
chen Dienst besonders Verpflichtete und damit auf einen Kreis beschränkt, der bei unbefugter Of-
fenbarung strafrechtlich belangt werden kann.

Zu Absatz 5

Die Aufzeichnungspflicht für die statistischen Amter soll einerseits eine effektive Kontrolle durch
die Datenschutzbeaufiragten tlber die Einhaltung der Übermittlungsvorschriften gewährleisten,
andererseits dem betroffenen die Verfolgung seiner Rechte erleichtern, wenn er sich gegen eine
Übermittlung seiner Daten wenden will.

Zu Absatz 6 und Absatz 7

Die Vorschriften verstärken als zusätztiche Sicherungsmaßnahmen die Zweckbindung und Ge-
heirnhalturg {ibermittelter Einzelangaben.

Zu lü,w,tr I
Ilas in den statistischen Amtern des Bundes und der Länder seit jeher praktizierte Verfahren bei
69r Veröffentlichung statistischer Ergebnisse hat sich in der Praxis bewährt. Hiernach dürfen Ver-
öffentlichungen grundsäElich keine Angaben über weniger als dreiAuskunftspflichtige oder Betrof-
fene enthalten. Bereits im Gesetrgebungsverfahren des GeseEes ilber die Statistik ftir Bundes-
artrecke von 1953 wurde irberprüft, ob die Veröffentlichung statistischer Ergebnisse davon abhän-
gig gemacht werden muß, däß ,bei der Zusammenfassung von Angaben Rückschlässe auf Ein-
ielaägaUen nicht möglich sind" (vgl. Kuzprotokoll des Bundestags-Ausschusses für Wirtschafts-
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politik zur Sitzung am24. Juni 1953). Hiervon wurde abgesehen, weil wegen der zum Tei! tiefen
Gliederung der in statistischen Amtern zu verarbeiteten Angaben nicht in jedem Einzelfall mit dem
dafür erforderlichen Aufirand an Personal und Kosten in der für aktuelle statistische Ergebnisse .
zur Verfügung stehenden Zeit festgestellt werden kann, ob ausnahmsweise einmal aus einem sta-
tistischen Aggregat Riickschlüsse auf eine Einzelangabe möglich sind.

Zu § 17 (Unterrichtung)

Mit dieser Vorschrift wird die Verpflichtung zur Untenichtung der zu Befragenden gegenüber dem
bisherigen Recht erheblich ausgeweitet. Die schriftliche Unterrichtung soll über die wesentlichen
Elemente der jeweiligen Erhebung und über die Rechte und Pflichten der Betroffenen aufklären.
Dadurch wird das Vertrauen des Befragten in den Schutz seiner Daten gestärkt und seine Bereit-
schaft, an statistischen Erhebungen miEuwirken, gefördert. Die Unterrichtung über Zweck und Art
der Erhebung nach Nummer 1 erstreckt sich auf alle Erhebungsformen, auch auf Erhebungen zur
Darstellung eines Verlaufs (vgl. z. B. § 7 Abs. 5).

Zu § {8 (Statistische Erhebungen der Europäischen Gemeinschaften)

Die Vorschrifi regelt die Anwendbarkeit des BundesstatistikgeseEes bei Statistiken, die durch un-
mittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften angeordnet sind. Bei den
Rechtsakten handelt es sich insbesondere um EG-Verordnungen, die nach Artikel 189 EWG-
Vertrag unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten.

Zu § 19 (Supra- und internationale Aufgaben des Statistischen Bundesamtes)

Ebenso wie im innerstaatlichen Bereich hat das Statistische Bundesamt auch im internationalen
Bereich die Aufgabe, an der Vorbereitung von Rechtsvorschriften und statistischen Programmen
für Zwecke der Europäischen Gemeinschaften und der internationalen Organisationen miEuwir-
ken. lm Unterschied zu seinen innerstaatlichen Aufgaben stehen dem Statistischen Bundesamt
aber hinsichtlich der methodischen und technischen Vorbereitung von Statistiken und der Aufstel-
lung Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen und sonstiger Gesamtsysteme statistischer Daten
fitr Zwecke der. Europäischen Gemeinschaften und der internationalen Organisationen nur Mitwir-
kungsfunktionen zu.

Eine vomehmliche Aufgabe des Statistischen Bundesamtes in diesem Bereich liegt in der Mitarbeit
an der Harmonisierung innerstaatlicher Statistiken für Zwecke der Europäischen Gemeinschafien
und der intemationalen Organisationen. Vorhandene Statistiken sind hierbei in ihrer begrifflichen
Abgrenzung, Gruppierung usw. den Bedürfnissen der Europäischen Gemeinschaften und der in-
ternationalen Organisationen anzupassen.

Das Statistische Bundesamt hat auch für EG-Statistiken und Statistiken internationaler Organisati-
onen die Bundesergebnisse zusammenzustellen, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnr:ngen und
sonstige Gesamtsysteme statistischer Daten für Zwecke supra- und intemationaler Organisationen
aufzustellen und an diese weitezuleiten.

Seine Aufgaben im supra- und internationalen Bereich führt das Statistische Bundesamt nach den
fachlichen Anforderungen der jeweils federführenden Bundesminister aus.

Zu § 20 (Kosten der Bundesstatistik)

Die Kostenregelung ist gegenüber dem bisherigen Recht unverändert geblieben.

Zu § 21 und 22(Verbot der Reidentifizierung; Strafuorschrift)

ln § 22 werden wegen der überragenden Bedeutung des Statistikgeheimnisses Verstöße gegen
das Reidentifizierungsverbot (§ 21) unter Strafe gestellt. Das Verbot der Reidentifizierung richtet
sich an jedermann, auch an denjenigen, der nur zufällig Kenntnis von Einzelangaben aus Bundes-
statistiken gewinnt. Strafbar ist nur eine vorsätzliche Reidentifizierung.
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Zu § 23 (Bußgeldvorschrift)

Die Bußgeldvorschrift entspricht im wesentlichen dEm bisher geltenden Recht. Enrveitert wurde sie
dadurch, daß nunmehr auch ordnungswidrig handelt, wer die Antwort auf den Erhebungsvordru-
cken vorsätzlich nicht in der dort vorgegebenen Form erteilt.

Zu § 24 (Venraltungsbehörde im Sinne des GeseEes über Ordnungswidrigkeiten - OWG)

Die Regelung der Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten war
bislang für Erhebungen, die zentral durch das Statistische Bundesamt durchgeführt werden, in der
Verordnung über die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im
Bereich der Statistik für Bundeszwecke vom 20. Dezember 1968 (BGBL I S. 1410) geregelt.

Mit der Aufnahme der Vorschrift in das GeseE über die Statistik für Bundeszvvecke werden für den
Bereich des Bundes die das Bußgeld betreffenden Regelungen übersichtlich zusammengefaßt.

Zu § 25 (Überleitungsvorschrifi)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt Fälle der Ermächtigung aufgrund des § 9 Abs. 2 des Bundesstatistikgesetzes
von 1980. lm Hinblick auf das Volkszählungsurteil soll die Ermächtigung nur unter bestimrnten
Voraussetzungen der,,Abschottung" fortbestehen. Bei der ermächtigten Behörde rnuß die mit der
Durchführung statistischer Aufgaben befaßte Organisationseinheit organisatorisch und personell
von anderen Aufgabenbereichen getrennt sein. Darüber hinaus sind weitere Vorkehrungen zu tref-
fen, die die Wahrung des Statistikgeheimnisses gewährleisten. Vorkehrungen dieser Art sind ne-
ben Maßnahmen nach der Anlage zu § 6 Abs..1 SaE 1 BundesdatenschutzgeseE die förmliche
Verpflichtung der mit statistischen Aufgaben befaßten Bediensteten auf die Wahrung des Statistik-
geheimnisses einschließlich der Verpflichtung, die gewonnenen Erkenntnisse über den Zeitraum
der Tätigkeit im abgeschotteten Bereich hinaus nicht für andere Verfahren oder Zwecke zu ver-
wenden. Es ist zudem sichezustellen, daß nur Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichtete Kenntnis von den statistischen Einzelangaben erhalten können. Die in der Be-
hördenhierarchie angelegten Aufsichts- und Weisungsbefugnisse werden durch das Statistikge-
heimnis begrenzt.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift betrifft Bundesstatistiken, die auf Grund von Rechtsvorschriften durchgeführt wer-
den, die zum Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses GeseEes bereits gelten. ln diesen Fällen dürfen
die Angaben mit den unter Nummem 1 bis 4 dargestellten Zweckbestimmungen als Hilfsmerkmale
erfragt werden, ohne daß - abweichend vom Grundsatz des § 9 Abs. 1 - in einzelstatistischen
Rechtsvorschriften die Hilfsmerkmale besonders ausgewiesen werden müssen. Die darin liegende
Bereinigung bestehender Rechtsvorschriften, die auch für künftige Novellierungen dieser Rege-
lungen gilt, vermeldet die Notwendigkeit der Anderung einer großen Zahl einzelgeseEticher
Rechtsgrundlagen. Bei den Angaben nach den im einzelnen aufgeführten Venrendungszwecken
handelt es sich übenriegend um Auskünfte, die unmittelbar vom Befragten selbst gegeben wer-
den.
Der technischen Durchführung der Bundesstatistik dienen auch Namen und Telefonnummern der
jeweiligen Bearbeiter von Fragebögen in Unternehmen und Betrieben. Die entsprechenden Anga-
ben fallen daher unter Nummer 1.

Die nach Nummer 2 und 3 dargestellten Verwendungszwecke sind für die Fälle von Bedeutung, in
denen die statistische Zuordnung der zu Befragenden unklar oder areifelhaft ist, ob die Erhe-
bungsmerkmale der in Betracht kommenden Bundesstatistik auf den Auskunftsgebenden zutref-
fen. Numrner 2 und Nummer 3 bieten daher die Grundlage für Rückfragen durch die statistischen
Amter.
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Mit den unter Nummer 4 aufgeführten Hilfsmerkmalen zur Kennzeichnung des Betroffenen sind
insbesondere Angaben über solche Personen und lnstitutionen gemeint, über die Erklärungen
durch Dritte abgegeben werden (2. B. Kennzeichnungen durch Numrnern, die eine auskunftspflich-
tige Behörde vergeben hat).

Zu § 26 (Berlin-Klausel)

Die Vorschrifi enthält die übliche Berlinklausel.

Zu § 27 (lnkrafttreten)

Diese Vorschrifi regelt das lnkraftreten des GeseEes sowie das Außerkrafüreten des bisherigen
Gesetzes über die Statistik für Bundeszwecke. Darüber hinaus wird im HinUick auf die Regelung
des § 24 die Verordnung über die Zuständigkeiten ftlr die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungst^,idrigkeiten im;Eereidh derStatistik für Bundeszwecke außer Kraft geseä.

C.. Kosten

Durch daß GeseE entstel,ren,kpine Kosten

Die organisations- und verfassungsrechtlichen Vorschrifien des GeseEes haben keine Auswirkun-
gen auf Einzelpreise und Preisniveau.
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Auszuosweiser Abdruck:

Begründung zum GeseE zur Anderung des Gesetses..
und des Gesetzes über die Statistik ftir Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetr)

vop 17. Dezember {990 (BT-Drucks. fin768 vom 31. August f 990)

A Allgemeiner Teil

2. Bundesstatistikgesetz

Die Anderung von § 13 BStatG und die Einfügung eines neuen § 13 a trägt datenschuErechtlichen
Anforderungen im Bereich der Statistik Rechnung. Anläßlich der Beratung des Agrarstatistikgeset-
zes sowie des LohnstatistkgeseEes wurde geltend gemacht, daß zur Vermeidung etwaiger ver-
fassungsrechtlicher Risiken die in § 13 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b BStatG getroffenen Regelungen
um datenschuErechtliche Sicherungen ergänzt werden müssen. Dies sei eine wesentliche Vor-
aussetzung für Zusammenführungen von Daten aus Wirtschafts- und Umweltstatistiken, die durch
verschiedene Rechtsvorschriften angeordnet werden. Für die betroffenen Untemehmen und Be-
triebe müsse ersichtlich sein, daß ihre Angaben, die für auf verschiedenen Rechtsvorschriften be-
ruhenden Bundesstatistiken erteilt worden sind, zur Gewinnung weiterer lnformationen zusam-
mengeführt werden dürfen.

§ 13 a sieht daher ein besonderes Verfahren für die Zusammenführungen von Daten aus ver-
schiedenen Bundesstatistiken vor. Die Zusammenführungen dürfen nur mittels einer Nummer er-
folgen, die keinen Rückgriff auf die Kennummer erlaubt, über die eine ldentifizierung der. Erhe-
bungseinheiten möglich ist. Die Entscheidung über solche Zusarnmenführungen obliegt dem Prä-
sidenten des Statistischen Bundesamtes und den Leitern der statistischen Amter der Länder für
ihren Zuständigkeitsbereich.

Über Oie Zusammenführungen ist ferner der Deutsche Bundestag in dem atle arei Jahre zu erstat-
tenden Bericht nach § 5 Abs. 3 zu unterrichten.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel2 Nr. 1a

Die Streichung des Wortes,Zusammenführungen'erklärt sich daraus, daß in § 13a eine eigen-
ständige Regelung von Zusammenführungen von Daten aus verschiedenen Bundesstatistiken
getroffen wird.

Zu Artikel2 Nr. I b
Die Vergabe einer Kennummer für die in die Adreßdatei aufgenommenen Erhebungseinheiten,
ihre Speicherung in der Adreßdatei und in den Einzeldatensätzen dient der Erfüllung der in Ab.
satz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Zwecken in den verschiedenen Phasen der Durchführung von
Bundesstatistiken. Die Regelung stellt klar, daß Kennummern venarendet werden dürfen.

Zu Artikel 2 Nr. I c

Es handelt sich um eine Folgeänderung von Nummer 1 b.

Zu Artikel2 Nr. I d

Die bereits in AbsaE 4 des GeseEes in der geltenden Fassung enthaltene Regelung, daß die in
den Adreßdateien enthaltenen Merkmale nach Absatz 2 nicht länger gespeichert werden dürfen,
als es die in AbsaE 1 genannten Zwecke erfordern, gilt gleichermaßen für die Kennummem.
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Zu Artikel 2Nr.2

Die Vorschrifr erlaubt die Zusammenführung von Daten aus \Mrtschafts- und Umweltstatistiken, die
auf verschiedenen Rechtsvorschriften beruhen. Diese Zusammenführungen sind nur zulässig, um
lnformationen ohne zusätzliche statistische Erhebungen zu gewinnen. Dem Statistischen Bundes-
amt und den statistischen Amtern der Länder wird ermöglicht, einen über eine Bundesstatistik hi-
nausgehenden !nformationsbedarf durch die Zusammenführung vorhandener Daten aus verschie-
denen Bundesstatistiken zu erfüllen. Auf diese Weise könhen Unternehmen und Betriebe von wei-
teren Befragungen entlastet werden.

Als zusätzliche Maßnahme - neben den venrualtungsintem bei der Verarbeitung der zu statisti-
schen Zwecken erhobenen Daten üblichen organisatorischen und technischen SchuEvorkehrun-
gen beim Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern der Länder - sind für diese Zu-
sammenführungen Nummern zu verwenden, die keinen Rückgriff auf die Kennummern und die
Merkmale in der Adreßdatei erlauben. Zu diesem Zweck erfolgt eine Verschlüsselung der Ken-
nummer in den Einzeldatensätzen. Die Datensätze einer Erhebungseinheit müssen die gleiche
durch Verschlüsselung entstandene Nummer erhalten, da anderenfalls keine Zusammenführung
möglich wäre.

Die Entscheidung über solche Zusammenführungen obliegt dem Präsidenten des Statistischen
Bundlesamtes und den Leitern der statistischen Amter der Länder für ihren Zuständigkeitsbereich.

Die Bundesregierung wird verpflichtet, in dem alle zwei Jahre dem Deutschen Bundestag zu er-
stattenden Bericht nach § 5 Abs. 3 über die Zusammenführungen zu unterrichten.

Auszuosweiser Abdruck:

Begründung zum Gesetz
zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93

des Rates vom22. Juli 1993 über die innergemeinschaftliche Koordinierung
des Aufbaus von Unternehmensregistern für statistische Venvendungszwecke

vom 16. Juni 1998
(BT-Drucks. Nr. 13/9696 vom 22. Januar f 998)

A. Allgemeiner Teil

ilt

Darüber hinaus sind weitere Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine effiziente Registereinrich-
tung und -führung ermöglichen. Das erfordert auch eine Anderung des Bundesstatistikgesetzes in
Artikel2. Das Statistikregister ist ein den Adreßdateien gemäß § 13 des Bundesstatistikgesetzes
entsprechendes lnstrument der amtlichen Statistik.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
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C. Besonderer Teil

Zu Artikel 2 (Anderung des BundesstatistikgeseEes)

Zu Nummer 1

Die Anderung des § 6 des BundesstatistikgeseEes soll die NuEung der Angaben aus Erhebungen
zur Vorbereitung und Durchführung durch Rechtsvorschrift angeordneter \Mrtschaft+ und Umwelt-
statistiken für den Aubau und die Führung des Statistikregisters gemäß VO Nr.2186/93 ermögli-
chen.
Hiezu sind die vorgesehene Enreiterung des Venrendungszurecks und die entsprechende An-
passung der Löschungsvorschrift erforderlich und im übenrviegenden Allgemeininteresse geboten.
Durch die Verwendung dieser Angaben für das Statistikregister können nicht nur erhebliche Kos-
ten gespart werden, sondern auch die zu Befragenden merklich entlastet werden, indem insbe'
sondere nochmalige Befragungen zur Vorbereitung und Durchführung anderer \Mrtschafrs- und
Umweltstatistiken entfallen können.

Zu Nummer 2

Zu Buchstabe a

Die VO Nr. 2186/93 enthält keine Einschränkung hinsichtlich der ftrr den Aufbau und die Führung
des Statistikregisters zulässigen Datenquellen. lm Bundesstatistikgesetz ist bereits in § 5 Abs. 5
SaE 1 geregelt, daß Bundesstatistiken, bei denen Angaben ausschließlich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen verwendet werden, keiner Anordnung durch Gesetz oder Rechtsverordnung bedür-
fen. Damit das Statistikregister den gegenwärtigen und den künftigen lnformationsbedarf vollstän-
dig erfüllen kann, sollen Angaben aus allgemein zugänglichen Quellen venrendet werden können.
Es kommen dabei nur solche Quellen in Betracht, die den Qualitätsanforderungen der Bundessta-
tistik genügen, also auch als Grundlage für eine Bundesstatistik gemäß § 5 Abs. 5 Satz 1 des
Bundesstatistikgesetzes geeignet wären und allgemein bekannt sind, z.B. Angaben aus dem Han-
dels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder Vereinsregister, aus dem Bundesanzeiger, aus Un-
ternehmenshandbüchern, aus veröffentlichten Mitgliedervezeichnissen von Kammem oder Be.
rufsverbänden oder aus den Telefonbüchem. Solche Angaben werden insbesondere für die Berei-
che, die in den Stammdateien nach den §§ 2 bis 5 des StatistikregistergeseEes nicht vollständig
abgebildet sind, benötigt. Zu einem wesentlichen Teil sind diese Angaben auf maschinell venrvert-
baren Datenträgem verfügbar.

Zu Buchstabe b

Vor allem mittelständische Unternehmen und selbständig tätige Angehörige Freier Berufe sind
daran interessiert, daß ihre Bevollmächtigten für die statistische Auskunftserteilung (2.B. Steuerbe-
rater) anstelle des Unternehmens oder eines Betriebes die Erhebungsvordrucke unmittelbar erhal-
ten, ausfüllen und an die statistischen Amter zurücksenden. Deshalb sollen auch Name, Anschrift
und Telekommunikationsanschlußnummern der Bevollmächtigten in das Statistikregister aufge-
nommen werden. Als Bevollmächtigte kommen auch rechtlich selbständige Unternehmen in einer
Untemehmensgruppe in Betracht, die ftir das Ausfüllen bestimmt sind und an die alle Erhebungs-
vordrucke für sämtliche Unternehmen und Betriebe der Unternehmensgruppe zu senden sind.
Derartige Vereinbarungen über die Einschaltung von Bevollmächtigten werden sowohl auf seiten
der Auskunftgebenden als auch seitens der Bevollrnächtigten auf freiwilliger Grundlage getroffen
und bestehen im allgemeinen für längere Zeit. Die Aufnahme der Angaben über die Bevollmächtig-
ten in das Statistikregister gestattet eine automatisierte Adressierung der Erhebungsvordrucke an
die Bevollmächtigten. Das ermöglicht eine deutliche Entlastung der Auskunftgebenden und eine
Beschleunigung bei der Durchführung der Erhebungen.
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Zu Buchstabe c

Der Ort und die Nummer der Eintragung in das Handels-, Genossenschafts-, Partnerschafts- oder
Vereinsregister bezeichnen den Sitz des jeweils zuständigen Reg{stergerichts und die Nummer,
unter der die Einheit in dem jeweiligen Register eingetragen ist. Die Arqaben sind für den gewerb-
lichen Bereich mit Ausnahme der Angaben über das Partnerschaftsregisüer aucfr in den Gevverb+
anzeigen enthalten. Sie sollen außerdem von den lndustris'und Handelskarnrnern an die statisti-
schen Amter übermittelt werden. Darüber hinaus werden sie bei den Bekanntrnachungen im Bun-
desanzeiger über die Eintragungen in die genannten Register und in Unternehnrenshandbüchern
angegeben. Im Statistikregister sollen diese Angaben aufgenornmen werden können, um die Zu-
ordnung der Datensätre.ztr erleichtern. Auch die Aufnahme von ldentifikationskenmeichen aus
den Gewerhernetdungen soll.die Führung de§ Statistikregisters vereinfachen. Die Fortschreibung
des Statistikregistes aufurund der LGewerbemeldungen läßt sich mit diesem Kennzeichen durch
Einsatr der Datenvenarbeitung rationalisieren, selbst wenn bisher nur ein Teil der Gemeinden sol-
che Kennaeichen reqgibt. DieZugehörigkeit zu einer Organschafi (Artikel 1 § 2 Abs. 1 Nr.4) ist als
ergänrendesilftsrkwTdlrinsbesonderc zurm steuerbaren UmsaE im Statistikregister aufzunehmen.

Auszuosweiser AMruck:

go$üßdütg anm Gesetz zur Anderung und Ergänzung des
ffifverfahrensänderungsgesetz I 999 (SwAG f 999)

vom 2. August 20fl1
(BR0rucks. Nr.65/99 vom 5. Februar {999}

Zu Artikel4 (Anderung des Gesetzes überdie SffitlrBundesalecke)

Die in Artikel 4 vorgeschlagene Anderung von § 16 Abs.7 des Bundesstatisti(gesetres steht in
Zusammenhang mit § 476 SIPO und Artikel3. !m Hinblick auf die Anderung des § 203 Abs.2
SIGB (siehe Artikel 3) ist § 16 Abs. 7, wie vorgeschlagen, neu zu fiassen.
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Auszuosweiser Abdruck:

Begründung zum Dritten Gesets zur Anderung
vervaltungsverfahrens rechtlic her Vorschriften vom 2 I . A ugust 2002

(BT-Drucks. Nr. {lU9000 vom 13. Mai 2OO2l

Zu Artikel l3 fietzt Artikel 16) (Anderung des Bundesstatistikgesetres)

Bei der Erstellung von Bundesstatistiken wurden bisher schon neue lnformations- und Kommuni-
kationstechniken soweit wie möglich eingesgEt, und alar sowohl bei der Erhebung als auch der
Verarbeitung der Daten durch das Statistische Bundesamt und die statistischen Amter der Länder.
Für die Befragten sieht das Bundesstatistikgesetz verschiedene Möglichkeiten der Auskunftsertei-
lung vor, z.B. mündlich gegenüber Erhebungsbeaufiragten, schriftlich durch Ausfüllen von Erhe-
bungsvordrucken; es schließt aber eine Antworterteilung auf anderen Datenträgern (2.8. Magnet-
trägern, Disketten) nicht aus.

Die Möglichkeit, dass grundsäElich in allen Fachgebieten und Verfahrensarten der Venraltung
elektronische Kommunikationsformen gleichberechtigt neben Schriftform und mündlicher Form
angewendet werden können, wird die amtliche Statistik nuEen, elektronische Erhebungsverfahren
verstärkt einzuseEen, mit dem Ziel, dte Auskunftserteilung für die zu Befragenden zu vereinfa-
chen. Durch die Einführung der Wahlmöglichkeit zwischen schriftlicher und elektronischer Aus-
kunftserteilung sollen den Auskunftserteilenden keine zusäElichen Belastungen entstehen. Die
bisher schon bestehenden Mögtichkeiten der Auskunftserteilung, z.B. Venrendung von Diskette,
CD-ROM, einfache E-Mail etc., sollen nicht eingeschränkt werden. Daher sollen bei elektronischer
Auskunftserteilung grundsätzlich die einfachen Formen der elektronischen Kommunikation genü-
gen und auf die qualifizierte elektronische Signatur vezichtet werden. Dies trägt auch dem Um-
stand Rechnung, dass schon bisher beizahlreichen bundesstatistischen Erhebungen keine Unter-
schrift verlangt wird. Die grundsätzliche Gleichstellung durch Rechtsvorschrift angeordneter
Schriftform mit der elektronischen Form in Verbindung mit einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur, wie sie § 3a Abs. 2 VwVfG vorsieht, erfordern die Anpassung verschiedener Vorschriften
des BundesstatistikgeseEes, die schriftliche Auskunftserteilung vorsehen, die soweit sie durch die
elektronische Form erseEt wird, in einfacher Form ausreichend ist.

Zu Nummer I (§ 11)

Die bisherige Regelung in § 11 Abs. 3 Satr 1, dass die Erhebungsvordrucke maschinenlesbar ges-
taltet werden können, kann durch die generelle Möglichkeit, elektronische Verfahren einzusetzen,
entfallen. Als Folgeänderung wird der Anfang des bisherigen SaEes 2 angepasst, der im Übrigen
der bisherigen Regelung (Beschränkung der Fragen auf die Erhebungs- und Hilfsmerkmale) ent-
spricht.

Zu Nummer 2 (§ 11a)

§11a diente lediglich der Klarstellung, dass Erhebungen auch in computergestützter Form, z.B.
EinsaE von Laptops, Telefoninterviews, durchgeführt werden können. Durch dle grundsätrliche
Möglichkeit, elektronische Verfahren in allen Fachbereichen der Venraltung einzuseEen, die auch
computergestütrte Erhebungsverfahren einschließen, wird der diese Form der Erhebung noch
besonders regelnde §11a überflüssig. Die Befragten haben die Möglichkeit, auch bei elektroni-
schen Erhebungsverfahren die Auskunft schrifrlich oder elektronisch zu erteilen (vgl. § 15 Abs. 3
bis 5).

Zu Nummer 3 (§ 15)

Zu Buchstabe a

Die Regelung bestimmt den Zugang bei schriftlicher und elektronischer Auskunftserteilung. Maß-
gebend ist bei elektronischer Übermittlung, wann die Empfangseinrichtung den elektronisch über-
mittelten Erhebungsvordruck in für den Empfänger bearbeitbarer Weise aufgezeichnet hat.
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Zu Buchstabe b

Die Möglichkeiten der Auskunftserteilung beim Einsatz von Erhebungsbeauftragten werden durch
die elektronische Form enreitert.

Zu Nummer a (§ 17)

Soweit die etektronische Auskunftserteilung von den statistischen Amtern der Länder und dem
Statistischen Bundesamt angeboten wird, soll hierfür auch die elektronische Form der Unterrich-
tung der zu Befragenden zu!ässig sein. Eine qualifiziprte elektronische Signatur der Unterrichtung
ist hierbei nicht erforderlich.
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Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz -
AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

08. August 2002 (BGB[. I S. 3118)
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Bekanntmachung
der Neufassung des Agrarstatistikgesetzes

Vom 8. August2002

Auf Giund des Artikels 2 des Gesetzes zur Anderung des Agrarstatistikgeset-
zes und desGesetzes zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen
vqrn 22. Mai ,2002 ,(BGB|. I S. 1648) wird nachstehend der Wortlaut des Agrar-
statistikgeeetzes,in dervom 1. September 2OO2 an geltenden Fassung bekannt
gemacht. Die Neufassung berücksichtigrt:

1. die Fassung der Bekanntmachung des GeseEes vom 25. Juni 1998 (BGBI. I

s.1635),

2. den nach Artikel 4 teils am 1 . Januar 2002 und teils am 1. Juli 2(X)2 in Kraft
getretenen, teils,am 1. September20O2in Kraft tretenden Artikel 1 des Geset-
,zes vsm 22. Mai 2002 (BGBI. I S. 1648),

3. den am 15. August 2OO2 in Kraft tretenden Artikel 3 des GeseEes vom
8. August 2002 (EGBI. I S. 311 6).

Bonn, den 8. Ar.rgust2002

. Die Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Renate Künast
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Gesetz
über Agrarstatistiken

(Agrarstatisti kgesetz - AgrStatG).)

I nha I ts ä b ersl cht

Erster Tell
Allgemeine Vorschrllt

§ 1 Anordnung als Bundesstatistik

§2

§5

Zweiter Tell
A§ra rs tat i st i ke n

ErsterAbschnltt
Bodennutsungsethebung

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

Eiruelefiebungen

Zweiter Unterabschnitt
Flächenerhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Periodiltät, BerichtszeitpunK, Efiebungs-
merkmale
(weggefallen)

Driner Unterabschnitt

Bodennutzungshaupterhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Penodizität. Erhebungszeitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

Vierter Unterabschnitt

Gemüseanbau- und Zerpflanzenerhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Berichtszetraum

hfnlter Unterabschnitt
Baumschulerhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Periodizität, Erhebungszeitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Berichtsze(punkt

Sechster Unterabschnrtt

Baumobstanbauerhebung

Erhebungseinhetlen

Erhebungsart, Periodizltat. Erhebungszeitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Berichtszeltpunkt

ZweiterAbschnltt
Ertrebung tiber die Viehbes6nde

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Periodizität, Berichtszeitpunkt, Merkmale

Erhebungsmerkmale

ffitterAbschnltt

(weggefallen)

(weggefallen)

(weggelallen)

\fi€rter Abschnitt
Strukturerhebungen in land-

und lorstwirtschaltlichen Betrieben

Erster Unterabschnitt

Allgemeine Vorschrift en

Einzelerhebungen, Programme. Periodizität

Zweiter Unterabschnitt

Agrarstrukturerhebung

Erhebungseinheiten

(weggefallen)

Erhebungsart, Penodizität, Erhebungsmerkmale des
Grundprogramms

Erhebungsart, Periodizität, Merkmale des Ergäruungs-
programms

Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(weggelallen)

(weggefallen)

§18
§1s
§20

§21

§22
§23

§3
§4

§6
§7
§8

§24

§25
§26
§27

§28

§2s
§30
§31

§e
§ 10

§11

§12
§13
§14

Dritter Unterabschntt

Haupterhebung der Landwirtschaft szählung

§32 Erhebungseinheiten

§ 33 Erhebungsart, Merkmale

§ 34 Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

Vierter Unterabschnitt

Weinbauerhebung

§35 Erhebungsetnhetten

§ 36 Erhebungsart, Penodrzität, Erhebungszertraum' Merkmale

§ 37 Erhebungsmerkmale und Berichtszert
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§ 15

§16
§ 17
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§38
§3s
§40

§41
§42
§ß

§44
§4s
§46
§47

§48

§4s
§50
§51

§s2
§s3
§54

§ss
§s6
§57

Fünfter Unterabsehnitt

Gartenbauerhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart Periodiätät, Erhebung*eitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Beichtszeit

Sechst€r Unterabschnitt
Bhnenfi schereierhebung

Erhehrngseinheiten
Erhebungsart Perkrdizitä!, Ertrebungszeitraum, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Bedchtszeit

FilnlterAbschniü
(weSSoüallon)

SechstcrAbscünfü
Ernteertrhmg

Al[omeineVoachrift
(weggefallen)

Emte- und Betriebsberichterstattrng
B€sonders Emteerrnitdung

Zweiter Unterabschnitl

Efiebung über Schlachtungen

Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

Drltter Unterabschnitt

Schlachtgewichtsstatistik

Efiebungsa4 Periodizitä, Merkmale

Efi ebungsmerkmale,und Berichtszeitraum

Neurtar Abschnltt
Milchstatisük

&hebungsart, Periodiätät Merumb
Erhebungsrnerkrnal und Bericfrtszeitraum

Ergänzende Schätamg

§se
§60

§61
§62

&hntcrAbechniü
Hocüse+, und Kästenfi schercistaüsük

66 Ertrbungsoinheiten
67 E hebungsart, Periodizität, Merkmale

68 ErhebungwnerkmaleundBerichtszeiüaum

§
§

§

§Gl
§64
§6s

§6s

§70
§71

§72
§73

§74
§7s

§ 75a

§76
§77

SlebterAbscfinitt
Gellügebtatistik

Erster Unterabschnitt

. . 
AllgemeircVorschrift

Eimelerhebungen

Zweiter Unterabsctrnitt

Erhebung in Brätereien

Erfiebungseinheilen

Erh€bungsart, Periodizität, Merkmale

Erhehrngsmerkmale und Berichtszeilraum

Dritter Unterabachnitt

Erhebung in
Unternehrnen mit Hennanhaltung

Eräebungseinheiten

Eftebungsart Periodizität, Merkmale

Erhebungsmerkmale und BerichBzeit

Merter Unterabschnitt
Erhebung in Gef, ägdschhchtereien

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Erhebungsmerkmalo und Berichtszeitraum

. AchterAbschnitt
Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik

Erster Unterabschnitt

Allgemeine Vorschrift

Einzelerhebungen

ElfterAbscfinltt
Weinstatisük

Erster Unterabschnitt'
Algemeine Vorschrtfi

Enzelethebungen

Zweher Unterabschnitt
Rebfächenefiebung

Erhebungsart, Periodi/tät, Merkmde
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

Dritter Unterabschnitt

Emteerhebung

Ertrchrngsart, Pedodizitäq Merkrnale, Erhebr.rngseitprnrkt
Erhebungsmerkmale und Bericürtszeitraum

Vierter Unterabschnitt

Erhebung der Erzangung

Erhebungsart Periodiätät, Merkmale, Erhebungszeitpunkt
Erhebungsmerkmal€ und Berichtszeilraum

Fünfter Unterabschnitt
Bestandserhebung

Erhebungseinheiten

Erhebungsart, Penodizität, Merkmale, Erhebungszeitpunkt
Erhebungsmerknale und Berichtszeitpunkt

Zwölfter Abschnitt

. Holzstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschnft

Einzeleöebungen
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§7e
§ao
§81

§82
§ 8ir

§84

§85
§86
§87

Vlertcr Tcll
Sc h I ussvo rsch rltt

§ Sl (lnkraftreten)

1 Dieses G6etz dient der Umsotzu,rg tolgendor Rirrtlinion:
1. Bichüini€ 93/23/Ev\rG des Rates vom 1 . Juni 1g$t borrBtlefld die sla-

tistischen E fiebungen üb€r die Scfiwsimezeugung (ABl. EG Nr.
Lr49S. 1),

2. Fichtlinie 93/2,1/EUIG des Fat€s vo.n l. ..hfil 19!13 bottatcnd di€
stBtrstisch€fl E hobungEn übar di€ Rindcreraeugung (ABl. €G Nt.
L 149 S.9,

3. Richtlinie 93/2VEWG des Rates vom '1. Juni 19{13 bEtrettend di8
stat§l§chen EtEhJngen über dia Schaf- und Zegenerzeigung
(ABl. EG Nr. L 149 S. 10).

4. Rbhtlinio 9€/16/EG des Rates tom 19. März 1996 brttEflend dio
stetist6ctEn Erhebunglon üb€r Milch und Milchezugnissa (ABt EG
Nr. L78 S.27),

5. Rictrtlhre 927'7lEG des Rates vom 16. Dezamb€r 1997 arrÄnoenrng
der RrchtlinEn 93/23lEli/G, 93/24IEWG und 93/25/EWG betrsfrend
dte statistsctEn EhebungGn übet die Sclrweine, Rinder' sowia
Schaf- und Z€genrzeugung (ABl. EG 1 998 Nr. L 1 0 S. 28),

6. Richtlinie 2Oo1/109/EG d€s Eutopäischen Parlamfits unc, dG Rates

Zweiter Unterabschnitt

Erhebung in lorstllchen Erzeugerbetdeben

Erhebungselnheiten

Erheüungsart, Perlodidtät, Merkmale

Erhebungsmerkmale und Barichtszeltraum

Drltter Untersbsdnltt
Ertrebung ln Betieben der HotsbeaÖeltug

Erhebungselnhelten

Erhebungsart Pedodizltät, Merlsnale

Efiebungsntedünalo und Bedchtszelt

DrcEehntcrAbsduritt

(weggelallen)

(weggglallen)

(ußgg€la[€n)

VlerzetmterAbscünltt
Düngemlttclstatlsük

Eräebungseinheiten

Erhebungsart, Periodizität, Mertmale

Erhebungsrnerkmale und Berichtszeitraum

Drlttcr Toll
Gcmclnsame. Vorschrlltcn

Erhebungseinheiten

Hillsmerkmale
Auskunftspflicht
Durchführung ron Bundesstatistiken

Verordnungsetmäctttpung
Erhebungsstellen, Eräebungsbeauftragße

Fortschreibewrlahren
Betriebsregister
Übermittlung, Verwendung und VeÖflentlichung von Ein-
zelangaben

vom I9. Dezambet 2OO1 über dio roo dcn Milgliodstaalan durchar'
lührendsr sta$§tscfien E tEbungen zur Ermittlung des ProduKrcns-
pot€naals bostrrtttor Baunobstanlagen (Agl. EG 2002 Nr. L 13 S.211
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Erster Teil
Allgemeine Vorschrift

§1
Anordnung als Bundesstatistlk

Nach MaBgabe dieses Gesetzes werden lolgende
Agrarstatlstlken als Bundesstatistlken durchgeführt:

1. die Bodennuftrngserhehlng.
2. dle Erhebung tlber die Viehbastände,

3. die Stnrhurerhebungen ln land- und rotstu/ittschaft-
llchen Betieben,

4. die Emteerhebung,

5. die GeflügelstatitrtiK

6. die Schlaclrtrng§- und Schlachtgevtrichtsstatistlk,

7. dle Milchstatlstllq

8. die Hochse6- und Küstenlischereistatistik'

9. dleWeinstafstiK
10. die Holzstatistllq

1 1. die Düngemittelstatistik

Zweiter Teil
Ag ra rstatistike n

ErsterAbschnitt
Bodennr,rtzungserhebung

Erster Unterebschnltt
Allgemelne Vorschrllt

§2
Eiuelerhebungen

Die Bodenntrtzungserhebung umfasst folgende Enzel'
erhebungen:
1. Flächenerhebung,

2. BodennuEungshaupteihebung,
3. Gamüseanbau- und Zerpflarzenerhebung,
4. Baumschulerhebung,

5. Baumobstanbauerhebung.

Zweiter Unterabschnltt
.Flächenerhebung

§3
Erhebungsainheiten

Erhebungseinheiten der Flächenerhebung sind die
Gemeinden und gemeindefreien Gebiete.

§88
§8s
§s0

§s1
§s2
§s3
§s4
§ 94a

§ss
§e6
§s7
§s8

§4
Erhebungsart, Peäodizitä§

Berichtszei$unkt, Ertrebungsmerkmale
(1) Die Flächenerhebung wird allgemein zum Berichts-

zeitpunkt 31 . Dezember des ieweiligen Vorjahres durch-
gefrihrt:

1. alle vier Jahre, beginnend 2001; hierbei sind Efie'
bungsmerkmale:
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a) die Bodenflächen nach der Art der tatsächlichen
Nutzung; die Art der tatsächlichen Nutzung wird
entsprechend dem Nutzungsartenvezeichnis der
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsvenraltun-
gen der Länder der Bundesrepublik Deutschland
ermittelt;

b) clie Bodenflächen nach der im Flächennutzungs-
plan dargestellten Art der Nutzung; Bodenflächen,
die ln einem Flächennutrungsplan nicht dargestellt
sind, werdön unter Berücksichtigung der sonstigen
planungsrechtlichen und der tatsächlichen Verhält-
nisse entsprechend den Darstellungen in einem
Flächennutrungsplan zugeordnet;

2. in jedem Jahrimlt Ausnahme der Jahre, ln denen die
Erhebungrnacfi Nurnmer'J rstattfindpt; "hierbei wird die
§bdlungs-.und Verkehrslläotre nach -der .Art der tat-
,§ächlichen Nutrung erhoben.

H Das Land Schleswig-Holstein kann die Erhebung
nach Absatz 1 Nr.2,his einschließlich 2004 ausseEen.

§s
(reggefallen)

Dr.i,tte r'U nte ra b sch n ltt
Bodennutzung sha upterhebun g

,§6

Erhebungseinheiten
Erhebungseinheiten der Bodennutangntuatpterhe.

bung sind

1. bei Erhebungen nach§7Abs. 1 Nr. 1:

a) die Betriebe nach § 91 Abs. 1,

ö) in den Ländem Baden-Württemberg und Bayem:
,gemeinschaftlich genutäe Flächen von mindestens
aelei Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche
,sdgr zehn Hektar Waldfläche,

2. i@i'Erhebungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 die Be-
triebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1.

§7
Erhebungsart, Periodizität,

Erhebungszeltraum, Merkmale
(1) Die Bodennutzungshaupterhebung wird in der Zeit

von Januar bis Mai durchgeführt:
1. allgemein alte arei Jahre, beginnend 1999; hierbei

werdsn .Merkmale zur Feststellung 'der betrieblichen
€irihelten und ,ürbs.die :Nützung der ,Gesamtllächen
erhoben;

2. allgemein dle .vier.Jahre, ,bEglnnend ,1999; hierbei
werden Merkmale über die NuEung der Bodenflächen
erhoben;

3. repäsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungsein-
heiten in jedem.Jahr mit Ausnahme der Jahre, in denen
die Erhebung nach Nummer 2 stattfindet; die Länder
Berlin, Bremen und Hamburg werden nur alle vier
Jahre, beginnend 1997, in die Erhebungen einbezo-
gen. Die Merkmale entsprechen mit Ausnahme des
Zwischenfruchtanbaus denjenigen der Erhebung nach
Nummer 2. Alle zwei Jahre, beginnend 2000, werden

zusätzlich Merkmale über die Nutzung der Gesamt-
fläche erhoben.

(2) Die Erhebungen nach Absatz 1 sind alle zwei Jahre,
beginnend 1 999, Bestandteil der Agrarstrukürerhebung
(§§ 25 bb 29) und werden in den Jahren ehm Agrarstruk-
turer,hebung @innend 2000, gemeinsam rnit ds Erhc-
bung überdiel/Hlbestände (§§ 18 bis 20)durchg€ftrhrt

§8
erlalumgsrDerirrßale und Berichtszeit

(1 ) Erhehmgsmertrnab ds BodennuEungshaupterhe-
bung sind:

1 . zur Feststellung der betrieblicfien Ehheiten:
der Betriebssitz, derRechtsgrund des BesiEes, die Art
der Bewirtschaftung, die Rechtsstellung des Betriebs-
inhabers nach Einzelpersonen und Personengenein-
sctaften oder juristischen Personen sowie die Art des
Betriebes,

2. bei der ituErE der Gesamtfläche:

die Gesanrtfläche nacfi Flauptnutrungs- und Kultur-
arten sowie die Göße der a$egebenen und erhalte.
nen Flächen,

3. bei der NuEung derBodenflächen:
die HauptnuEungsarten nach Nutzungsareck, Kultur-
arten, Pflanzengrupgr, Pflanzenarten und Kultur-
fonrßn sowie der Zwischenfructrtanbau nach der
Pflanzengruppe, Pflanzenart und dem NuEungszweok
leweils nach der Fläche.

(2) Der Berichtszeitpunkt frlr die Erhebungsrnerl«nale
nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 mit Ausnahme der Größe der
abgegebenen und erhaltenen Flächen ist der Tag der
ersten Auflorderung zur fuiskunftserteilung. Der Berichts-
zeitraum f& d[e Gr6ße der abgegebenen und erhaltenen
Flädten bt der Zeitraum seit der letzten Efiebungl Der
Berictttszeitraurn fär die Erhebungsnerlmab nach Ab
satz':l Nr. 3 mit Ausnahnc des Zwisctenfruchtanbaus ist
das liaufende lGlenderjahr. tbr EerbhEzeifaurn fth den
Zwbchenfra.rchtmbau sind de ütonate Juni des Voriahres
bis Mai tbs hrtenden Jdrcs.

Vierter Unterabschnitt
Gemüseanbau-

und Zierpflanzenerhet ung

§e
Ertreümgseinlreiten

ErtebungseinheüDn der Gemüsearüau-- und Zerpflan-
zenerhebung sturd üre Betriebe nach § 9t Abs" 1 Nr. 1 rnit
Flächen, aulf denen Gemüsq Erdbeeren, Zierpllarnzsnt
oderr@rcn leweilige Jungplhnzen angabaut wer.dem

§1CI
"Errlrobungsa(erMttät,

Efüebungsa&rßnn, illEr{crrale

(1 ) Die Gemüueanbau-'und Zerpflanzenethebung wird
in der Zeit von Mai bis August durchgefilhrt:
1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 2004; hierbei wer-

den Merkmale über den Anbau von Gemüse, Erdbee'
Statistisches Fachserie Meth. Grundl. 2005
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ren und Ziergtlanzan, bei Gemtise und Zerpflanzen
auch über die Anzucht von Jungpflanzen, erhoben;

2. repräsentativ bei höchstens'12 000 Efiebungseinhei-
ten in ledem Jahr mit A.rsnahme der Jahre, in denen die
Erhebung nach Nummer 1 stattfindet; hierbeiwerden
Merkmale über den Anbau von Gemüse und Erdbeeren
erhoben.

(2) ln den Läindem Berlin und Bremen wird nurdie Erhe'
bung nach Absatz 1 Nr. 1 durchgeflihrt

§11
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Gemüseanbau- und Zer-
pflanzenerhebung sind:

1. beim Anbau von Gemäse und Erdbeeren:

die Pflanzengruppen, Pflarzendrten, Kulturformen'
Arten der Eindeckung, bei Spargel und Erdbeeren
außerdem der Stand der Ertragsfähigkeit, ieweils nach
derAnbaufläche, bei den Erhebungen nach § 10Abs' 1

Nr. 1 zusätzlich beiGemüse die Grundfläche sowie der
Anbau zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen bel
der Eaeugung und beim AbsaE jeweils nach der
Anbaufläche,

2. beim Anbau von ZierPflanzen:

die Grundfläche. die Pflanzengruppen, Pflanzenarten,
Kulturformen, Arten der Eindeckung und die Vennen-
dungszwecke ieweils nach der Anbaufläche'

3. bei der Anzucht von Jungpflanzen:

die Grundfläche unter Glas und auf dem Freiland'

(2) Der Berichtszeitraum ist das laulende Kalenderlahr'

Fünfter Unterabschnitt
Baumschulerhebung

§12
Ertrebungseinheiten

Erhebungseinheiten der i3aumschulerhebung (Baum-
schulen) sind die BetriebE nach § 91 Abs. 1 Nr' 1 mit
Fläctren, auf denen Baumschulgewächse herangezogen
werden mit Ausnahme von Pflanzgärten in Forstbetrieben'

Sechster Unterabschnitt
Baum o bsta nba ue rheb u n g

§1s
Erhebungseinhelten

Efiebungseinheiten der Baumobstanbauerhebung
sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1, deren Baum-
obstflächen mindestens 30 Ar betragen.

§16
Erhebungsart, Periodizität,

Erhebungszeittaum, Mertmale
Die Baumobstanbauerhebung wird allgemein alle fÜnf

Jahre, beginnend 1992, in der Zeit von Januar bis Juni
durchgeführt. Es werden Merkmale über die Nutzung der
Baumobstflächen erhoben.

§17
Erhebungsmerkmale und Berichtszeipunkt

(1) Erhebungsmerkmale der Baumobstanbauerhebung
sind die Gesamtfläche des Baumobstianbaus sowie die
Obstarten, die Obstsorten, dieAnbausysteme, die Pflanz-
und Umveredelungszeitpunkte und die Verwendungs'
alecke des Obstes ievveils nach der Fläche und der Zahl
der Bäume.

(2) Der Berictrtszeitpunkt ist der Tag der ersten Auf-
forderung zur Auskunftserteilung.

ZweiterAbschnitt
Erhebung über die Viehbestände

§le
Ertrebun gsart, Periodizität

Bedchtszei$unkt, Merkmale

(1) Die Ertrebung über die Viehbestände wird durch-
geführt:

1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 2003' zum

Berichtszeitpunkt 3. lrf"l 
-i,i"toäi werlen Merkmale

über die Bestände - Rina,'' Schweinen' Schafen'

Pferden und Geflügel erhoben;

2. repäsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungsein-

heiten in iede, ;"n, Äit ausnahme der Jahre' in denEn

die Ethebung n""t Niä'är 1 stattfindet'. beginnend

2002, zum Bedd'ttsz;id;nK e' u"i; hierbei werden

§18
Erhebungseinheiten

(1) Efiebungseinheiten der Erhebung über die Vielr
bestände sind die Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1.

t2) Die Erhebungen erfassen die Bestände, die sich zum
geAbntszeipunkt im unmittelbaren Besitz des BeÜiebs-
inhabers od-er -leiters befinden, ohne Rücksicht auf das
Eigentum oder die sonstigen Rechtsgründe des BesiEes'
Bä vorUOergehend leer stlhenden Ställen in der Geflügel-
tt"ttrng rrni AerichtszeitpunK ist derienige Bestand maB-
geblicf,, der vor der letzten Stallräumung vofianden war'
iofem äiese nicht mehr als sechs Wochen zurückliegt'

§13
Erhebungsa( Periodizität'

ErhebungszeiEaum, Merkmale

Die Baumschulerhebung wird allgemein alle vier Jahre,
beginnend 20O4, in der Zeit von Juli bis August durchge'
ttltnt. Es werden Merkmale über die Nutzung der Baum'
sdrulflächen erhoben.

§14
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(il.) Grhebungsmerkmale der Baumschulerhebung sind
db Baumschulfläche insgesamt und nach Pflanzengrup-
pen und Vermehrungsmerkmalen sowie die Bestände an

Forstpflanzen nach Zahl und Art.

(2) Der Berichtszeitpunkt ist der Tag der ersten Auf-

2005Grundl.Meth.3,fachserieBundesamt,Statistisches

lorderung zur
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Merkmale über die Bestände an Rindern, Schweinen
und Schafen erhoben;

3. repräsentativ bei höchstens 80 000 Erhebungseinhei-
ten in jedem Jahr zum Berichtszeitpunkt 3. November,
beginnend 2001; hierbei werden Merkmale über die
Bestände an Rindem und Schweinen erhoben.

(2) Abweichend von AbsaE 1 wird in den Ländern Berlin,
Bremen und Hamburg

1. die Erhebung nach Absatz 1 Nr. 2 alle vier iahre, Ue-
ginnend 2005, durchgeführt,

2. die Erhebung nach Absatr 1 Nr. 3 nicht durchgeführt.
(3) Die Erhebungen nach AbsaE 1 Nr. 1 und 2 sind

alle zurei Jahre Bestandtell der Agrarstrukturerhebung
(§§ 25 bis 29) und werden in den Jahren ohne Agrarstruk-
turerhebung gemeinsam mit der BodennuEungshaupt-
erhebung (§§ 6 bis 8) durchgeführt.

§20
Ertrebungsmerkmale

Erhebungsmerkmale der Erhebung über die Viehbe.
stände sind:

1. bei den Beständen an Rindem und Schafen:
die Zahl, das Alter, das Geschlecht und der NuEungs-
zweck derTiere,

2. bei den Beständen anSchweinen:
die Zahl der Trere nach Lebendgewichtklassen und
Nutzungszweck, bei Zuchtschweinen außerdem das
Geschlecht und bei Zuchtsauen die Trächtigkeit,

3. bei den Beständen an Pferden:
die Zahl und, außer bei Ponys und Kleinpferden, das
Alter der Tiere,

4. bei den Beständen an Geflügel:
die Zahl, die Art, das Ajter, das Geschlecht und der
Nutzungszweck der Tiere.

Dritter Abschnitt
§§ 21 bis 23

(weggefallen)

Vierter Abschnitt
Strukturerhebungen in

land- und forstwirtschaft lichen Betrieben

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschriften

§24
Einzelerhebungen, Programme, periodizilät

(1) Dre Strukturerhebungen umfassen folgende Einzel-
erhebungen:

1. Agrarstrukturerhebung:

a) Grundprogramm (§ 27),
b) Ergänzungsprogramm (ss 28 und 29),

2. Landwirtschaftszählung:

a) Haupterhebung (§ 33),

b) Weinbauerhebung (§ 36),

c) Gartenbauerhebung(§39),
d) Binnenfischereierhebung (§ 42).

(2) Grundprograrnm und Ergänzungsprogramm der
Agrastukturerhebung gemäß Absatz 1 Nr. 1 werden
gemei nsam durchgelijhrt.

(3) Die Agrarctrukturerhebung wird alle zwei Jahre,
beginnend 1 999, durchgeführt.

(4) Dii Hauptefiebung der Landwirtschaftszählung wtrd
gemeinsam mit der Agrarstrukturerhebung im ersten
Halbjahr 1 999 durchgeführt

Zwelter Unterabschnitt
Ag ra rstru kturerheb u n g

§25
Erhebungseinhelten

Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung sind die
Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1.

§26
(weggefallen)

§27
Erhebungsart Periodizitäit

Erhebungsmedrmale des Grundprogriamms
(1) Das Grundprogramm besteht aus den Erhebungs-

merkmalen der
1. BodennuEungshaupterhebung (§ I Abs. 1),

2. Efiebung über die Mehbestände im Mai (§ 20).
(2) Die Angaben nach Absatz 1 werden erhoben:

1 . allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999,
2. repräsentativ für höchstens 100000 Erhebungsein-

heiten alle vierJahre, beginnend 2001 .

§28
Erhebungsart Periodizität,

Merkmale des Ergänzungsprogramms
(1) Die Erhebung für das Ergänzungsprogramm nach

§ 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b wird durchgeführt;
1. allgemein alle vier Jahre, beginnend 1999: hierbei wer-

den Merkmale über die Gewinnermitüung und die
Umsatzbesteuerung sowie die sozialökonomischen
Verhältnisse des Betriebes und außer bei den Erhe-
bungseinheiten nach Nummer 2 über die Arbeitskräfte
nach Personengruppen erhoben;

2. repräsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungseinhei-
ten alle zwei Jahre, beginnend 1g99; hieöei werden
Merkmale über Eigentums- und pachtverhältnisse an
der landwirtschaft lich genutzten Fläche, auBerbetrieb-
liche Enverbs- und Unterhaltsquellen, den Anfall und
die Aufbringung von Wirtschaftsdüngem tierischer
Herkunft sowie über die Beschäftigung des Betriebsin-
habers, seiner Familienangehörigen und der im Betrieb

Statrstisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundt. 2005
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Beschäftigten, die keine Familienangehörigen sind,
erhoben; Familienangehörige des Betriebsinhabers im
Sinne dieses GeseEes sind sein Ehegatte sowie
die auf dem Betrieb lebenden Venarandten und Ver-
schwägerten;

3. repräsentativ bei höchstens 100000 Erhebungsein-
heiten alle vier Jahre, beginnend 2001, filr die sozial-
ökonomischen Verhätnisse des BeÜiebes'

(2) lm Jahr der Haupterhebung der Landwirtschafts-
zäirtung werden die Merkmale über Eigentums- und
Pachtverhältnisse an der landwirtschafilich genutrten
Fläche allgemein erhoben. Dies gilt nicht lür die Erhebung
der in den letzten zwei Jahren vereinbarten Pachtentgelte
für nicht von Ehegatten, Venrandten und Verschwägerten
gepachteten Flächen.

§2s
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

.(1) Erhebungsmerkmale des Ergänamgsprogramrns
sind:

1. bei den Aöeitskäften nach Personengruppen: .

die Gesamtzahl und die Arbeitszeiten im Betrieb, beim
'Betriebsinhaber und dessen Ehegatten auch die
Arbeitszeiten im Haushalt des Betriebsinhabers und in
anderer Enrrrerbstätigkeit'

2. bei der Beschäftigung des Betriebsinhabers., seiner
Familienangehörigen und der im Betrieb Beschäftig-
ten, die keine Familienangehörigen sind:

a) beim Betriebsinhaber und seinen Familienangehöri-
gen:

das Geschlecht, Geburtsiahr, Geburtstag im
Zeitraum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis
31. Dezember, Veruandtschafts- oder Schwäger-
schaftsverhälttis zum Beüiebsinhaber, die BeÜiebs-
leitereigenschaft, die Arbeltszeiten im Betrieb, im
Haushalt des Betriebsinhabers und in anderer
Erwerbstätigkeit,

b) bei den ständig im Betrieb Beschäftigten, die keine
Familienangehörigen sind:

das Geschlecht, Geburtsiahr, Geburtstag im Zeit-
raum 1. Januar bis 30. Apriloder 1. Mai bis 31. De-
zember, die Bezeichnung der ausgeübten Tätigkeit,
die Stellung im Beruf, die Betriebsleitereigenschaft
und dieArbeitszeiten im Betrieb,

c) beiden nicht ständig im Betrieb Beschäfligten, die
keine Familienangehörigen sind:

die Gesamtzahl nach Geschlecht und im Betrieb
geleisteter Arbeitszeit,

3. bei der Gewinnermittlung:

die Art,

4. bei den solalökonomischen Verhältnissen des Be-
triebes:

Enarerbstätigkeit außerhalb des Betriebes und sonstige
außerbetriebliche Einkommensquellen des Betriebs-
inhabers sowie das geschätde Verhältnis (größer/klei-
ner) zwischen dem außerbetrieblichen Einkommen und
dem Einkommen aus dem Betrieb; bei verheirateten
Betriebsinhabem beziehen sich die Angaben jeweils

5. beim Anfall und der Aufbringung von Wirtschafts-
düngern tierischer Herkunft:

die Dängerart, die Lagerungsart, die Lagerkapazität
und die Lagerdauer, das Auflcringen von Flüssigmist
auf selbst bewirtschafteten oder außerbetrieblichen
Flächen sowie die Übemalrme und Aufbringung von
Flüssigmist aus anderen Betrieben,

6. bei den Eigentums- und Pachtverhältnissen an der
landwirtschafilich genuEten Fläche:

die Größe der gesarnten eigenen Fläche, die Größe der
eigenen selbst bewirtrschafteten, der verpachteten und
der unentgeltlich zur Bewirbchaftung abgegebenen
Flächen, die Größe der gepachteten Flächen nach
Verpilchtergruppen und der unentgeltlich zur Bewirt-
schaftung erhattenen Flächen, die Pachtentgelte für
nicht von Ehegatten, Venrandten und Verschwägerten
gepaclrtete Höfe und Einzelgrundstücke, bei. Höfen
nach der GröBe der betrofienen Fläche, bei Eruel-
grundstücken zusätzlich nach der Art der Nutrung
sowie die in den letzten avei Jahren vereinbarten
Pachtentgette für Einzelgrundstücke nach der Art der
NuEung und der Grö8e der betoffenen Flächen,

7. bei den außerbetrieblichen Erwerbs- und Unterhalts-
quellen:

das Einkommen des Betriebsinhabers und seines
Ehegatten und der auf dem Betrieb lebenden und im
Betrieb mithelfenden Venrandten und Verschwägerten
nach derArt oder Herkuntt'

8. bei derUmsatsbesteuerung:
die Form.

(2) Der Berichtszeitraum fih die Erhebungsmerkmale
nach AbsaE 1 Nr. 1, 2, 4, 5, mit Ausnahme der Lagerkapa-
zität, und Nr. 7 sind die Monate Mai des Voriahres bis
April des laufenden Jahres. Der Berichtszeitraum für die
Erhebungsmerkmale nach AbsaE 1 Nr.3, 5lür die Lager-
kapazität, Nr. 6, mit Ausnahme der Pachtentgette' und
Nr. 8 ist der Tag der ersten Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung. Der Berichtszeitraum für die Pachtentgelte lst
das laufende Pachtjahr.

§§ 30 und 31

(weggefallen)

Dritter Unterabschnitt
Ha upte rhebung

der Landwirtschaltszählung

§32
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Haupterhebirng sind:

1. die Erhebungseinheiten der Agrarstrukturerhebung
(§ 25) für die aus der Agrarstrukturerhebung entnom-
menen Angaben,

2. die Betriebe nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 für die übrigen zu
erhebenden Merkmale (§ 33).

§33
Erhebungsart, Merkmale

(1) Allgemein werden die Angaben zum Grundpro-
gramm (§ 27 Abs. 2 Nr. 1) und zum Ergänzungsprogramm

Statistisches Bundesamt, tachserie 3, Meth. Grundl' 2005
auf das
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(§ 28 Abs. 1 Nr. 1 und AbsaE 2) der Agrarstrukturerhebung
übernommen sowie Merkmale über die Vermietung von
Unterkünften an Ferien- oder Kurgäste und bei Betriebsin-
habsm, die 45 Jahre und älter sind, über die Hofnachfolge
erhoben.

(2) Repräsentativ bei höchstens 100 000 Erhebungsein-
heiten werden die Angaben zum Ergänzungsprogramm
der Agrarstrukturerhebung (§ 28 Abs. 1 Nr. 2) übemom-
men sowle die Merkmale über die Benrlsbildung des
Betriebsinhabers, seines Ehegatten und des Betriebs-
leiters, die überbetrMlichen Bindungen beim AbsaE von
Ezeugnissen sowie,die soziale Sicherung des Betriebsin-
habers und sainerF.amilienangehörigen (§ ZB Abs.'1 Nr. 2),
soueit sie,lm"tsetieb täitig"sind,oder waren, erhoben.

§34
Erhebungsmerkmale und Berlchtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Haupterhebung sind neben
den Erhebungsmerkmalen des Grundprogramms (§ 27
Abs. 1) und des Ergänzungsprogramms (s 29Abs. 1 Nr.2
bis 7) der Agrarstrukturerhebung:

1. bei der Vermietung von Unterkünften an Ferien- oder
Kurgäste:

die Zahlder Betten nach derArt der Unterkunfi,
2. bei derHofnachfolge:

Vereinbarung, Absprache oder ronstige Verständi-
gung ,tlbr'die Hofnachfdlge, das Alter, das Ge-
schbetrl, landwirtschattliche und außerlandwirtschaft-
liche tserulsbildung eines Holnachlolgers sowie die
MitarHtim Betrieb,

3. bei der Berufsbildung des Betriebsinhabers, seines
Ehqgatten und des Betfiebsleit€rs:
landwlrtschaftliche und auBerlandwirtschaftliche Be.
rufsbildung jeweils nach derArt des Abschlusses,

4. bei den überbetrieblichen Bindungen beim AbsaE von
Erzeugnissen:

die Mitgliedschaft in Ezeugergemeinschaften oder
-organisationen und einzelvertragliche Bindungen, die
Art und der Umfang der einbezogenen Ezeugnisse,

5. bei der solalen Sicherung des Betriebsinhabers und
seiner Familienangehörigen:

die Mitgliedschaft in landwirtschaftlichen Alterskassen
und in der geseElichen Rentenversicherung.

(2) Der Berichtszeitraurn frlr die Erhebungsmerkmale
nach Absatr 1 .Nr. 1, ,4 und 5 ist das dem Erhebungs-
.zettraum vorausgdhende Kalender,iahr. Der Berichts-
zeitpunkt für die Erhebungunrerkmale nach Absatz 1 Nr. 2
und 3 ist derTag üer.ersten Autforderung zur Auskunfts-
erteilung.

Vierter Unterabschnitt
Weinbauerhebung

§3s
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Weinbauerhebung sind:
für die Merkmale über die bestockte Rebfläche und die
Rebsorte
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a) alle Betriebe mit einer bestockten Rebfläche, auch
soweit nicht im Ertrag stehend, von insgesamt min-
destens zehn Ar,

b) alle Betrbbe mit einer bestockten Rebfläche, auch
soweit nicht im Ertrag Sehend, von insgesamt
weniger als zehn Ar, die Trauben, Traubenmost,
Wein oder vegetatives Vermehrungsgut zum Ver-
kauf ezeugen,

2. für die übrigen Merkmale alte Betriebe nach § 91
Abs. 1 mit einer bestocHen Rebfläcfre, aucit soueit
nicfit im Ertrag stehend, von insgesanrt mindestens
drefl'rgAr.

§35
Erhebmgsart periodidtät

Erhebungszeitaum, Merlcmale
(1) Die Weinbauerhebung wird 1 999 durchgeführt.

@) Allgemein werden die Angaben zur bestockten
Rebfläche und den Rebsorten der Weinbaukartei und zu
den übrigen Flächen des Betriebes, den Eigentums- und
Pachtvehättnissen, der Rechtsstellung des Betriebs-
lnhabers, den sozialökonomischen Verhätürissen des
Betriebes, der Gewinnermittlung und den Arbeitskräften
nach Personengruppen der Haupterhebung der land-
wirtschaftszählung entnommen sowie Merkmale über die
Vermarktung erhoben.

(3) Repräsentativ werden die Angaben zu den über-
betrieblichen Bindungen beim Absatr, zur Besclräftigung
des Betriebsinhabers, seiner Familienangehörigen und
der im Betrieb Beschäftigrten, die keine Familienangehöri-
gen sind, sowie zu der Berufsbildung des Betriebsleiters
der Haupterhebung der Landwirtschaftszählung entnom-
men.

§37
Erhebungsmertmale und Berichtszeit

(1 ) Erheburgsmerkmale der Weinbauerhebung sind:
1. bei den Flächen des Betriebes:

die landwirtschaftlich genutäe Fläche nach Haupt-
nuEungsarten, die bestockte Rebfläche nach der
Art der NuEung und der Art der Unterstützungsvor-
richtungen sowie ihre Belegenheit

2. beidenRebsorten:
der Name, die Anbaufläche und die Altersgruppen,

3. bei den Eigentums- und Pachtverhättnissen:
die Größe der eigwten selbst bewirtschafteten,
gepachteten und mentgelflich zur Bewirtschaftung
erhaltenen lanüfr,ktschaftlich genutzten Fläche,

4. bei tler Rectrtsstellung des Betriebsinhabers:
Einzelperson und Personengemeinscfslten oder
juristische Personen,

5. bei den sozialökonomischen Verhäiltnissen des
Betriebes:

die Enarerbstätigkeit außerhalb des Berfi&s und
sonstige außerbetr{ebliche EinkonnnersquelEn des
Betriebsinhabers sowie das geschätzte Verhältrus
(größer/kleiner) zwischen,dern außerbetrieblichen
Einkommen und dem Einkommen aus dem Betrieb:
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bei verheirateten Betriebsinhabem beziehen sich die
Angaben jeweils auf das Betdebsinhaberehepaar,

6. bel derGewinnermitüung:

dieArt,

7. beiderVermarktung:

die Venrertung des Lesegutes, die Absatzarten und
Absatarege ieweils nach dem Umfang,

8. beiden überbetieblichen Blndungen beim Absats:

die Mitgliedschaft in Ezeugergemeinschaften, Wn-
zergenossenschaften u.nd eimelvertragliche Bin-
dungen sowie die dort eingebrachte Rebfläche oder
Weinmostmenge,

9. bei den Arbelttskräften nach Personengruppon:

die Gesamtrahl und die Arbeitszeiten im Betieb,

10. bei der Beschäftigung des Beülebsinhabers, seiner
Familienangehörigen und der im Betrieb Bescftäftig-
ten, die kEine Familienangehädgen slnd:

a) beim Betriebsinhaber und seinEn Famllienan-
gehörigen:

, das Geschlecht, Geburtsiahr, Geburtstag im' 
Zeitraum 1. Januar bis 30. April oder 1. Mai bis
31. Dezember, Verwandtschafts- oder Schuäger-
schaftsverhältnis zum Beülebsinhaber. die
Betriebsleitereigenschaft, die Aöeitszeiten im
Betrieh,, im Har.rshalt des Betiebsinhabers und in
anderer Enverbstätigkeit,

b) beiden ständig im Betrieb Beschäftigten, die keine
Familienangehörigen sind:

das Geschlecht, Geburtsiahr, Geburtstag im
Zeitraum 1. Januar bis 30. April oder 1. Md bis
31. Dezember, die Bezeichnung der ausgeäbten
Tätigkeit, die Stellung im Beruf, die Betdebs'
leitereigenschaft und die Arbeitszelten im B'etrieb,

c) bei den nicht ständig im Beüieb Beschäftigten, die
keine Familienangehörigen sind:

die Gesamtsahlnach Geschlecht und im Betrieb
geleisteter Arbeitszeit,

1 1. bei der Berufsbilctung des Betiebsleiters:

die landwirtschaftliche Berufsbildung ieweils nach der
Art des Abschlusses.

€) Der BedchBzeitpunkt für r[e Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 Nr. 1, ausgrenommen die landwirtsctaftlich
genutzte Fläche nach Hauptnutanngsarten, und Absatz 1

Nr. 2 lst der 31. Attgtust des Erhebungszeitraums. Der
B€dchEzeitpunkt tlr die Erhebungsmerkmale nach Ab-
saE 1 Nr. 1, ausgenommen dle Rebfläche nach derM der
NuEmg und der Art der UnterctÜtanngsvonichtungen
sowie ihre B@enheit, Absatz 1 Nr. 3, 4. 6 und 11 ist
der Tag der arsten Aufforderung anr Auskunftserteilung.
Der BerEfrtszettraum für die Erhebungsmerkmale nach
Absatz 1 Nr. 7 und 8 ist das &m Erhebungszeitsaurn
vorausgehende Kalendedahr. tle Berichtszeiträume lür
die Erhebungsmerkmale nach Absatr, 1 Nr. 5, 9 und 10
Buchstabe c sind die Monate Mai des Voriahres bis April
des laufenden Jahres' sowie nach Absatz 1 Nr. 10 Buch-
stabe a und b sind vier aufeinander lolgende Wochen, die
ganz oder teilweise auf den April des laufenden Jahres
entfallen-
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Fäntter Unterabschnltt
Gartenbauerhebung

§38. Erhebungsainhelten

Erhebungseinheiten der Gartenbäuerhebung sind:
1. die Beüiebe nach § 91 Abs. I Nr. 1, die überelne Min-

.destezeugungsfläche tür Gartenbauezeugnisse nach
§ 91 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d odere vertltgen,

2. die Beüiebe von Untemehmen der folgenden Unter-
klassen der Klasslfikatlon der Wirtschaftszweige des
Statislischen Bundesamtes:

a) 01.412 Garten-undLandschaftsbau,

b) 01.41.3 Erbringung von gärtneriscfien Dienst-
leistungen (ohne Garten- und Land-
schaftsbau).

§3s
ErhebungsaG Periodftdtät,

. Eüsbungszeitraum, Merkmale
(1) Die Gartenbauefiebwtg wird allgemein in der Zelt

von Februar bis Juli2005 durcfigeführt.

(2) Merkrnale der Gartenbauefiebung bei Betdeben
nach § 38 Nr. 1 sind:

1. die Merkmale des Grundprogramms derAgrarstruktur-
erhebung (§ 27), die für Erhebungseinheiten nach § 27
Abs. 2 Nr. 2 der Agrarstrukturerhebung entnommen,
für die übrigen Efiebungseinheiten erhoben werden;

2. die Rechtsstellung des Betriebsinhabers, dle der
BodennuEungshaupterhebung (§ 8 Abs. 1 Nr. 1) ent-
nommen wird;

3. dle sozialökonomischen Verhältnisse des Betri+
bes, die Bescfräftigung des Betriebsinhabers, seiner
Familienangehörigen und der im Betrieb Besciäftig-
ten, die keine Familienangehörigen sind, die für Erhe
bungseinheiten nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 und 3 der
Agrarsfufturerhebung entnommen. für die Obdgen
Erhebungseinheiten erhoben werdEn;

4. die gartenbaulich genutzten Ftächen des Betriebes' die
Flächen unter Glas oder Kunststofl, die Lagenäume'
die Betriebseinnahmen, die Vermarktung sowie die
Berulsbilclung des Betiebsleiters.

(3) Merkmale der Gartenbauerhebung bei Beüleben
nach § 38 Nr.2 sind:

1. die Rechtsform,

2. der Umsatz,

3. die tätigen Personen.

§40
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Ertrebungsmerkmale der Gartenbauerhebung bei

Betrieben nach § 38 Nr. 'l sind:

1. bei den Merkmalen des Grundprogramms der

Ag rarstru kturerhebung:

die Erhebungsmerl«nale der Erhebungen nach § 27

,,Abs. 1,
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2. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:
' Einzelperson und Personengemeinschafl oder juristi-
sche Peßon,

3. bei den sozialökonomlschen Vefiältnissen ä"t
Betriebes:

Enrerbstätigkeit außerhatb des Betriebes und sons-
tige auBerbeüiebliche Einkommensquellen des Be-
trlebsinhabers .sowie das geschätzte Verhältnis
(gröBer/l«leinefl antrischen dem auBerbeüieblichen
Einkommen und dem Einkommen aus dern Betdeb;
bei verheirateten Betriebsinhabem beziehen sich die
Angaben leweils auf das Betriebsinhaberehepaar,

4. bei der Beschäftigung des Betriebsinhabers, selner
Familienangehödgen und der im Betrieb Beschäfiig-
ten, die keine Familienangehörigen sind:
die Merkmale nach § 29Abs. 1 Nr.2,

5. beidän gartenbaulich genuEten Flächen des Beüi+.
bes:

die Grundfläche nach Pflanzengruppen und -arten
sowie nach Eindeckung,

6. bei den Flächen unter Glas oder Kunststotf:
a) die Grundfläche nach der Art und dem Alter de1

Anlagen,

b) die Art und der Veörauch der zur Beheizung ver-
wendeten Energie,

7. beidentagenäumen:
die Art und die Größe,

8. bei den Betriebseinnahmen:
die Herkunft sowie der jeweilige Anteil an den ge.
samten Betriebseinnahmen nach Art der Ezeugnisse
und Dienstleistungen,

9. bei derVermarktung:
dieArt und die Anteile derAbsatzwege,

10. bei der Berufsbildung des Betriebsleiters:
die fachbezogene Berufsbildung nach der Art des Ab-.
schlusses.

(2) Erhebungsmerkmale der Gartenbauerhebung bei
Betrieben nach § 38 Nr.2 sind:
1. die RechBform,
2. beim Umsatz:

die Höhe,
3. bei den tätigen Personen:

die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigrten.
(3) Die Berichtszeit für die Erhebungsmerkrnale nach

Absatz 1 Nr. 1 ergibt sich aus § 8 Abs. 2 und § 19 Abs. 1.
Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale nach
Absatz 1 Nr. 5 und Nr. 6 Buchstabe a ist das laufende
Kalenderjahr. Der Berichtszeitraum für die Erhebungs-
merkmale nach Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe b, Nr. g, 9 und
nach Absatz 2 Nr. 2 ist das dem Erhebungszeitraum
vorausgehende Kalenderjahr. Der Berichtszeitraum für die
Erhebungsmerkmale nach AbsaE 1 Nr. 3 und 4 sind die
Monate Mai des Voriahres bis April des laufenden Jahres.
Der Benchtszeitpunkt für das Erhebungsmerkmal nach
Absatz 2 Nr.3 ist der 31. Mäz 2005. öer Berichtszeit-
punkt für die übrigen Erhebungsmerkmate ist der Tag der
ersten Aufforderung zur Auskunftserteilung.

Sechster U nterabschnitt
Binnenf ischereierhebung

§41
Erhebungseinheften

Erhebungseinheiten der Binnenlischereierhebung sind:
1. die Betiebe, die Fluss- oder SeEnfischerei, auch in

Netzgehegen oder ähnlichen Einrichtungen, zu
Enrerbszwecken mil einem Fischfang von iährlich min-
destens zehn Deätonnen Fisch betrelben,

2. die Betriebe, die Fischhaltung otler Fischancht zu
Enreösailecken betreiben und über eine Ezeugungs-
fläche von mindestens 1ü) Quadratmetem Forellen-
oder 5 000 Quadrafnetem Karpfenteich verfügen oder
in technischen Anlagen lährlich mindestens zehn Dezi-
tonnen Fisch ezeugen.

§42
Erhebungsart Periodizttät

Erhebungszeltraum, Merkmale
(1) Die Binnenfischereierhebung wird allgemein 2O04 im

ersten Halbjahr durchgef ührt.
(2) Bei Betrieben nach § 41 Nr. 1 werden Merkmale über

die belischten Gewässer und den Fischfang erhoben.
(3) BeiBetrieben nach § 41 Nr.2 werden Merkmale über

die lischwirtschaftlich genutzten Anlagen, die Erzeugung
und die Futtermittel erhoben.

(4) Bei allen Arten der Binnenfischerei werden Merkmale
über die Betriebszweige, die Vermarktung, den Enryerbs-
charakter, die Rechtsstellung des Betriebsinhabers und
die Arbeitskräfte nach Personengruppen efioben.

§43
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Binnenfischereierhebung
sind:

1. bei den befischten Gewässem:
die Art und Größe, bei Netzgehegen auch die Zahl und
dasVolumen,

2. beim Fischfang:

die Fangmenge nach der Art der Fische und des
Betriebes,

3. bei den fischwirtschaftlich genutzten Anlagen fleiche,
Behälter und ähnliche Einrichtungen):
dieArt, Zahl, Größe und das Volumen,

4. beiderEzeugung:
die Menge nach der Art der Fische, Ezeugungsrich-
tung und der Anlagen,

5. bei den Futtermitteln:

der Verbrauch nach der Art des Futters und der
Fische,

6. bei den Bätriebszweigen:

die Art,

7. bei der Vermarktung;

die Art und die Anteile der Absatzwege,

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

-94-



BundesgeseEblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 57, ausgegeben zu Bonn am 1 4. August 2002 31 29

8. beim Enrverbscharakten

dieArt,

9. bei der Rechtsstellung des Betriebsinhabers:

Einzelperson und Personengemeinschafi oder juristi-

sche Person'

10. bei den Aöeitskräften nach Personengruppen:

die Gesamtrahl und die Aöeitszeiten im Betrieb'

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
naätr ebsatz 1 Nr. 1 bis 7 und Nr. 10 lst das dem Erhe-
bungszeitraum vorausgehende Kalenderjahr. Der Be-
richtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale nach Absatr 1

Nr. I und 9 lst der Tag der ersten Aufforderung anr As-
kunftserteilung.

FünfterAbschnitt
(weggefallen)

SechsterAbschnitt
Emteerhebung

§44
AllgemeineVorcchrift

Die Emteerhebung umfasst:

1. Emte- und Betriebsberichterstattung'

2. Besondere Emteirmittlung.

§4s
(weggefallen)

§46
Emte- und Betriebsberichtestattung

(1) Die Ernte- und Betriebsberichterstattung wlrd in
jedem Jahr, außer in den Ländem Berlin und Bremen, ln
den Monaten April bis Dezember durchgeführt. Sie um-
fasst Schätzungen über den Wachstumsstand und
wachstumsbeeinflussende Bedingungen sowie über vor-
aussichtliche und endgüttige Naturalerträge des laufen-
den Jahres. Ergänzend werden, außer im Land Hamburg'
die Merkmale Gesamtemtemengen und Vonatsbestände
bei einzelnen Getreidearten und Kartoffeln sowie bei Feld-
früchten die Flächen der vorangegangenen Emte'und
Aussaatflächen geschätzt. Bei Reben werden zusätzlich
die Merkmale Dauer der Lese, Mostausbeute, Most-
gewicht, Säuregehalt, Güte des Mostes und Erlöse für
Mostverkäufe erhoben, bei Obst dib Emtevenrvendung
oeschätä. Für dh ergänzende Schätzüng nach § 65 kön-
ien zusätrlich die Merkmale Verfirtterung von Milch im

(21fur Ergänzung der Schätzungen von Emteerträgen
nach Absatz 1 Satz 1 und 2 können in jedem Jahr bei
höchstens 14 000 landwirtschaftlichen Betrieben nach
§ 91 Abs. i ttr. t oder bei Obst lür höchstens 0,5 vom
Hundert der Anbauflächen die Erträge repäsentativ fest-
gestellt werden. Dabei dürfen jälhrlich nicht mehr als fünf
Arten von Gemüse, Obst oder landwirtschaftlichen Feld-
früchten, mit Ausnahme der gemäß § 47 Abs. 2 erfassten
landwirtschaftlichen Feldfrüchte, lnsgesamt iedoch nicht
mehr als sechs dieser Arten, sowie Weinmost einbezogen
werden.

. §47
Beeondere Emteermittlung

(1) Die Besondere Emteermittlung wird repäsentativ in
jedem Jahr, außer in den ländem Berlin, Bremen und
Hamburg, auf höchstens 14 0(X) Feldem landwirtschaft-
licher Beüiebe nach § 91 Abs. I Nr. 1 durchgeilührL Der
Berichtszeitraum ist das laufende lGlenderjahr.

(2) Ermittelt werden die Naturalerträge bel landwirt-
schaftlichen Feldfrüchten. Weitere Erhebungsmerkmale
sind die GröBe der in die Erhebung einbezogenen Fläche,
die Sorte und die Gesarntemtemenge. Bei Getraide
werden zusätzlich Beschaflenheitsmerkmale ermittelt. Die
Ermittlung der Beschaffenheitsmerkmale urnfasst die
Untersuchung der lntraltsstotfe und Verarbeitungseigen-
schaften sowie der Belastung mit Schadstoffen ein-
scfiueßticn der ndioaktrven Substamen.

(3) Die Ermittlurig der Beschaflenheltsmerkmale ist Attl-
gabe des Bundes. Zuständig für die Erfüllung der Auf-
gaben des Bundes nach Satz 1 ist die Bundesanstalt fär
Gertreide-, Kartoffel- und Fettforschüng.

SiebterAbschnitt
Geflügelstatistik

Erster Unterabsctrnltt
Allgemelne Vorschrlft

§48
Euelerhebungen

Die Geflügelstatistik umfasst lolgende Einzelerhebun-
9€n:
1. Efiebung in Brätereien,

2. Erhebung in Untemehmen mit Hennenhaltung,

3. Erhebung in Gellügelschlachtereien.

Zwelter Unterabschnitt
Erhebung in Brütereien

t

§4s
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind die Brutereien mit einem Fas-
sungsvermögen von mindestens 1 000 Eiem ausschließ-
lich des Scntuptraumes. Die Untemehmen geben ihre

Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Untemehmen
mit Betrieben in verscniedenen l-linOem haben für jedes
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Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert zu
ftelden.

§s0
Erhebungsart, Periodlzität, Merkmale

Die Erhebung in Brülereien wird allgemein in jedem
Monat durchgeftihrt. Es werden Merkmale über die Brut-
eiereinlagen und die Kükenezeugung erhoben.

§51
Erhebungsmerkmale und Barichtszeitraum

(1) Erhebungrsmerkmale der Erhebung in Brätereien
sind:

1. die Zahl der eingelegrten Bruteier zur Ezeugung von
Hähnem, .ElrtEn, Gäns€n, Tnrthühnem und Pefl-
h0hnem sowie die Zahl der gesoilüpften K[iken, Etei
Hiihnem auch nach Nutrungsrichtung und Venren-
dungsareck,

2. zusätzllch das Fassungsvermögen der Brutanlagen
ausschlieBlich des Schlupfraumes.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatr 1 Nr. 1 lst derleweilige Monat, für das Efie-
bungsmerkmal nach AbsaE 1 Nr.2 der Monat Dezember.

Drltter Unterabschnltt
Erhebung in

Unternehmen mlt Hennenhaltung

§s2
Erhebungselnheiten

Erhebungseinheiten sind Unternehmsn mit mindestens
3 000 Hennenhaltungsplätzen. Die Untemehmen geben
ihre Meldung untergliedert nach Betrieben ab. Untemeh-
men mit Betrieben in verschiedenen Ländem haben für
jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert an
melden.

§s3
Eltrebungsart, Poliodizffit, Serkmab

Die Erhebung in Untemehmen mit Hennenhaltung wird
allgemein in jedem Monat durchgeführt. Es werden Merk-
male über Hennenhaltung und Eiererzeugung erhoben.

§54
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Erhebung in Untemehmen
mit Hennenhaltung sind:
1. die Zahl der vorhandenen Hennenhaltungsplätze und

der legenden Hennen sowie die Tahl der eßeugten
Eier,

2. zusätrlich die Haltungsform und der Bestandsaufbau
nach Altersklassen und Legeperioden.

(2) Der. Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale
nach AbsaE 1 Nr. 1 ist mit Ausnahme der Zahl der ezeug-
ten Eier der 1. Tag des Monats, für die Erhebungsmerk-
male nach Absatz 1 Nr. 2 der 1. Dezember. Der Berichts-
zeitraum für die Zahl der ezeugten Eier ist der leweilige
Vormonat.

Vlerter Unterabschnltt
Erhebung ln Geflügelschlachtereien

§ss
Büebungseinheiten

Efiebungseirfieiten der Erfrebung in Geflügelschtach-
tereien sind für die Erhebungsrnarl«nale nach § 57 Abs. 1

die Gellügdschlacfitereien mit ekrer §chlachtkapazität
von mindestens 2 Ofit Tieren im Monat Die Untemehmen
geben ihre Nlelü.ng untery[iedert nach Betsieben ab.
Untemehmen mit Bethben in verschiederen Ländem
haben für jedes Land, ln dern sie einen Betdeb haben,
gesondert zu rnelden.

§s6
Erhebungsart, Periodizitäü, Merkmale

Die Erhebung in Gefrügrdschlachtereien wird allgemein
in jedem Monat durchgeführt Es werden Merkmale über
Gefl ü gelschlachtungen erhoben.

Erhebun gsm**",l 
ur"o 

Berichtszettraum
(1) Erhetungsme*rnale der Erhebung ln Geflügel-

schlachtereien sind:

1. das Schlachtgewicht des geschlachteten Gellügels
. nach der Art, nach Henichtungsform und Angebots-

zustand,

2. zusätzlich die monaüiche Schlachtkapazität.
(2) Der Bedchtszeitäum für dle Erhebungsrnerkmale

nach Absatz 1 Nr. 1 ist der jewellige Monat, für das Erhe-
bungsmerkmal nach Absatz 1 Nr.2 der Monat März

AchterAbschnitt
Schlachtungs-

und Schlmh§ewichtsstatistik

Erster Unterabschnltt
Allgemeine Vorschrlft

§s8
Einzelerhebungen

Die Schlachtungs- . und Scfilachtgewichtsstatistik
umfasst folgende Enzelerhebungen:

1. Erheburp derSchlachtungen,

2. Bhebung der Schlachtgewichte.

Zwoiter Unterabschnitt
Erhebung über Schlachtungen

§ss
Erhebungsart, Periodizität Mer*mab

Die Erhebung über Schlachtungen urird allgernein in
jedem Monat durchgeführt. Es werden Merkmale über
Schlachtungen von Rindem, Kälbem, Schweinen, Scha-
fen, Ziegen und Plerden, an denen naoh den Bestimmun-
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gen des Fleischhygienegesetzes die Schlachttier- und
Fleischuntersuchung vorgenommen wurde, erhoben.

§50
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1 ) Erhebungsmerkmale der Schlachtungsstatistik sind
die Zahl der in § 59 genannten Tiere nach Herkunft, Tierart
und Kategorie, Art der Schlachtung sowie der Tauglich'
keit.

(21 Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist derieweilige Monat.

Drltter Unterabschnitt
Schlachtgewichtsstatlstlk

§61
Erhebungsa( Periodizität, Merkmale

Die Schlachtgewichtsstatistik wird allgemein in jedem
Monat durchgeführt. Es werden Merkmale über Schlacht-
gewichte von Rindern, Kälbem, Schweinen und Schafen
auf Grund der nach der Vierten Vieh- und Fleischgesetz-
Durchführungsverordnung zu ärstattenden Meldungen
erhoben.

§62
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Schlachtgewichtsstatistik
sind das Gesamtschlachtgewicht und die Zahl der in § 61
genannten T'iere nach Kategorien und Handelsklassen.

(2) Der Berichtszeitraum fÜr die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der jeweilige Monat.

Neunter Abschnitt
Milchstatistik

§63
Erhebungsatt Periodizität' Merkmale

Die Milchstatistik wird allgemein in iedem Monat durch-
geführt. Es werden Merkmale über die Ezeugung von
Milch auf Grund der nach der Marktordnungswaren-
Meldeverordnung vom 24. November 1999 (BGBI. I

S. 2286) in der jeweils geltenden Fassung zu erstattenden
Meldungen erhoben.

§64
Erhebungsmerkmal und Berichtszeitraum

(1) Erhebr.rngsmerkmal der Milchstatistik ist die angelie-
ferte Milctrmenge nach Kreisen.

(2) Der Berichtszeitraum fÜr das Erhebungsmerkmal
nach Absatz 1 ist derieweilige Monat'

§6s
Ergänzende Schätzung

Die Ditferenz zwischen angelieferter und ezzugrter
Milchmenge sowie die Verwendung der Milch beim Ezeu-
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ger jeweils nach Kreisen werden durch die statistischen
Amter der Länder geschätzt.

Zehnter Abschnitt
Hochsee- und Küstenf ischereistatistik

§66
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Hochsee- und Küstenfischerei-
statistik sind die Fischereibetriebe, die Seefischmärkte,
die Fischvenrtrertungsgenossenschaften sowie die Betrie'
be von Fischhandel und Fischverarbeitung.

§67
Erhebungsar! Periodizität Merkmale

Die Hochsee- und Küstenfischereistatistik wird allge-
mein in jedem Monat durchgeftihrt. Es werden Merkmale
über die Fangreise und die Fangergebnisse von Fischen
efioben.

§68
Erhebungsmerkmale un9 Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Hochsee' und Küsten-
fischereistatistik bei Anlandungen deutscher Fischerei-
fahzeuge innerhalb und außerhalb des Gettungsberei-
ches dieses Gesetzes und bei Anlandungen ausländischer
Fischereifahzeuge unmittelbar vom FangplaE aus im
Geltungsbereich dieses Gesetzes sind:

1. Beginn und Ende der Fangreise,

2. Fangplatz,

3. Fanggerät, .

4. Verarbeitung an Bord nach Art, Menge und Form,

5. Anlandehafen,

6. Anlandegebiet,

7. Fangergebnis nach AbsaEart ieweils nach Fischart,
Menge und Erlös.

(2) Bei Anlandungen deutscher Küstenfischereifahr-
zeuge innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
werden nur die in AbsaE 1 Nr. 2, 5 bis 7 genannten Erhe-
bungsmerkmale erhoben.

(3) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist derieweilige Monat.

ElfterAbschnitt
Weinstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrift

§6s
Einzelerhebungen

Die Weinstatistik umf asst folgende Einzelerhebungen:

1. Rebflächenerhebung,

2. Ernteerhebung,
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3. ErhebungderEzeugung,

4. Bestandserhebung.

Zweiter Unterabschnltt
Rebflä chenerhebung

§70
Erhebungsart, Periodizität Merkmale

Die Rebflächenerhebung wird allgemein in jedem Jahr
durchgefrihrt. Es werden Merkmale über Rebfläichen
erhoben.

§71
Erhebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Rebflächenerhebung sind
diE GröBe der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche
und deren Veänderung nach Rebsorten, Anbaugebieten
und Ertngsklassen.

€) ber Berichtszeitpunkt für die Größe der mit Kelter-
trauben bestockten Rebflächen ist jeweils der 31. Juli.
Der Berichtszeitraum für deren Veränderung ist das
abgelauf ene Weinwirtschaft sjahr.

Dritter Unterabschnitt
Ernteerhebung

§72
Efi ebungsart, Periodizität,

Merkmale, Erhebungszeilpunkt
Die Emteerhebung wird allgemein in jedem Jahr durch-

geführt. Es werden Merkmale über die Traubenemte efio-
ben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens der 15. Dezember
eines,ieden Jahres.

§73
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Emteerhebung sind die
geemtete Traubenmenge nach Rebsorten, Art der Reb-
fläche und Bestimmung der Trauben jeweils nach roter
und weißer Traubenmenge, die Ertragsflächen sowie der
Hektarertrag jeweils nach derArl der Rebfläche.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsjahres und dem Erhebu ngszeitpunK.

Vierter Unterabschnitt
Erhebung der Erzeugung

§74
Erhebun gsart periodizität,

Merkmale, Erhebungszeitpunkt
Die Erhebung der Erzeugung wird allgemein in jedem

Jahr durchgeführt. Es werden Merkrnale über die Wein-
ezeugung erhoben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens
der 10. Dezember eines jeden Jahres.

.§ 7s

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Erhebung der Ezeugung
sind die Art der verwendeten Ezeugnisse, die Ertrags-
flächen und der Hektarertrag, die Ezeugung nach Qua-
litätsstufen jeweils untergliedert nach Trauben, Most und
Wein, bei Most und Wein auch nach roten und weißen
Trauben.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist der Zeitraum zwischen dem Beginn des
Weinwirtschaftsjahres und dem Erhebungszeitpunkt.

Fünfter Unterabschnltt
Bestandserhebung

§ 75a

Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Bestandserhebung sind:

1. die in der Weinbaukartei erfassten Betriebe,

2. die nicht in der Weinbaukartei erfassten Untemehmen,
die Wein und Traubenmost zum Verkauf herstellen,

3. die Untemehmen des Großhandels mit Wein und Trau-
benmost,

soweit sie zum Berichtszeitpunkt über einen Weinbestand
von mindestens 100 Hektolitem verfügen.

§76
Erhebun gsart Periodizität,

Merkmale, Erhebun gszeitpunkt

Die Bestandserhebung wird allgemein in jedem Jahr
durchgeführt. Es werden Merkrnale über Weinbestände
erhoben. Erhebungszeitpunkt ist spätestens der 7. August
eines jeden Jahres.

§77
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitpunkt

(1) Erhebungsmerkmale der Bestandserhebung sind
die Bestände an Wein und Traubenmost jeweils unter-
gliedert nach roten und weißen Trauben, jeweils nach
Wein inländischer Herkunft, Wein aus anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union und Wein aus Dritt-
staaten. Die Weine inländischer Herkunft sind nach Tafel-
wein, l-andwein, Qualitätswein und Oualitätswein mit
Prädikat, die Weine aus anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union nach Tafelwein, Landwein und
Qualitätswein zu untergliedem. Bei Tafelwein, der aus
einem Verschnitt von Weinen aus mehreren Mitglied-
staaten der Europäischen Union besteht, entfällt die
Untergliederung nach Herkuntt und eualitätsstufen, bei
Schaumwein, Perlwein und Ukönvein die Untergliederung
nach Qualitätsstufen.

(2) Der Berichtszeitpunkt für die Erhebungsmerkmale
nach AbsaE 1 ist jeweils der 31. Juli.
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Zwölfter Abschnitt

Holzstatistik

Erster Unterabschnitt
Allgemeine Vorschrlft

§78
Einzelerhebungen

Die Holzstatistik umlasst folgende Einzelerhebungen:

1. Erhebung in forstlichen Ezeugerbetrieben,

2. Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung.

Zweiter Unterabschnitt
Erhebung in

lorstlichen Erzeugerbetrleben

§79
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Erhebung in forstlichen Erzeu-
gerbetrieben sind die Betriebe, die Rohholz enzeugen.

§80
Erhebungsart Periodizität, Merkmale

(1) Die Erhebung in forstlichen Ezeugerbetrieben wird
als Stichprobe bei höchstens 15 000 Erhebungseinheiten
halbjährlich durchgeführt. Es werden Merkmale über Roh-
holz erhoben.

(2) Die Ergebnisse der Betriebe von natürlichen und
juristischen Personen des privaten Rechts können von
den Ländem durch die von ihnen zu bestimmenden
Stellen geschätzt werden.

§81
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Erhebung in forstlichen
Erzeugerbetrieben sind' das Einschlagsprogramm, der
Einschlag, die Einschlagsursache und der Verkauf von
Rohholz nach Holzarten und Sorten jeweils nach Wald-
eigentumsarten.

(2) Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale nach
AbsaE 1 ist das jeweilige Kalenderhalbjahr.

Dritter Unterabschnltt
Erhebung in

Betrieben der Holzbearbeitung

§82
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten sind Betriebe mit mindestens
20 Beschäftigten, in denen Ezeugnisse des Holz bearbei-
tenden Gewerbes hergestellt werden. Bei Sägewerken
liegt die Erhebungsgrenze bei einem jährlichen Ein-
schnitt - einschließlich Lohnschnitt - von mindestens
5 000 Kubikmeter Rohholz (im Festmaß).
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§83
Erhebungsart, Periodidtät, Merkmale

Die Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung wird all-
gemein halbiährlich durchgeführt. Es werden Merkmale
über Rohholz und Ezeugnisse des Holz bearbeitenden
Gewerbes erhoben.

§84
Efiebungsmerkmale und Berichtszeit

(1) Erhebungsmerkmale der Erhebung in Betrieben der
Hotzbeaöeiturig sind die Zugänge, Abgänge und Be-
stände an Rohholz und Ezeugnissen des Holz beaöei-
tenden Gewerbes nach der Herkunft und Holzart.

(2) Der Berichtszeltraum ftir die Erhebungsmerkmale
Zugänge und Abgänge sind die jeweiligen lGlenderhalb-
jafrre. Der Berichtszeitpunkt für die Bestände ist das Ende
des jeweiligen Kalenderhalbjahres.

Dreizehnter Abschnitt
§§ 85 bis 87
(weggefallen)

Viezehnter Abschnitt
Düngemittelstatistik

§88
Erhebungseinheiten

Erhebungseinheiten der Dtlngemittelstatistik sind die
Untemehmen, die Düngemittel erstmals in Verkehr
bringen.

§8e
Erhebungsart, Periodizität, Merkmale

Die Düngemittelstatistik wird allgemein vierteljährlich
durchgeführt. Es werden Merkmale über den lnlands-
absatz von Düngemitteln erhoben.

§s0
Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum

(1) Erhebungsmerkmale der Düngemittelstatistik sind
der lnlandsabsatz von mineralischen Düngemitteln nach
Pflanzennährstoffen, Arten und AbsaEgebieten ieweils
nach der Menge.

(2) Der Berichtszeitraum für die Erhebungsmerkmale
nach Absatz 1 ist das jeweilige Kalendervierteljahr.

Dritter Teil
Gemeinsame Vorschriften

§s1
Erhebungseinheiten

(1) Erhebungseinheiten sind, soweit nichts anderes
bestimmt ist:
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1. Betriebe mit einer landwirtschaftlich genuEten Fläche
von mindestens zwei Hektar oder mit mindestens

a) jeweils acht Rindem oder Schweinen oder

b) arranzig Schalen oder

c) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen
oder Schtacht-, Masthähnen. -hühnem und sonsti-
gen Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthühnem
oder

d) jeweils dreißig Ar bestcickter Rebfläche oder Obst-
fläche, auch soweit sie nicht im Ertrag stehen,
oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder
Gemüseanbau im Freiland oder Blumen- und
Zerpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von
Heil- und Gewtizpflanzen oder Gartenbausäme'' reien für Enrerbszwecke oder

e) leweils drei Ar Anbau für Emerbszwecke unter Glas
von Gemüse oder Blumen und Zerpflanzen,

2. Betriebe mit einer Waldfläche von mindestens zehn
Hektar.

(2) Erfüllen Betriebe mindestens eine Bedingung des
Absatzes 1, dann sind alle Merkmale der betreflenden
Erhebungen, unabhängig vom Erreichen einzelner Gren-
zen des Absatzes 1, anzugeben.

(3) Betriebe im Sinne dieses GeseEes sind technisch-
wirtschaftliche Einheiten, die einer einheitlichen Betriebs-
ftihrung unterliegen und land-, forst- oder fischwirtschaft-
liche EaeugnissE hervorbringqn. Zusätzlich können die
Betriebe auch andere Ezeugnisse und Dienstleistungen
hervoöringen.

(4) Besteht ein Betrieb aus mehreren voneinander ent-
femt liegenden Betriebsteilen, die einheitlich bewirt-
schaftet werden, sind die Meldungen nach § 1 ftir den
gesamten Betrieb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitr
des Betriebs befindet.

(5) Gehören. mehrere Betriebe zu einem untemehmen,
geben die Untemehmen, soweit nichts anderes bestimmt
ist, die Meldungen für jeden ihrer inländischen Betriebe
nach § 1 ab. Untemehmen im Sinne dieses Gesetzes sind
unter ernheitlicher und selbständiger Führung stehende
wirtschaftliche, linanzielle und rechtliche Einheiten. Unter-
nehmen mit Betrieben in verschiedenen Ländeln haben
lür jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben, gesondert
zu melden.

(6) Die Auswahl der Erhebungseinheiten für die in die-
sem GeseE angeordneten repräsentativen Erhebungen
erfolgt nach mathematischen Auswahlverfahren.

§s2
Hitlsmerkmale

(1 ) Hilfsmerkmale sind:
1. die Vor- und Familiennamen, Firma, lnstitutsname oder

Behördenbezeichnung, Anschrifi sowie Telekommuni-- kationsanschlussnummem der zu Befragenden nach
§ 93 Abs. 2, 3 und 5 Nr. 1,

2. die Vor- und Familiennamen oder Firma sowie
Anschrift der lnhaber der Betriebe nach § 91 Abs. 1,
soweit sie nicht schon unter Nummer 1 fallen,

3. die Vor- und Familiennamen sowieAnschrift des bishe-
rigen Bewirtschafters von erhaltenen Flächen sowie

des neuen Bewirtschafters von abgegebenen Flächen
nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 oder des jeweiligen Eigentümers,

4. die Belegenheit der abgegebenen und erhaltenen
Flächen nach § 8 Abs. 1 Nr. 2, der Baumobstflächen
nach § 1 5 und der Felder nach § 47 Abs. 1,

5. der Name und die Ortsangabe der befischten Gewäs-
ser nach § 42 Abs. 2 und die Belegenheit der fischwirt-
schaftlich genutrten Anlagen nach § 42 Abs. 3,

6. der Name und die Registriemummer des Fischerei-
fahaeugs bei der Erhebung nach § 67.

(2) Unterste regionale Gliederungseinheit, der die Erhe-
bungsmerkmale zugeordnet werden dürfen, ist der
Gemeindeteil.

§e3
Auskunftspflicht

(1) Für alle Statistiken nach diesem GeseE besteht Aus-
kunftspflicht, soweit in Absatz 5 nichts anderes bestimmt
lst.

(2) Auskunftspf lichtig sind:
1. die lnhaber oder Leiter der Betriebe und Unternehmen

nach § 6 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 für die Boden-
nutzungshaupterhebung, nach § 9 frir die Gemüse-
anbau- und Zierpflanzenerhebung, nach § 12 für die
Baumschulerhebung, nach § 15 für die Baumobstan-
bauerhebung, nach § 18 Abs. 1 für die Erhebung über
die Viehbestände, nach § 25 für die Agrarstruktur-
erhebung, nach § 32 für die Haupterhebung der Land-
wirtschaftszählung, nach § 35 Nr. 2 für die Weinbau-
erhebung, nach § 38 Nr. 1 frir die Gartenbauerhebung.
nach § 41 für die Binnenfischereierhebung, nach. § 47
Abs. 1 für die Besondere Emteermittlung, nach § 49
für die Erhebung in Bnltereien, nach § 52 für die Er-
hebung in Untemehmen mit Hennenhattung, nach
§ 55 für die Erhebung in Geflügqlschlachtereien, nach
§ 66 fur die Hochse+. und Küstenfischereistatistik,
bei Anlandungen auf Seefischmärkten die Leiter der
Seefischmarktverwaltungen, bei unmiüelbar an Fisch-
verwertungsgenossenschaften abgegebenen Fang-
ergebnissen die Leiter dieser Genossenschatten, nach
§ 75a Nr.2 und 3 für die tsestandserhebung, nach § 79
frir die Erhebung in forstlichen Erzeugerbetrieben, nach
§ 82 für die Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung
und nach § 88 für die Düngemittelstatistik,

2. die nach Landesrecht für die Führung des Uegen-
schaftskatasters und entsprechender anderer erfor-
derlicher amtlicher Unterlagen zuständigen Stellen
für die Flächenerhebung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a und § 4 Abs. 1 Nr. 2 sowie für die Flächen-
erhebung nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b die
Gemeinden, für die gemeindefreien Gebiete die nach
Landesrecht zustärdigen Venrvaltungsbehörden,

3. die Bewirtschafter der Flächen nach § 6 Nr. 1 Buch-
stabe b lür die BodennuEungshaupterhebung,

4. die für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung
zuständigen Landesbehörclen für die Erhebung nach
§ 59, die für die nach § 4 der Vierten Durchführungs-
verordnung zum Vieh- und Fleischgesetz zuständigen
Landesbehörden für die Erhebung nach § 61 ieweils
bis spätestens zum 10. Tag des darauf folgenden
Monats,

5. die nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über Meldungen
über Marktordnungswaren in der Fassung der Be-
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kanntrnachung vom 26. Oktober 1995 (BGB|. tS. 1490)
in der jeweils geltenden Fassung zuständigen Stellen
für die Erhebung nach § 63 bis spätestens zum Ende
des darauf folgenden Monats,

6. die nach Landesrecht lür die auf Grund von Rechts-
akten des Flates und der Kommission der Europäi-
schen Gemeinschaften zu führende Weinbaukartei und
für die Emte-, Ezeugungs- und Bestandsmeldungen
für Erzeugnisse des WeinseKors sowie die gemäß dar
Wein-Übenrachungsverordnung vom 9. Mai 1995
(BGBI. I S. 630, 655), zuleEt geändert durch MikelS
der Verordnung vom 1 9. Februar 2002 (BGBI. I S. 922),
in der jeweils geltenden Fassung zuständigen Stellen
für die Angaben zur Flebfläche und den Rebsorten
nach § 36 Abs. 2 bis spätestens 1. Dezember, für die
Erhebungen nach § 70 bis spätestens 1. Dezember
eines jeden Jahres, nach den §§ 72 und 74 bis spätes-
tens 1 . Februar des daraul folgenden Jahres, nach § 76
bis spätestens 1. Oktober eines jeden Jahres,

7. die nach Landesrecht für die Forstwirtschaft zuständi-
gen Stellen für die Angaben zum Einschlagsprogramm
nach § 81 Abs. 1 bis spätestens 31. Januareines jeden
Jahres für die Berichtszeiträume des laufenden Jahres.

(3) Abweichend von der Regelung des Absatzes 2 sind
für die Angaben nach § 29 Abs. 1 Nr. 7 und § 34 Abs. 1

Nr. 5 die jeweils betroffenen Personen auskunftspflichtig.

(4) Jeder zu Befragende erhält auf Wunsch einen geson-
derten Erhebungsvordruck rnit den von ihm zu beant-
wortenden Fragen.

(5) DieAngaben

1. zur Ernte- und BetriebsberichterstattunS (§ 46),

2. zu dem Hilfsmerkmal Telekommunikationsanschluss-
numrnem des zu Befragenden (§ 92 Abs. 1 Nr. 1)

sind freiwillig.

(6) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Erhebun-
gen haben die Auskunftspflichtigen im Sinne des Absat-
zes 2 Nr. 1 auf Verlangen der Erhebungsstellen Vor- und
Familiennamen der nach Absatz 3 auskunftspflichtigen
Personen miEuteilen.

f/) Die Auskünfte zur Hochse+ und Küstenfischerei-
statistik hinsichtlich der nicht der Quotenüberwachung
unterliegenden Fischarten können von den Auskunfts-
pflicht§en nach Absatz 2 Nr. 1 gemeinsam mit den
im Rahmen der Quotenübenrvachung zu erstattenden
Mdümgen erteilt werden

(8) Für die nach diesem GeseE durchzuführenden
Agrarstatistiken dürfen irn Rahmen von Venraltungsmaß-
nahmen im Agrarbereich erteifte Angaben, soweit sie mit
den Merkmalen der jeweiligen Erhebung übereinstimmen
und sictr ar.{ dieselben Bedchtszeitpunkte und -zeiträume
beziehen, sowie die Hillsmerkmale Vor- und Familien-
narnen oder Firma und Anschrift der lnhaber oder Leiter
'der Egtriebe'und tlnternehmen und das Kennzeichen zu
ihrer lüenrtilikation venrendet werden. lnsoweit sind die
nach Landesrecht zuständigen Verwaltungsbehörden
oder .üle von diesen beauttragten Stellen auskunfts-
pftichtig.

(9) Werden für die Erhebung Über die Viehbestände
(§§ 18 bis 20) im Rahmen von Venrualtungsmaßnahmen im
Agrarbereich erteilte Angaben nach Absatz 8 verurendet
und liegt der Berichtszeitpunkt nach § 19 Abs. 1 innerhalb

Fachserie Grund

des in der Verwaltungsrnaßnahme festgelegten Antrags-
zeitraums, können auch dann alle zu übemehmenden
Angaben auf den in § 19 Abs. 1 genannten Berichts-
zeitpunkt bezogen werden, wenn einzelne Angaben zu
anderen Zeitpunkten innerhalb des Antragszeitraumes
erteilt worden sind.

(10) Für die Erhebung über die Mehbestände (§§ 18
bis 20) dürfen auch Angaben, die auf Grund von Flechts-
aklen der Europäischen Gemeinschaft zur Kennzeichnung
und'Registrierung von landwirtschaftlichen Nutztieren
erteilt wurden, soweit diese Angaben sich auf dieselben
BerichtszeitpunktQ beziehen, sowie die Hilfsmerkmale
Vor- und Familiennamen oder Firma und Anschrift der
lnhabär oder Leiter der Betriebe oder Untemehmen und
das Kennzeichen zt, ihrer ldentilikation venrendet
werden. lnsoweit sind die nach Landesrecht zuständigen
Venrualtungsbehörden oder die von diesen beauttragten
Stellen auskunftspflichtig.

(11) ln den Fällen der Absätze I und 10 können die
statistischen Amter der Uinder filr die Erhebung über die
Mehbestände (§§ 18 bis 20), soweit dies mit dem Fiecht
der Europäischen Gemeinschaften vereinbar ist, hin-
sichtlich der Bestände an Rindem und Schafen das
Erhebungsmerkmal Nutrungszweck sowie hinsichtlich
der Bestände an Schweinen die Erhebungsmerkmale
Lebendgewichtklasse und Nutzungszweck

1. bei den Erhebungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 repräsen-
tativ erheben oder schätzen,

2. bei den Erhebungen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3
schätzen.

§s4
Durchfätrrung von Bundesstatistiken

(1) Die für die Quotenüberwachung zustlindige Bundes-
behörde übemimmt die Aufbereitung der Hochsee- und
Küstenfischereistatistik (§ 1 Nr. 8) aus den ihr vorliegen-
den Meldungen sowie die Verötfentlichung und Dar-
stellung der Ergebnisse.

(2) Die Düngemittelstatistik (§ 1 Nr. 11) wird vom Statis-
tischen Bundesamt erhoben und aufuereitet.

(3) Die statistischen Amter der Länder übermitteln dern
Statistischen Bundesaml die von ihnen erhobenen Eiruel-
angaben ftirZusatzaufbereitungen des Bundes und für'die
Erfüllung von Aufgaben im supra- und intemationalen
Bereich.

§ 94a

Verordnungsermächtigung
Das Bundesministerium fiir Verbraucherschutz, Er-

nährung und Landwirtschaft wird ermächtigrt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

1. ftlr nach diesem Gesetz durchzufuhrende Bundes-
statistiken
a) die Durchtührung einer Erhebung oder.-die Erhe-

bung einzelner Mirkmale auszusetzen, die Periodi-
zität zu verlängem, Erhebungstermine zu. verschie'
ben sowie den Kreis der zu Befragenden einzu-

schränken, wenn die Ergebnisse nicht. mehr oder
nicht mehr in der urspninglich vorgesehenen Aus-
tührlichkeit oder Häufigkeit benötigtt-werden oder
wenn tatsächliche VoÄssetzungen ftir eine Erhe-
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bung entfallen sind oder sich wesentlich geändert
haben;

b) bis zu vier Jahre im Rahmen einer Erhebung ein-
zelne neue Merkmale einzuführen, wenn dies zur
Deckung eines geänderten Bedarfs für Zwecke der
agrarpolitischen Planung eriorderlich ist und durch
gleichzeitige AusseEung anderer Merkmale eine
Erweiterung des Erhebungsumfangs vermieden
wird; nicht eingeführt werden können Merkmale, die
die Höhe von Umsätzen, Einnahmen oder Gewin-
nen, Bildungs- oder Sozialdaten oder besondere
Arten personenbezogener Daten nach § 3 Abs. 9
des BundesdatenschutzgeseEes betretf en;

c) die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit
dies zur Umsetzung oder Durchführung von Rechts-
akten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich. ist;

2. die Werte nach § 41 und nach § 91 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a bis e neu fesEulegen;

3. die Grundsätre für die Durchführung der Besonderen
Emteermittlung (§ 47) festzulegen;

4. die jährliche Erhebung von Daten über die Erzeugung,
Verarbeitung und Einfuhr von Ezeugnissen des ökolo-
gischen l-andbaus nach Artikel 1 Abs. 1 und 2 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2OgU91 des Rates vom 24. Juni
1991 über den ökologischen Landbau und die ent-
sprechende Kennzeichnung der landwirtschattlichen
Ezeugnisse und Lebensmittel (ABl. EG Nr. L 198 S. 1)
ln der jeweils geltenden Fassung als Bundesstatistik
nach diesem Gesetz anzuordnen sowie für diese Bun-
desstatistik in entsprechender Anwendung des Dritten
Teiles Regelungen über die Auskunftspflicht die
Durchführung, die Übermittlung und Aufbereitung von
Daten sowie über ein Beüiebsregister zu üeffen.

§ss
Erhebungsstellen, Erhebungsbeauftra gte

(1lZur Durchführung der Erhebungen nach § 1 können
Erhebungsstellen eingerichtet werden. Die Bestimmung
der Erhebungsstellen obliegrt den Ländem. Die Landes-
regierungen werden ermächtigt, durch Bechtsverordnung
die erforderlichen Regelungen zur Bestimmung der Erhe.
bungsstellen, zur Sicherung des.Statistikgeheimnisses
durch Organisation und Verfahren sowie zur Venruendung
der erhobenen Angaben ausschließlich für die in diesem
Gesetr bestimmten Zwecke zu treffen.

(2) Bei der Durchführung der Erhebungen nach § 1 kön-
nen Erhebungsbeautfagte eingeseEt werden. Sofem die
Erhebungsbeauftragten ehrenamilich tätig sind und für
ihre Tätigkeit eine Entschädigung erhalten, gilt diese als
steuerfreie Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3
Nr. 12 Satr 2 des Einkommensteuergesetzes.

(3) lm Rahmen der Besonderen Emteermittlung (§ 47) ist
den Erhebungsbeauftragten die Entnahme der erforder-
lichen Emteproben während der üblichen Betriebs- und
Geschäftszeiten zu gestatten.

§s6
Fo rtschreibeverf ahren

Die BodennuEungshaupterhebung (s 2 Nr. 2) und die
Baumobstanbauerhebung (§ 2 Nr. 5) können ganz oder
teilweise im Fortschreibeverfahren durchgeführt werden.

Wird dieses Verfahren durchgeführt, ist es bei allen zu
Befragenden eines Bundeslandes anzuwenden. Dabei
werden dem zu Befragenden die von ihm bei vorangegan-
genen Erhebungen angegebenen, bei den statistischen
Amtern der Länder gespeicherten Angaben zur Fort-
schreibung vorgelegt.

§s7
Betriebsregister

(11 Zur Vorbereitung, Durchführung und Aufbereitung
der Erhebungen nach § 1 Nr. 1, mit Ausnahme der Flächen-
:rhebung, und nach § 1 Nr. 2 bis 5, I (§ 75a Nr. 2 und 3
bis § 77) und 10 führen die statistischen Amter der Länder
ein einheitliches Betriebsregister. Für die Erhebung nach
§ 1 Nr. 11 wird das Betriebsregister vom Statistischen
Bundesamt geführt. Das Betriebsregister kann zur Fest-
stellung und zum Nachweis der Erhebungseinheiten, zur
Zehung von Stichproben fur die repäsentativen Erhe
bungen, zurAufstellung von Rotationsplänen, zur Begren-
zung der Belastung zu Befragender, zum Versand der
Erhebungsunterlagen, zur Eingangskontrolle und zu
Rückfragen bei den Befragten, zur Durchführung von
Erhebungen im Fortschreibevei'fahren, zur Überpnlfung
der Ergebnisse auf ihre Bichtigkeit, zu Hochrechnungen
bei Stichproben verwendet werden. Für agrarstatistische
Zuordnungen und Zusammenführungen sowie zu sonst'r
gen agrarstatistischen Auswertungen dürfen die Erhe-
bungsmerkmale der Bodennutzungserhebung (§ I Abs. 1,
§ 11 Abs. 1, § 14 Abs. 1, § 17 Abs. 1), der Erhebung
über die Mehbestände (§ 20), der Agrarstrukturerhebung
(§ 29 Abs. 1), der l-andwirtschaftszählung (§ 34 Abs. 1,
§ 37 Abs. 1, § 40 Abs. 1, § 43 Abs. 1), der Geflügelstatistik
(§ 51 Abs. 1, § il Abs. 1, § 57 Abs. 1), der Bestandserhe-
bung (§ 77 Abs. 1) und der Holzstatistik (§ 81 Abs. 1, § 84
Abs. 1) verwendet werden; dabei ist eine Venrendung
personenbezogener Angaben anderer Personen als des
Betriebsinhabers uruulässi g.

(2) ln das Betriebsregister dürfen folgende Hilfs- und
Erhebungsmerkmale aulgenommen werden:

1. die Vor- und Familiennamen, Firma, lnstitutsnams
oder Behördenbezeichnung, die Anschrift und die
Telekommunikationsanschlussnummem der lnhaber
oder Leiter der Betriebe und Untemehmen nach den
§§ 38, 41,49,52,55, 75a Nr.2 und 3, §§ 79, 82,88
und 91 Abs. 1 sowie der Auskunftspflichtigen nach
§ 93 Abs.2 Nr.4 und 5,

2. der Betriebssitz und die Bezeichnungen für regionale
Zuordnungen,

3. dieArt des Betriebes,

4. die Rechtsstellung des Betriebsinhabers,

5. die landwirtschaftlich genuEte Fläche,

6. die Waldfläche,

7. der Wirtschaftszweig, die Art der produzierten Güter,
der jährliche Rohholzeinschnitt sowie die Tahl der
tätigen Personen,

8. die Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,
9. das Datum der Aufnahme in das Betriebsregister.

(3) Für die in Absatz 1 genannten Zwecke wird für jede
Erhebungseinheit eine Kennnummer gebildet, die keine
über die Merkmale des AbsaEes 2 Nr. 2 bis t hinaus
gehenden Angaben enthalten darf.

Statrstisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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(a) Die Merkmale nach Absatz 2 sowie die Kennnummer
nach Absatz 3 sind zu löschen, soweit sie für die in Ab-
satz 1 genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. Bei
denjenigen Betrieben, die über einen Zeitraum von fünf
Jahren, bei der. Baumobstanbauerhebung (§ 2 Nr. 5) über
einen Zeitraum von sechs Jahren, bei der Gartenbau- und
Binnenfischereierhebung (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c
und d) über einen Zeitraum von elf Jahren nicht mehr zu
Erhebungen herangezogen wurden, sind sie spätestens
nach Ablauf dieser Zeiträume zu löschen. Eine Löschung
der Kennnummer auf dem Datensatz erfolgt nicht.

(5) Die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaflen
übermitteln den statistischen Amtem der Länder alle zwei
Jahre, beginnend 2000, zur Aktualisierung des Betriebs-
registers, soweit vorhanden, auf Anfrage die Hilfs- und
Erhebungsmerkmale nach Absatz 2 Nr. 1 bis 6 und das
Kennzeichen zur ldentifikation (Betriebsnummer), bei
Anderung auch das zuletzt übermittelte Kennzeichen.

(6)Soweit von der Übermittlung nach Absatz5 oder den
Ermächtigungen nach § 93 Abs. 8 oder 10 Gebrauch
gemacht wird, kann das Kennzeichen zur ldentifikation
der Erhebungseinheiten für Zuordnungszwecke im
Betriebsregister gespeichert werden. Sofem das Kenn-
zeichen zur ldentifikation über einen Zeitraum von {ünf
Jahren nicht mehr zu Zuordnungszwecken herangezogen
wurde, ist es spätestens nach Ablauf dieses Zeitraums zu
löschen.

(-/) Die nach Landesrecht für die Binnenfischereizustän-
digen Stellen übermitteln den statistischen Amtem der
Länder zur Aktualisierung des Betriebsregisters auf An-
frage die Hilfsmerkmale nach AbsaE 2 Nr. 1 und 2 für die
Erhebungseinheiten nach § 41.

§s8
Übermittlung, Verwendung

und Veröff entlichung von Einzelangaben
(1) Die Übermittlung von Einzelangaben an die zustän-

digen obersten Bundes- oder Landesbehörden ist im

Bahmen des § 16 Abs. 4 des Bundesstatistikgesetzes
zugelassen.

(2) Die statistischen Amter der Länder und das Statis-
tische Bundesamt dürfen zur Stichprobenauswahl füi'cjie
Verdiensterhebung in der Landwirtschaft die Vor- und
Familiennamen sowie Anschriften der lnhaber der Betrie-
be, die ständige Arbeitskräfte beschäftigen, die keine
Familienangehörigen sind, sowie Angaben zur Stellung irn
Beruf und zur ausgeübten Tätigkeit verwenden. Zur
Bestimmung des Kreises der zu Befragenden bei der
Erhebung in Betrieben der Holzbearbeitung und bei der
Düngemittelstatistik dürfen sie die Anschriften der Betrie*
be und Untemehmen sowie Angaben zum Wirtschafts-
zweig, zur Art und Menge der produzierten Güter und zur
Zahl der tätigen Personen aus der Statistik im Produzie-
renden Gewerbe sowie bei der Düngemittelstatistik die
Anschriften der Düngemittelein- und ausführenden Unter-
nehmen und deren Einfuhren und Ausfuhren aus der
Außenhandelsstatistik sowie bei der Bestandsefiebung
(§§ 75a bis 7fl die Anschriften der Untemehmen und
Anggben zum Wirtschaftsantreig aus der Statistik im
Produzierenden Gewerbe und der Statistik im Handel
verwenden" Die hierzu erforderlichen Maßnahmen sind
zum fruhestmöglichen Zeitpunkt durchzuführen; dabei
venrendete Hilfsmerkmale sind unmittelbar danach zu
löschen.

(3) Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Flächen-
erhebung (§ 2 Nr. 1)für jede Gemeinde lst zugelassen.

Vierter Teil
Schlussvorschrift

§ss
(lnkrafttreten)

Statistisches Bund 2005Grundl.Meth.3,Fachserie -103-
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An lage 3

Verordnung (EWG) Nr. 577188 des Rates vorn 29. Februar
1988 zur Durchführung von Erhebungen der Gemeinschaft
über die Struktur der landwirtschafttichen Betriebe (ABt. EG

Nr. L 56 vom 02. Mä127988, S. 1),zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 273912004 der Kommission vom

08. Dezember 2004 (AB[. EG Nr. L 359 S. 25 vom
76.72.2004)
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znr Anderung und Durchftihnrng der Verordnung (EWG) Nr. 57U88 des Rates und zut Anderung
der Entscheidung 2000/f 15/EG der fommission im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen
der Gemeinschaft über die Stnrlrtur der landwirachaftlichen Betriebe in den fahren 2ffi5 und 2007

VERORDNLJNG (EG) Nr. 2139/2m4 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember.2O04

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAMN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestiitzt auf die Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom
29. Februar 1988 zur Durchfuhrung von Erhebungen der
Gemeinschaft über die Strukur der landwiruchaftlichen
Betriebe (t), insbesondere auf Artikel 8 Absätze 1 und 4 sowie
Anhang ll Ziffer l,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(l) Der Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands,
Zypems, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens,
Sloweniens und der Slowakischen Republik am 1. Mai
2004 macht eine Anderung des Merkmalskaalogs in An-
hang I der Verordnung BWG) Nr. 571/88 erforderlich.

(2) Zur Verwirklichung des neuen politischen Ziels einer
nachhaltigen Gefneinsamen Agrarpolitik werden mehr
Informationen insbesondere über die Entwicklung des
Iändlichen Raums benötigt.

(l) Im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 105912001
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Mai 2003 über die Schaffirng einer gemeinsamen
Klassiffkation der Gebietseinheiten flir die Statistik
NUf$ ('?) sollten die Mitgliedstaaten bei allen an die
Kommission übermittelten Statistiken, die nach Gebiets-
einheiten unteryliedert sind, die NUTS-Systematik ver-
wenden. Für die Zwecke der Erhebungen über die Struk-
rur der landwinschaftlichen Betriebe (im Folgenden "Be-
triebsstrukturerhebungen" genann$ sollten die Regionen
und Bezirke gemäß der NUTS-Klassifikation definiert
werden.

(4) Die Kommission sollte die Fristen fur die Übermittlung
von Einzeldaten aus den Betriebsstrukturerhebungen fest-
legen und dabei berücksichtigen, dass der Zeitplan ftir die
Durchftihrung der Erhebungsarbeiten in den einzelnen
Mitgliedstaaten verschieden ist.

(5) Sowohl die Verordnung (EWG) Nr. 571/88 selbst als
auch die Entscheidung 2000/115/EG der Kommission ('),
die Definitionen und Erläuterungen zu der genannten
Verordnung enthält, sollten daher entsprechend geändert
werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des durch den Beschluss
72l279lEwG des Rates(a) eingesetzten Ständigen Agrar-
statistischen Ausschusses -

HAT FOLGENDE VERORDNI.JNG EUASSEN:

Artihßl 1

Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571i88 wird durch An-
hang I der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikcl 2

Die Entscheidung 2000/115/EG wird wie folgt geändert:

l. Anhang I wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verord-
nung geändert.

2. Anhang IV wird gestrichen.

/,rrikcl S

(1) Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Regionen die Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 10591200j.

In Abweichung hiervon sind ftir Deutschland die Regionen die
Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 1 gemäß der genannten Ver-
ordnung.

(21 Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Bezirke die Gebietseinheiten der NUTS-Ebene l
gemäß der Verordnung (EC) Nr. 10591200r.

O ABl. L 38 vom 12.2.2000, S. 1. Entscheidung zuletzt geänden durch
die Beitrittsakte von 2003.

(4) ABl. L 179 vom 7.8.1972, S. l.

(t) ABl. t 56 vom 2.3.1988, S. l. Verordnung zuletzt gedndert durch
die Verordnung (EG) Nr. 141512004 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 268 vom 16.8.2004, S. l).

0 ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. l.
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tn Abrveichung hiervon sind für Deutschland die Regionen die
Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2 gemäß der genannten Ver-
ordnung.

(}) Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Gemeinden die kleineren Verwaltungseinheiten
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003. Die
Mirgliedstaaten geben die Gemeinde ftir ieden in der Erhebung
erfassten Betrieb an.

Artikel4

Die Mitgliedstaaten übermiueln innerhalb der in Anhang III der
vodiegenden Verordnung angegebenen Fristen validierte Einzel-
daten aus den Betriebsstrukturerhebungen 2005 und 2007.

Artikel 5

Diese Verordnung trin am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt da E.nopärxhrr' Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unminelbar in jedem Mitglied-
staat

Brüssel, den 8. Dezemhr 2004

Fih dic Kommtsion

)oaqufn ALMUNIA

Mrtglicd dcr Kommision

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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ANHANG ,,

Anderungen an Anhang I der Entscheidung 2tX)0ill5/EG

l. Andmngen an Abschnitt A

Unterabschnin Ail ll:

,Die Regionen und Bezirke fur die Zwecke der Erhebungen uber die Struktur der landwinschaftlichen Betriebe sind in
Anhang lV aufgeftihn."

und der folgende Satz in Abschnitt A/l a) ll:

,Konnen diese Codes nicht übermitteh r*'erden, reilen die Mitgliedsraaten stattdessen für leden einzelnen &trieb die in
den Merkmalen Al2, 

^12 
a) und A/l Benannten lnformationen mit."

*'erden gestrichen

2. Ändmngcn on Abschnitt C

Der folgende Unterabschnitt wird an Abschnitt C angefugt:

,C/5 Bewinschaftungssysteme und -methoden

L Cl5 I) lnvestitbnsbehifa in hr vagangenn fünf lahrn

l. Staadiche lnvestitionsbeihilfen betreffen in der Verordnung (EG) Nr. 125711999 über die Enrwicklung des
tändlichen Raums aufgefuhne Maßnahmen.

Il. -Direkt" bedeutet, dass das Merkmal keine Investitionsbeihilfen umfasst, die nicht direkt an den Betrieb gezahlt,
sondem auf einer höheren Ebene (Regional- oder Gruppenebene) bereitgctellt werden, und zwar auch dann.
wern dem Betri$ diese Beihilfe indirekt zugute gekommen wäre. Beispiele liir hier nicht einbezc.q,'"c 1r,..,".
titionen sinü

- Dienstleistungscinrichtungen zur Grundversorgung ftir die ländliche Winschaft und Bevölkerung,

-,Entwicklung und Veöesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen lnfrastruktur,

- Aufbau von Vertrttungs und Betriebsftihrungsdiensten fur landwirtschaftliche Betriebe,

- Vermarktung von landwinschaftlichen Qualitätserzeugnisen.

- Bodenmelioration,

- Fluöereinigung.

Femer umfasst die Frage keine in der Verordnung (EG) Nr. 125711999 genannten Beihilfen und Maßnahmen
folgender An, die sich nicht auf lnvestitionen beziehen:

- Berufsbildung (Kapitel III),

- Vom.rhestand (Kapitel IV),

- benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umn'eltspezifischen Einschränkungen (Kapitel V),

- Agrarumweltmaßnahmen (Kapitel vl).

2. Cli I) i) Ethah stottlicho kihilfen im Rahnun wr produkrom Invtsitiorcn

l. Produktive tnvestitionen bereffen gemäß Verordnung (EG) Nr. 125711999:

- Artikel 4: tnvestitionen in landwinschaftlichen Betrieben;

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005
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1. Cl5 I ä) Efiah staotlidw Beihilfen im Rahmea von M$rr,hnan zur Entwicklung da ltindlichen Raums

t. Die unrer diese Frage fallenden Maßnahmen zur Enrwicklung des landlichen Raums sind bestimmte gemäß
Artikel ll der Verordnung (EG) Nr. 175711999 durchgefühne Maßnahmen:

- Dorfemeucrung und -cntrvicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes,

- Diverslfizierung der Tärigkeiten rm landwinschafdichen und landvinschaftsnahen Bereich, um zusatzliche
Beschdfngungsmoglichkeiten oder alternattve Einkommensquellen zu schaffen,

- Fördcrung von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten.

- Schutz der Umweh im Zusammenhang mit der Land- und Forsrwinschaft, der Landschaftspflege und der
Veöesserung des Tierschutzes,

- Finanzierungstechnik,

sowie lnvestitionen in der Forstwirtschaft (Kapitel vlll).

C/6 Bcstimmung der Produlrtion dcs Bctricbs

a. Cl6 fl Ycrbrru.h dts tlaiashala da ktlbshlubcrs

It. Unenrgeltliche Schenkungen an Familienangehörige und Verwandte sollten ds Haushaltsvtörauch betrachtet
werden. Für die Endproduktion gih die in der Landwirtschaftlichen Gesamtrcchnung verwendete Definition (d. h.
die als Vorleistungen in anderr Erzeugungen eingehendc hoduktion. z. B. Rrnerpflanzen ftir die tierische
Ezeugung, sollte in der Gesamtproduktion nicht benicksichtigt werden).

Die 50% sollten natürlich nicht als genauer Grenzwen betrachtet werden, sondem stellen ledighch eine Gröflen-
ordnung dar.

5. cl6 b) Dirckr**äqfc an dk Vcrbrowhu

Il. Die 50% sollten natürlich nicht als Ergebnis einer genauen Schäeung betrachtet werden, sondern srellen
lediglich eine Gö&nordnung dar.'

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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kisten Bemebsstnr,kturerhebungen 2005

30. )uni 2006 I

30 funi 2006

31. Mai 2006

30. September 2006

30. Juni 2006

31. Dezember 2006

31. Dezember 2006

31. Dezember 2006

10. luni 2006

31. Oktober 2006

30. September 2006

30. )uni 2006

)1. März 2006

31. Mai 2006

30. September 2006

31. fuli 2006

31. 

'uli 
2006

30. September 2006

11. Män 2006

31. Dezember 2006

30. )uni 2006

ll. Oktober 2006

31. August 2006

10. funi 2006

lI. August 2006

ANHANG III

tristen ftir die Übermittlung der validierten Einzeldatea der Erüebung en F.urostrt

Mtgliedstaat Fristen Bcuiebsstruturerhdungen 2007

31. Mai 200E

30. Juni 200E

Belgien

Tschechische Republik

Dänemark

Deutschland

Esdand

Griechenland

Spanien

Franl«€ictl

Irland

Ialien

Zypen

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungarn

Mdu

Niederlande

Östeneich

Polen

Ponugal

Slowenien

Slowakische Republik

Finnland

Schweden

Vertinigtcs'Kärnigreich

31. Mai 2008

10. September 2008

10. funi 2008

11. Dezember 2008

11. Dezember 2008

ll. Dezember 2008

31. lvlai 2008

30. Seiotember 2008

30. September 2008

10. funi 2008

31. März 200E

31. Mai 2008

10. September 2008

31. Juli 2008

31. )uti 2008

30. September 2008

31. März 2008

31. Dezember 2008

10. )uni 2008

30. September 2008

31. Augrst 2008

30. funi 2008

91. August 2008

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Anlage 4

Gesetz zur Gleichsteltung stillgelegter und
landwirtschaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995

(BGBt. I S. g1o)

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1995, Teil I

zur c te ichsfti;;fsti I Isetegte r
und landwirtschaftlich genutzter Flächen

Vom 10. Juli 1995

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§1
(1) Flächen. die nach Maßgabe der verordnung (EWG) Nr. 176vg2 des Rates

vom 30. Juni 1992 zur Einführung einer stützungsregelung für Erzeuger
bestimmter landwirtschaftticher Kutturpflamen (,qBl. ec Nr. L iet s. te; stitt-
gelegt worden sind, gelten weiterhin als landwirtschaftlich genutzte Flächen.

(2) Die für die Landwirtschaft in anderen Rechtsgebieten geltenden Rechts-
vorschriften, insbesondere im Bereich des Bürgerlichen Rechts, des Grundstück-
verkehrsrechts, des l-andpachtverkehrsrechts, des Baurechts, des Naturschutz-
rechts, der statistik und des wassenechts, finden auf diesen Flächen weitefiin
Anwendung. Die infolge der stiltegung geänderte Beschaffenheit der Flächen
bleibt hierbei unberücksichtigt. tnsbesondere bleibt das Recht, diese Flächen
nach Beendigung der stillegungsperiode in derselben Art und demselben
umfang wie zum Zeitpunkt vor der stillegung nutzen zu können, unberührt.

§2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in Kraft.

Oie verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt

verkündel

Berlin, den 10. Juli 1995

Der Bundespräsident
Roman Herzog

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jochen Borchert

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5- 130 -



An lage 5

Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von
Merkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (Erste

Agrarstatistikverordn ung - 7. AgrStatV)
vom 20. November 2002 (BGB[. I 5.4415),

geändert durch die Verordnung vom 20. Dezember 2004
(BGB[. I S. 3594)

Statistisches gundesamt, tachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
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lie V"rordnung zur Ausset,zung und Ergänzung von Merkmalen nach dem
Agrarstatistikgeset,z (Erste AgrarBtaEistilsrerordnung - 1. AgrsEatV) vom 20.
November zooz r^rurde am 29.11.2002 im BGB1. r (s. 4415) yerkündet,.

Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merkrhalen
nach dem Agrarstatistikgesets .

( Erste Agrarstati sti kve rordnu n g - I . AgrSlatVl

Vom ........ ;....... 2ü02

Auf Gnrnd des § 94a Nr. I Buclutabe a und c des Agrarstatistikgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 8. August 2002 (BGBI. I S. 3l l8) verordnet das Bnndesministerium ftir
Verüraucherschut4 Emähnrng und landwirtschaft :

§r
Erhebung über die Viehbestände

(l) Im.Ratrrnen der Erhebung äber die Yiehbesände werden über die in § 19 Abs. I Nr. 2 des

Agrarstatistikgesetzes genannten Merkmale trinaus anrn Berichtszeitpunkt 3. Mai 2005 Merkmale

tibbr die Bestände an Pferden und Geflügel erhoben.

(2) Erh$ungsmerkrrale sind
l. bei den Beständen an Pferden: die Zahl der Tiere;
2, bei denBeständen an Creflügel: die Zahl, die Art sowie bei Htihnern derNutarngszryeck der

Tiere.

§2
Agrarstrtrktu rerü ebang

(l) Im Rahmen der Agrarstrukturerhebung urcrden über die in § 28 Abs. I Nr. 2 des Agru-
stati stikgesetzes genannten Merkmale hinaus erhoben:

l. in den Jahren 2003, 2005 und 2OO7 Merkmale über Einlcünfte aus anderen'Erwertstätigkeiten
' als Landwirtschaft, die direkt mit dem Betrieb in Verbindung stehen;

2. im Iatu 2003: Merkmale über Urnweltleistungen des Betriebs;
3. im Jahr 2005: Merkmale über die Berufsbildung des Betriebsleiters.

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundt. 2005
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(2) Erhebungsmerkmale sind

l. bei den Einkitnften aus anderen Erweöstätigkeiten als Landwirtschaft, die direkt'mit dem

Betrieb in Verbindung stetren: die HCrl«rnft nach Anhang I Buchstabö M der Verordnung

(EWG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Februar 1988 anr Durchfrbrung von Erhebungen der

Cremeinschaft äber die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. §GNr. L 56 S. l) in
der jeweils gehenden Fassung;

2. bei den Umweltleistungen des Betriebs: der Bearg von Prämien oder Beihilfen ftir umwelt-

relevante Verpflichtungen, ausgeoommen solche ftr den ökologischen Landbau, sowie die

Fläche von nicht bewirtschafteten Feldabgrenarngen oder Teilen von Parzelleq die yom

Betieb aus Umweltgründen gepflegt werden und ftir welche der Landwirt Unterstätzung

erhalt;
3. bei der Benrfsbildung des Betriebsleiters: die landwirtschaftliche Berufsbildung nach der fut

des Abschlusses.

(3) Der Berichtszeitraum frr das Erhebungsmerkmal nach Absatz 2 Nr. I sind die Monate Mai
des Vorjahres bis April des laufenden Jahres. Der Berichtweitpunkt frr die Erhebungsmerkmale

nach Absatz 2 Nr. 2 und 3 ist der Tag der ersten Aufforderung anr Auskunftserteilung.

§3
Emte' und Betriebsberichterstattung

Im Ratrmen der Ernte- und Betriebsberichterstattung über Reben wird die Erhebung der Merkmale

Mostausbeute und Säuregehalt (§ 46 Abs. 1 Satz 4 des Agrarstatistikgesetz. es) ausgesetzt.

§4
Inkrafttretcn

Diese Verordnung uitt am Tage nach ihrer Verktindung in Kraft.

Der Bundesrat hat argestimmt.

Statistisches 2005Grundl.Meth.3Fachserie
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Begründung

A. A!ls@!Es.Is!!

l. Die Erhebung von Merkinalen auf der Cnrndlage des Agrarstatistikgesetzes wird regel-
mäßig unter dem Gesichtspunkt künftiger Erfordernisse und des mit der Erhebung ver-
bundenen Aufwands übeqprüft. Filr einige Merkmale ergab diese Überpräfung, dass ihre
Erhebung auf absehbuekit nicht melr erforderlich ist.

Nach § 94a Nr. I Buchstabe a des Ag'iarstatistikgesetzes ist das Bundesministerium für
Veöraucherschutz, Ernähnrng und Landwirtschaft ermächtig, durch Rechtsverordnung

mit Zustimmung des Bundesrates die Erhebung solcher Merkmale ausatsetzen. Dies soll
mit der vorliegenden Verordnung eifolgen

2. Mit der Verordnung @G) Nr. 143/2002 der Kommission vom 24.lanuu 2002 (ABl. EG
Nr.L 24 S. 16) wurde die Verordnung @WG) Nr. 571/88 des Rates geändert, indem der
Merkmatskatalog (fuhang I derRatwerordnung) arr Durchftitrnrng derErhebungen der

Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in 2003, 2005 und 2007
akhralisiert wurde. Mt dieser Aktualisierung verbunden war insbesondere auch eine Ver-
pflichtung anr Erhebung bestimmter neuer Merkmale bar. eine Aufhebung fiüherer
Optionen frr die Mitgliedstaaterl vorgesehene Merkmale nicht erheben an müsseru

Zwu gelten die genannten Verordnungen unmittelbar in jedem Mtgliedstaat; sie enthalten
jedoch keineBestimmurigen über die Durchführung derErhebungen, insbesondere nicht
über die Auskunftspflicht. Die an regelnde Materie fiillt in den Anwendungsbereich des

Agrarstati stikge setzes.

Nach § 94aNr. I Buchstabe c des Agrarstatistikgesetzes ist das Bundesministerium für
Verbraucherschutz,.Ernährung und Landri'irtschaft ermächtigt, durch Rechtsverordnung

mit Zustimmung des Bundesrates für nach diesem Gesetz durchzuftihrende Bundesstatis-
tiken die Erhebung von Merkmalen anzuordnen, soweit dies zurr Umsetanng oder Durch-
firhrung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist. Auf dieser
Grundlage wird mit der vorliegenden Verordnung die Rechtsgrundlage für eine Erhebung
be§timmter Merkmale des Merkmalskatalogs der Verordnung @WG) Nr. 571/88 des Rates
geschaffen.

3. Die Aussetzung einiger Merkmale futrt ar Minderkosten, die Erhebung ansätzlicher Merk-
male zu Mekkosten bei den statistischen Amtern des Bundes und der Länder. Soweit
bereits 2003 ansätzliche Merkmale erhoben werden (Agrarstrukturerhebung, siehe § 2 des
Entwurß), ist dies in den laufenden Vorbereitungen der Erhebung bereits vorgesehen. [n
späteren Jahren können per saldo geringe Mehrkosten entstehen, die durch den Daten-

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Auch für die Auskunftspflichtigen ergeben sich jeweils Entlashrngen (durch Aussetarng

von Merkmalen) bzur. Belastungen (durch Erhebung arsatzlicher Merkmate). Die Mehr-

belastung der Au'skunftspflichtigen wird'dadurch in Crrerzen gehalten, dass die ansätz-

lichen Merkmale im Rahmen bestehender agrarstatistischer Erhebungen erfragt werden

Insgesamt ergeben sich frr die Ausl«rnftspflichtigen geringe ansätdiche Kosten, die auf rd.

70 000 € im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2007 geschäta werden.

.i

Durch die Andenrngen sind keine messbaren Auswirlungen auf dasPreisniveau, insbeson-

dere auf das Verbraucherpreisniveau an enrarten.

B. BeondererTeil

Zu§l

Die Verordnung @WG) Nr.'571l88 des Rates verpflichtet die Mitgliedstaaten unter anderenl

im Rahmen der Agrarstnrkturerhebungen 2003, 2005 und 2007 einz.elbetriebliche Daten der

Bestände anbestimmten Tierarten und -kategorien an das Statistische Amt der Europäischen

Gemeinschaften @urostat) ar ubermitteln

Nach § 19 Abs. I Nr. I des Agrarstatistikgesetzes wird ab dem Iahr 2003 eine allgemeing d.tt"

eine in allen Betrieben des Berichtskreises durchzufrtrendg Erhebung der Bestände an Rin-
derq Schweineq Schafeq Pferden und Creflüget in vierjahrlichem Turnus angeordnet. Nach
2003 ist die nächste allgemeine Erhebung somit frr 2007 vorgesehen Darüber hinaus werden

(außer in den Stadtstaaten) arrErhebung der Bestände an Rindern und.Schweinen halbjähr-

lict[ firr die Bestände an Schafen jährlich repräsentative Stichprobenerhebungen durchgefi.rtrt
(§ 19 Abs. I Nr. 2 und 3). Für diese anletzt genannten Tierarten kann die Verpflichtung aus

der Verordnung @WG) Nr. 571/88 des Rates ftiLr das Iahr 2005 aus Ergebnissen dieser Reprä-

sentativerhebungen erfrillt werden.

Für die Bestände an Pferden und Geflügel in landwirtschaftlichen Betrieben ist im Hinblick
auf die gemeinschaftliche Agrarstruknrerhebung 2005 ergäruend die Erhebung von Merk-
malen erforderlictr, um der Verpflichtung aus der Verordnung @WG) Nr. 571/88 des Rates

nachankommen. Zur Begrerzung des Erhebungsaufirandes und der Belastung der Auslarnfts-
pflichtigen werden die Merkmale lediglich bei einer Stichprobe von Betrieben erhoben.

Stati5tisches Bundesamt, Fachserie 7. Meth. Grundl. 2005
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Zu§2

Nach dem Abschnitt M des Merkmalskatalogs der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates
ist bei den Betrieben zu efiageq ob Einlalnfte aus lestimmten anderen Erwerbstätigkeiten
(außerLandwirtschaft), die direkt mit dem Betrieb in Verbindung steheq erzielt werden.
Erfragt wird nur die Herkrinft dieser Einl«rnfte nach der Art der Taigkeit (2.8. aus Fremden-
ver\ehr, aus der Erzeugung erneuerbarer Energien usw.), nicht deren Höhe oderZusammen-
setanng.

Die Merkmale C/5 c und N/3 des Merkmalskatalogs der Verordnung (EIVG) Nr. 571/88 des
Rates betreffen Umweltleistungen der landwirtschaftlichen Beriebe. Diese sollen nach den
Vorgaben des EG-Rechts statistisch erPasst werden, indem erfragt wird,
- ob der Betrieb Prämien oder Beihilfen $ir bestimmte urnweltrelevante Verpflichtungen

erhält,

- wie groß die Fläche von nicht bewirtschaffeten Feldabgrenzungen oder Teilen von Parzel-
leq die vom Betrieb aus UmweltgrUnden gepflegt werdeq ist

Beide Fragestellungen sind von den statistischen Amtern an konkretisiereq indem jeweils auf
einschlagige Agranrmwettprogramme der länder Beang genommen wird.

Die landwirtschaftIiche Berufsbildung des Betriebsleiters (Merkmal Bß des Merkmals-
lcatalogs der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates) ist im Jahr 2005 an erheben. Bisher
wurdö die Berußbildung lediglich im Rahmen der Landwirtschaftszählung (arletzt 1999, siehe

§ 33 Abs. 2, § 34 Abs. I Nr. 3 AgrStatc) ermittelt.

Mit § 2 dieser Verordnung wird eine bundesrechtliche Grundlage frr die Erhebung der ge-

nannten Merkmale geschaffen Dazu ist auch die Berichtszeit an bestimmen Zur Begrenzrng
des Erhebungsaufwandes und der Belastung der Ausl«rnftspflichtigen werden die Merkmale
lediglich bei einer Stichprobe von Betrieben erhoben.

Zu§3

Eine unter dem Gesichtspunkt, bestehende agrarstatistischeErhebungen an vereinfachen und

zu straffen, durchgefütrte Überprüfung ergab, tlass im Rahmen der Ernte- und Betriebs-

berichterstattung über Reben die Erhebung der Merkmale Mostausbeute und Säuregehalt (§ 46

Abs. I Satz 4 des Agrarstatistikgesetzbs) nicht mehr aruingend erforderlich ist. Es ist dstralb
angezeigt, die Erhebung dieser Merkmale ausatsetzen.

Zu§4

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005-736-



3584 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2004 Teil I Nr. 71, ausgegeben zu Bonn am 23. Dezember 2004

Verordnung
zur Anderung der Ersten Agrarstatistikverordnung

Vom 20. DezemberäXE

Auf Grund des § 94a Nr. 1 Buchstabe a und c des
Agrarstatistikgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. August 2002 (BGBI. I S.3118)verordnet
das Bundesrninisterium für Verbraucherschutz, Ernfi-
rung und Landwirtschaft :

Arllkel l

Die Erste Agrarstatistikverordnung vom 20. November
2002 (BGBI. I S. 4415)wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie lolgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort ,Betriebs-
leiters" die Wörter " , den Erhalt von lnvestitions-
beihilfen sowie die Ausstatlung mil und den über-
betrieblichen Einsatz von landwirtschaftlichen
Maschinen" eingefügt.

b) ln Absatz 2 wird nach Nummer 3 der Punkt durch
ein Semikolon ersetzt und werden folgende Num-
mern4und5angefügt:

,4. beim Erhalt von lnvestitionsbeihilfen: der
direkte Erhalt von Investitionsbeihilfen nach
Anhang I Buchstabe C Zifier 5 Buchstabe f der
Verordnung (EWG) Nr. 571188;

5. bei der Ausstattung mit und dem Einsatz von
landwirtschaft lichen Maschinen:

a) die betriebliche Ausstattung und

b) der überbetriebliche Einsatz

von landwirtschaftlichen Maschinen und Ein-
richtungen nach Anhang I Buchstabe K der
Verordnung (EWG) Nr. 571/88, mit Ausnahme
der Untergliederung der Schlepper nach Leis-
tungsklassen."

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) ln SaE 1 wird nach der Angabe ,Absatz 2
Nr. 1" die Angabe ,und 5 Buchstabe b" einge-
fügt

bb) ln Satz 2 wird die Angabe,Absatr 2 Nr. 2 und
3" durch die Angabe Jbsatz 2 Nr. 2, 3 und 5
Buchstabe a" ersetd.

cc) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

"Der 
Berichtszeitraum für die Erhebungsmerk-

male nach Absatz 2 Nr. 4 ist der Zeitaum von
Januar 2000 bis Dezember 2004."

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügtt:

"(4) lm Rahmen des Ergänzungsprogranms der
Agrarstrukturerhebung wird die Erhebung des
Merkmals Geburtstag im Zeitraum 1. Januar bis
30. April oder 1. Mai bis 31. Dezember (§ 29 Abs. 1

Nr. 2 des Agrarstatistikgesetzes) ausgesetzt."

2. § 4 wird wie folgt gefasst:

"§4
Gartenbauerhebung

lm Rahmen der Gartenbauerhebung wird die Erhe-
bung der Merkmale Lagenäume sowie Berufsbildung
des Betriebsleiters (§ 39 Abs. 2 Nr. 4 des Agrarstatis-
tikgesetzes) ausgesetzt."

Anikel2

Diesq Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in
}(raft.

Der Bundevat hat zugestimmt.

Bonn, den 20. Dezember 20M

Die Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Renate Künast
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Anlage 6

Erhebungsvordrucke zur ASE 2005
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res Thüringer
Landesamt
für Statistik

Rinder
Schvueine
Schab
Legohennen
Junghennen
Schlacht-, Masthähne, {tühner und sonst. Hähne
Gänse, Enten und Truth0hnor
tu Obstlläche, auch soweit sie nidtt im E]tlag steht
fu b€stodte Rebfräcäe, audt soyueit sie nicht im
Ertrag stem

R0dcdüdatr.rn bitte bis 8pät stsns:

{8. Mai 2005

oft,I}Et,tt unbrlclüift

Anrg€chpgtrdr-in fü Rocktrafi
(ffilhEAngsb.):

Re$tsgrundh6n und Hillbme*-
male sl€ha t ntsrilcftürng.

thürtngBr Ldl&milt tu Statl!ük
Rd. LütG u, For$drtrdEft
P8tfadr 1255 I Se.lin Sr. tlZ
o75@c.G I (I7gse"n

Bel RO*tragcn sralrren §io rrn urtsr:

&trplldtpartrFrh:
FrauNümb.rlEr G734556)Fr4lsdmkU (-73{55r)
Frar SplndE: (-73{560)

Agrarctruküurerhebung 2005 (S)

Falls Sie Gartenbau betreiben, füllen Sie bitte auch den
Anlagebogen aus.

Thüirp. Lmdosüntlu §elidilq Po.tHr ,265, 07@ Gen

llam.;
G Orrchmhl)
-7E4§&.

E{.ll .erslt tHikl@.thlEingEn (b
lnffi hturbwr.ür.ttudng.n.&

Tolsbn, Fax od6r E-lrilil:

Fall! Anrüfln odar Fimrfino nrctil mdü rrttit bltta l(drigiffin

Melen Dank
ftlr lhre Mitaöeit.

G€.tl3irxlol('Iu fiBa l(grn+,lr. de! g€ri.bog

Die Erhebung ist zugleicfr EG-Agrarstruhureftebung und erflillt die Anforderungen der gemeinsamen Erhebung über
die Bodennutrung und Viehbestände.

Erhebungseinheiten sind Beüiebe mit:
1. 2 ha und mehr lan&uirtschaftlicft genutzter Fläcfie (LF)

2. rveniger als 2 ha LF (einschließlich fufüete ohne LF), rvenn diese mindecbnc eine der nachstehend
aufgeltlhrten unteren Erfassungsgrenzen eneichen oder übelscheibn:

Tol.'ffi1r37
F4: mlr37

Oder leweils filr Emeösailed(e:
o 30 Ar Hopbn
o 30 Ar Tatnk
o 30 Ar Baumscfiulen
. 30 Ar G€milssanbau im Freiland
r 30 Ar Blumen- und Zieffianzenanbau im Freiland
. 30 fu tleil- und Gewllzpflanzen
. 30 Ar Gadenbausämeßien
r 3 fu Gem0se unter Glas
. 3 Ar Blumen und Ziepflanzen unter Ghs

3

c8
r8
o20
r 200
o 200
r 200
o 200
o30
r30

3. mit einer Waldflädte von mindestens 10 ha.

Erlilllt der Betrieb mindestens eine der unter 1. oder 2. genannten Bedingungen, dann sind alle Erhebungsmerkmale,
und avar unabhängig vom Eneichen einzelner vorgegebener Grenzen, anzugeben. Betriebe, die ausschließlich
Waldflächen berrtrirtschafien, füllen nur die Abschnitte 1 und 2 ab Code 245 bis 265 aus.

Erläuterungen und Hinweise zum Ausfüllen des Erhebungsvordrucks
1. Für dle Beantwortung der Fragen gibt es folgende Möglichkeiten:

a) Ankeuzen vorgegebenerAntuyorten
(srtvreitzutrcfreld,) zum Beispiel

b) Eintragen
- der zutreffenden Amahl (Std., ha, a) rechtsbündig zum Beispiel

- der zutrefienden Kennzifiet zum Beispiel

15
r)!

c) Klartexteintragungen (in Woften) zum Beispiel Tochter

2. Auf eine gesdrlecfitsspezifische Bezeichnung (2.8. Betiebsinhaberfin) wurde vezichtet.

Fragen, die mit einem Verweiskästchen (z.B.l) gekennzeichnet sind, werden jeweils auf der gegenüberliegenden
Seite im Fragebogen noci näher erklärt. Wir bitten Sie, diese Erläuterungen zu berücksichtigen.

AorsctruklurErh€bung 20OS (S)
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U nterrichtung nach § 1 7 tsundesstatistikgesetz

AG Umfang und Zureck der Erüebung
Die Agrarstsuhurerhebung und die Gartenbauerhebung
werden im Frühjahr 2(D5 durchgefiihrt. Zielder Erhe-
bungen ist die Gewinnung umfassender, aktueller, wirk-
lichkeibgetreuer und zuverlässiger statistischer lnforma-
tionen über db Betdeb*gtruktur sowie die wirtschafrlbhe
und soziale Situation in den landrrirtschaftlichen Betrie-
ben. Die Daten dienen in Verbindung mit den Ergebnis-
sen aus anderen Agrarstatistiken dazu, Emtemengen zu
beredrnen urd vorauszuscftätsen, den Strukturwandel in
der Landwirtsclrafr zu erkennen und auf seine Ursacfien
hin unteoudren zu können. Die Ergebnisse bleten
weiterhin fiir Regierung, Verualtung, Berußstand, \flirt-
scfiaft und Wissenschaft auf nationaler und supranatio
naler Ebene die notwendigen statistischen Grundlagen
fflr ihre Entscheidungen und Maßnahmen.
Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen
Anforderungen der Europäischen Union in den EG-
Strukturerhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse aucfi
filr Planungen und Maßnahmen zu Gunsten der Land-
wirtschafl herangezogen werden, verdient die Erhebung
lhre uneingescfrränkte Unterstütrung.
Rechtsgrundlagen
Verordnung (El rG) Nr. 571/88 des Rates vom 29. Fe-
bruar 1988 zur Durchftihrung von Ertebungen der Ge-
meinschaft über die Struktur der landwirtscfrafrlichen
Betriebe (ABL EG Nr. L 56 S. 1 vom 2.Mäz 1988), zu-
letzt geändeil durcfi die Verordnung (EG) Nr. 2ß9n0o4.
der Kommission vom 08. Dezember 2g0a (ABl. EG Nr.
L 369 S. 26 vom 16.12.2OU).
Gesetz über Agrarstatisliken (Agrarstatistikgesetr -
AgrStatG) in der Fassung der Bekannünadrung vom
08. August2002 (BGBI. I S.3118).
Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1 987
(BGBI. I S. 462, 565), zuletzt geändeil durcfi Artikel 16
des GeseEes vom 21. August 2002 (BGBI" I S. 3322).
Gesetz zur Gleictstellung stillgelegter und landwirt-
schafllicft genutzter Flädren vom 10. Juli 1995 (BGBI. I
s. s10).
Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merk-
malen naci dem Agrarstatistikgesetz (Erste Agrarstatis-
tikverordnung - 1. AgrStatV) vom 20. November 2002
(BGBI. I S. 4415), geändert durch die Verordnung vom
20. Dezember 20O4 (BGBI. I S. 3584).

Hilfsmerkmale, Tngnnen und Löschen:
Hilfumerkmale sind Vor- und Familienname (ggtf. Firma,
lnstituts- oder Behördenname), Ansctrrifl, Datum und
Unterschrift sowie die als freiwillige Angabe erbetenen
Telekomm unikationsanschlussnummem.

Sie dienen lediglicfr der technisctren Durchführung der
Erhebung und werden spätestens nacfi Abschluss der
Prüfung der Angaben auf Vollstilndigkeit von den Erhe-
bungsvordrucken abgetrennt und mit Ausnahme von
Name, Anscfrrifr und Telekommunikationsanschluss-
nummem vemidrtet.

Auskunftspflicht und Gehelmhalt rng
Auskunftspflichtig sind nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 AgrStatG
i.V.m. § 15 BStatG lnhabroderLeiterlanörirt hafü-
cher Betriebe.
Fär die Angaben über die außerbeüieblichen Enreös-
und Unterhaltsquelleri dös Betriebsinhabers und seiner
Familienangehörigen sind nach § 93 Abs. 3 AgrStatG die
jeweils betrofrenen Personen selbst auskunftspflichtig.
Die Antworten sind gemäß§ 15 Abs. 3 BStatG wahr-
heitsgemäß, vdlständig und innerhalb dervon den Sta-
tistisdren Amtem der Länder gesfren Fristen ftir den
Empftlnger (das Statistiscfre Landesamt) porto und
kostenfrcizu erteilen.
\Mderspruch und Anfecfttungsklage gegen die Aufiord+
rung zur Auskunftserteilung haben gemäß § 15 Abs. 6
BStatG keine aufschiebende W*ung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG
grundsätslictr geheirngehalten. Nur in ausdrücklich gere-
gelten Ausnahmeüllen dürfen Einzelangaben übermlttelt
werden.
Eine Übermittlung der erhobenen Angäben ist nactr § 98
Abs. 1 AgrStaG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG
an die zuständigen obersten Bundes- oder Landesbe
hörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnis-
sen zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen ein-
zigen Fall ausweisen.
Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist auch mögliclr, den Hocfr-
schulen oder sonsligen Eindchtungen mit der Aufgabe
unabhängiger wissenschaftlicfier Forschung für die
Durchftihrung wissenscfi afl icfi er Vorhaben Einzelanga-
ben zur Verfrgung zu stellen, ncnn diese so anonymi-
siert sind, dass sie nur rnit einem unverhältnismäßig
großen Aul\rand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem
Befraglen oder Betrofienen zugeordnet werden können.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht aucfi für Perse
nen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Kennnummer des Betriebes und BetrlebstegisEr
Nach § 97 Abs. 3 AgrStatG wird für jede Erhebungs-
einheit eine systemfreie und landesspezifische Kenn-
nummer, die der ldentifizierung des Betriebes dient,
vergeben und vom Statistischen Landesamt in das
nach § 97 Abs. 2 AgrStatG zu ftihrende Betriebsre-
gister übernommen.
ln das Betriebsregister werden nach § 97 Abs. 2
AgrStatG folgende Hilfs- und Erhebungsmerkmale
aufgenommen:

Name und Anscfirifi der lnhaber oder Leiter der
Betriebe, Telekommunikationsanschlussnummem,
Betriebssitz und die Bezeictrnung für regionale
Zuordnungen,
Art des Betriebes,
Rechtsstellung des Betriebsinhabers,
Landwirtschaftlich genutzte Fläche,
Waldfläche,
Beteiligung an agrarstatistischen Erhebungen,
Datum der Auhahme in das Betriebsregister.

Statistrsches Bundesamt, Fachsere 3, Meth. Grundl. 2OO5
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Bqi Flächenveränderungen gegenllüer 2004 bitte ausflilhn.
Es bt immor dor vorherige oder der nadrbhende Bewirtschafrer (nichl dor Eigent0mar) anzugeben. lhktar Ar

Geamtfläche des Bcülobc 2004

Flächenübemahmo von: BarvltBchafrer)

an: (neuer

Summe der

Gaamtllücho do Beflebet 2006 (muss mit code 265, Abedtnitt 2 obeleingtimmen)

Abechnlü 1: Rechtsfom deo landwirbchaftlichon Bqtrlebet .-
, 
Code , S<{t[Issol- Nr.

t

Kmnnummer
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Abschnitt 2: Anbau auf dem Ackerland nach Fruchtarten und selbstbewirtschaftete
Gesamtfläche des Betriebes 2005 nach HauptnuEungs- und Kulturarten

1ff.- Nr, GrundsäEliche Erläuterungen zum Abschnitt 2

!n diesem Abschnitt sind die Flächen der landwirtschafrlichen Feldfrüchte auf dem Ackerland einschließlich Hoptun,
Grasanbau (zum Abmähen oder Abweiden) sowie Gemüse, Erdbeeren, Blumen und sonstige Gartengewächse im
bldmäßigen Anbau und im Eruerbsgartenbau, auch unter Glas, auszuweisen. Ebenso Ackerflächen mit Obstbäumen,
bei denen das Obst nur die Nebennutzung, Ackerftüchte aber die Hauptnutzung darstellen, sowie Scfrwaz-/Grtlnbrache
und stillgelegte Ad<erflächen im Rahmen des Stilllegungsprogramms.

Die im Rahmen der GAP-Reform ,aus der Produktion genommenen Flächen" werden wie folgt aufueteitt:
Ackerland aus der Prcduktion genommen bitte in Code 24 und 245 eintragen,
Grilnland aus der Produktion genommen bitte in Code 255 eintragen.

illcht zum Ackerland rechnen die Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschafrlichen oder anderen Gründen brachliegen
(siehe auch nk;ht mehr lanüwirtsr/lafrlich genutrte Flächen) sowie die Ackerflächen mit Obstbäumen, bei denen das
Obst die Hauptnutrung darstellt (§ehe Obstantagen).

Bei der selbstbewirtschafieten Gesamtfläche des Betriebes werden zugepachtete Flächen sowie unentgeltlich zur
Bewirtschaftung erhaltenes Land (Dienstland, aufgeteifte Nlmende und deryloichen Flächen) dem Betrieb zugerechnel,
von dem sie bewirtschaftet weden.

Lendurlrtschaftllche Betriebe, die 2005 einen tehrfachantrag gestellt haben, f0llen den Abschnitt 2 elst ab Code
2tl5 aus.

LE.- Nr, Code Erläuterungen zu den einzelnen Fruchtarten, HauptnuEungs- und Kulturarten

2

3

4

5

201

211

301

216

219

217

300

I 221

10 222

11 231

't2 232

Einschließlich Dinkel, wenn nicht gesondert bei Code 211 erfasst.

Nur eintragen, wenn nicht bei Code 201 einbezogen.

Nur eintragen, wenn nicht bei Code 216 einbezogen.

Zu den andercn Hülsenfrilchten zum Ausreifen gehören unter anderem aucfi Speiseerbsen und -bohnen,
W'rcken (auch als Gemenge), Leguminosensamen einschließlich Lupinen zur Kömeqewinnung. Lupinen nur
einbeziehen, wenn nicht bei Code 301 gesondert ausgewiesen.

Mittetfrtihe und späte Speisekartofieln zum Direktvezehr: Wenn sie weiter be- oder verarbeitet rverden sollen,
bitte bei Ccd,e 217 angeben.

lndustrie-, Futter- und Pf,anzkadoffeln: Eine Unterccheidung nach dem Emtezeitpun( fffüh, mittelfrüh und
spät) ist hier nicht erforderlich, einschließlich Verarbeitungskartoffeln für Speisearnecke. Verarbeitungg-
kartofieln filr Speisezwecke nur einbeziehen, urenn nicht bei Code 300 getrennt erfasst.

Nureintragen, wenn nicht bei Code 217 einbezogen.

Nur angeben, wenn nicht bei Code 222 einbezogen.

Zu den anderen Hackfrüchten ohne Samenbau gehören unter anderem auch Futtemöhren, Kohlrüben,
Futter- und Markstammkohl, Topinambur, einschließlich Runkelüben ohne Samenbau. Runkelrtiben nur
einbeziehen, wenn nicht bei Code 221 gesonded ausgewiesen.

Öllein, Flachs zur Körner- und Fasergewinnung.

Zu den anderen Ölfrüchten zählen z.B. Kömersenf und Sojabohnen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
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Abschnltt 2: Anbau auldom Ackerlend naeh Fruchtarten und eelbcöarlrtchaftott
Geoamtflächc deo Betrlebss 2005 nach HauptnuEungo- und Kulturarten
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LE.- Nr, Code Erläuterungen zu den einzelnen Fruchtarten, HauptnuEungs- und Kulturarten

13

14

15

17

16

2y
237

238

223-225

226 -227

227

241

243

Boi Hopfen ist der Alt- und Junghopfen einzubeziehen.

Zu den Heil- und Gewürzpf,anzen zählen unter anderem auch Amika, Baldrian, Johanniskraut, Salbei,

Kamille, ftfftrminze, Spihregerich, Basilikum, Rosmarin, Zitronenmelisse, Dill, Majoran, Thymian u. a.

Zu den anderen Handelsgewächs€n zählen unter anderem auch Zichorie,'Hanl Kanariensaat, Kenaf, Hirse,

Buchweizen, Chinaschilf, Rollrasen.

For Gem{ise, Spargel und Erdbeeren sind nur Flächen des Erwerbsgemüseanbaues nachzuweisen, aucft

wenn sie eingezäunt sind. Siehe auch Code 246. Bei ,unter Glas' (Code 225) sind Gewächshäuser und

Folienzelte/Folientunnel, bei Freilandflächen sind Frühbeete einzubeziehen.

For Blumen und Zierpflanzen sind nur Flächen des Errrerbsgartenbaues nachzuweisen, auch wenn sie

eingezäunt sind. Siehe auch Code 246. Strauden gehören ebenfalls dazu. Bei Freilandflächen sind Frühbeete

einzubeziehen.

Bei ,unter Glas'sind Gerrächshäuser und Folienzelte/Folhntunnel einzubeziehen.

FeldgradGrasanbau auf dem Ackerland zum Abmähen und Abweiden (kein Daueryrünlard).

Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge, zur Grtinfutter-, Silage- oder Heugewinnung
(2.8. Fulterctugon, Wtd<en, Süßlupinen).

Dauer- und Rotationsbrache, sonstige Brache, Wildäcker: Hiezu gehören alle ftir die Erlangung der
Ausgleichszahlungen stillgelegten Flächen (2.8. Mindeststilllegung, frciwillige Stilllegung, ganntierle
Dauefurache), aufdenen keine nachwachsenden Rohstoffe angebautwerden. Stillgelegte Flächen, auf
denen nachwachsende Rohstoffe angebaut weden, sind bei der jeureiligen Frucht- oder Kulturarl (2.8.

Wntemps) einzutragen. AuQeforstete stillgelegte Flächen sind unter Waldflächen (Ne 262), im Rahmen

der Produktionsau§aberente stil§elegte Flächen unter nicht mehr landwirtschaftlich genutrte Flächen (Code

259) anzugeben. Aus der Produktion genornmenes Ackerland bitte ebenfalls hier eintragen.

Nuts- und Hausgärten sind Flächen, auf denen Gartengewächse (Gerntjse und Obst) ftir den e(1enen Bedarf
angebaut werden. Parkanlagen, Rasenflächen und Ziergärten bitte unter Code 2O4 nachrveisen.

Zu den Obstanlagen zähhn Anlagen von Obstbäumen im Ertrag oder nicht im Ertrag und Beerensträucher -

auch mit Unterkulturen - bei denen die Hauptnutrung in der Obstezeugung liegt. Nicht zu den Obstanlagen

zählen Erdbeeren sowie die Obstbäume und -sträucher in Nutz- und Hausgärten.

Zu den Baumschulen gehören die Flächen der Bestände an Obstgehölzen, -unterlagen, Zier- und
Rosengehölzen sowie Forstpflanzen. Nicht zu den Baumschumächen zählen Weihnachtsbaumkulturen und

Schnittrosen. Einzubeziehen sind auch Einschlagflächen in Erde. Lager- bair. Stellflächen aus Beton sind als

.Gebäude- und Hofflächen" unter Code 264 anzugeben.

ln Bayern getrennte Erfassung der Almen.

Zu der bestockten Rebfläche zählen auch die Flächen, die aufgrund von Wiederbepflanzungsrechten zur
Wiederbestockung vorgesehen sind, soweit sie dezeit nicht anderweitig genutzt werden, sowie
Rebschulflächen und Unterlagenschnittgärten. Hier bitte nur ausfüllen, wenn Rebland bewirtschafret wird.

Zu den Waldf,ächen gehören sowohl regelmäßig bewirtschaftete Waldungen - Wirtschaftswald
(2.8. als Hach-, Nieder- oder Plenteruald) - als auch Nichtwirtschafrswald mit geringer nachhaltiger Nutrung
(2.8. Kriippelwald, Waldrieson). Auffostungsflächen im Rahmen mehrjähriger Flächenstilllegungen sind
ebenfalls hier anzugeben.

Unter nicht mehr landwirtschafilich genutzten Flächen sind alle landwittschafllichen Flächen anzugeben, die
aus wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Gründen nicht mehr bewidschafiet uerden und außefialb der
Fruchtfolge liegen.

Zu den sonstigen Flächen zählen unter anderem Wege, Gewässer, Öd- und Unland, unkultivierte
Moorflächen, Gebäude- und Hofilächen, Campingplätze, Park- und Grtinanlagen, Ziergärten sowie
Landschaftselemente (Hed<en o.ä. ).

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005

18

19

20

22

23

24

25

26

21 244

28

246

247

248

252

256

262

259

2U

27

29
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Cod€ ha

Gartenbausämerabq Vermehrungsanbau von Blumenuiebekr und -knollen,
auch unbrGlas

2y

26

2ß

237

238

27J

?21

225

2ß

u7

228

Wechsslim landw.mit tmKulturcn FDibnd

im Fnlland

unbrGlas

Hopfun

Alle andenn Hand€lsgcal,ächsÖ

Tebd(

l'leil- und Gewttzpfleuen

Rtlben und Gräser zur Sanrengewinnung

andenn Gaftan.

Blumon und Zer-
pf,anzen einsclrl.
Jungpf,anzen

@nllse, SparSsl,
Erdbooran einrcfiL
Jungpf,anzon, ohno
Samenbaq ohng
Anbau im HauB- und
Nutsgäilen gorächsen , unbrGlas

!nWbcfisol mit , !n FltilaM

)6€ot:ll.j
o
ü

Kha, Kleegrae, KleaLuzemeGemisch (einscf,/. Kbbtff)E)

Alle andercn Futlep0anzen, auctr ab @menge

239

Luzerne 240

_-_I

241

| .243

Feklgras/Grasanbau auf dern Ad<Brland

Stilllegungsüächen (ohrc narJwacltstrt Rdrsfodlb), Brache
1244.

Aclrorlend hüge!.ril (Surrrrre N1 -2U, 3o0, 301) I 215

Haus- und Nutsgäilen (o/,ne Ziergefton) | 2'ß

Obstanlagen (o/alr Erfuelrrn) 247

Baumsdrulen (üM fontlilto Pdeugeden filr EignM) 248

249

250

I

Daueuiesen

Strpuwiesan und Hutungen

MähvueiJen

Almon

Dauemsiden 251

255

252

Rebland/ Rebiädre 256

Weihnadltsbeumkultur€n, Koöwsiden- u«l
Pappelanlagen (cußerhelb des Wa6es) 257

tendwfilrchalülch gonu6 Ftec|m LO gumne ?$i- 257) 258

Weldflächen 262

Nidrt mehr landwirbchafrich genutdo Flächen 259

Selbatbarlrtschaftete Geumtfläche (Sumrne 28 - 2U)

2U

265

C'ebäude und Hofllädren, sonstigo Flächon

Statistisches Fachsede 3, Meth. Grundl. 2005
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Abschnitt 3: Flächenstilllegung (Stilllegungsflächen)

Iff.- Nr, GrundsäEliche Erläuterungen zum Abschnitt 3

Fläcfrenstilllegung zur Erlangung der Ausgleichszahlung, der Produktpnsaufuaberente (FELEG) oder der Beihilfu nach

den Agrarumriveltprogrammen der Länder, ohne aus der Produktion genommene Acker- und Dauergrlinllächen.

Lü.- Nr Code Erläuterungen zu den Stilllegungsflächen

2 Stilllegungsf,ächen (Bnche) ohne nachwachsende Rohstofie (konjunkturelle Flächenstilllegung), ftlr db ein

Zahlungsanspruch geltend gemacht wird. Ohne Flächen, die unter Code 270 angegeben sind und auf die
Stilll€gungsverpfl ichtungen angerechnet urerden.
-Bitte gleichzeitig bei Abschnitt 2, Code 244 angeben.-

Stilllegungsltächen mil nachwachsenden Rohstoffen (konjunktwelb Fl&henstiillegung), flir die ein

Zahlungsanspruch geltend gemacht wird. -Bitte gbichzeilig bei den jereiligen Fruchtailen des Ackedandes
und der Dauerkulturen angeben (2.8. Ab*hnitt2, Cdo 229).-

Sonstige stillgelegte Flächen sind stillgelegte Flächen irn Rahmen derAgrarumweltprogramme der Länder
sowb stillgelegte bav. erstrnalig aufgeforstete Flächen im Rahmen der Produktionsaufuaberente (FEIEG)
oder zum Bezug einer landwirtschaftlichen Altersrente. -Bitte gleichzeitig bei Abschnitt 2, Cod€ 24,259
oder 262 angeben.-

3

Abschnitt4: Eigentums-undPachtverftältnisse

4

268

269

270

Ltu.- Nr. Grundsätzliche Erläuterungen zum Abschnitt 4

Die Angaben über die Eigentums- und Pachtverhältnisse beziehen sich auf die landwittschaftlich genutrte Fläc,}l.e (nur

bewift haflete tF) und nicht auf die Gesamtfläche des Betriebes (Bofiebsfläctp) zum Erh€bungszBitpunkt.

Db selbstbewirtschaftete LF bt dc wichtigste Gliederun$- und Bezugsgröße. Code 701 muss mit der entsprechenden
FHche im Abschnitt 2, Code 258 übereinstimnen.

Lft.- Nr. Code Erläuterungen zu den Eigentums- und Pachtverhältnissen

2 702,703 Gepachtete landwirtschaftlich genuElte Flächen, die vom Betrieb gegen Entgelt zur Nutzung übemomrnen

zählt auch gepachtete LF, die vorübergehend stillgelegt bt. Die Pachtfläche urnfasst die LF aus
Einzelgrundstüd<en und geschlossenen Hofpachten von Familienangehör§en (M 702) und anderen

Verpächtem (W 703).

Eigene selbstbeurirtschafiete LF so weit sie sich im Eigentum des Betriebsinhabers befinden oder Flächen,

die vom Betriebsinhaber als Nutrnießor oder Erbpächter bewirtschafiet werden. Nicüt dazu gehören
gepachtete oder verpachtete Flächen und unentgeltlich erhaltene oder abgegebene Flächen.

Die eigene LF setrt sich zusammen aus ,eigener selbstbewirtschafieter LF Ge 705),,eigener
verpachtetor L? (Cde 706) sowie,eigener unentgeltlich zur Bewirtschafrung abgegebenetLF" (@e 70O.

Abschnitt 5: Pachtflächen und Pachtentgelte

3 705

7084

Lff.- Nr, Co<le Erläuterungen zu den Pachtllächen und Pachtentgelten

2

3

709,
711,7 12,
715,716,
731 usw.

727,728,
729,730

713,714,
717 ,7 18

usw

Die von anderen Verpächtem (Code 703) gepachtete LF ist nach Code 7@ zu 0bedragen und voltstäntlig auf

. die Einzelgrundstücke nach Art ihrer Nutzung (Codes 711 , 715, 719, 723 und 727) und

. die gepachtete LF innerhalb einer geschlossenen Hohacht (-/31)

aufzuteilen.
Zu allen eingetragenen Pachtf,ächen ist die Höhe der dezeitigen Jahrespacht insgesamt tn vollen EUR
anzugeben (nicht je ha); dabri sind der Geldbetrag, der Wert der Naturalpacht und sonstige Leistungen
zusammenzuzählen. Teilbeträge der Jahrespacht, die niQht ftlr die Flächennutrung, sondem für andere
Nutzungsgegenstände oder Rechte (2.8. Gebäude, lnventar, Milch- und Zuckenübonkontingentq gezahlt
wurden, sind von dem Gesamtbetrag der Jahrespacht in EUR - ggf. nach Schätzungen - abzuziehen.

Bei der,sonstigen LF" sind gemischte Pachtungen, ftir die Pachtentgelte nicht getrennt angegebcn werden

können, z. B. von Acker- und Dauergrunland, einzubeziehen. Baumschul- und Gewächshausflächen zählen

ebenfalls dazu.

Bei Erstpachtung und Pachtpreisänderung tn den letzten a ,ei Jahren sind von den unter den Codes 711,

715,719,723und727angegebenenPachtllächen,d€jenigenanzugeben,dieseitdeml Mai 2003erstmals
von diesem Betrieb als Pachtland bewirtschaftet werden oder für die de. Pachtpreis nach dem 1. Mai 2003
geändert worden ist. Bei den Codes handelt es sch um Darunterpositionen von den Codes 711,712,715,
716 usw.

Zur geschlossenen Hofpacht rechnen Pachtungen mit Gebäuden. Einzutragen sind jedoch nur die gepachtete
LF und der dafur entrichtete Pachtpreis

Statistrsches Bundesamt, Fachserle Meth Grundl. 2005
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Elb""hnitt3r Flächenotillhgung(Stilltegungsflächen)

Elb""frnffil, Elgentume-undPachtverträltnlsse

ADschnltt 5: Pachtflächen und Pachtcn$elb

CodE

Codq

ha

ha

a

Stiuagung!fradt€n ohro nächürädr8sfi& Rotstofü I 268

Stllllegungsf,äclun mft nadn*adrcenden Roh$fr n [ 26e

Sonst§e atil§elqte Häcfien | 2t0

Stilgobgtä Fläd6n hsgesamt (Summe 2N - 270) | 267

Landwlßdrdlkü gensEte Fläche fifl des Betiebo3
(0bennhnnn aus Eilnbwlg§eil Wrnufuurp Absdlnifr 1 W 258)

I
I

I
701

von Vemandbn und Veecfi$agerbn d€s Botri€bcinhaber§ - | 7M

von anderen Verpächtam (nuss mitT0g 0ünßingimrcn)

lurcnEelüldr 
zur Bervißchafiung erhaltene LF

abzUglidr 703

l7M

gepaclr
teto t"F

Elgone selbe{bewißchaftot€ LF 705
I

I 
unon@ltlidr zur Bewiilsdrafiu4g abgegebene LF

wDacübbLF + 706
Izuz0glicrr

+ 707
I

Eigone LF 708
I

gopadlteEFläche

Code he

«terzeitip Jahrespadt

God€ volle Eurc

fllr Fläcfie

709
Von .anderEn Velpädrtem' gepachtgb LF
(0ärlnr,hnzc,n ausTül)

I

I
71 0

I
71 2

716

720

721 
1

Ad<edand I

(ctulEunb,tfuffiF,) t Ztt

Dsucrg]{lnland I 715

Rebland, Reüfiächen

,sondige 
tf

Obstanlagen

723

r11

| 727

gspechbt€
Elnzelgrundst{hke
insgesamt

728 
i

714

718 
|
I

722

I
728

darunto,:
innerhalb der
büden ml Jahm
ersünab gepech-
tets Fläcfien und
Flächen mit
Pleisänderungen

londige LF

DaueEr0nland

Rebland, Rebllächen

Obstanlagen

713

729

717

725

721

Ad(edend
(olne Unteryla§äclß)

73t)

731
I

Gepachbte LF innerfialb 6iner
geschloBsenen Hotsacfit

I

l 732

Statistisches Bundesamt, Fachsede 3, Meth. Grundl. 2005
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Abschnitt : 6 Viehbestände arn 3. Mai 2005

1ts. Nr. Grundsätzliche Erläuterungen zum Abschnitt 6

Die Erhebung der Viehbestände erfolgt zum Stichtag 3. Mai 2005. Betriebe, die zurn Stichtag die Viehhaltung

vorilbergehend oder vollständig eingestellt oder nie Vieh gehalten haben, müssen das enbprechende Kreuz bei Code
199 setzen.

Bei der Efiebung der Viehbestände sind folgende Grundsätze zu beachten:

r Gemelnsam gehaltenes Meh: Bei gemeinsam gehaltenem Vieh bzur. untergebrachtem Vieh (2.8. in Gemein-
scäal?sDefneDen, Betriebsgomeinshaflen, Ezeugargemeinschaften usw.) wird im Erhebungsvordruck der
Vßhb€stand nicht fllr den einzelnen Viehhalter, sondem als eine Einheit nur auf einem Vordruck nachgewiesen.

o Verkauftes Vleh: Am Stichtag noch beim Mehhalter stehendes, bereits verkauftes Vieh ist mitruzählen.

r Schlachüiem: Sie sind auch dann mitruzählen, wenn sie noch am Stichtag oder in den nächsten Tagen
geschlachtet werden solbn.

o YVanderschafherden sind grundsätzlich am Betriebssitz des Eigentümers anzugeben.

o Pemionsvleh: Am Stichtag im Betrieb zur Ftltterung oder Pflege befindliches Vreh ist im Erhebungsvordruck
au2unehmen.

o Abweeendee Vleh: tun Stichtag nur vorübergehend abwesendes Vieh ist mitruzählen.

r Nlcht eluubezlehen sind Tiere:

o die sich nur vorübergehend im Betrieb aufhalten (2.8. zum Decken)

o die in einem fremden Betrieb in Weide.oder sonstiger Versorgungspension stehen.

1fl. Nr. Code Erläuterungen zu den einzelnen Meharten

2

3

4

5

6

106

117

120

Bei Pferden sind auch Ponys (unfer 148 cm Stod<maß) und Kleinpferde einzubeziehen.

Ammen- und Mutterkühe sind Ktihe, die nicht gemolken rverden und deren Milch ausschließlich von
Saugkälbem verbraucht wird.

Bei den SchaEn unter einem Jahr sind auch Lämmer einzubeziehen.

7

8

I

121 Weibliche Schafe zur Zucht schließen auch Jährlinge ein.

12*129 Schweine werden nach Gewichtsklassen erhoben. Eßata,veis€ kann das Alter der Tiere herangezogen werden.
AnhaltspunKe dafür geben folgende Faustzahlen wieder:

Code Mehbestand Lebendgewicht
von ... bb unter... kg

Alter in Monalen

125 Ferkel (Saugrfe tuel, Absadetuel) unter 20 bisc:,.2%
126 Jungschweine (Ab*Efetuel, Läufer) 20 bis 50 q.21Abis4

127 Mastschweine 50 bis 80 ca.4 bis 6

128 Mastschweine 80 bis 110 ca. 6 bis 7

'129 Masbchrveine 110 und mehr ober 7

127-129 Zu den Mastschweinen gehören auch ausgemerzte Zuchttiere.

130-134 Einschließlich der hierf0r bestimmten Jungschweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht.

13+139 Trut-, Perl- und Zwerghühner werden hier nicht erfasst.

Bel einer nur vortibergehenden Stallräumung, dle nicht länger als 6 Wochan zurtickllegt ist der Betand
wie vor der Stallräumung anzugoben.

137 Eingeschlossen sind die hiefür bestimmten Küken.

138 Eingeschlossen sind die hierfür bestimmten K0ken und Schlachthähne.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

l0
11

-150-



Abecfintrtt 6; Vlehbe*ändo am 3. Mal 200t

iKälber untor 6 [ionats
l(tu,ntorzn@
iLeäerüesidrt) 1A7

Monate bi3
t Jaftr at

- männlidre
Jungioder

I

I

108

109

o!,E
E

$tiblidrE
lungfinder

inino", t ut"
iuntor 2 Jahn alt

I - männlidt

- *Eiblicfi' zum Scfrlecfibn

- vueM$e Nutr-
und Zuchttbra

Rinder 2 Jahp u. älter
I - au["n und ocfisen
I

i - so,t""mar""n
I

1 - Ntiz- und
, Zudttfäreen

1 - Mildlküho

-. Ammen- und
Mutbltohe

- Sehhctrt- und
Masü((Ihe

Rinder insgesarnt
(Sunne 107 - 114)

Schab unbr
I Jehr elt

Schah I Jahr und älter

- woibllcfie SdraE
zur Zucht

101

2

113

111

,15

116

117

118

11S

E

't20

- Schafrödre
(zurArch$

- Hammel und
0brige Schab

Sc-haf€ insgesamt
(Summe 120- 123)

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundt. 2005

c6to
U,

121

122

123

Kffnoums

Gem€rnde-Kenu!frgr

7
WennX, urcitsrrmftFalls vorüb€rgehend kcln Vph gofialten wlld, bitb ankreuzen.

Falls dh Viehhdtung voltstäIdt, €lrEEstom od6r nio viah g$ralten wurda, trilh ankreuren,

Code

1m

ArEahl

urdar2O kg 125ffide lnagosamt 106

Zlbis
f0 kg

r26

127

128.

129
- 110 kg urtd mthr

Lsben@outicht

- flIbbunter
80 re.Labend-, galriclü

- 80 bis uhbrf l0 kg
l-obendgsnidlt

EberzurZudtt 130

13r

ßa

133

134

- JunEsauenzum
1. raal b*trflig

- ailbr8
üedlüEe Saun

- Jungsauen nodr
nidfi trächtfi

- an&lo nicfitbädr.
tige §arcn

oE
EE(,
U'

135125- 131)
insgGamt

Jdr urd äter 138

137unH%Jahr

139
insg€semt

136- 138)

1«)lnqesemt
o
CDE'
oo
6o
ED

otoo

143

'141

142

I

iEnten insgesanil

insge3amt

Sonstigos Gofralgel
insgesemt
(Sumrp 140- 112t124

- 151-
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Abschnitt 7: Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft im Jahreszeitraum Mai 2004 bis April 2005

Glllle (Fl0ssgmist, auch Schwemm- oder Trcibmisf) ist ein Gemisch aus Kot und Harnausscheidungen von Nutztieren,

auch vermischt mit Wasser.
Feetmlst ist Kot mit oder ohne Einstrsu von Nutztieren.
Jauche ist Ham von Nutrtieren, der in der Regel zusammen mil Festmist anfällt.

Lagp*apazltät ist der vorhandene und genutzte Lagerraum in dafür vorgesehenen Behältem, Gruben, Lagunen usw.,
souohl im Stallbereich als auch außerhalb. Gemietete/gepachtete Kapazitäten sind eingeschlossen. Zu berticksichtigen
sind nur Gtlllekanäle und -keller in denen die Gülle über einen längeren Zeitraum (mehr als 3 Wochen) gelagert werden
kann. Werden Gtlllo und Jauche gemeinsam gelagert, ist die Kapazität bei Gtllle anzugeb€n. Treibmist- oder Spülkanäle
gelten nicht als Lageöehälter.

Lü.- Nr, Grundsätsliche Erläuterungen zurn Abschnitt 7

L6.- Nr, Code Erläuterungen zum Wrtschaftsdonger

Lagerkapazitäten im Stallbereich befinden sich unter Lieg+, Lauffächen, Futtertisch usw.

Hier sind auch die Lagerfomen einzubeziehen, die nicht mit den daruntef-Positionon identisch sind, z.B. :

Schueinegülle ohne Schwimmschicht.

Festabdeckungen von Außenlagem erfolgen i.d.R. mittels Überdachungen, Zelten oder Schwimmfolien.

Granulate (Subsfanzen in fester, kömiger Form) oder auch Strohhäcksel können im Außenlager für die
Abdedung zum Einsatz kommen.

Eine natürliche Schwimmdecke bildet sich auforund des in der G0ll€ enthaltenen Feststoffanteils an der
Oberf,äche des Lagers.

Der Berechnung der Lagerkapazität in vollen Monaten ist der während der Stallhaltungsperiode übliche
Durchschnittsbestand an Tieren zugrunde zu legen.

Grundflächen von Stallungen, die glerchzeilig als Lagerflächen für Festmist dienen (2.8. Ttetstall) sind nicftt zu

berüd<sichtBen.

Abschniü 8: Ökologtscher Landbau

2

3

791

792

793

794

795

740,741

4

5

6

7

L6.- Nr. Code Erläuterungen zum ökologischen Landbau

750

2 751

3 752

4 753-757

Werden im landwirtschafilichen Betrieb pllanzliche und/oder tierische Ezeugnisse nach den Grundsätren der
Verordnung (EWG) Nt. 2092191 oder nachfolgender Rechtsvorschriften über den ökologschen Landbau und

die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschafrlichen Ezeugnisse und Lebensmittel produziert und

unterliegt der Betrieb einem obligatorischen Kontrollverfahren seitens einer staatlich zugelassenen
Kontrollstelle, dann ist Code 750 mit ja'zu beantworten. Ber Beantwortung von Code 750 mit ja" sind
Eintragungen bei Code 751 und/oder 752 sowie bei den Codes 753 bis 757 erforderlich.

lst auf der gesamten oder auf Teilen der landwirtschaftlich genutäen Fläche des Betfiebes die Umstellung auf
ökologischen Landbau abgeschlossen und dürfen die pllanzlichen Ezeugnisse als ökologische Ezeugnisse
gekennzeichnet werden, dann ist diese Fläche unter Code 751 einzutragen. ln Umstellung befindliche
Flächen sind unter Code 752 einzutragen.

Befinden sich die gesamte Fläche oder Teilflächen des landwirtschaftlichen Betnebes in Umstellung, dann
sind diese unter Code 752 anzugeben. Der Umstellungszeitraum beträgt alei Jahrc vor der Aussaat bil.
Pflanzung bei ein- oder überjährigen Kulturen und drei Jahre vor der Emte bei mehriährigen Kulturen. ln
dieser Zeit dürfen die auf diesen Flächen produzierten landwirtschaftlichen Ezeugnisse nicht als Ökoprodukt
vermarktet werden

Werden im landwrtschafrlichen Betrieb eine oder mehGre Tierarten in die ökologische Wirtschafrsweise
einbezogen, sind die entsprechenden Codes 753 bis 757 mit ja" anzukreuzen. Belindet sich die Tierhaltung
in Umstellung, gilt diese aufgrund der kuzen Umstellungszeiten ebenfalls als bereits umgestellt.

Statrstrsches Bundesamt, Fachsene 3, Meth. Grundl. 2005

- 1.52 -

1



Abachnitt 7: Wlrtschaftsdllnger tlerlecher Herkunft lm Jahrcszeibaum )tal2l0/i/- bis Apdl 2(X)5

AbochnlttS: ötotogisctrcrLandbau

Kffnnumrer

Statistisches Bundesamt, Fachselie 3, Meth. Grundl. 2005
Gmrnde-Kgnefl€r

i
Code

2it 1 nein

Obctnahmg von Gü[o (fla$rgrlrE{
bt Golle äus enderEn Bebioben obernommEn urd auf celb€tb4riilrdtdeten
Flächen dk eos B6tlbb6 au&ebracht wprden? l 7?3

2la
Wsnn,nein', reltsr mit 730

I nelnG{tlle (FrossEmrsl,
lsl irn Botfieb betiab!€iJgne Gtille angefallen?

I

I

7v

21 oein,"Elct botriebceigen€ G0lle auf eelbetbenlrtschafieton Fledlon dso Boüiobss
eu$obraüt uorden?

I

t
733

2p 1 nein
let betrlebseigene G0lh abgegeb€n oder andemeitig enbolgrt uorden? I

I 736Abgab an arcclep Bet,riüp &r m db CfllßlüErsp,)(2.8.

mr

mr

ml

ml

mr

lnt

mit Festabded<uq @uü, Zelt&r ilwinntolb)

791

792

793

795

durcNr Granulat, S:tohhäd<sel uÄ. I 7A

| 737
, 
in$osamt (Sunfl7ß 791,792)

mit nattlr{icher Sdmimmded<e

im Stallbercidt

im Außenlager insgesamt

Lagerkapazitlt
des Beüiebos
fllr Gillle darunbr:

volh Monate
Für wie viele Monate der Stsllhsltung 'st die tageftapazität filr G0lle ohne
drischonzeitliche Aufr tingen ausreichend?

I

738

ie 2

Wenn Jrein', rsiter rü Abechnifi I
1 nein

Sild im B€fieb Feeünist und Jauche ang*llen?
I 739

Ftlr wie viele Monate cbr Stallhaltungcperiode Et db LagetkaFzität ohno
zvbchnzBiüicheo Auötfupen auspichend?

Festnbt (befest&ß. D unfilefre) volle ilonah7&

volb l/bfiab| 741Jaudtc

jai :1 neinl r2
Ur€nn Join', reiler mil Ab*finitt 9

Unbrliogt lhr Botrieb dcm Kontrcllverfahon nach derVeodnung (EL'IG)
Nr. 2092191 zum ökologischen Landbau?

Cods

7g)

rce I

he aI
Wb vble Hekter landuvirEcrtaftlidl gsnufrr Fläcfis sird bereits umgesEllt? 751
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Abschnitt: 9 Mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeitskräfte im Jahreszoitraum
Mai2004 bis April 2005 (Einzelunternehmen)

Lfi. Nr Grundsätzliche Erläuterungen zurn Abschniü 9

Zu den mit betrieblichen Arbeiten beschäfrigten Familienarbeitskräften gehören der Betriebsinhaber, sein Ehegatte und

seine Verwandten und Verschwägerten, die ununterbrochen oder zeitweise auf dem Betrieb leben oder ihre Velpf,egung
überwiogend vom Betrieb erhalten.

Nlcht dazu gehören
. mil betrieblichen Arbeiten beschäf,igte Veruandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die außerhalb des

Betrbbes leben und
o Beschäft(Jte in Personengemeinschafien, gesellschafien und juristisdten Personen.

Diese Personen sind in Abachniü l0 anzugeben.
UYelbdrln nlcht zu berücksichtigen sind Aöeilskräto eines rechtlich s€lbständpen, nichtlandwittschaftlichen Gewerbe
betrbbe§, die Arbeitskräfre von Lohnuntemehmen, Maschinenringen sowie Arbeitskräfre, db nicht mit der Produktion von
land- und fomturiftschafrlichen sowis wein- oder gartenbaulichen Ezeugnissen befasst sind.

Bei mehr als 6 Farnilienarteitskräften venvenden Sie zum Ausftlllen bitte zusätrlidr Einen Ergänzungsvoldruck. Dieeen

erhalten Sie im Statistischen Landesamt.
Ftlr die Beantwortung der im Abschnitt 9 mit einem F gekennzeichneten Fragen wird auf Wunsch ein Einzelpercon-
Erhebungsvodruck (PS) ausgehändigt.
Angaben zum außerbetrieblichen Einkommen (Code 821) öienen mit zur Unterscheidung von Hauph und

NebenenryerbsMrieben. Mehrfachankreuzungen bei den Quellen des außerbetriebli:hen Einkommens (Codes 814 uN
819) sind möglich.

Lfd. Nr Gode Erläuterungen zu einzelnen lt/brkmalen

28/JI Für den Betriebsinhaber (001) und seinen Ehegatten (N2) sind die Signiezifern bereits vorgetragen" Hat der
Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist die Spalte 002 fteizulassen. Sie «larf nicht fOr die Eintragung eines
anderen Familbnmitgliedes venuendet u,€rden. Ab der dritten Person ist die Bezeichnung des
Verwandtschaftsgrades zum Betriebsinhaber und die Signiezifier einzutragen. Die Signiezifür braucht nicht

mit der laufenden Nummer der Person äb€rein zu stimrnen.

Bsp.: Der Betriebsinhaber hat aloi Söhne, die mit Mrieblichen Aöeiten beschäf,igt sind. Diose sind in den
Spalten mit den laufenden Nummern ab 003 einzutragen. Ab Verwandtschaisgrad bt jeneils der Text .Sohn'
und als Signbzifier jeweils die.3'zu vemenden.

Zur betrieblichen Tät§keil (ohne Haushalt) zählen alle A.beiten ftir den landwidschatlichen B€trieb, z.B.
Feld-, Hof-, Stallarbeiten, Melken, Afteiten im Wald des Betriebes, Transport lan<lwirtschafrlicher Produkte und

Bedarfsezeugnisse, Betriebsführung einschließlich Buchftlhrung. Anzukreuzen ist fllrleden Bescfiäftigton elne
der ltinf Arbeitszeilgruppen: "vollbescfiäf,(f , .UbeMi€gend beschäftigf, .teilweise beschäftigf, .gering
beschäfrigrf oder,fallureße beschäf,igf. Um eine Einordnung in eine ArbeiBzeitgruppo zu erleicfitem, ist zur
Orientierung in der nachfolgenden tJbersicht sonohl die Anzahl der Arbeibstunden je Woche als auch die
Anzahl der Vollarbeitstage je Jahr vorgegeben.

Wochenstunden JahresvollaöeiBtage

vollbeschäftigt 42 und mehr 240 und mehr

ilberwiegend beschäft igt 31 bis unter 42 180 bis unter 240

teiircise beschäfiigt 21 bis unter 31 120 bis unter 180

gering beschäfrigt l1 bis unter 21 60 bis unt€r 120

tallueise beschäfligt unter 1 1 unter 60

Bsp.: Eine Arbeitskrafi arbeitet durchschnittlich an 6 Tagen der Woche jeweils 4 Stunden (6 Ad,eitsta§r-.

x 4 Stunden = 24 StundenlWoche). Somit wird diese Person bei "teihrcise beschäfrigt' eingeordnet. ln
Jahresvollarbeitstagen ausgedrtickt sind das 144 Tage (21 Stundenlwoche : I Stunden = 3 Tegp x 4 Wxhen x
12 Monato), was zur Einordnung in die selbe Arbeitszeitgruppe firhrt.

Hiezu zählen alle auf Eniwrb ausgerichteten Tätigkeilen außertalb des landwirtschafrlichen Betriebes (2.8.

Gastwirt*hafi, Metrgoni, lndustrie, Hadel Haüwed<), im öffentlichen Dionst, in einem fremden Forstbetrieb,
als Selbständiger oder fieiberuflich Tätiger. Nachbarschafishilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben zählt
nicht zur anderen Er$erbstätigkeit.

Sind Stunden bei Code 838 eingetragen, so sind auch Code 814 und entsprechend Code 821 anzukreuzen.

Sonstige außerbetriebliche Einkommensquellen können sein: Einkommen durch Landabgaberente und
Produktionsaufgaberente, Pensionen, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe, Einkommen aus Vemietungen,
Kapitalvermögen, Verpachtungen von Milchquoten oder Einkünfte aus Zuckerrübenaktien.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundt. 2005

3 831€35

4 838

5 81/t

6 819

a

a

1 Arbeitstag umfasst mindestens
8 Arbeibstunden

Urlaub und Krankheit gelten als
Aöeilszeit

-754-



E lo."nn* g, tit betftbfiehen fubefrsn beochäfrlgta Femillonarbolqkräfte lm Jahrsszelhaum
Itai 200{ bie Apdl 2005 (Eirzetuntemehmen}

VemarMallr der§chue4F si:tffi 8"
verhältnb &r besch€I$ten famllhneige.
hüigon tldushaltrmiQlldet zurir BAriö+
inlrabcr -

Simiorzfrr
KindBr (euÖfi §tcf-, §dtwbger-,
Pf,eg, @WXi*n.....'...........,.'. = !Enksl.......-.,.... .........={
E[em, Süriegerst&rt......,-.......,"*r.= S
,&o8ältBm ....,.,. ;. -....,.....".-...", -,:,., 'l 6Sonstige ..................12

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grund1.2005

801 2

Ehogettä

Kennrufimä

_ G9f,-BnGKdrlzlflor

-755-

Sofriebs-
inhabsr

818

lJd' Nr.derFetsm - 
'

Qods 001 aü2 ffi, u}(

'[ t t i ,t 1

ItÜob[at

8UG€ücftloct(
, rnännlidr

2 ? 2 :I t
Geturk{ahr t 8O4

Werbt Betriobslsibr? l8e I 1 1 1 1 ,

t 1 1 1 i 1

I 1 1 I 'l

1 1 1 t 1 I

I 1 1 1 t t

1 I 1 I I t

0berwisgsüd b*{*tält$ I
(3l bistn.br&Sü.) [ 632

----"-T--
im Hauehaü dos BetrbbEinhabee I

.(Arzahldrltsturt*in) , 837,l
in andopr EmsrüBtätigkoü

(AttuhldrltSlutrtn)

I

I
t

I

I
T

I

83r

833

834

635

E38

uollberdttfrigf

ifizguttunurdmül

durcüF
schni[-
lich ge-
bisHc
Stundort
io Wocho

prittgb€drt@[
,(1l bismter2t &d.)

falhßiso besdrtflig[
(urüet1lyryr)

ftr
diessn
B€tiöb
(dür.
Houg
hü)

bih,€iB6 loschäf,hf
, (21 bß unterSl $M.l

1 1 1 t t 1E
Quellen dee
außoüetriebllclren
Elnkqnmens

anderu Emo6otätlgkalt t 814

I

Ilsonstisa Qucllan 819 I I I I I t

Bsi außoüetrieblldom Einkomrn8n (ein§,,rtleßllch tWrgqA von Botrbbsinhaber
unüoder Ehegatb: I

Codo

I

Wdches Jahne-lGüoeinkomrnen von
B€triebinhab€r und/oder Ehegatb
zussmmon war scfiätrungsw€iso hÖhefl

aug außeöetdeblichen Quelbn
821

odcr:

laus dem landwiftcchaltlidren Behbb 
I

1

I 2

Agrüüulücfr.öt 9aE(S)

:,

I
,..06

!

t I f Ir

[,

t

tr r



Abschnitt : l0 Ständig und nicht ständig mit betrieblichen Arbeiten Beschäftigte von ltlai 2004
bis April2005

LE. Nr, Grundsätsliche Erläuterungen zum Abschniü 10

Dazu zählen Pesonen, die
. mit dem Betriebsinhaber eines Einzeluntemehmens verwandt oder verschwäged sind, aber außerhalb des Betriebes

. leben,
r in Personengemeinschafren, gesellschafren und juristischen Personen beschäftigt sind oder waren.

Ohne Betriebsinhaber, Ehegatte und deren mit betrieblichen Aröeiten beschäftigten Familienangehörigen, die im Ab,
schnitt 9 nachgewiesen uYerden.

Ständlg Beschäftlgte sind Pesonen mil einem unbeftisteten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen
Aöeitsvertrag.

Nlcht ctändig Beechäftlgüe (etnschlie&ich Saisonaröeitskrälle) sind Personen mil einem befristeten, auf weniger als
drei Monate, abgeschlossenen Aöeitsvertrag.

Nlcht zu beillckslchtigen slnd Arbeitskräfre eines rechtlich selbständigen, nichtlandwirtschaftlichen Geweöebetriebes,
dio Aöeitskräfre von Lohnuntemehmen, Maschinenringen sowie Arbeitskräfte, die nicht mit der Prcduktion von land- und
bptwirtschaftlichen sorie uein- oder gadenbaulichen Ezeugnissen befasst sind (2.8. Vefuäuferinnen in einem Gaften-
baubetrieb, Vetuaußf ahrcr, Betriebsh andwe tuer).

Bei mehr als 6 Aöeitskräften verwenden Sie zum Ausfüllen bitte zusätrlich den Ergänzungsvordruck E. Diesen erhalten
sie im Stratistischen Landesamt.

Lfd. Nr. Code Erläuterungen zu einzelnen Merkmalen

Die ausgeübte Tätbkeit kann z.B. sein: Gesellschafrer/Mitinhaber, Verwaller, Schlepperfahrer, Gärtner,
Auszubildender, Praktikant usw.

Einzelunternehmen geben nur eine Person im Abschnitt 9 oder 10. I als Betriebsleiler an.
Personengemeinschafren, gesellscfiaflen und juristische Perconen können mehrere Betriebsleiter angeben.

Zur betrieblichen Tätigkeit (ahne Haushalt) zählen alle Arbeiten ftir den landwirtschafrlichen Betrieb, z.B.
Feld-, Hof-, Stallaröeiten, Melken, Arbeiten im Wald des Betriebes, Transport landwirtschattlicher Produkte und
Bedarfsezeugnisse, Betriebsführung einschließlich Buchf0hrung. Anzukreuzen ist für jeden Beschäftigten eim
derfünf Aöeitszei§ruppen: ,vollbeschäftigf, ,überwiegend beschäfrigf,.teilueise beschäftigf, .gering
beschäfiig[" oder "falhrcise beschäftigt'. Um eine Einordnung in eine Arbeitszeitgruppe zu erleichtem, ist zur
Orientierung in der nachfolgenden Übersicht sorrohl die Anzahl der Aöeitsstunden je Woche als auch db
Anzahl der Vollarbeitstage je Jahr voqegeben.

Wochenstunden Jahrcsvollarbeitstage

vollbeschäftigt 40 und mehr 230 und mehr

überwiegend beschäft igt 30 bis unter 40 173 bis unter 230

teitlveise beschäfiigt 20 bis unter 30 1 1 5 bis unter 173

gering beschäftigt 10 bis unter 20 58 bis unter 1 15

fallrveise beschäftigt unter 10 unter 58

Bsp.: Eine Arbeitskrafl arbeitet durchschnittlich an 6 Tagen der Woche jeweils 4 Stunden (6 Atueitstage x
4 Studen = 24 Stunden/Wuhe). Somit wird diese Person bei ,teilweise beschäftigt'eingeodnet. ln
Jahresvollarbeitstagen ausgedrtickt sind das 144 Tage (24 Studen/Vlxhe : I Stunden = 3 Taga x l Wuhen x
12 ttonate), was zur Einordnung in die selbe Aöeitszeitgruppe führt.

91 1 Für jede Person ist ihre Stellung innerhalb des landwirtschanfichen Betriebes anzugeben.

9191922 Bei stundenweise geleisteter Arbeitszeit gelten 8 Arbeitssturden als 1 voller Arbeitstag.
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l-ft1. Nr Code

Abschnitt : 1'l Berufshlldumüdes Betniebsieiters

Erläutenrngen eun tsenrfsbildung

1 640646 Es ist nur die höchsts abgeschlossene Beru'l§biidung anzugeben.
Zur landwirtschaftlichen Berubbildung gehört ebenfalls die Berußbildung im Bereich Gartenbau, Weinbau,
Forstwirtschaft, l',lutztierhaltung, Fischerei, landwirtschatliche Technologie sowie ländliche l-lauswirtschaft.

Abschnitt : {2 Einkommenskombinationen

Lfd. Nr, Grundsätsliche Erläuterungen zum Abschnitt 12

Dieser Abschnitt dient der lnformationsgewinnung alber yveilere Erwerbstätigkeiten und Einkommensquellen, die über die
eigentlichen landwirtschafllichen Tätigkeiten hinaus ausgeübt werden und die wirtschaftliche Auswirkungen auf den

Betrieb haben. Diese weiteren Enrwrbstätigkeiten werden mit Hilb der vofiandenen Betriebsmittel des landwirtschaft-
lichen Betriebes (Grutd und Baden, Gebäude, Ma*hinen) oder mit im landwirtschaftlichen Betrieb ezeugten Produkten
ezielt. Hiezu zählt z.B. die Weinezeugung als Teil des Weinbaus, die Arbeit in Maschinenringen oder die Betreuung und

Beherbergung von Touristen. illehrfachnennungen sind möglich.

Lft. Nr Code Erläuterungen zu den einzelnen Einkommenskombinationen

2 780

3 785

4 7E6

5 787

Abschnitt: 13

Zu den sonstigen Freizeitaktivitäten zählt z.B. Pensionsphrdehaltung in Verbindung mit Reibport.

Die Ezeugung von erneuerbaren Energien kann z.B. durch Windkrafianlagen, Biogasanlagen,

Strohverbrennung, Verkauf von Energieträgern wie Holzhackschnitzel, Brennholz usw. erfo§en.

Zu den vertraglichen Arbeiten zählen z.B. der Transport, die Landschafispflege, Kommunalarbeiten und die
Mitarbeit in Maschinenringen.

Zu den sonstigon Einkommenskombinationen zählt z.B. die Peläiezucht, PensionspErdehaltung
ausschließlich zur Unterbringung von Pferden

Beihilfen für Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumea

Lts. Nr, Grundsätzlich6 Erläuterungen zum Abschnitt 13

Gemeint sind einzelbetriebliche lnvestitionsftlderungen für ausgewählte Maßnahmen nach Artikel 4, 8, 29-32, 33 der
Verordnung 1257199,Verordnung Uber die Förderung der Enfwicklung des ländlichen Raumes durc-lr den Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefond für die Landwifischaf,' (F3GFL), die dem Betrieb in den letzten fünf Jahren bewilligt
mrrden.

Diese Fördermaßnahrnen sind im Freistaat Thilringen durch die in der Fragestellung aufgeführten Förderrichtlinien
umgesetzt. Das Förderprogramm LEADER+ wird übergreifend eingesetzt, d.h. es kann lnvestitionsbeihilfen entsprechend
Abschnitt 13.1 und auch enßprechend Abschnrtt 13.2 beinhalten.

Nicht hiezu zählen lnvestitionsbeihilbn, die nicht direkt an den B€trieb gezahlt lverden.
(2.8. Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirbchaf, und Bevölkerung, Entwicklung und
Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwi(schan verbundenen lnfrastruktur, Aufbau von Vertretungs- und
Betriebsführungsdiensten, Vernrarkung von landwirtschafilichen Qualitätserzeugnissen, Bodenmelioration und
Flumeuordnung.

Die Frage beinhattet vueiterhin keine Maßnahmen zur Berubbildung, zum Vomrhestand, für Benachteiligte Gebiete und
Gebiete mit urnnveltspezifisch€n Einschränkungen sowie fürAgrarumrrcltmaßnahmen.

Lfd. Nr. Code Erläuterungen zu den einzelnen Beihilfen

2 79ti Dazu zählen:
o Beihilfen zur Senkung der Produktionskosten,
o Verbesserung und Umstellung der Ezeugung,
o Steigerung der Qualität,
. Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt, cler Hygienebedingungen und der

Tierschutzstandards
. sowie Diversifizierung der Tätigkeiten des Betriebes.

797 Hietzu zählen Förderungen zwlzum'.
. Dorfemeuerung und -entwicklung (insbesonderc die Umnutzung landwirtschafilicher BausuDstanzJ sowie

Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes,
o Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschafllichen und landvvirtschaflsnahen Bereich, um zusätzliche

Beschäftigungsmöglichkeiten und alternative Einkommensquellen zu schaffen,
. Förderung von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätrgkeitrn,
. Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und der

Verbesserung des Tierschutzes (Maßnahmen wie Pflanzung yon Slreuoöstwesen und dgl., auch Mdell-
vofiaben).

Berhilfen für die Forstwirtschafr umfassen Maßnahmen mrt dem Zrel der nachhaltigen Bewirtschaftung der
Wälder und Entwicklung der Forstwirtschaft, der Erhaltung und Verbesserung der forctlichen Ressourcen und
der Erweiterung der Waldflächen.
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Abschnittll: Berufablldung dae Betrleboleltep

Ieb""hniülZ, Elnkommnskomblnationen

Abechnltt t3: Belhllfen flir taßnahmen zur Entwicklung deo ländllchen Raunres
Abechnitt {3.1: Einzelbetrlebliche Förderung ftlr lnveetltionen (zurVerbeaserung dee landrrlil-

schaftlichen Einkonrmens, der l-eberr-, ArüeitB- und Produktlombedingungen)

AgradnvestitionsprogEmm (AlP), Agrarinvestnionsförderprogramm (AFP),
Förderung des umuel§eoöten intogrierten manzenschutzes. Födorung von
Maßnahmen nach der Cremeinschaflsinitiatiw filr die Entwicklung des ländlichen
Raumes LEADER+

FöIüerung des Agrartourismus, Földerung der Dorfemeuerung. FÖrderung
waldbaulicher Maßnahmen und sonstiger foetwirtschafi licher Maßnahmen,
Förderung von Maßnahmen nach der Gemeinschafisinitiative fftr db Entwicklung
des ländlichen Raumes LF-ADER+

Kemnumrc.

Statistisches Bundesamt, tachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
G€mernde-lGnE'l1er

796 ja 1 nein 2

Abschnitt 13.2: lnvestitloneförderung ftlr Tätigkeiten im ländlichen Raum sowle Forttwlrtschaft

797 i" I 1 nein l-l z
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Vembeltung und Dinlr$lemafttung hndrvfubchafilicher Ezeugnbse
(2.8. FleidtwmbeiturB, Kesrrhers/oikp, Weinerzeugut g) 782 2ia 1 nein

Be- untl Vereöeitung von HoE (2.8. tm Sögowofi I 783 2ia I nein

Fiecluucht und +rzewung | 78{ 2ja lr *hI
Ve.traglidr€ Aräeilen unter Eißatr von Crräten Ods Adriebes

1 5

t 2ja

t_l
U

nem

nein

Ezeugung von emeuerbanr Ercgie

786

Sonstige Einkommeßkombinationen | 787 2ja I rnin

Ertlelt der Bstrleb lm Zelbaum l.l.2q)0 bls 3l.lz.m0t olne Bevyllllgung lllr
olne lnyesüvo Föderung aur nachlolgon&n Födoßlchülnlen? Cod€

Erhlelt der Betrleb lm ZetFaum l.l.2m0 Hs 3'!.12.2ü!t oln. Boullllgung fllr
elne lnvestlvo Förderung aus nachfolgenrten Förderrichülnhn? Code
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Abschnltt: Itl Schlepper, Einachsschlepper, taschinen und Geräte

Vlenadschlepper, Kettenechlepper, Geräteträger
Die Schlepper müssen zur Venichtung von Aröeilen des landwirtschatlichen Betriebes einges€tzt vuerden. Darunter fallen
auclr Fahzeuge, die ihrer Definilion nach einen Schlepper voll ersetzen (2.8. Unimog). Ausgeschlossen sind alle
Schhpper, die während der letzten 12 Monate ausschließlir:lr in der Foatwittschat, Fischerei, im Graben- und Wogebau
sorie bei anderen Kultivierungsaöeiten venrendet wurden.

Elnachsschlopper etc.
Einachsige und ähnlich€ Motorfahzeuge, die in der Landwirtschafi sorie dem Garten- und Weinbau neilendet wutden.
Maschinen, die ausscfiließlich fllr Park- und Rasenllächen benutzt wurden, sind ausgesc*tlossen.

tähdrlschol
Selbstfahrende, schbppergezogene oder an den Schlepper auf- und angebaute Maschinen ftlr die Emte von Getreide
einschließiictr Kömermais, reibn Htllsenfttlchten und Ölsaaten, Grassamen usw.

Andere vollmechanishrte Emtegeräte
Selbsthhentle, schlepperyezogene oder an den Schlepper auf- und angebaute Maschinen (aurynomrnen
Mähdrcdnr) tt,r d're Emte von Zud<enilben, Kartofieln oder Futterpflanzen. Fo§rt die Emte einer Anbaukultur in einem
Art€itsgang oder in einerArbeiEkette, wird das gesamte System als eine einzige Maschine betrachtet.

Berrässerungsanlagen
Alle filr Benrässerungsa,veckg venflendeten Anlagen, unabhängig davon, ob die Anbaukulturen ber€gnet worden oder ob
das Wassor in Gräb€n und Rohren in den Boden eingeleitet wid. Anlag6n, die ausschließlich im Gartenbau oder in
Gewädtshäusem eingesetzt werden, sind ausgeschlossen. FOr den Feldgemüseanbau eingesetrte Anlagen sind
dagegen eingeschlosson.

tobll
Alle ftir Bewässerungsaocke veruwndeten Anlagen, die innerhalb einer Vegetationsporiode von einem Feld zum

anderen bewegt werden können.

Festst!hond
Alb filr Bewässerungsanecke vemendeten Anlagen, die hststehend sind ba. innerhalb der Vegetatioßperioden
nicht bervegt vl,erden können.

Lff. Nr, Code Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschniüen

2 659{63 Anzugeben ist die Anzähl der am Tag der Erhebung im Alleinbesits des Betriebes belindllchen Schlepper,

Einachsschlepper, Maschinen und Geräte. Auch zeitrreilig an ander€ landwirtschaftliche Betriebe ausgeliehene
Motorfahzeuge sind aufzuführen.
Der Nachneis erfolgt bei küalich angeschafien (o.9.) Maschinen unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunh der
Erhebung bereits zum Einsatz gekommen sind oder nicht.

Anzugeben ist der Einsats von Maschinen und Geräten im Betrieb, die von mehreen Betrieben genuEt werden,

also nicht im Alleinbesitz des Betriebes sind.

Gemeinsame Nutzung kann zum Beispiel sein, dass die Maschinen sbh im Besitr

o eines anderen Betriebes (2.8. im Rahmon &r hlechbarsr;hettshilfe der eines MasrIrircnrirps}

o einer Genossenschaft,

o dieses Betriebes mit einem oder mehreren andeGn Betrieben (2.8. Md§tr;ttinongpmein*hafr) odar

o sineslandwirtschaftlichen Lohnuntemohmens

befinden.

Antworten sind möglich nur fOr 14.1, nur für 14.2 oder ftir beide Abschnitte.

Anzugeben sind die am Tag der Ertrebung im Alleinbesits des Behiebes befindlichen, funktionsttlcht§en
B€wässorungsanlagen, die in den letrten aölf Monaten zur Bewässerung velwendet wuden. Die Anlagen sind

zu unterscheiden in:

. mobile Anlagen

. bststehende Anlagen.
Hat der Betrieb beide Arten von Anlagen, sind auch beide anzukeuzen.
Auszuschließen sind z.B. Frostschutzberegnungsanlagen und nirJrt mehr betriebsbereite Bewässerungs-
anlagen.

3 664€67

Statistrsches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Ellu"t nttt 14.1: Anzahl der Maschlnen und Geräte lm AllelnbeslE doo Befüehes am Tag' derErhebung

E lbo"nnm 14.2: Üborbotrlebllcher Elneats von taechtnen und Geräten lm elgenen Betrleb
lm Zettraum tal 2ü14 bk Aprll2005

E lbu"f,nm 14.3: Am Tag der Erhebung betrleboberotte Bewässerungcantagon lm Alhlnbesltz
dee Betrlebee, die ln den leEten 12 tonaten vetwendetwutden

Keonnumrer

Gorendg-K€mzrliBr

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundt. 2005

Codo
I

äefinden slctr Sdrhipe, Elnadrsschhpper. iliasc*rkrcn und Geräe hnAlbinbosiE
d€s Boüieb€s?

659 l-
f*"nn

i- Ü t ,*irtÜ 2'
I Jöin", weitär mitAbochnin 14.2

Cod€

2ia 1 nein

2ia 1 nsin

2je 1 nBin

2is I nein

Vbradsdlsppor, Kettanschlepper, Geräleträger
Welche [laschinen
ufld Gerätawud€n
im Zeiüaum
0beü€tri€bUdt
genutst?

, Elnachsechhpper, Motofted€n, -fäson und {ähor

664

665

66§

667

MäMrcrdrer

andera wllmedranisiede Emtogoräte

I

I
Gode

Sind dirxs
Bevräscarurps-
anlsgon

mobil? 668 ja t nein 2

ßsßbhond? 669 ja 1 notn 2

-167 -
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re§ Thüringer
[andesamt
ftir Statistik

:

Einrslperson{rtrebungsvord ruck ( F§l

Absr/mifr9zuübatuagül

ZutrefEndes bit6 ank.Buzen _r-

:' zrda Atsottniü S der AgrärsHrkturerhebung X00§ {§}:.ri., .. . '. '.
i'

_,".'*ffifirrrä6 "

tucfrE$mda€F'r ul.t tffimcrt-
nE{e !tsüa trüefitäürloL

, Chrsllen dee außerbetiieblichen Einkommene im Jahresetrraüffi üiai 2ü14 bis Apr{l2fi}ü

Dfti Angabcn am atßeite{riebNictten Einkorvnen dhnen mit zw tkrbrcctreldurq von Haupl" urd }{ebönörrüösbekieben.
ürptnfudrsrlorurrngen sind mÖgtbh.

-For Ehegatb däs Betrlöbelnhabe]s und lm Bstrieb besclräftlgb ronltlgE Fümlllrnangshoülg8 -

i.

i Cqde

814Quellen des
außerbetrbbftdren
Einkommens sonstige Quelbn 81§

Sitd Stunden bei Code S3Seingetragen, so sind auch Code 814 und entsprechend Code 821 anzukreuzen.

Sonstile außerbekhblidte Einkommensqrcllen körmen sein: Einkommen durdr Landabgaberente und ProduktionsaulUeberente,
Pensionen, Arbeitslossnhiltb oder Sozialhitf€, Einkommen aus Vermbtungen, Kapitalr/ermögon, Verpachtungen von Milctquoten
oder Eink0nf,e aus Zucken0benaktien.

arüerc Ervueöstätigkeitr
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751,752 Flächen im ökologischen Landbau .

753-757 Tierarten im ökologischen Landbau
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Zuordnung zu den Arbeitszeitgruppen
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797 Beihilfen zur Anpassung 5l
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43
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1.3 Durchfilhrung der Erhebung
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2. Grundbegrilfe ...............VIII

3. Beispielsammlung
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3.2 Beispiele ftir verbreitet vorkommende Arten außerbetrieblichen Einkommens

43
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46

46
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48

50

50
50

53

53
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XI
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Vorbemerkung

Nlgemeines zur Agrarstrukturerhebung (ASE) 2005

Die Agrarstukturerhebung wird im Frühjahr 2005 durchgeflihrt. Ziel der Erhebung ist die Gewinnung umfassender,
aktueller, wirklichkeitsgeüeuer und zuverlässiger statistischer Informationen llber die Betriebsstruktur sowie die
wirtschaftliche und soziale Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben. Die Daten dienen in Verbindung mit den
Ergebnissen aus anderen Agrarstatistiken dazu, Emtemengen zu berechnen und vorauszuschätzen, den Sfukturwandel
in der Landwirtschaft zu erkennen und auf seine Ursachen hin untersuchen zu können. Die Ergebnisse bieten weiterhin
für Regierung, Verwaltung, Berufsstand, Wirtschaft und Wissenschaft auf nationaler und supranationalär Ebene die
notwendigen statistischen Grundlagen flir ihre Entscheidungen und Maßnahmen.
Mit den Ergebnissen werden zugleich die statistischen Anforderungen der Europäischen Union in den EG-
Strukturerhebungen abgedeckt. Da die Ergebnisse auch ffIr Planungen und Maßnatrmen zu Gunsten der Landwirtschaft
herangezogen werden, verdient die Erhebung Ihre uneingeschränkte Unterstützung.

Zum Aufbeu der Erhebung

Die reprtisentative ASE 2005 besteht aus dem Grund- und Ergänzungsprogramm (einen Überblick itber Aufbau und
Organisation der ASE 2005 gibt das Schema auf Seite 6). Die ,,Integrierte Erhebung" ilber die Bodennutanng,
Viehbestände und weitere Strukturmerkmale setzt die zeitgleiche Erhebung aller Produktions- und Stnrkturmerkmale in
einem Erhebungsvordruck voraus. Möglich ist dies, da auf EU-Ebene Termine fflr Zählungen verlegt und
Zwischenzätrlungen entfallen sind. In erster Linie dient das der Entlastung der Auskunftspflichtigen von statistischen
Erfassungsarbeiten. Zum anderen bietet die zeitgleiche Erhebung der Merkmale die Möglictrkeil Erhebungsmerkmale
sachgerecht zu korrelieren, wodurch die Plausibilität der Daten erhöht wird.

Rechtsgrundlagen und Auskunftspflicht

Ftir die Erhebung gelten folgende Rechtsgrundlagen:

l. Verordnung (EWG) Nr. 571188 des Rates vom 29. Februar 1988 zur Durchftihrung von Erhebungen der Ge-
meinschaft tiber die Struktur der landwirtschaftlichen Betiebe (ABl. EG Nr. L 56 S. I vom 2.März 1988), zu-
letzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 213912004 der Kommission vom 08. Dezember 2004 (ABl. EG
Nr. L 369 S.26 vom 16.12.2004).

2. Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. August. 2002 (BGBI. I S. 3l l8).

3. Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom22. Januar 1987 (BGBI. | 5.462,565), zuletzt geändert durch Artikel 16
des Gesetzes vom 21. August 2002 (BGBI. I S. 3322).

4. Gesetz zur Gleichstellung stillgelegter und landwirtschaftlich genutzter Flächen vom 10. Juli 1995 (BGBI. I
s. 9r0).

5. Verordnung zur Aussetzung und Ergänzung von Merkmalen nach dem Agrarstatistikgesetz (Erste Agrarstatis-
tikverordnung - L AgrStatV) vom 20. November 2002 (BGBI. I S.,t4l5), geändert durch die Verordnung vom
20. Dezember 2004 (BGBI.I S. 3584).

Die Auskunftspflicht zur AgrarsEukturerhebung mit ihrem Grund- und Ergänzungsprogramm ergibt sich aus § 93
Abs. 2 Nr. I AgrStatG in Verbindung mit § l5 BStatG.
Danach sind fflr die Agrarstrukturerhebung die Inhaber oder Leiter der Betriebe und Unternehmen auskunftspflichtig.
Für die Angaben liber die außerbehieblichen Erwerbs- und Unterhaltsquellen des Betiebsinhabers und seiner
Familienangehörigen sind nach § 93 Abs. 3 AgrStatG die jeweils betroffenen Personen selbst auskunfrspflichtig. Falls
vom Auskunftspflichtigen (Familienangehörige des Betriebsinhabers von Einzelunternehmen) gewtlnscht werden diese
Angaben auf einem gesonderten Erhebungsvordruck (PS) erhoben.

Die Antworten sind gemäß § 15 Abs. 3 BStatG wahrheitsgemäß, vollständig und innerhalb der von den statistischen
Amtem der Länder gesetzten Fristen ftlr den Empfänger (das Statistische Landesamt) porto- und kostenfrei zu erteilen.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunfuerteilung haben gemäß 15 Abs. 6 BStatG
keine aufschiebende Wirkung.
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Statistische Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich geregelten
Ausnahmefällen dtirfen Einzelangaben übermittelt werden.
Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach § 98 Abs. I AgrStatG in Verbindung mit § 16 Abs. 4 BStatG an die
zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen zulässig, auch
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.
Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist auch für die Durchflihrung wissenschaftlicher Vorhaben die Übermittlung von
Einzelangaben an Hochschulen oder sonstige mit unabhfirgiger wissenschaftlicher Forschung befaute Einrichtungen
möglich. Die Einzeldaten sind so zu anonymisieren, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufirrand anZeit,
Kosten und Arbeitskraft dem Befr4gten oder Betroffenen zugeordnet werden können.
Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht ebenfalls fflr Personen, die Empflinger von Einzelangaben sind.
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Abschnitt 1: Rechtsformen

Allgemeine
Hinweise

Rechtsformen

(Eiruelpr son, Elepao, Gesclm iste r)

Schlüssel-Nr. 11
Einzelunter-
nehmen

Allgemeine
Hinweisc

Die Rechtsform bildet die Grundlage der externen und intemen Rechtsbeziehungen einer
Untemehmung. In der Agrarstrukturerhebung sind von den Betriebsinhabem oder -leitern folgende
Rechtsformen der Unternehmen nachzuweisen (im Schema anzukeuzen), wenn von den
Statistischen Landesämtem nichts anderes festgelegt wurde oder ein Fortschreibungsverfahren
verwendet wird:

055

I..; I I
It

Personengemeinschaften, -gesellschaft en
Zusammenschluss von mindestens zwei Personen zu einer Gesellschaft (Eigentilmerverband),
zwecks gemeinsamen Beteibens einer Untemehmung. Der Gesellschaft müssen persönlich und
unbeschränkt (auch mit ihrem Privatvermögen) haftende Gesellschafter angehören. Die
Gesellschaft verftigt itber keine eigene Rechtspersönlichkeit. Träger der Rechte und Pflichten sind
immer nur die Gesellschafter in ihrer Verbundenheit, die sich nach den Regeln über die
Gesamthand richten. Als Gesellschafter sind neben natttrlichen Personen auch juristische Personen
oder andere Personengesellschaften zugelassen.

Persorsgerreinschaft et - gesellschallen

065

12

Offene Hardelsguellschaft /OIIG/

Kommandrtgesellsr,bafr (KG einschl. GmbH u. Co. KG)

t3

t4

l5

Nicht eingetragener Voein

Gesellschaft b{trgerlichen Rechts (BGB-Gesellsclafi)

Sonstrge Personengemernschaft (eirucll Erbengeme insc ho{t) l6

Unternehmen in der Hand einer natürlichen Person, die ohne weitere Gesellschafter ein
Untemehmen betreibt und für dessen Verbindlichkeiten allein und unbesctuänkt haftet. Eine
verfiagliche Regelung entftillt. Der Eigentümer bestimmt allein die Zielsetzung und Politik der
Untemehmung.

In das Vereinsregister nicht eingetragener, nicht rechtsllihiger Verein. Als Rechtsform ist er in
landwirtschaft lichen Kooperationen anzutreffen.

Auf einem Vertrag beruhende Personenvereinigung zur Förderung eines gemeinsamen Zweckes.
Im Gesellschafuvertrag sind die Rechte und Pflichten (Beinags-, Geschäfuführungs- und
Treuepflicht) der Gesellschafter festgelegt. Geschäfuftihrung und Verhetung stehen, soweit
vertraglich nicht anders geregelt, allen Gesellschaftem zu.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Nicht einge-
tragener Verein

Schlilssel-Nr. l3
Gesellschaft
bilrgerlichen
Rechts (BGB-
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Schlüssel-Nr. 14
Offene Handelsge-
sellschaft (OHG)

Schlässel-Nr.15
Kommanditgesell-
schaft (KG einschl.
GmbH u. Co. KG)

Schlllssel-Nr. l5
Sonstige Perso-
nengemeinschaft
(einschl. Erben-
gemeinschaft)

Allgemeine
Hinweise

Juristische Personen des privaten Rechts

Schlüssel-Nr.5l
Eingetragener
Verein

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Eine Gesellschaft, bei der alle Eigentümer zugleich Untemehmer (Gesellschafter) sind. Die OHG

ist eine gemeinschaftliche Firma, bei der alle Gesellschafter die Befugnis 
^tt

Alleingeschäftsfllhrung und Alleinverfietung haben und somit Rechte erwerben und

Verbindlictrkeiten eingehen können.

Handelsrechtliche Personengesellschaft, die sich von der OHG dadurch unterscheidet, dass an'ei

Typen von Gesellschaftern existieren. Gesellschafter sind die unbeschränkt haftenden

Komplementäre und die nur mit ih,rer Kapitaleinlage haftenden Kommanditisten.
Cescirafufttrrung und Außenvertretung nehmen ausschließlich die Komplementäre wahr. Bei der
GmbH u. Co. kC ist der Komplementär eine juristische Person i.F. der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.

Weitere, hier nicht einzeln aufgeftihrte und in der Agrarsfukturerhebung nachzuweisende

Gesellschaften i.F. des Zusammenschlusses von Personen, wie z.B. der Erbengemeinschaft, in der
jeder Miterbe ilber seinen Anteil am Nachlass i.F. der notariellen Beurkundung verfügen kann
(Gesamthandsgemeinschaft ).

Juristische Personen des priveten Rechts
Juristische Personen des Privatechts sind Vereinigungen, Anstalten und Stiftungen. Die juristische
person des privaten Rechts ist eine dauerhaft auf einen gemeinsamen Zweck gerichtete
personenvereinigung oder Organisation, die als solche (von der Summe ihrer jeweiligen

Mitglieder und Örgane unterschiedene Einheit) selbständiger Träger von Rechten und Pflichten ist

unAlie durch Handlungen ihrer Organe am Rechtsvbrkehr teilnimmt. Die natilrliche Einheit von

Eigentümerschaft und Unternehmerfunktion fehlt. Als weiterer wesentlicher Unterschied zu
peisonengesellschaften ist die persönliche und unbesclränkte Haftung für die

Gesellschaftsschulden für alle Gesellschafter ausgeschlossen. Im Gegensatz at
Personengemeinschaften, -gesellschaften besteht die Möglictrkeit von sogenannten Einmann'

Gesellschaften, z.B. in GmbH.

Hierbei handelt es sich um einen in das Vereinsregister eingetagenen, rechtsfähigen Verein. Die
in der Satzung festgetegte Zielsetzung ist auf ,,nichtwirtschaftliche" (2.B. soziale, kulturelle)
Zwecke gerictrtd. Zur Erreichung des im Vordergrund stehenden nichtwirtschaftlichen Zweckes

ist als untergeordnetes Mittel auch ein Geschäftsbetrieb mit wirtschaftlichem Zweck zulässig. Die

Beschlussfassung erfolgt ilber den Vorstand, die Mitgliederversammlung und gegebenenfalls {lber

Ausschllsse oder Beiräte.

065

Eingetrryener VerEin fe. I/.,,
6I I

I

Eingeragene Genossenschaft (e. G) 62

Gesellschaft mit besckänkter llaftrmg ßrnbH)

Aktiengesellschaft (,'l G/

63

il

Anstalt des privatcn Rechts

Stiftung des pivaten Rechts

65

6

Gerneinschaftsforsen mit ideelhn Besitzanteilen 67
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Schlüssel-Nr.62
Eingefragene
Genossenschaft

Schlilssel-Nr. 63
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung (GmbH)

Schllissel-Nr. 64
Aktiengesellschaft
(,AG)

Schlllssel-Nr. 65
Anstalt des
privaten Rechts

Schlllssel-Nr. 66
Stiftung des
privaten Rechts

Schlüssel-Nr.67
Gemeinschafu-
forsten mit ideellen
Besitzanteilen

In das Genossenschaftsregister eingetagene Gesellschaft mit nicht geschlossener (freier und
wechselnder) Mitgliederzahl, deren Zweck auf die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der
Mitglieder (Genossen) miftels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs gerichtet ist. Sie verfügt im
Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften über kein festes Grundkapital. Notwendige Organe sind
Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung.

Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, die über ihre
obligatorischen Organe (Gesellschafter bzw. Gesellschafterversammlung und Geschäfufllhrung)
handelt. Zusätzlich ist ein Aufsichtsrat fakultativ möglich. Die Gesellschafter erwerben itber eine
Stammeinlage Anteilsrechte an der Gesellschaft. Die Anteile sind im Unterschied zur
Aktiengesellschaft nicht Gegenstand des freien Handelsverkehrs, sondem werden mit einem in
notarieller Form geschlossenen Verhag festgelegt. Als juristische Person ist' die GmbH
Handelsgesellschaft und Kautnann kraft Rechtsform. Sie eigaet sich als Rechtsform fllr kleinere
und mittlere Untemehmen.

Die AG ist wie die GmbH eine Kapitalgesellschaft, besitzt eigene Rechtsfähigkeit und ist kraft
Rechtsform Handelsgesellschaft und Kaufrnann. Im Gegensatz zvt GmbH ist die AG eine
Publikumsgesellschaft und fflr Unternehmen mit hohem Kapitalbedarf geeignet. Als juristische
Person handelt die AG durch ihre Organe (Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung).

Eine auf Gesetz beruhende rechtliche und selbständige Venualtungseinrichtung, die einem
öffentlichen Nutzungszweck dient.

Die Stiftung ist eine rechtsflihige juristische Person des Privatechts, in der ein bestimmtes
Vermögen rechtlich verselbständigt ist um für eine gewisse Dauer einen bestimmten Zweck an
erreichen.

Hierbei handelt es sich um einen forstwirtschaftlichen Zusammenschluss in privatrechtlicher
Form. Privatwaldungen, an denen das Eigentum einer Gemeinschaft oder mehreren Personen
(Flächen werden über Nutzungsrechte zugewiesen) gemeinschaftlich zusteht und die der
Forstaufsicht des Staates unterliegen.
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Allgemeine
Hinweise

Schllissel-Nr. 21
Gebietskörper-
schaft Bund

Schlässel-Nr.31
Gebieskörper-
schaft Land

Schllissel-Nr. 4l
Sonstige Gebies-
körperschaften

Schllissel-Nr. 5l
Sonstige juristische
Personen des öffent-
lichen Rechts

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005

Juristische Personen des öffentlichen Rechts
Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind der Staat (Bund, Land) und die dem Staat
eingegliederten, aber mit dem Recht der Selbstverwaltung ausgestatteten Gebietskörperschaften
(Gemeinde, Gemeindeverband, Kreis) und sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
ö'ffentlichen Rechts.

Körperschaft des öffentlichen Rechts, dessen Hoheitsbereich durch einen räumlich abgegrenzten
Teil des Staatsgebietes bestimmt ist.

Körperschaft des öffentlichen Rechts, dessen Hoheitsbereich durch einen räumlich abgegenzten
Teil des Landes bestimmt ist.

Körperschaft des öffentlichen Rechts, dessen Hoheitsbereich durch einen räumlich abgegrenzten
Teil des Kreises, der Gemeinde oder des Kommunalverbandes bestimmt ist.

Auf einem Hoheitsakt (2.8. Gesetz) beruhende oder nachträglich durch ein Gesetz als Träger
öffentlicher Aufgaben anerkannte Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (2.B.
Personalkörperschaften, kirchliche Anstalten, Kirche).

Juristische Personen des ölfeifliclßn Rcchts

06§

Gobidskorp€rsohaft Burd il I

L_-

GebieskötpenchaftLad 3I L--

Sonstige GebiaskÖrperschaft ar
(Kr e is, Geme bfu , Kamaolv erbMe) 4t

Sonstige juristische Personen &s öffeftlidrcn Rechß
(Kirc he, kirc lticle Arßhlt, Stifriotg d€s öildiclan Rcclß,
Perrcml*lrpetsc@ten) 5t
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Abschnitt 2:

Allgemeine
Hinweise

Anbau auf dem Ackerland nach Fruehtarten und selbstbewirtschaftete
Gesamtfläche des Betriebes 2005 nach Hauptnutzungs- und Kulturarten

In diesem Abschnitt sind die Fllichen der landwirtschaftlichen Feldfrüchte auf dem Ackerland
einschließlich Hopfen, Grasanbau (zum Abmähen oder Abweiden) sowie Gemilse, Erdbeeren,
Blumen und sonstige Gartengewächse im feldmäßigen Anbau und im Erwerbsgartenbau, auch
unter Glas, auszuweisen. Ebenso Ackerflächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst nur die
Nebennutzung, Ackerfrllchte aber die Hauptnutzung darstellen, sowie Schwarz-/ Grilnbrache und
stillgelegte Ackerflächen im Rahmen des Stilllegungsprogramms.
Nicht zum Ackerland rechnen die Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen oder anderen
Grllnden brachliegan (siehe auch ,§icht mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen") sowie die
Ackerllächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst die Hauptnutzung darstellt (siehe

,,Obstanlagen").
Die selbstbewirtschaftete Gesamtfläche umfasst die Hauptnutzungsarten landwirtschaftlich
genutzter Fläche, Waldfläche, nicht mehr landwiruchaftlich genutzte Fläche, Gebäude- und
Hofflächen und sonstige Flächen. Siehe Erläuterungen zu den einzelnen Merkmalen.
Zugepachtete Flächen sowie unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltenes Land (Dienstland.
aufgeteilte Allmende und dergleichen Flächen) werden dem Betrieb zugerechnet von dem sie

bewirtschaftet werden.

l0l

2t0

WinErweircn

oTI
ol,o

c)

Sommermenggetetde

201
Winterweizen

2tt
Dinkel

202
Sommerweizen
(ohne Durum)

203
Hartweizen
(Durum)

Gewöhnlicher Nackt- oder Saatweizen (Weichweizen) in der Winterform. Flächen, auf denen
Hartrveizen angebaut wird, sind hier nicht anzugeben.
In Bundesländern, in denen Dinkel (2ll) gesondert erfasst wird, ist die Fläche dort
einzutragen.

Es handelt sich um eine bespelzte Kulturform des Weichweizens, die als Brotgetreide oder fllr die
Grilr*ernherstellung Verwendung findet. Nur angeben, wenn nicht bei 201 einbezogen.

Gewöhnlicher Nackt- oder Saatweizen (Weichweizen) in der Sommerform. Flächen, auf denen
Hartweizen (Durum) angebaut wird, sind hier nicht anzugeben.

Getreideart, die als Sommergetreide angebaut und vorwiegend zur Herstellung von Teigwaren
verwendet wird.
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tllDinkel

202

203

204Tritieale

Somnrcrweizen (olrru hrun)

[hfiweizen (Düun)

205Roggen (Vinßr und Sommerrogen)'

206Wifiterg€rsle

207

208

Sommergefste

Hafer

209wrntcrmcnggebeide
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204

2M

207

Triticale Kreuzung aus Weizen und Roggen, die übenriegend als Futtergetreide, aber auch fllr
landwirtschaftliche Brennereien angebaut wird.

205
Roggen (Winter-
und Sommer-
roggen) Getreide, das meistens als Brofroggen angebaut, aber auch als Futtergetreide verwendet wird.

Wintergerste Geteide, das als Futter- und Braugerste venvendet und im Herbst ausgesät wird.

Sommergerste Gefeide, das tlberwiegend als Braugerste Verwendung findet und ertagsschwächer als in
Winterform ist.

208
Hafer

209
Wintermeng-
geteide Verschiedene Getreidearten im gemischten Anbau mit Aussaat im Herbst zur Sicherung eines

höheren Ertrages.

210
Sommermeng-
getreide Verschiedene Getreidearten im gemischten Anbau als Sommerfrucht zur Sicherung eines höheren

Erhages.

KÖrnermais zum Ausreif€n 212

d

Silomars (eiwchl. Granmis und Liesch*atbenschrot)

Sommergetreide, das in erster Linie als Futtergetreide verwendet wird.

Anbau zur Emte von voll ausgebildeten und ausgereiften Körnern zur Fütterung.

Kolbenmais, mit dem Mähdrescher geemtet, der zu Schrotsilage verarbeitet fllr die Flltterung
verwendet wird.
Die Fläche für Lieschkolbenschrot (LKS) ist unter Silomais (242) einantragen.

Emte der ganzen, noch grünen Maispflanzen einschließlich Lieschkolbenschrot (ganze
Maiskolben mitsamt Hüllblättem).
Silomais dient ausschließlich der Flltterung.

Kömerleguminosen im Feldfutterbau (Saat-, Körnererbsen) als eiweißreiches Kraftfutter, aber
auch im Zwischenfiuchtanbau.
Frischerbsen und -bohnen sind unter 223 bzrx.224 auszuweisen.

u2

212
Körnermais zum
Ausreifen

Corn-Cob-'Mix

242
Silomais

214
Futtererbsen zur
Kömergewinnung
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213

Com-Cob-Mix 213
I
I

I

214

215

I

I
I

I

I

I

301

Futtcrerbsen zur KömefgEwinnung

Ackertohnen ar Kömergewinnung

Lupinen zur Könrrgewinnung

216
i

o
o6
co
i

Alle anderen HltlsenfrüdlE am AusrEifen
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215
Ackerbohnen zur
Körnergewinnung Kömerleguminosen im Feldfutter- und Zwischenfruchtanbau (tiberwiegend Saubohnen). Dicke

Bohnen und Puffbohnen werden tiberwiegend gärtnerisch genutzt.

301
Lupinen zur
Körnergewinnung

215
Alle anderen
Hillsenfrilchte
zum Ausreifen

Lupinen gehören zur Gruppe der Kömerleguminosen und finden Verwendung als eiweißreiches
Kraftfutter. Nur bei 301 ausweisen, wentr nicht unter 216 ausgewiescn.

In diese Gruppe fallen u.a. Speiseerbsen und -bohnen, Wicken, Lupinen, Leguminosensamen
Lupinen nur einbeziehen, wenn nicht bei 301 gesondert eusgewiescn.

Frtihe Kartoffeln, die für Speisezwecke Verwendung finden.

Kartoffelanbau zum Direkwerzehr (ohne Kartoffeln zur Be- und Verarbeitung).

Kartoffelanbau ftlr die Be- und Verarbeitung (Fertiprodukte, Stärke) sowie zu Futterzwecken und
zur Pfl anzung einschl ießl ich Verarbeitungskartoffeln fftr Speisezwecke.
Verarbeitungskartolfeln fär Speisezrvecke nur einbeziehen, wenn nicht bei 300 getrennt
erfasst.

Kartoffelanbau fllr die Be- und Verarbeitung ftir Speisezwecke. Nur angeben, wenn nicht bei
217 enthalten.

Zuckerilbenanbau zum Zweck der Zuckerherstellung. Nur angeben, wenn nicht bei 222
einbezogen.

Ausschließlich zur Verffttterung angebaute Runkel- und Futterritben.

Statistisches Fachserie Meth. Grundl. 2005

218
Frilhe Speise-
kartoffeln

219
Mittelfrühe und
späte Speisekar:-
toffeln

217
Frühe, mittelfrühe
und späte Indushie-
(Verarbeitungs-),
Futter- und Pflanz-
kartoffeln

300
Verarbeitungskar-
toffeln fflr Speise-
zwecke

220
Zuckerrilben ohne
Samenbau

221
Runkelrüben ohne
Samenbau

Frtthe Speisekartoffeln 218

Irdüstri€-, (yeturheit /rry.s-) Futter- und Pflanr*artoffeln

Mittelfrühe u. späIe Speisekartoffela 219

217

Vcrarbeitungskartoffeln hr Speisezwecke 300

o
Eod,!Io6

Rukelmben ofurc Samenbau

Alle anderen Hackfrüchte ohne Samenbau

Zuckenüben ohne Samenbau ?20

22t

222
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222
Alle anderen Hack-
früchte ohne
Samenbau

229
Winterraps zur
Kömergewinnung

230
Sommerraps,
Winter- und
Sommerrübsen
zur Körnerge-
winnung

231
Öllein, Flachs

233
Körnersonnen-
blumen

232
Andere Ölfruchte

Hopfen

In diese Gruppe fallen u.a. Futtermöhren, Kohlrüben, . Futter- und Markstammkohl sowie
Topinambur. Runkelräben nur einbeziehen, soweit nicht bci 221 gesondert ausgewiesen.

Kömerfrucht zur Ölgewinnung §ahningsmittelsektor und industrielle Verwertung, z.B. auch als
nachwachsender Rohstoff).

Sommerraps und Rübsen im Anbau als Körnerfrucht zur Ölgewinnung.

Öllein lLeinsamen) und Flachs (Lein) im Anbau als Kömerfrucht zur Öf una Fasergewinnung
(Spinnfasern).

Ölp$anze im Anbau, überwiegend aß
(Exraktionsscluot).

Ölgewinnung, aber auch als Futterpflanze

In diese Gruppe fallen u.a. Kömersenf und Sojabohnen, in deren Weiterverarbeitung der Einsatz in
der menschlichen und tierischen Ernährung erfolgen kann, aber auch in der Technik, Medizin und
Kosmetik.

234

Hopfen
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234

235

Mehrjähriges Gewächs aus der Familie der Hanfgewächse mit vorwiegendem Einsatz bei der
Bierherstellung. Einzubeziehen sind Alt- und Junghopfen.

Einjährige Pflanze im Anbau flir die Verarbeitungsindustrie (Tabak-, Zigarren- und
Zigarettenindustrie).

Winterraps ar Komergewinnrig 229

Sommenm, Winter-, Sornmerrübgen anr Kömerge\r,iünung 230

231Öllein, Flachs

Komersonnehblwrcn 133

o
o6,!
o

Andere Ölfrüchte, auch for technische Zwecke 132

Tabak 235

Rtlben und Graser zur Samengewinnung

Herl- und Crewürzpfl anzen

Al le anderen Handelsgeuachse :38

1',:
737

Tabak
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237
Heil- und Gewilrz-
pflanzen In diese Gruppe fallen u.a. Engelwurz, Kamille, Kilmmel, Melisse, Minze, Mohn.

236
Rtiben und
Gräser

23t
Alle anderen
Handelsge-
wächse

Rüben- und Gräseranbau zur Samengewinnung.

In diese Gruppe fallen u.a. Buchweizut, Chinaschilf, Hanf, Hirse, Kenaf, Zichorie.

Gemß€, Spargel, Erdbeeren
einschl. Jrrypfl men, ohn€
§amenbau, ohne Anbau im
Haus- und Nutzguen

imWechsel mit
anderen
Gartengewachsen unter Glas 22s

223bis225
Gemüse, Spargel,
Erdbeeren

223
Im Wechsel mit
landwirtschaft-
lichen Kulturen im
Freiland

224
Im Wechselmit
anderen Garten-
gewächsen im
Freiland

225
Im WechsCl mit
anderen Garten-
gewächsen unter
Glas

226bis22E
Blumen und
Zierpflanzen

Hier sind Flächen des Erwerbsgemüseanbaus (Gemäse, Spargel, Erdbeeren) nachzuweisen,
auch wenn sie eingezäunt sind.

Gemilseanbau einschließlich Spargel und Erdbeeren im Freilend und in Frühbeeten, z.B. Kohl
im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kulturen wie Getreide u.A. Der Samenbau und Anbau im
Haus- und Nutzgarten zählen nicht dazu. Einzubeziehen ist die Anzucht von Jungpflanzen.

Gemüseanbar einschließlich Spargel und Erdbeeren im Freilaud und in Frühbeeten, z.B.
Gurken im Wechsel mit anderen Gartengewächsen wie Blumen u.A. Der Samenbau und Anbau im
Haus- und Nutzgarten zählen nicht dazu. Die Jungpflanzenzucht ist einzubeziehen.

Gemüseanbau einschließlich Spargel und..Erdbeeren unter Gles, z.B. Gurken im Wechsel mit
anderen Gartengewächsen wie Blumen u.A. Unter Glas heißt, der Anbau erfolgt unter festen oder
beweglichen Gewächshäusern oder anderen Einrichtungen aus Glas, festem oder flexiblem
Kunststoff (Folienzelte/Folientunnel). Nicht begdrbare Einrichtungen wie tragbare
Aufzuchtskästen gehören nicht dazu.

Gartenbaus&rcrcien, Vermehnrngsanbau von Blumenzwiebeln und -knollen,
auch unter Glas

Hier sind Flächen des Erwerbsgartenbaus (Blumen und Zierpflanzen) nachzuweisen, auch wenn
sie eingezäunt sind.
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»3im Wechsel mit landwirtschaftlichen Kulturen im Freiland

224im Freiland

226

227

Blumen rmd
Zierpflarwn
einschließlich
Jungpflanzen

228
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226
Blumen, Zier-
pflanzen einschl.
Stauden und
Jungpflanzen

227
Blumen, Zier-
pflanzen einschl.
Stauden und
Jungpflanzen

228
Gartenbausäme-
reien, Vermehrungs-
anbau von Blumen-
zwiebeln und
-knollen

239
Klee, Kleegras,
Klee-Luzeme-
Gemisch

Luzeme

241
Feldgrasi
Grasanbau

243
Alle anderen
Futterpflanzen
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240

Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland und in Frühbeeten einschließlich Stauden und
Jungpflanzen.

Blumen- und Zierpflanzenanbau unter Gles einschließlich Stauden und Jungpflanzen.
(,,unter Glas" siehe 225).

Gezielte Erzeugung von Saat- und Pflanzgut im Gartenbau (auch unter Glas).
Dazu zählen unter anderem auch Zichorie, Hani Kanariensaat, Kenaf, Hirse, Buchweizen,
Chinaschilf und Rollrasen.

In die Gruppe ,,Klee" fallen u.a. Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Bastardklee, Gelbklee und
Esparsette. Kleegrasmischungen sind ein Futterpflanzengemenge aus Futtergräsern und
Leguminosen. Klee-Luzeme-Gemische werden zum Ausgleich ungünstiger
Wachstumsbedingungen angebaut. Kleebrache ist einzubeziehen.

Luzerne ist eine wichtige und ertragreiche Futterpflanze.

Grasanbau auf dem Ackerland zum Zwecke des Abmähenq und/oder Abweidens (kein
Dauergrünland).

In die Gruppe fallen u.a. Futtererbsen, Wicken, Süßlupinen und Sonnenblumen (auch als
Gemenge) zur Grünfutter-, Silage- oder Heugewinnung.

Klee, Kleegras, l(lss-lrrrerns4emisch (e ircchl. Kleebrrche)

LIzeme

239

24D

Alle anderen Futterpflanzen, auch als Gemenge

Stil I legungsfl ach en (o hne ruc ln rc hse n& Rüaoffe\, Bractrc,

Ackcllrnd insgcsemt §umne 201-244,300, 301)

ß€o!lalr
f,oJo

Feldgras/Grasanbau auf dem Ackerland 241

243

244

245
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244
Stilllegungs-
Flächen (ohne
nachwachsende
Rohstoffe)

24s
Ackerland
insgesamt

246
Haus- und Nutz-
gärten (ohne
Ziergärten)

Obstanlagen

248
Baumschulen
(ohne forstliche
Pflanzgärten für
Eigenbedarf)

Haus- und NuEgä[tßn (ohne Ziergailen)

Obstanl agen (ofi n e Er dbe er e n)

Landwirtschaftlich genutzte Fläche, auf der zeitweise keine Bodenproduktion stattfindet
(Rotations- und Dauerbrache) einschließlich stillgelegter Flächen ar Erlangung der
Ausgleichszahlung (siehe auch 268 und 270).
Flächen mit nachwrchsenden Rohstoffen werden nicht unter 244, sondern bei den
entsprechenden Kulturarten angegeben.

Flärchen der landwirtschaftlichen Feldfrtichte einschließlich Hopfen, Grasanbau (zum Abmähen
oder Abweiden) sowie Gemüse, Erdbeeren, Blumen und sonstige Gartengewächse im feldmäßigen
Anbau und im Erwerbsgartenbau, auch unter Glas. Ebenso Ackerflächen mit Obstbäumen, bei
denen das Obst nur die Nebennutzung, Ackerfrüchte aber die Hauptnutzung darstellen, sowie
Schwarz-/Grtinbrache und stillgelegte Ackerflächen im Rahmen des Stilllegungsprogarnms.
Nicht zum Ackerland rechnen die Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen oder
anderen Gründen brachliegen sowie die A.ckerflächeu mit Obstbäumen, bei denen das Obst
die Hauptnutzung darstellt (siehe Obstanlagen).

246

247

Flächen, auf denen landwirtschaftliche Erzeugnisse (Gartengewächse wie Obst, Gemüse,
Zierpflanzen oder Kartoffeln) fflr den Eigenbedarf angebaut werden, auch Grabelalrd auf dem
Acker außerhalb der Fruchtfolge. Nicht zum Gartenland rechnen die Flächen des Feldgemüsean-
baus und des Erwerbsgartenbaus, auch wenn sie eingezäunt sind, sowie private Parkanlagen,
Rasenflächen und Ziergärten.

Ertragsfllhige und noch nicht ertragsfiihige Anlagen von Obstbäumen und Obststräuchern ohne
Unterkultur oder als Hauptnutzung mit Unterkultur (auf Ackem, Wiesen oder Viehweiden, auf
denen die Arbeiten hauptsächlich auf die Bedürfrrisse der Obstkulturen ausgerichtet sind). Nicht
zu den Obstanlagen zählen Erdbeeren sowie Obstbäume und -sträucher in Haus und Nutzgärten.

Plächen mit jungen verholzenden Pflanzen (Holzpflanzen) im Freiland, die zum Auspflanzen
bestimmt sind:
a) Obstgehölze,
b) Zier- und Rosengehölze,
c) Forstpflanzen (ohne die forstlichen Pflanzgäirten innerhalb des Waldes fflr den Eigenbedarf des

Betriebes),
d) Bäume und Sträucher für die Bepflanzung von Gärten, Parks, Straßen und Böschungen, z. B.

Heckenpflanzen, Rosen und sonstige Ziersträucher, Zierkoniferen, jeweils einschließlich
Unterlagen und Jungpflanzen. Gewerbliche Forstbaumschulen - innerhalb oder außerhalb des
Waldes - werden hier aufgeftIhrt, ebenso wie die nicht gewerblichen Forstbaumschulen
außerhalb des Waldes ftir den Eigenbedarf des Behiebes. Nicht einbegriffen sind
Rebschulflächen und Rebschnittgärten.

Lager-bew. Stellflächen aus Beton sind als,,Gebäude- und Hofflächen" (264) anzugeben.

247

Bsumschulen (ohw forstliche Pflongörten frn Eigenbefufi) 24E
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Daucnriesen 249

250Ecd
ca,
bo
o)da

Mähwgiden

249-252,255
Dauergrünland

Dauerwiesen

250
Mähweiden

251
Dauerweiden

2s2
Almen

255
Streuwiesen und
Hutungen
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249

Grünlandflächen, die 5 Jahre oder länger zur Futter- oder Streugewinnung oder zum Abweiden
bestimmt sind.
Zum Dauergrünland zählen Wiesen und Mähweiden, Weiden mit Almen, Hutungen und
Sfeuwiesen. Bei Mähweiden wechseln Schnitt und Beweidung in ktirzeren oder längeren
Zeihäumen regelmäßig. Flutungen sind nur gelegentlich durch Beweidung genutzte Flärchen
§utzung ohne nennenswerten Aufivand an Düngung und Pflege). Der Aufivuchs von Sheuwiesen
ist nur für Streuzwecke verwendbar.
Zum Dauergrünland rechnen auch Grünlandflächen mit Obstbäumen, sofem das Obst nur die
Nebennutzung, die Gras- oder Heugewinnung aber dic tlauptnutzung darstellt; andemfalls zählen
diese Flächen zu den Obstanlagen und werden unter den Dauerkulturen nachgewiesen.
Nicht zum Dauergrünland rechnen Ackerwiesen und -weiden (Grasanbau auf dem Ackerland),
auch wenn sie mehrere Jalue genutzt werden.
Perner zählen Grünlandflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen o.ä. Grümden nicht mehr genutzt
werden (Sozialbrache) nicht zum Dauergrilnland, sondem werden unter der nicht mehr
landwirtschaft I ich genutzten F läche (25 9) erfasst.

Wiesen sind Dauergrtlnlandflächen, deren Nutzung in der Regel durch Schnitt zut
Futtergewinnung erfolgt; die Beweidung wird höchstens als Nachweide, meist nur im Herbst,
durchgeftihrt.

Grünland mit regelmäißiger Mäh- und Weidenutzung.

Dauergrünland auf Böden guter oder mittlerer Qualität. Diese Flächen können normalerweise
intensiv beweidet werden. Dazu gehören nicht:
- gelegentlich oder ständig genutzte ertragsarme Weiden,
- nicht genutzte Dauerwiesen und -weiden.

Alnnen sind Extensivweiden im Gebirge, namentlich hochgelegene Weideflä,chen, die oft als
Sommerweiden für Jungvieh genutzt werden.

Streuwiesen sind eine Vegetationsform auf Niedermooren und feuchten Mineralböden, die
regelmäßig im Sommer bis Herbst (einschnittig) gemäht werden. Hutungen sind oft
verunkrautete, unregelmäßig beweidete Wiesen- und Weideflächen ohne Wachstumsförderung.
Sie können auch in lichten Wäldem liegen.

Streuwies€n ud Hutungcn

25t

1<a

255

Dauerwei&n

Almen
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258IAndwirtcchaftlich genutztc FlIche (LF) (Sunne 245 - 257)

:61

259Nicht rnehr landwirtschaftlich genutae Flachen

wddIIüchen

Rebland/ Rebfläche

Weihnachßbaumkultren, Koöweiden- und
Pappelanlagen (au§erWb des lValdes)

GeMrde- und Hofilachen, sonstige Flächen

§cbstücrvirtschrftete GcsomtllIche (Sunne 258 - 264)

256

257

264

265

256
Rebland/
Rebfläche

257
Weihnachtsbaum-
kulturen, Korbwei-
den- und Pappel-
anlagen

258
Landwirtschaftlich
genutzte Fläche
(LF)

262
Waldflächen

259
Nicht mehr land-
wirtschaftlich
genutzte Flärchen

Mit Reben bestockte Flächen, gleichgültig ob sie im Ertrag stehen oder nicht (auch Junganlagen,
Rebschulen, Unterlagenschnittgärten) sowie zeitweilig brachliegende Rebflächen, die wieder mit
Reben bepflanzt werden sollen und hierzu vorbereitet werden, soweit sie nicht anderweitig genuta
werden. Nicht zum Rebland Zihlen Flächen, die vortlbergehend anderweitig genutzt werden sowie
ehanalige Rebflächen, die nicht mehr bestockt werden sollen.

Flächen mit geschlossenen Besüinden von Weihnachtsbäumen, Korbweiden oder Pappeln
außerhdb des Waldes sowie Salix-Bestände zur Energiegewinnung.

Die LF umfasst alle landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen, einschließlich der im
Rahmen des Stilllegungsprogramms stillgelegten Flächen. Zw LF rechnen im Einzelnen folgende
Kulturarten:
- Ackerland einschließlich gärtnerische Kulturen, Erdbeeren und Unterglasanlagen,
- Dauergrilnland,
- Haus- und Nutzgärten,
- Obstanlagen (ohne Erdbeeren),
- Baumschulflächen (ohne forstliche Pflanzgärten für den Eigenbedarf),
- Rebland,
- Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanlagen außerhalb des Waldes.
(Summe 245 bis 257).

Holzbodenfläche und forstliche Pflanzgärten für den Eigenbedarf. Zur Holzbodenfläche gehören
auch Wege unter 5 m Breite, Blößen (Kahlflächen, die wieder aufgeforstet werden), gering
bestockle (Nichtwirtschaftswald) und unbestockte Flächen (2.8. Holzlagerplätze), deren Größe
den Zuwachs nicht wesentlich mindert. Aufforstflächen im Rahmen mehrjähriger
Flächenstilllegungen sind ebenfalls hier anzukreuzen.
Nicht zur Waldfläche rechnen alle innerhalb des Waldes gelegenen, dauernd als Acker oder Wiese
usw. genutzte Flächen, femer flächenmäßig ausgeschiedene Wege, Wasserläufe, Teiche, Öd- und
Unlandflächen sowie bebaute Flächen und dazugehörende Hofräume und Gärten (2.B.
Forstdienstgehöfte), ferner die Flächen der Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und
Pappelanlagen außerhalb des Waldes.

Landwirtschaftliche Flächen, die aus wirtschaftlichen, sozialen oder sonstigen Grtinden nicht mehr
bewirtschaftet werden und außerhalb der Fruchtfolge liegen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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2«
Gebäude- und
Hoftlächen,
sonstige Flächen

265
Selbstbewirt-
schaftete Gesamt-
fläche

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5

Gebüude. und Hofllächen
Die Gebäude- und Hoffläche umfasst neben der eigentlichen Gebäude- und Hoffläche auch
Indusfiegelände, Lager- und Stapelplätze u.A.

Öd- unA Unhnd
Flächen, die nicht oder nicht ohne weiteres land- oder forstwirtschaftlich nutzbar sind, wie Felsen,
Schutthalden, Hecken, femer Sandgruben, Steinbrtlche, Torfstiche und anderes Abbauland sowie
Campingplätze.
Landwirtschaftlich genutzte Flächen, die nur geringe Erträge bringen, wie zum Beispiel
Steuwiesen und Hutungen, und die nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Fläche rechnen nicnt
hierzu, sondem werden unter den entsprechenden Nutzungsarten erfasst.

Unkultivierte Moorflächen
Die unkultivierten Moore umfassen Moore und Sümpfe.

Gewässerflächen
Die Gewässer umfassen Flüsse, seen, Kanäle, Bäche, Gräben, Teiche, Tränklöcher usw.
einschließlich der mit Schilf (Reet) bestandenen Flächen. Hierzu rechnen z.B. nicht der Bodensee
und die meisten Kitstengewässer.

Wegeland
Straßen und Wege, auch wenn sie katasteramtlich nicht vermessen sind.
Flächenmäßig nicht ausgewiesene Waldwege unter ftinf Metern Breite zählen zur Waldfläche
(262).

CampingplXtre
Abgegrenztes Gelände, das jedermann zum vortlbergehenden Aufstellen von mitgebrachten
Wohnwagen, Wohnmobilen oder Zelten zugänglich ist.

Perk- und Grlinanlagen
Zu diesem Bereich Zihlen alle ö_ffentlichen und privaten Park- und Grtlnanlagen (2.8. Sport-, Flug-
und Übungsplätze, Friedhöfe u.A.).
Hieran zählen nicht die Flärchen von Gärtnereien sowie Haus-, Nutz- und Kleingärten.

Ziergärten
In diesen Bereich fallen sämtliche Gärten, die keinen Nutzgarten darstellen und somit nicht der
Nahrungsmittelproduktion dienen (häufig: Anbar von standortfremden, exotischen bau.
hochgeztlchteten Zierpfl anzen mit hohem Pflegebedarf).

Die selbstbewirtschaftete Gesamtfläche umfasst folgende Hauptnutzungsarten:
- landwirtschaftlich genutzteFläche,
- Waldflärche,
- nicht mehr landwirtschaftlich genutze Flächen,
- Gebärde und Hofflärchen, Öd- und Unland, unkultivierte Moorflächen, Gewässer, Wegeland,

Campingplätze, Park- und Grttnanlagen, Ziergärten.
(Summe 258, 2C2, 259, 264).
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Abschnitt 3:

Stilllegungsllächen ohne nachwachsende Rohstofl,

Sonstige stillgelegte FläßlEn

Srillgelsgte Flachen insgesamt §uzae 268 - 270)

268
Stilllegungsflächen
ohne nachwachsen-
de Rohstoffe

269
Stilllegungsfllichen
mit nachwachsen-
den Rohstoffen

270
Sonstige still-
gelegte Flächen

267
Stillgelegte
Flächen ins-
gesamt

Flächenstilllegung (Stilllegungsfl ächen)
(Zur Erlangung der Ausgleichszahlung, der Produktionsaufgaberente [FELEG]
oder der Beihilfe nach den Agrarumweltprogrtrmmen der Bundesländer)

Code

26t

ha a

270

267

Stilllegungsflächen (Brache) ohne nachwachsende Rohstoffe (konjunkturelle Flächenstilllegung),
für die ein Zatrlungsanspruch geltend gemacht wird. Ohne Flächen, die unter 270 angegeben sind
und auf die Stilllegungsverpflichtungen angerechnet werden'
Diese Flächen bitte auch inr Abschnitt 2,244 atgeben.

Stilllegungsflächen mit nachwachsenden Rohstoffen (konjunkturelle Flächenstilllegung), für die
ein Zahlungsanspruch bei Flächenstilllegung geltend gemacht wird.
Bitte die Flflchen mit nachwechsenden Rohstoffen bei den jeweiligen Fruchtarten des
Ackerlandes und der Dauerkulturen angeben, zB. im Abschnitt 2,229.

Stillgelegte Flächen im Rahmen der Agrarumwelprogramme der Bundesländer sowie stillgelegte
bzw. erstmalig aufgeforstete Flächen im Rahmen der Produktionsaufgaberente (FELEG) oder zum
Bezug einer landwirtschaftlichen Altersrente.
Bitte die Fltichen gleichzeitig im Abschnitt 2bei244,259 oder 262 angeben.

Summe 26E,269,270.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5

269Stilrecuocsnaclrcn mrt nachwachserd€n Rohstoffen
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Abschnitt 4: Eigentums- und Pachtverhältnisse

Die Angaben ilber die Eigentums- und Pachtverhältnisse beziehen sich auf die landwirtschaftlich
getruffie Fläche (nur bewirtschaftete LF) und nicht auf die Gesamtfläche des Betiebes
(Betiebsfläche) zum Erhebungszeitpunkt. Die LF umfasst auch die Fläche etwa erhaltenen
Dienstlandes, Heuerlingslandes, aufgeteilter Allmende, unentgeltlich zur Bewirtschaftun§
erhaltener LF oder gegen Entgelt zur Landschafupflege übemommener LF sowie vorübergehend
stillgelegter LF. Die Flächen sind entsprechend ihrer Nutzung zum Zeipunkt der Erhebung
anzugeben.

Die selbstbewirtscheftete LF ist flir die gesarnte statistische Auswertung die wichtigste
Gliederungs- und Bezugsgröße; sie muss daher im Abschnitt ,tigentums- und Pachtverhältnisse"
mit der entsprechenden Fläche im Erhebungsvordruck der Bodennutzung übereinstimmcn
(701 muss mit 258 in Abscbnitt 2 identisch sein).

Eigene LF 708

701
LF des Betriebes Zur LF gehören: Ackerland, Dauergrilnland, Obstanlagen, Baumschulflächen, Rebflächen, Haus-

und Nutzgärten (ohne Ziergärten), Weihnachtsbaumkulturen, Korbweiden- und Pappelanlagen
außerhalb des Waldes sowie vorübergehend stillgelegte LF, deren Flärchen bei der Bodennutzung
(258) einbezogen wurden.

Zw LF gehören nicht: nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Flächen, Gebäude- und
Hofflächen, Öd- und Unland, unkultivierte Moorflächen, Waldflächen, Gewässerflächen,
Wegeland usw.; deshalb bleiben diese Flächen irn Abschnitt,,Eigentums- und Pachwerhältnisse"
unbertlcksichtigt.

Die vom Betrieb selbstbewirtschrftete LF setzt sich zusammen aus:
eigener selbstbewirtschafteter LF (705)
+ gepachteter LF (702 und/oder 703)
+ unentgeltlich erhaltener LF (704)

702,703
Gepachtete LF Gepachtete landwirtschaftlich genutzte Flächen, die vom Betrieb gegen Entgelt (in Geld,

Naturalien oder sonstigen Leistungen) zur Nutzung übemommen worden sind (schriftlicher oder
milndlicher Pachtvertrag) und auch von diesem bewirtschaftet werden. Hierzu zählt auch
gepachtete LF, die vorübergehend stillgelegt ist (Brachlegung, Anbau nachwachsender Rohstoffe).
Nicht einzubeziehen ist gepachtete LF, die an Dritte weiterverpachtet ist.
Die Pachtfläche umfasst Einzelgrundstücke unüoder gesamte Befiebe (,,geschlossene Hoftacht").
Es ist zu unterscheiden, ob es sich um Pachtungen von Frmilienangehörigen (702) oder um
Pachtungen von anderen Verpächtern handeh (703).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Allgemeine
Hinweise

Code

Landwirtschaft,lich guruEte Fläche (LF) des Betriebcs
(übertclmcn ans Erlubtotgsteil Bdennuemg Absclnrtt 2, 258) 701

ha a

702

703

7M

705

von Verwan&en md Verschwagerten des Befiehinhabers

von anderen VerPchtem (muss//nit 709 tbereiastimmen)

unentgelthch zur Bewirtsctaftung abgegebcne LF

abzuglrch

+

+

unentgeltlich ar Bewirtsohaftung erhaltene LF

Ergene selbstbewrrachaftete LF

verpachtete LF

zuzUglrch

gepach-
t€te LF

706

707
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744
Unentgeltlich zur
Bewirtschaftung
erhaltene LF

705
Eigene selbstbe-
wirtschaftete LF

708
Eigene LF

Hierzu rechnen für befristete oder unbefristete Zeit unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene
LF, u.a. auch Flächen im Zuge der Durchführung eines Flurbereinigungsverfalrens sowie Flächen,
zu deren Nutzung der abwesende Eigentilmer keine (ausdrilckliche mündliche oder schriftliche)
Zustimmung erteilt hat, die jedoch aus Grilnden des allgemeinen Interesses (2.8. der
Landschaftspflege, Schutz vor Verunkrautung) bewirtschaftet werden müssen, von der
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) verwaltete bisherige volkseigene
Flächen, sofem keine Pacht gezahlt wird.

Im Eigentum des Betiebsinhabers stehende selbstbewirtschaftete LF, (also ohne gepachtete oder
unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene Flächen und ohne eigene verpachtete unüoder
unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene eigene LF). Der eigenen selbstbewirtschafteten LF
werden auch Flächen gleichgeseta, die vom Betriebsinhaber als Nutanießer oder Erbpächter
bewirtschaftet werden.
Altenteilerland wird dann zur selbstbewirtschafteten LF des Betriebes gerechnet, wenn es nicht
vom Altenteiler, sondem vom Betrieb mit bewirschaftet wird.

Die ,,eigene LF' setzt sich zusammen aus ,,eigener selbstbewirtschafteter LF* (705), ,,eigener
verpachteter LF* (706) sowie,,eigener unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebener LF" (707).

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

-192-



Abschnitt 5: Pachtflächen und Pachtentgelte

Codo
-- -'--* -*r

I
i aha

gepaütete Flache

Code volle Etuo

derraitigo Jahrespacht fi r
diees Flüch€

Von.anderen Verpechun* gepachtete LF
(ltbenuhnen ns 703) '109 7t0

Ackerlatd
(olne Uaergla$lehe) 111 7t2

Dauergrunhnd 715 716
gepachtete
Einzelgnmdsutcke
insgesarm

Reblan4 Rebflachsrt

sonstige LF

OMdagen 1t9

723

727

124

728

Ackerlad
(olate U ft ergl asflöche) 711

I

I

7t4

Dauergrunland

Obstanlagen

717

72t

I

I
T-
I

I

722I
I

Rebland, Rebllachen 725
I

I
726

729
i
I 730

darunter:
innerhalb der leEten
zuiei Jahre erstsnals
gepachtste Flächen
und Fläclren mit
Prcisarderungen

somtige LF

Gepachteb LF innerhalb einer geschlosenen
Hofpacht

709,710
Von,,anderen Ver-
pächtern" gepach-
tete LF und
derzeitige Jahres-
pacht

711,712,715,
716 usw.
Gepachtete Einzel-
grundsttlcke

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

73t

Die von ,,anderen Verpächtem" (familienfremden) bei 703 als gepachtet angegebene LF ist zu
übertagen nach 709 und fflr diese die gesamte Jahrespacht (Einzelgrundstücks- und Hofpacht
ansammengerechnet) einzufagen (7 l0)"

Die bei 709 eingetragene LF (gepachtete Einzelgrundstilcke) ist aufzugliedern nach der Art ihrer
Nutzung (7 I l, 7 | 5, 7 19, 723, 727 und, falls zuteffen d, 7 13, 7 17, 7 21, 7 25, 7 29).

Die Summe 711,715,719,723,727 bax.710,712,716,720,724,728 zuztiglich der gepachteten
LF innerhalb einer geschlossenen Ho$acht (731, 732) muss die in 709 ausgewiesene LF bzw. den
in 710 ausgewiesenen Pachtpreis ergeben.

Zu jeweils eingefagenen Pachtflächen ist die Höhe der derzeitigen Jahrespacht insgesamt in
vollen EUR anzugeben (nicht je ha); dabei sind der Geldbetrag, der Wert der Naturalpacht und
sonstige Leistungen zusammenzurechnen und in vollen EUR nachzuweisen.
Teilbeträge der Jatrrespacht, die nicht ftlr die Flächennutzung, sondem fllr andere Nut-
zungsgegenstände oder.Rechte (2.B. Gebäude, Inventar, Milch- und Zuckerrllbenkontingente)
gezatrlt wurden, sind nach Möglictrkeit vom Gesamtbetrag der Jahrespacht in EUR - ggf.'nach
Schätzung - abzuziehen.
Falls bei gemischten Pachtungen (2.B. Acker- und Dauergrtlnland) der Pachpreis nicht getrumt
angegeben werden kann, ist die betreffende LF und der Pachtpreis bei ,,sonstige LP" einantragen
(727 wd 728). Unter,,sonstige LF" sind auch gepachtete Gewächshausllächen nachzuweisen.

7Xz
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723bis726
Rebland, -flächen

7l9bis722
Obstanlagen

713,714,717,
71t usw.
Erstpachtung und
Pachtpreisänderung
in den letzten zwei
Jahren

Zum Rebland gehören sämtliche mit Reben bestockte Flächen, gleichgiiltig ob sie im Erhag stehen
oder nicht (auch Junganlagen, Rebschulen, Unterl4genschnittgärten) sowie zeinreilig
brachliegende Rebflächen, die wieder mit Reben bepflanzt werden sollen und hierzu vorbereitet
werden, soweit sie nicht anders genutzt werden.

Ertagsfühige und noch nicht erfagsfähige Anlagen von Obstbäumen ohne Unterkultur oder als
Hauphutzung mit Unterkultur (auf Ackem, Wiesen oder Viehweiden, auf denen die Arbeiten
hauptsächlich auf die Bedtirfirisse der Obstkulturen ausgerichtet sind).

Es sind diejenigen zugepachteten Grundstücke auszuweisen, die seit dem l. Mai 2003 erstmals
von diesem Betrieb als Pachtland bewirtschaftet wurden, oder fflr die der Pachpreis nach dem l.
Mai 2003 geändert worden ist.
Die Angaben zur Erstpachtung und Pachtpreisänderung in den letzten zwei Jatrren sind in den
Angaben zur Pachtung von Einzelgrundstticken (711,712,715,716,719,720,723,724,727 und
728) enthalten
Um die Zusammenstellung der Angaben ilber gepachtete Einzelgrundstlicke, Erstpachtung und
Pachtpreislinderung für gepachtete Einzelgrundstücke (Grundstücks- und Parzellenpacht) zu
erleichtern, wird dem Betriebsinhaber ein Hilfsblatt (Vordruck HS zur ASE 2005) zur Verfügung
gestellt. Dieses Hilfsblatt verbleibt beim Betriebsinhaber.

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundt. 2005
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Abschnitt 6: Viehbestände am 3. lVlai 2005

Die Erhebung der Viehbestände erfolgt anm Stichtag 3. Mai 2005. Betriebe, die zum Stichtag die
Viehhaltung vorübergehend oder vollständig eingestellt oder nie Vieh gehalten haben, mtlssen das
entsprechende Kreuz bei Code 199 setzen.
Bei der Erhebung der Viehbestände sind folgende Grundsätze zu beachten:

Gemeinsam gehaltenes Vieh: Bei gemeinsam gehaltenem Vieh bzw. untergebrachtem Vieh
(2.B. in Gemeinschafubetrieben, Betriebsgemeinschaften, Erzeugergemeinschaften usw.) wird
im Erhebungsvordruck der Viehbestand nicht fllr den einzelnen Viehhalter, sondern als eine
Einheit nur auf einem Vordruck nachgewiesen.

Verkauftes Vieh: Am Stichtag noch beim Viehhalter stehendes, bereits verkauftes Vieh ist
mitzuzählen.

Schlachttiere: Sie sind auch dann mitzuzählen, wenn sie noch am Stichtag oder in den
nächsten Tagen geschlachtet werden sollen.

Wenderschalherden sind grundsätzlich am Betiebssitz des Eigenttlmers anzugeben.

Pensionsvieh: Am Stichtag im Betrieb zur Ftltterung oder Pflege befindliches Vieh ist irn
Erhebungsvordruck aufzunehmen.

Abwesendcs Vieh: Am Stichtag nur vorübergehend abwesendes Vieh ist mitzuzählen.

Nicht einzubeziehen sind Tiere:
' die sich nur vorilbergehend im Betrieb aufltalten (2.B. zum Decken)' die in einem fremden Betrieb in Weide- oder sonstiger Versorgungspension stehen.

Pfcrd. illg.ltnt 106

r06
Pferde Unpaarhufer (Einhufe|.

Einzubeziehen sind alle Pferde, auch Fohlen unter einem Jahr, ebenso Ponys (unter 148 cm
Stockmaß) und Kleinpferde. Reit- und Rennpferde sowie Pferde des Betriebsinhabers und/oder
seiner Familie, die für Freizeitzwecke der Familie gehalten werden, sind hier ebenfalls
einzufagen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Allgemeine
Hinweise
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107

IOE

t09

ll0

112

ll3

ll4

n5

lt6

lt7

ll8

lll

It9

Kälber rffir6 MorBte
t(furuder220fu
t,Izta4ewtcltl

r6 Monafie big
I unEf I Ishr alt
' - rsrmlictro

Rinds I bis
unt$ 2 Jahre alt

- ilgnnlich

- weiblich
zum Schlochten

, - -werblichNuu-
, undZudtiere

kder 2 Jalrc u. älter

- BullenundOchsen

- Scfdaclrfärsen

i - Ammen- und
' Mutterkllhe

i - sthlaclt- und
I Mas*ohe

'Rider insgesam

i(Summel07-118/

o
=,c
a

Jugrinder

- Milcl*ohe

- wEibliche
ftmgrinda

- Nurz- und
Zuchfärscn

Allgemeine
Hinweise

107
Kälber unter
sechs Monate

108,109
Jungrinder

ll0 bis 112
Rinder I bis unter
2 Jalre alt

Rinder
Sämtliche Rinder einschließlich der Kälber, des Jungviehs, der Färsen, der Kühe zur
Milchgewinnung, der Ammen- und Mutterkühe, der Schlacht- und Mastkühe, der Mastochsen und
-bullen, der Zuchtbullen und Zugochsen.

Säuntliche Rinder, die unter einem halben Jahr alt sind oder mit einem Lebendgewicht
unter 220 kg.

Sämtliche Rinder, die anischen 6 Monate bis unter I Jahr alt sind. Die Jungrinder sind aufzuteilen
in männlich (l0E) und weiblich (109).

Die Rinder dieser Altersgruppe sind getrennt cinaltragen nach märnlich (ll0), weiblich arm
Schlachten (l I l) und weibliche Nutz- und Zuchttiere (l l2). Weibliche Rinder, die bereits gekalbt
haben, zählen nicht dazu.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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l13
Bullen und
Ochsen Sämtliche m?innliche, nicht kasfierte Tiere (Bullen) und männliche kastrierte Tiere (Ochsen), die

zwei Jahre und älter sind.
tt4
Schlachtftirsen Särntliche gemästete weibliche Rinder (Färsen vor dem ersten Abkalben) zum Schlachten, die

zwei Jahre und älter sind.

115
Nutz- und Zucht-
f?irsen Sämtliche weibliche Rinder (zwei Jahre und älter), die noch nicht gekalbt haben. Dabei ist zu

unterscheiden in Färsen, die zur Fleischerzeugung aufgezogen werden (Schlachtftirsen) und
Färsen, die zur Reproduktion der Kuhbestände (Milctrkühe und andere) bestimmt sind §utz- und
Zuchttiere).

116
Milchkühe Slimtliche Kühe, die zur Milchgewinnung gehalten werden, einschließlich der trockenstehenden

Milchktihe. Nicht zu den Milchkühen zählen Ammen- und Mutterkühe sowie Schlacht- und
Mastkühe.

117
Ammen- und
Mutterkühe Sämtliche Kühe, die nicht zur Milchgewinnung, sondern ausschließlich zur Erzeugung und

Aufzucht von Kälbern gehalten werden, d.h. Ktlhe, die nicht gemolken werden und deren Milch
ausschließlich von Saugkälbem verbraucht wird.

llE
Schlacht- und
Mastkühe Sämtliche Kühe, die nicht zur Milcherzeugung gehalten werden und nicht bei Ammen- und

Mutterkühen erfasst sind (einschließlich ausgemerzter Milch- bzw. Ammen- und Mutterkühe).

lt9
Rinder insgesamt Sämtliche Rinder, die zuvor in den Erhebungsbogen eingeüagen wurden (Summe 107 bis I l8).

Schafe unter
I Jahr alt

Schafe I Jak und älter

- wcrbliche Schafe
anr Zuchl

e
dEo.A

- Schalbocke
(ztnZtßht)

- Hamrnel und
obrige Schafe

Schafe insgesamt
§wane 120- 123)

t20
Schafe unter
einem Jahr alt

t2l
Weibliche Schafe
anr Zucht

Statistisches Bun Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Sämtliche Schafe unter einem Jahr alt einschließlich Lämmer.

Sämtliche weibliche Schafe, die ein Jahr und älter sind, und gelammt haben bzw. fflr die Zucht
bestimmt sind (einschließlich Jährlinge).

Schafböcke Sämtliche männliche Schafe, die ein Jahr alt und älter sind, zur Zucht.
122

120

l2l

122

,?

124
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123
Hammel und
übrige Schafe

124
Schafe
insgesamt

! uc
o,
au)

Masschweine

- 50 bis unter
t0 kg Lebenü
gewicht

- 80 brsunter ll0 kg
Lebendgewicht

- ll0kgundmehr
Lebendgewicht

Eber zur Zucht

Zuchtsauen
* Jungsauenzum

l. Mal §ächtig

- andere
rmhtige Sauen

- Iungsauen noch
nicht trächtig

Sämtliche mähnliche und weibliche Schafe, die ein Jahr und älter sind, und die nicht flir die Zucht
bestimmt sind.

Sämtliche Schafe, die zruvor in den Erhebungsbogen eingetragen wurden (Summe 120 bis 123).

E

,

II
n

29

128

30ir+--
I

i

i
I

i
I

I

I
I

I

i

I
i
I

I

I

1
i

i

3l

udere nicht trach
tige Sauen

t2

33

vt-
Il--
I

Schweme tnsgesamt
§unnel25-lj4) 35

t2s
Ferkel

126
Jungschweine

127,12E,129
Mastschu'eine

r30
Eber zur Zucht

t3l,t32
Trächtige Sauen

Tiere bis zur Mast als Jungschweine, unter 20 kg Lebendgewicht.

Sämtliche Jungschweine mit einem Lebendgewicht von 20 bis unter 50 kg und für die Zucht
bestimmte Jungschweine (siehe 130).

Slimtliche Schweine, die zur MasVFleischproduktion vorgesehen sind. Die Tiere werden den
jeweiligen Gewichtsklassen 50 bis unter 80 kg(127),80 bis unter ll0 kg (128) sowie ll0 und
mehr kg ( 129) Lebendgewicht zugeordnet.
Ausgemerzte Zuchttiere sind ebenfalls der jeweiligen Gewichtsklasse zuzuordnen.

Zur Zucht verwendete männliche Schweine einschließlich fiir die Zucht bestimmte Jungschweine
mit 50 und mehr kg Lebendgewicht (siehe auch 126).

Für die Zucht bestimmte trächtige Sauen, einschließlich fiir die Zucht bestimmte Jungsauen ab 50
und mehr kg Lebendgewicht. Wobei unter l3l die Sauen angegeben werden, die zum ersten Mal
trächtig sind und unter 132 alle trächtigen Sauen ohne die unter 131 angegebenen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5

Ferkel unter 20 kg t25

Jungschwoine 20 bis
untcr 50 kg
Lebudgewicht t26 ,
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133, 134
Nicht rachtige
Sauen

135
Schweine
insgesamt

Für die Zucht bestimmte nicht trächtige Sauen, einschließlich für die Zucht bestimmte Jungsauen
ab 50 und mehr kg Lebendgewicht. Dabei sind unter 133 die Sauen einzutragen, die erstmals
gedeckt bzw. besamt werden sollen und unter 134 die Sauen, die bereits ein- oder mehrmals
geferkelt haben und zur emeuten Deckung oder Besamung vorgesehen sind.

Säuntliche Schweine, die zuvor in den Erhebungsbogen eingetragen wurden (Summe 125 bis 134).

-[- 
r

irsoiLegehennen
% JEhr und älter

oEE

insgesarnt
(Strz,ne 136- 138)

Ganse insgesamt

o
äo

o()

Tnrihuhner msgesamt

40

I

4?

Entcn rnsgesaml

o
b0

ov)

Sonstiges Geflugel
rnsgesa[il
(Sunne 140- 142)

136, 137,138
Hühner

139
Hühner
insgesamt

140 bis 142
Gänse, Enten,
Truthühner

Code 143
Sonstiges Ge-
flügel insgesamt
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39

r43 l

Es sind sämtliche Htlhner ohne Trut-, Perl- und Zwerghithner einzutragen, die am Stichtag
vorhanden waren. Bei vorübergehend leerstehenden Ställen sind auch dann Einhagungen
vorzunehmen, wenn die Stallräumung nicht länger als 6 Wochen zurücklieg. Unter 136 sind die
Legehennen, die % Jahr und älter sind, unter 137 die Junghennen (unter % Jatrr alt), die zur
Eierproduktion vorgesehen sind, einzutragen. 138 beinhaltet alle Hühner bzw. Hähne, die für die
Mast und damit zur Fleischproduktion (Schlachthäihne/-hühner) vorgesehen sind. Bei 137 und I 38
sind Küken einzubeziehen.

Sämtliche Hlihner, die zuvor in den Erhebungsbogen eingetragen wurden (Summe 136 bis 138).

Es ist die entsprechende Anzahl für Gtuise (140), Enten (l4l) und Truthühner (142) einzutragen.

Sonstiges Cefltigel, das zuvor in den Erhebungsbogen eingetragen wurde (Sumrne 140 bis 142).

t37

138

Y, tatr

Hahne
-hähne,
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Allgemeine

AbschnittT: WirtschaftsdüngertierischerHerkunft

Hinweise Dieser Abschnitt ist von jedem Bebieb zu beantworten, unabhängig davon, ob im Jahreszeitraum
Mai 2004 bis April 2005 Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft anfiel bzw. aus anderen Betrieben
übernommen und auf selbstbewirtschafteten Flächen ausgebracht wurde.
D.h. 733, 734 und 739 müssen in jedem Fall entweder mit,ja" oder ,,nein" angekeuzt werden.
lst734 mit,ja" beantwortet, müssen 735 und 736 mit,ja" oder,,nein" beantwortet sein und737,
791 bis 795 und 738 eine Eintragung aufueisen.
Ist 739 mit ,ja" beantwortet, muss 740 und/oder 741 eine Eintragung aufueisen, außer wcnn
Festmist nur auf Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist
dienen (2.8. Tiefstall), anfiillt.
Ist 740 beantwortet, muss 739 und 791 bis 795 oderT4l eine Eintragung aufireisen.
Für Betriebe, die über entsprechende Lage*apazitäten verfügen, diese jedoch im o.g.
Jahreszeitraum nicht genutzt haben, entfallen 737,791 bis 795,738,740 und74l.

Übcrrehmc von GüIdie ( Flüs§ entst)
Ist Golle aus anderen Betrieben rlbemommen und auf selbstbewrrtschafteten

Flachen dieses Betriebes aufgebracht worden? 733 Ja L- "']-=.= '? -

733
Aus anderen Be-
trieben über-
nommene Gülle

Es ist anzugeben, ob Gülle von anderen Betrieben oder von Güllebanken/-börsen übernommen und
aufder LF dieses Betriebes aufgebracht wurde.

-ta I ncrn 2

Wenn,,nein", weiter mrt 739

Gillle (Flilssigmist, auch Schwemm- oder Treibmist): Gemisch der Kot- und Hamausscheidungen
von Nutztieren, auch vermischt mit Wasser, eventuell mit geringen Einsüeuanteilen.

Es ist anzugeben, ob während des Jahreszeitraumes von Mai 2004 bis April 2005 inn Betrieb
angefallene Gülle
- aufder LF dieses Betriebes aufgebracht

und/oder
- abgegeben wurde (an andere Beriebe oder an die Güllebörse).

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

735

736

734
Gülle

735,736
Aufbringung der
Gülle dieses
Betriebes

734C'ü,lxtG'lI,rrtglrdst)
Ist in dtesem Betrieb berid»eigene Gttlle angefallen?

.,
Ja

2Ja

I ncrn

I nern

lst betriebsergene Golle auf selbstbewirtschafteten Flllchen des Betnebes
aufgpbmcht worden?

Ist betriebseigene Gulle abgegeben oder anderweitig entsorgt worden?
(2.8. Abgabe an ädere Betriebe oder an die Glttlebörse)

-200-

L,l



mit FesEbdeckEg (archZek oder blwianfolie) m]

darunt9[ mit Abdeckung durch Granulat, §rohhäcltsel u.A.

mit nator{icher Schwimmdecke

79?

791

795

ml

lnr

ihsgesamt 6urrn4 7 9 l, 7 9 2) 737 lnl

Lagerkapazität

des Betriebes

füGülle

737,791 bis 795
Lagerkapazität fllr
Gtille

79t
Lagerkapazität
flIr Gtille im
Stallbereich

792
Lagerkapazität
für Gillle im
Außenlager ins-
gesamt

793
Außenlager mit
Festabdeckung

794
Außenlager mit
Abdeckung durch
Granulat

795
Außenlager mit
natilrlicher
Schwimmdecke

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

in Stallbercich 79' mt

in AuBenlager insgesamt 792 m!

Vorhandener und genuffier Lagerraum ftlr Gülle in dafllr vorgesehenen Behältem, Gruben,
Lagunen u.4., sowohl im Stallbereich als auch außerhalb (Außenlager). Gemietete/gepachtete oder
gemeinschaftliche Lagerkapazitäten, die diesem Betrieb zur Verfügung stehen, sind darin
eingeschlossen.
Bei Einleitung von Gtllle und Jauche in einen gemeinsamen Lagerbehälter ist die Lagerkapazität
bei Glllle (737,791bis 795) einzubeziehen .

Bei Einleitung von Jauche in eine ungenutzte Gilllegrube ist die Lagerkapazitilt &i 741
(Jauchegrube) einzutragen.

Lagerkapazitäten im Stallgebäude befinden sich unter Liege-, Laufflächen, Futtertisch usw. Bei
der Ermittlung der Lagerkapazität sind nur die Güllekanäle und -keller zu berllcksichtigen, in
denen die Gülle tiber einen längeren Zeitraum (>3 Wochen) gelagert werden kann. Treibmist- oder
Spülkuräle gelten nicht als Lagerbehälter.

Hier sind auch die L4gerformen einzubeziehen, die nicht mit den angeftihrten ,,Darunter-
Positionen" (793 bis 795) identisch sind, z.B. Schweinegille ohne Schwimmschicht.

Festabdeckungen von Außenlagem erfolgen i.d.R. mittels Überdachungen, Zelten oder
Schwimmfolien.

Grrnulete (Substanzen in fester, körniger Form) oder auch StrohhIcksel (fein.gehärckseltes
Shoh) können in Außenlagern zum Zweck der Emissionsminderung bei der Abdeckung anm
Einsatz kommen.

Eine netlirliche Schwimmdecke bildet sich auf Grund des in der Glllle enthaltenen
Feststoffanteils an der Oberfläche des Lagers. Die Stärke bzw. der Zeitraum der Schichtbildung ist
abhängig von der Art der Gtllle.
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Ff wie vble Monate &r Shllhaltung ist die Ltgerkapaaat fü Gülle ohne
zwischenzeitliches Aufbringen ausreichend? 738 volle Monate

738
Lagerdauer Gtllle Den Angaben ist der während der Stallhaltungsperiode übliche Durchschnittsbestand an Tieren

zugrunde zu legen.

739

740

ltenn 
"nein", 

uieiter, mit Abschnitt E

volle Monate

Ja nelnr 2fcshbt rnd Jtuclc
Süd in B€ilri€b Fes§nist wd Jauüe angefallen?

Fu wie viele Monate der §allhalnmgsperiode ist die Lage*apazitat ohne
zwischenzeitliche Aufbringen ausreichond?

Fes0nist (äe/e-*igre hwrlat4

74t volle MonateJaucüe

739
Festmist und
Jauche

740,741
Lagerdauer für
Festnist und
Jauche

Festmist: Kot (mit oder ohne Einstreu) von Nutztieren, eventuell mit geringen Hamanteilen.
Jauche: Zersetzungsprodukt des l{ams von Nutztieren (eventuell mit geringen Kot- und
Wasseranteilen), ftillt in der Regel zusammen mit Festrnist an.

Den Angaben ist der wfirend der Stallhaltungsperiode übliche Durchschnittsbestand an Tieren
zugrunde zu legen.
Lagerkepazität
Als Lagerkapazität ist der vorhandene und genutzte, befestigte Lagerplxz fflr Festmist sowie der
vorhandene und genutzte Lagerraum ftir Jauche und Gülle (siehe auch Lagerkapazitlit ftir Gülle)
in dafflr vorgesehenen Behältern, Gruben, Lagunen u.A. ar verstehen (einschließlich
gemieteter/gepachteter oder gemeinschaftlicher Lagerkapazitliten, die von diesem Betrieb genu',zt
werden).
Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Festmist dienen (2.B.
Tiefstall), sind nicht zu berlicksichtigen. Bei Einleitung von Jauche in eine ungenutzte Gtlllegrube
ist die Lagerkapazität (Monate) bei 741 (Jauchegrube) zu berilcksichtigen. Bei Einleitung von
Gälle und Jauche in einen gemeinsamen Lagerbehälter ist die LagerkapazirÄt&i737,791 bis 795
(Gtillegrube) einzutragen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Abschniff 8: Ökologischer Landbau

Code

Code

Werden im landwirtschaftlichen Betieb pflanzliche und/oder tierische Erzeugnisse nach den
Grundsätzen der Verordnung (EWG) Nr.2092/91oder nachfolgender Rechtsvorschriften über den
ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen
Erzeugnisse und Lebensmiuel produziert und unterliegt der Betieb einem obligatorischen
Kontollverfahren seitens einer staatlich zugelassenen Kontrollstelle, dann ist 750 mit ,j^" ^beantworten. Bei Beantwortung von 750 mit ,ja" sind Eintragungen bei 751 und/oder 752 sowie
bei 753 bis757 erforderlich.

Ist nach den Bestimmungen der EG-Öko-Verordnung auf der gesamten oder auf Teilen der
landwirtschaftlich genutzten Fläche des Betriebes die Umstellung auf ökologischen Landbau
abgeschlossen und dürfen die pflanzlic[ren Erzeugnisse als ökologische Erzeugnisse
gekennzeichnet werden, dann ist diese Fläche unter 751 einzutragen. In Umstellung befindliche
Flächen sind unter 752 einrufragen. Hat die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche des
Betriebes den Umstellungszeitraum durchlaufen, muss die Flächenangabe bei 751 mit der bei 258
übereinstimmen.
Befinden sich nach den Bestimmungen der EG-Öko-Verordnung die gesamte Fläche oder
Teilflächen des landwirtschaftlichen Betriebes in Umstellung, dann sind diese unter 752
anzugeben. Der Umstellungszeitraum betägt aryei Jahre vor der Aussaat bzw. Pflanzung bei ein-
oder überjährigen Kulturen und drei Jalre vor der Emte bei mehrjährigen Kulturen. In dieser Zeit
ditrfen die auf diesen Flächen produzierten landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht als ökoprodukt
vermarktet werden.

Landwirtschaftlich genutae Flächen, die nicht nach der EG-Öko-Verordnung bewirtschafter
werden, sind weder unter 75 I noch unter 752 einantragen.

753 bis 757
Tierarten im ökolo-
gischen Landbau Werden im landwirtschaftlichen Betrieb nach der Verordnung (EG) Nr. l804ll99t9 ay

Einbeziehung der tierischen Erzeugung in den Geltungsbereich der Verordnung (EWG) Nr.
2092191 eine oder mehrere Tierarten in die ökologische Wirtschaffsweise einbezogen, sind
entsprechend 753 bis 757 mit,ja" anzukreuzen. Befindet sich die Tierhaltung in Umstellung, gilt
diese aufgrund der kurzen Umstellungszeiten ebenfalls als bereits umgestellt.
Wenn eine oder mehrere Tierarten nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1804/1999 gehalten
werden (also konventionell), dann sind 753 bis 757 mit,4ein" zu beantworten.

aha

Geflügel

750
EG-Öko-
Verordnung

751,752
Flächen im ökolo-
gischen Landbau

Unmliegt Ihr Betieb dem Kontolherfahren nach der V erofuwng (EWG)
Nr. 2092191 zrnrr okologischen landbau? 750

Wenn .noin", weiter mit Absohniü 9

ja 1I nein

Wie viele Hektar lan&uirtschaftlich genutzter Flaclrc sind bereits umgestellfl 151

Wie viele Hektar landwirtschaftlich genutzter Släche befrnden sich gegenwärtig
in Umstollung?

Sind die folgenden Tierarterr in dic ökologische Bewirechaftrngsmqh&
einbezogen?

Pferde

752

753 iof-] r o.ri"l,

l

Rinder 754 rl], ninIr
Schafe 755 2ia [] , *,f]
Schwerne 756 Ija ,uin i l:

157 r" {-J I n",n l-] z
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Allgemeine

Abschniff 9:

Hinweise

Lfd- Nr. der Person

vefiälhis der beschaft iglen famil ienange-horigen
Harshaltsmitglieder atm Betriebs-inhaber
SiErti€rzitrer' Kinder(auch Stief., §chwieger-,

Pflege-, A&pivkinder)... . ............. = 3
F-nkel.-... =4
Elterq SchwiegerEltem................. .. = 5
Großeltem
Sonstige....

Verwandtschafts-
oder Schwäger-
schaftsverhälfiis
zum Betriebs-
inhaber

t0l
Kennziffer des
Verwandtschafu-
verhältnisses

Mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienarbeitskräfte im Jahreszeitraum
Mai 2004 bis April2005 @inzelunternehmen)

Ilier dilrfen Eintragungen für beschäftigte Personen nur für Betriebe in der Hand von

Einzelunternehmen vorgenommen werden.

Als ,mit betriebtichen Arbeiten beschäftigte Personen* sind in Einzelunternehmen anzugeben

- der Befiebsinhaber injedem Fall und sein Ehegatte (auch dann, wenn llaushalt und Betrieb
rIumlich getrennt sind),

- bcschäftigte Familienangehörige, Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhebcrs, die

im Jahreszeitraum Mai 2004 bis April 2005 ununterbrochen oder zeitweise auf dem Betrieb
(Haushalt des Bctriebsinhabers) lebten oder ihre Verpflegung äberwiegend Yom Betrieb
erhielten.

Nicht in die Erhebung einzubeziehen sind Familienangehörige, die nur außerhelb des

Betriebes erwerbstätig sind oder waren sowie Kinder unter l5 Jahre und nichtbeschäftigte
Erwachsene.

Bei mehr als 6 Personen ist ein Ergänzungsvordruck zu verwenden.

Mit betieblichen Arbeiten beschäftigte Familienangehörige, Verwandte oder Verschwägerte des

Betriebsinhabers, die nach der vorstehenden Definition als ,nicht auf dem Betfieb lebend'
einzustufen sind, sind - je nach Art des Arbeitsverhältnisses - in Abschnitt l0 ,,ständig und nicht

sttudig mit betrieblichen Arbeiten Beschäftigte" nachzuweisen'

Code 001 002

oder Sciwagerschafts-

I

8Ol, I 2

. '.,=6
.......=7 Beheb§-

inhaber I

Ehegatte

Die Bezeichnung des Verwandtschafts- oder Schwägerschaftsverhältnisses muss sich auf die in
Spalte 001 als Betriebsinhaber angegebene Person beziehen (Definition des ,,Betriebsinhabers"
siehe Anlage S. IX). Hat der Betriebsinhaber keinen Ehegatten, ist Spalte ü)2 freizulessen; sie

darf nicht für die Eintagung eines anderen Familienangehörigen verwendet werden.

Für die dritte (003) und jede weitere Person ist die Kennziffer des Verwandtschafts- oder
Schwägerscheftwerhältnisses zum Betriebsinhaber einzutagen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 20O5

003 006004 005

-204-



mtunlich
Geschlmht

wsiUich

Geburtsjdrr

iWer istBetrieösleier?

Geschlecht
802

804

805

Die Angabe des Geschlechts ,Jnännlich" oder ,,weiblich" muss bei 802 bei allen Personen
angekeuzt sein.

Geburtsjalr Einzutragen sind die letzten beiden Stellen des Geburtsjahres.

Betiebsleiter Der Betriebsleiter ist in ,tinzelunternehmen" diejenige Person, die den Betrieb leitet also tlber
den laufenden Einsatz an Produktionsmitteln bestimmt.
Dabei kann es sich um den Betriebsinhaber, einen seiner Familienangehörigen oder eine andere
mit der Leitung des Behiebes beauftragte Person handeln (2.B. Angestellter). Es kann nur eine
Person als Betriebsleiter angegeben sein.

Betrieb
(ohne

durch- [hus-
schnin- halg
lich ge-

lerstete
Stunden '

jeWoche' fallweise beschaftigt
(anur I I Sttoden)

i im Haushalt des Betriebsinhabers
',1Atzohl &r Stmdenl

i in anderer Erwerbstuigkeit
, (Anahl der Satden)

für

831 bis &!5
Durchschnittlich
geleistete Stunden
je Woche Iilr diesen
Betrieb im Jalres-
Zeitraum Mai 2004
bis April2005

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

Hier sind flir Personen im Alter von 15 Jatren und älter die durchschnittlich geleisteten
Arbeitsstunden je Woche (einschließlich der Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen und
unterstellte Zeiten vorilbergehender Krankheiten oder des Urlaubs) einer der lünf nachfolgend
aufgelllhrten Arbeitszeitgruppen zuanordnen.
Als fflr diesen landwirtschaftlichen Betieb (ohne Haushalt) tätig rechnen z.B. folgende vom
Betriebsinhaber und/oder seinen auf dem Betrieb beschäftigten Familienangehörigen, Verwandten
und Verschwägerten in diesem Betrieb durchgefilhrten Arbeiten:

sämtliche Feld-, Wald-, Hof- und Stallarbeiten,
Tätigkeiten in den zu diesem Betrieb gehörenden, itberwiegend selbsterzeugte Produkte des
Betriebes verarbeitenden Nebenbetrieben, z.B. landwirtschaftliche Brennereien im Rahmen des
bäuerlichen Landwirtschaftsbetriebes,

1LJ 1t_.11

)l-
It_:

802
)

It_l
2 t-i, [-1,

L] I

')i1
804

806 IlLl 'iLJ ILI I ü I ILI

It__l ILJ IL_l IL_l
vollbesch6ftigt
(42 Stwden urd nehr) 831 t[-i , I L--]

ll,ilir832 I Il Il I

überwiegerd bcschäftigt
(3 I bis unter 42 Srd.)

teilweise besctuftigt
Ql bis unt* 3l Std.) 833 1 tn t_l Ii_1 I ,n Iil
gering beschaftigt
(l I bß unter 2l &d) L_ln34 It_l t--l u,

E35

83?

83E
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Verkauf von selbsterzeugten landwirtschaftliöhen Produkten, z.B. Verkauf ab Hof,
Tätigkeiten ftir die Betreuung von Gästen im Ratrmen von ,ferien auf dem Bauernhof'r),
Transportleistungen, z.B. beim Absatz der selbsterzeugten Produkte dieses Betriebes und beim
Bezug von Produktionsmiüeln,
Arbeiten fftr die Unterhaltung der Betriebsgebäude und des Inventars,

Arbeiten fflr die Betriebsorganisation und -führung (einschl. fllr Gewinnermittlung und
Umsatzbesteuerung),
Nachbarschaftshilfe in anderen landwirtschaftlichen Betrieben.

Tätigkeiten in einern anderen rechtlich selbständigen Betrieb, d.h. mit eigener Rechnungslegung,
des Betiebsinhabers zählen nicht zur Arbeit fflr diesen Betrieb, auch wenn landwirtschaftliche
Produl(e verarbeitet oder verkauft (2.B. Hofladen) werden. Die geleisteten Arbeitszeiten sind
unter 838 ,,in anderer Erwerbstätigkeit" zu b€rücksichtigen.

Zuordnung zu den Arbeitszeitgruppen

831 bis &t5
Arbeitszeit-
gruppen Um die Einordnung der einzelnen Personen nach Arbeitszeitgruppen zu erleichtern, sind zur

Orientierung in der nachfolgenden Übersicht sowohl die Anzatrl der Arbeitsstunden je Woche als
auch die Anzahl der Vollarbeitstageje Jahr vorgegeben.

Code Arbeltszertguppe Wochenstunden Jahresvollarberstage

831 vollbeschäftrgt 42 und mehr 240 und mehr

832 rlberwiegend beschaft igt 3l brs unter 42 I 80 brs unter 240

833 teilwerse beschäfugt 2 I brs unter 3 I 120 bis unter I E0

834 gerrng beschäftigt I I brs unter 2l 60 brs unter I 20

835 fallwerse beschaftrgt unter I I unter 60

Achtung!
Für die Zuordnung zu den Arbeitszeitgruppen bei 831 bis 835 ist es ohne Belang, ob die be-
treffenden Personen in dem oben angegebenen Zeitraum regelmäßig oder nur gelegentlich tätig
waren.
BerechnunesbElspteli
Eine Familienarbeitskraft arbeitet (bezogen auf den Abrechnungszeitraum 12 Monate bru. 52
Wochen) im ersten Halbjahr (31 Wochen) 40 Stunden je Woche, l7 Wochen 35 Stunden und hat 4
Wochen Urlaub, so ergibt sich folgende durchschnittlich geleistete Stundenzatrl j€ Woche:

+
3l Wochen
17 Wochen

40 Stunden
35 Stunden

mit insgesamt

1240 Stunden
595 Stunden

x
x

48 Wochen 1835 Stunden

1835 Stunden : 48 Wochen = 38,2 Stunden durchschnittlich je Woche. Filr die 4 Wochen Urlaub
werden 38 Stunden zugrunde gelegt, sodass sich insgesamt eine durchschnittlich geleistete
Stundenzahl je Woche von 38 Stunden ergibt und die Familienarbeitskraft der Arbeitszeitgruppe
,,überwiegend beschäftigt" zugeordnet wird.

l) Unter,,Fenen auf dem Bauemhof ist die Vermietung von Unterkthften im ergenen landwrrtschafthchen Berieb an Feriur- oder Kurgaste zu
verstehen. Zur Tatigkeit für desen Betneb gehortledoch nicht die gewerblrche Betreuung von Ferien- oder Kurgästen rn einem Hotel, einem
Gasthofi, erner Pension, rn elnem Kurheim, einem Sanatonum oder aufeinem Campingplatz

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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837
Im Haushalt
des Betriebsin-
habers tätig

&it
In anderer
Erwerbstätigkeit
beschäftigt

Es ist die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche im Zeitraum Mai 2004 bis
April2005 flir Arbeiten im Haushalt nur für den Betriebsinhaber und/oder seinen Ehegatten
anzugeben. Zu den Haushaltstätigkeiten rechnen z.B. Beköstigung und Versorgung von Personen
des Einzeluntemehmens ebenso wie Wäsche- und Wohnungspflege, Arbeiten im Haus und Garten.
Die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche ist entsprechend dem auf Seite 37
angeftlhrten Beispiel zu bestimmen.

Es ist die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche im Zeitraum Mai 2004 bis
April2@5 für Erwerbstätigkeiten außerhalb des landwirtschaftlichen Betriebes einzutragen.
(Bestimmung der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche siehe Beispiel auf Seite 37). Zw
Erwerbstätigkeit außerhalb dieses landwirtschaftlichcn Betriebes rechnen alle auf Erwerb
ausgerichteten Tätigkeiten, gleichgtlltig, in welcher Form und in welchem Umfang sie ausgeilbt
werden, wie z.B. Arbeiten- in anderen landwirtschaftlichen/forstwirtschaftlichen Betieben des Inhabers dieses Betiebes

mit eigener Rechnungslegung,
- in landwirtschaftlichen Betrieben enderer Betriebsinheber (2.8. gewerbsmäßig als Mitglied

eines Maschinenringes),
- in gewerblichen Betrieben snderer Eigentümer (2.8. Industrie, Handel, Handwerk, in einem

Betrieb des Beherbergungsgewerbes, z.B. Hotel),
- in gewerblichen Betrieben des Betriebsinhabers (2.8. Gastwirtschaft, Metzgerei, Blu-

mengeschäft; gleichgilltig, ob diese Betriebe mit dem Betieb räumlich verbunden sind oder
nicht),

- im öffentlichen Dienst
- in Staats-, Körperschafu- oder fremden Privatforsten, z.B. als Waldarbeiter oder Ahnliches,
- aufgundeinesHeimarbeitsvertrages,
- als Selbstärdiger oder freiberuflich Tätiger.
Nicht zur Erwerbstätigkeit außerhalb des Betiebes zählt Nachbarschafuhilfe in anderen
landwirtschaft I ichen Betrieben.

ruJ
+
I

814 r

- --"--+.

fl9

stE:

I
Quellen des
außerberieblichn
Einkommens

andere Erwerbstätigkeit

sorstige Qrellen n L_l n
il4,819
Quellen außerbe-
trieblichen Ein-
kommens Diese Fragen sind in jedem Fall zu beantworten fflr den Betiebsinhaber und dessen Ehegatten und

flir weitere Personen, wenn sie im Jahreszeitraum von Mai 2fi)4 bis April 2ffi5 ftir diesen Befieb
beschnftigt waren und aus den zu Codes 814 und 819 genannten Quellen ein Einkommen während
des gesamten Berichtszeitaums von 12 Monaten oder nur während eines Teils dieses Zeihaumes
bezogen haben.
Die Angaben an 814 und 819 können auf Wunsch auf dem Einzelperson-Erhebungsvordruck PS
zur ASE 2005 von den betreffenden Personen (Familienangehörige des Behiebsinhabers) selbst
eingetagen werden (Vorgehensweise siehe Anlage S. III).
Beispiele für verbreitet vorkommende Arten des außerbetrieblichen Einkommens siehe Anlage 3.2
Seite XII ban. fllr nicht zum betrieblichen oder außerbetrieblichen Nettoeinkommen ählende
Einnahmen siehe Anlage 3.3 Seite XIII.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Meth. Grundl. 2005
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E14
Einkommen aus
anderer Erwerbs-
tätigkeit

u9
Einkommen aus
sonstigen
Quellen

Hier istjede Person anzukreuzen, die im Berichtszeitraum Einkommen aus

- unselbstärdiger Tätigkeit (als Angestellter, Beamter, Arbeiter) oder aus

- freiberuflicher/selbständiger Tätigkeit oder aus

- Tätigkeit in einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb oder aus

- Tätigkeit in einem Gewerbebetieb bezog.

Kreis der Personen siehe 814 und 819.

Hier ist jede Person (Betriebsinhaber, Ehegatte oder Familienangehörige) anzukreuzen, die
Einkommen aus einer oder meh,rerer der nachfolgend aufgeftihrten Einkommensquellen im
Zeihaum Mai 2004 bis April 2005 &zog:

Altersrente (regulär) ist nach Vollendung des 65. Lebensjahres und bei Erftillung einer
Wartezeit von l5 Jahren die bei Abgabe des Betriebes von der landwirtschaftlichen Alterskasse
erhaltene Leistung. Das vorzeitige Altersgeld (bei Erwerbsunftlhigkeit), Witwenaltersgeld und
vorzeitiges Witwenaltersgeld bei erworbenem Anspruch des verstorbenen Ehegaften sind hier
ebenfalls zu berücksichtigen wie Altersgeld für mitarbeitende Familienangehörige.
Landabgaberente ist der bis 31.12.1983 erworbene Anspruch fiir Landwirte auf Leistungen
aus der landwirtschaftlichen Alterskasse durch strukturverbessernde Unternehmensaufgabe.
Bewilligte Zahlungen werden an den Unternehmer lebenslang weitergefilhrt (unter Umständen
auch an Witwen/Witwer).
Produktionsaufgaberente ist eine staatliche Leistung an landwirtschaftliche Untdrnehmer, die
das 55. Lebensjatr vollendet haben, wenn diese ihren landwirtschaftlichen Betrieb
sfukturverbessemd abgegeben haben. Diese erhalten dann eine laufende Geldleistung der
landwirtschaft lichen Alterskasse.

Rente, Pension, Arbeitslosengeld/-hilfe, Sozialhitfe u.Ä
Hierzu rechnen Personen, die aus Alters-, Krankheits- oder Invaliditätsgründen oder als
Hinterbliebene bzw. unterhaltsberechtigte Angehörige oder Erwerbslose für den vollen
Berichtszeitraum oder ftir einzelne Monate dieses Zeitraumes Einkommen aus den genannten

Quellen bezogen haben. Hierzu rechnet auch Vomrhestandsgeld. Es ist nur der jeweilige
Bezieher anzukeuzen, nicht dagegen seine versorgungsberechtigten Familienangehörigen.
Einkommen eus Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen u.A.
Personen, die im Berichtszeitraum eigene Pachteinnahmen (gleichgültig, ob aus Verpachtung
von Grundstticken oder von als Ganzes verpachteten Betrieben), Mieteinnahmen oder
Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie Aktien, Beteiligungen (2.B. an einem Gemeinschafts-
berieb) oder Einkünfte aus Verpachtung von Milchquoten bzw. aus Zuckerrübenaktien
bezogen haben. Einnahmen aus Zimmervermietung in Verbindung mit ,ferien auf dent
Bauemhof'zählen im Rahmen dieser Erhebung anm Einkommen aus dem Betrieb; es sei denn,
es handelt sich um solche aus einem Hotel, einem Gasthofoder einer Pension.

Statistisches Eundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005
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Code
Bei außerberieblichem Einkonrmerr (eiwcilieflich Kilderyeld) von Barietsirhaber

Wclches Jabrc+,Nettoeialcommen von
Bcriebsinhaber und/odu Eheg$f
zusümlen wu schätaurgsrrreise hÖhef

aus außerüt*rieblichen Quellen I
821

82t
Welches Einkom-
men war höher?

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5

oderr
rus dern tandwirtschaftlrhen Befiob a

Hier ist miteinander at vergleichen (sofem Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte
außerbetriebliches Einkommen bezogen):

- das Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und./oder sein Ehegatte zusxmmen im
Jahreszeiüaum Mai 2004 bis April 2005 aus diesem lendwirtschaftlichen Betrieb
erwirtschaft eten, mit dem

- Jahres-Nettoeinkommen, das der Betriebsinhaber und/oder sein Ehegatte zusemmen im
Jahreszeitaum Mai 2004 bis April 2005 rus eußerbetrieblichen Einkommens- und
Unterhaltsquellen bezogen.

Anzukeuzen ist dabei die Einkommensquelle, aus der nach Einschüfung des Betriebsinhabers
das höhere Nettoeinkommen bezogen wurde. Zw Ermittlung des außerbetrieblichen
Nettoeinkommens siehe die Erläuterungen im Anlage 3.1 Seite XI.
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Abschnitt 10: Ständig und nicht ständig mit betrieblichen Arbeiten Beschäftigte von Mai 2004 bis
April2005

Wichtiger
Ilinweis: Der Abschnitt l0 wird von Betrieben aller Rechtsformen ausgeflillt. Einzelunternehmen weisen

hier alle nicht zur Familie gehörigen Arbeitskräfte aus, die im Betrieb des Betriebsinhabers
beschäftigt sind oder waren, auch Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die
außerhalb des Betiebes lebten (familienfremde Arbeitskäfte).

Alp.Shni(-l-Q.!.i. Ständig mit betrieblichen Arbciten Beschäftigte

Hierzu ählen:
- alle Personen im Alter von 15 Jatuen und älter, die wätrend des Berichtszeitraumes in einem

unbefristeten oder auf mindestens drei Monete ebgeschlossenen Arbeitwerhältnis zum
Betrieb standen,

- auch Personen, die in einem Ausbildungsverhältnis zum Betieb standen, Beschäftigte in
Arbeitsbeschaffirngsmaßnahmen (ABM), sofem dem einstellenden Betrieb die Lohnkosten
garz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowie Zivildienstleistende u.4.,

- Personen, die nur teilweise mit der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse (2.B. in
Betrieben im Garten- und Landschaftsbau, in Garten- und Friedhofsämtern, in
Versuchsbetrieben u.A.) beschäftigt waren,

- für Einzeluntemehmen auch mit betrieblichen Arbeiten ständig beschäftigte Verwandte des
Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwägerte), die im Jahreszeitaum
Mai 2004 bis April 2005 außerhalb des Betriebes lebten (Definition siehe S. 35).

Alle im Abschnitt l0.l aufgeftihrten Personen dürfen nicht irn Abschnitt 9 (Familienangehörige)
enthalten sein.

Nicht zu den ständigen Arbeitskräften dieses Betriebes rechnen Personen (Arbeitskräfte), die

- ausschließlich in einem rechtlich selbständigen, nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetrieb oder
einem anderen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb des Betriebsinhabers
arbeiteten,

- ftir fremde Rechnung in diesem Betrieb beschäftigt waren (2.B. Arbeitskräfte von Lohn-
unternehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen),

- wtdr vom Betrieb beschäftigt werden, die aber keine Tätigkeit im produzierenden Bereich der
Landwirtschaft (einschl. des Garten- und Weinbaus) oder Forstwirtschaft ausüben, sondern
z.B. ausschließlich zu Arbeiten der Landschaftspflege, als Verkäuferin im Blumengeschäft, als
Verkaufsfahrer oder in Garten- oder Friedhofsämtern (außerhalb des Anzrtchtbetriebes)
eingesetzt wurden,

- in Arbeitsbeschaffi,rngsmaßnahmen (ABM), die ilber sogenannte Trägergesellschaften
vermittelt werden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

Allgemeine
Hinweise Bei mehr als 6 Personen bitte Ergärnzungsvordruck E verwenden.

Auf dem ersten Ergänzungsvordruck E ist
- die Gesamtzahl der im Betrieb ständig Beschäftigten und

- die Gesamtzahl der ausgefllllten Ergänzungsvordnrcke E

einzufagen (weitere Erläuterungen siehe Anlage S. III).

Statistisc hes Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Lfd. Numrcr der Person

ausgeribte Tatigkeit

Code 00r I
I

002 003 00t 005

r-t-;I l- 2

u

006

mannlich
Geschlcht 901

werblich 2

GebrnBjatu

I wer ist Betriebsleiter?

Geschlecht

903

905

931

935

ll

-__J

II n
901

903

905

Die Angabe des Geschlechts ,,rnännlich" oder ,,weiblich" muss .bei 901 bei allen Personen
angekeuzt sein.

Geburtsjahr Einzutragen sind die letzten beiden Stellen des Geburtsjahres.

Betriebsleiter Der Behiebsleiter ist in ,§inzeluntemehmen" diejenige Person, die den Betieb leite! also ttber
den laufenden Einsatz an Produktionsmitteln bestimmt.
In ,,Personengemeinschaften" und ,juristischen Personen" können mehrere Betriebsleiter tätig
sein. So ist i.d.R. jeder in der Personengemeinschaft tätige Gesellschafter zugleich Betiebsleiter.

vollbeschOftigt
(38 Studen ud nvhr)

Obenriegend bcschaftigt
Q9 bu uuer j8 §uden)

tcilweise beschaftigt
(19 bß wter 29 Stunden)

durchschnitt-
lich
Stunden je
Woche fü
dresen
BeEieb
Hauslalf)

fallu,eise beschaftigt
(unter 9 Swdcn)

931 bis 935
Durchschnittlich
geleistete Stunden
je Woche von Mai
2004 bis April 2005
ftlr diesen Betrieb
(ohne Haushalt)

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundt. 2005

') Arb€rtsEltm fur Beshäfogtc in den neum lltrdem Siehe Seite 43

Fär die Berechnung der durchschnittlich geleisteten Stunden je Woche und Zuordnung zu den
dargestellten 5 Arbeiszeitgruppen gelten die ftir den Betiebsinhaber und seine
Familienangehörigen bei 831 bis 835 aufgeführten Regelungen entsprechend. Auch hier gelten
Ausfallzeiten wegen Krankheit oder Urlaub als Arbeitszeit.

2

932 IL] I ILJ IL_l

933

LJ

I

rl

Ill t__r [.], IL]
gering beschaftigt
(9 brs uuer 19 Srutden) 934 ilI l-.1 [lr I , t-l
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Zuordnung zu den Arbeitszeitgruppen

931 bis 935
Arbeitszeit-
gruppen

Stelhmg
fumeüalb des
landwirt-

'schaftlichen
i Betriebes

911
Stellung innerhalb
des landwirtschaft-
lichen Betiebes

Um die Einordnung der einzelnen Personen nach Arbeitszeitgruppen zu erleichtem, sind zur
Orientierung in der nachfolgenden Übersicht sowohl die Anzatrl der Arbeitsstunden je Woche als

auch die Anzahl der Vollarbeitstage je Jatr vorgegeben.

- Früheres Bundesgebiet

Code Arbeiszeitgruppe Wochenstunden Jahresvoll arbe itstage

931 vollbeschaftigt 38 und mehr 220 und mehLr

932 oberwregend beschäft igt 29 bis unter 38 165 brs unter 220

933 teilwgise beschäftigt I 9 bis unter 29 I l0 bls unter 165

934 gering beschaftigt 9 brs unter 19 55 bs unter I l0

935 fallweise beschäftigt unter 9 unter 55

Neue Länder

Fttr jeden ständig Beschäftigen ist die zutreffende Steltung innerhalb des landwirtschaftlichen
Betriebes (Auszubildender, Praktikant, Arbeiter, Angestellter, Beamter, Gesellschafter/Ivlitinhabet
oder sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tätige (ohne Gesellschafter) anzukreuzen.

Auszubildender (einschl. Praktikant):
Auszubildende sind Personen, mit denen ein Ausbildungs- oder Lehrvernag abgeschlossen wordetr

ist. Sie sind von dem Betieb anzugeben, mit dem der Ausbildungsvertrag (Lehrverhag)

abgeschlossen wurde, wenn die praktische Ausbildung auch in diesem Betrieb erfolgt' Erfolgt die
ptaktische Ausbildung im Rahmen von Delegiemngen in anderen, Betrieben, sind die

Auszubildenden von diesem Betrieb zu melden'
Nicht zu den Auszubildenden zählen Personen, mit denen im Ratrmen der Erwachsenen-

qualifizierung oder Umschulung ein Ausbildungsvertrag zum Erwerb des Facharbeiterbriefes

abgeschlossen wurde. Diese Personen sind unter ,,Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tätige" zur

erfassen.

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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3

4

5

il'
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Code Arbeltszeitgruppe Wochenstunden Jahresvol I arbe ltstage

931 vollbeschäftrgt 40 und mehr 230 und mehr

912 überwregend beschaft i gt 30 bis unter 40 I 73 brs unter 230

933 terlwerse beschäftrgt 20 brs unter 30 tl5brsunlerl73

934 gering beschaftrgt 10 brs unter 20 58 bis unter I I 5

93s fallwerse beschaftigt unter l0 unter 58

2

3

t_,1

E
n

I

l

LI

Jn

, 11
----:_ -

'1

. ,J

fl'
[,

ln

Ausarbildender
(eiaschlieflich Prabikant)

Arbeiter

.Angesellter

L_l

6t1

4

5 tl
4

5

n.
t_l

6l_l

4

5

9ll

n
6t_l

5

4i4

le

Cresellsctuft eulvltinhaber

Ssrtigg ohne Arbeisvertrag
Tätige
(otuu Gesellsclafi*)

Beamter

9t2
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91t,919, 921,922
Nicht ständig mit
betieblichen
Arbeiten
Beschäftigte

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005

Arbeiter
Arbeiter im Sinne der Erhebung qind Personen in abhängiger Stellung, die ilberwiegend manuelle
und/oder mechanische Tätigkeiten ausüben. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Facharbeiter,
angelemte Arbeiter, Hilßarbeiter, Brigadiere usw. handelt.

Angestellter:
Angestellte im Sinne der Erhebung sind Personen in abhängiger Stellung, die ilberwiegend kauf-
männische, technische oder Verwaltungsberufe ausllben. Zu den Angestellten zählen insbesondere

- Angestellte in leitender Stellung,

- technische Angestellte im Betrieb, Büro und der Verwaltung, Meister und andere Angestellte
in ähnlicher Stellung,

- Büroangestellte, soweit sie nicht ausschließlich mit Botengängen, Reinigung, Aufräumen oder
ähnlichen Arbeiten beschäftigt werden,

- Handlungsgehilfen und andere Angestellte ftlr kaufmännische Dienste,

- Angestellte flir die Berußausbildung.

Beemter:
Alle Bediensteten, die auf Lebenszeit, Probe, Widemrf durch eine Ernennungsurkunde
ausdrllcklich in das Beamtenverhältnis berufen worden sind.

Gesellschafter:
Mitinhaber von Personengemeinschaften, -gesellschaften.

Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tltige:
Sonstige, ohne Arbeitsvertrag Tätige sind Personen, die nicht den Kategorien Auszubildender,
Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Gesellschafter zuzuordnen sind. Hierzu gehöran z. B.

- im Berieb beschäftigte Familienangehörige, die außerhalb des Behiebes des Betiebsinhabers
lebten und mit denen kein Arbeitsverhag bestand, die aber regelmäßig im Beüieb arbeiteten.

ADpShgi-{.!0..2.; Nicht stnndig mit betrieblichen Arbciten BeschXftigte

Code MäÜET Code FrauEn

Hierzu zählen
- alle llbrigen Personen im Alter von 15 Jahren und älter, die während des Berichtszeitraumes in

einem befristeten, weniger rls drei Monate, abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum
Betrieb stehen oder standen (einschließlich Saisonarbeitskräfte) und mit Feld-, Hof- oder
Stallarbeiten oder mit Arbeiten im Wald des Betriebes beschäftigt waren und nicht in Abschnitt
9 oder l0.l dieses Vordruckes eingetagen wurden,

- Studenten im Arbeitseinsatz sowie Schtller in der Ferientätigkeit

- Studenten im Praktikum, wenn ihre Vergiltung aus dem Lohnfonds gezahlt wurde,

- Aushilfskräfte zur Überwindung zeitweilig auflretender Arbeitsspitzen, die regelmäßig oder
unregelmäßig eingesetzt wurden,

Zahl der BescheftigSen (einschließlich Saison-
arbeibkrefre) 9tE 921

I
I
i
I

I
I

Arteisleistmg in volhn Aöeitstrgel insgpsamt
919 922

j

I
I
i

92,t
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Beschäftigte in Arbeitsbeschaffirngsmaßnahmtin (ABM), sofern dem einstellenden Betrieb die
Lohnkosten ganz oder teilweise von der BfA erstattet werden, sowie Zivildienstleistende u.4.,

für Einzelunternehmen auch nicht ständig im Betrieb beschäftigte Verwandte des
Betriebsinhabers oder seines Ehegatten (Verschwägerte), die im Berichtszeitraum außerhalb
des Betriebes lebten und die nicht im Haushalt des Betriebsinhabers tätig waren (dibser
Personenkreis wurde in den Abschnitten 9 und l0.l nicht nachgewiesen).

Nicht hierzu zählen Personen,

- die in diesem Betrieb nur im Rahmen der Nachbarschaftshilfe tätig geworden sind,

- die nur ftir fremde Rechnung in diesem Benieb gearbeitet haben, z.B. als Arbeitskräfte von
Lohnuntemehmen, Maschinenringen oder Bauunternehmen,

- in Arbeitsbeschaffirngsmaßnahmen (ABM), die über so genannte ABM-Trägergesellschaften
vermittelt wurden und in den Betrieben gegen Rechnung arbeiten.

Die Arbeitszeit ist in vollen Arbeitstagen anzugeben. Bei stundenweise geleisteten Arbeitszeiten
gelten 8 Arbeitsstunden als I voller Arbeitstag.

Beispiel fttr die Berechnung in vollen Arbeitstagen:

Im Jahreszeitraum Mai 2004 bis April 2005 wuen2 Männer und 2 Frauen im Betrieb, und zwar:
I Mann OktoberNovember 2004 zu je

20 vollen Arbeitst4gen

März/April 2005 an je
l0 vollen Arbeitstagen = 60 volle Arbeitstage

I Mann MärzlApril2005 zu je
8 vollen Arbeitstagen : 16 volle Arbeitstage

2 Frauen Juli/August 2004 zt je
32 Arbeitsstunden
(8 Stunden = I Arbeitstag) = 16 volle Arbeitst4ge

Einzutragen sind also insgesamt
Männer 2
ArbeitsleistunE 76
Frauen 2
Arbeitsleistung 16

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Allgemeine
Hinweise

Abschnittll: BerufsbildungdesBetriebsleiters

In Einzeluntemehmen sind Angaben zu machen fllr einen Betriebsleiter, i.d.R. Betriebsinhaber
oder Ehegatte. In Personengemeinschaften und juristischen Personen sind Eintagungen fllr
mehrere Beüiebsleiter zuzulassen. Zum Berufsfeld der Landwirtschaft rechnen die Fachrichtungen
Landwirtschaft, Weinbau, Forstwirtschaft, Fischzucht, Tierzucht/-haltung, landwirtschaftliche
Technologie, ländliche Hauswirtschaft, Ernährungslehre. Mehrfachncnnungen sind nicht
möglich. Es ist nur die höchste landwirtschaftliche Berufsbildung anzugeben.

Art

' Berufssdrule/ Benrfsfachsdrulc
I brrre betichl tche Lerüe)

i Berufsarsbildung/trhre
; (Ge hilte *, Fu lw be iler p$uttg
t der Abschfu*spr{torg)

landwrt-
schafliche
Berußbil-
dung mrt
dem höch-
sten
Abschluss

Hohcre Landbauschule,
Technikerschule, Frchakademre

Fachhoch-, Ingenieunchule

Universität, Hochschule

ausschließlich pnltirche
landwirtschafthche Erfahrung

640
Berufsschule/
Berufsfachschule

64t
Berufsausbildung/
Lehre

542
Landwirtschafu-
schule

643
Fortbildung zum
Meister, Fach-
agrarwirt

Landwrrtschaftsschule
(arch lfein-, Ganenbaw,
lfinterschule)

i Fortbildung zum Meiser,
Fachagrarwin

Ausbildung erfolgt grundsätzlich innerhalb der Schulpllicht bis zum 18. Lebensjalr an einer
Berußschule ohne betriebliche Lehre oder an einer auf bestimmte Fachrichtungur spezialisierten
beruflichen Schule (wie Landwirtschaft Gartenbau, Weinbau, Forstwirtschaft, Nutztierhaltung,
Fischerei, Milchwi(schaft, ländliche Hauswirtschaft, Landespflege und verwandte Fach-
richtungen).

Mit einer in einem Lehrvertrag vereinbarten Lelre in Verbindung mit einer
Berufsschu lelBerufsfachschule.

Einjähriger Fachschulbesuch mit Abschluss Staatlich gepräfter Wirtschafter in land- oder
hauswirtschaftsverbundenen Berufen; der Besuch einer rWinterschules rechnet auch dazu.

Abschluss einer Ausbildung gemäß der ,,Landwirtschaftsschule" und einer mehrjährigen
praktischen Tätigkeit als Landwirt oder in einem einschlägigen Beruf sowie weiteren Fortbildung
in speziellen Lehrgängen mit Erwerb des Meisterbriefes bzw. des Abschlusses Fachagrarwirt.

Beüiehleilcrin

PersonagrmeinschEfte& -gesollsoh&n ud
juri*isdm Personar

Code Eirzolunter-
rrcfursr

640 3 4I l 5 L_t , L__l , t

64 J 4t_
r-'*
t_ l [-l .t_-.,J - |*-]. n, fJ r

612

ti
644

3
I
!

3 4

fttl

t-tlr
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64
Höhere Landbau-
schule, Techniker-
schule, Fachaka-
demie

545
Fachhochschule,
Ingenieurschule

646
Universität,
Hochschule

647
Ausschließlich
praktische land-
wirtschaftliche
Erfalrung

An die Ausbildung gemäß der ,,Landwirtschafuschule" anschließende einjälrige Fortbildung an

einer weiterftlhrenden Fachschule mit Abschluss Staatlich geprüfter Landwirtscheftsleiter bzw.
Staatlich geprlifter landwirt.

Abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule bzw. Ingenieurschule in einer der unter

,,Berufsschule/Berufsfachschule" angegebenen Fachrichtungen nach Erwerb der
Fachhochschutreife und nach mindestens einjährigem berufsbezogenem Praktikum mit Abschluss
Dipl. Ing. (FH), Ing. agr. (grad.) und endere fachspezifische Berußbezeichnungen.

Abgeschlossenes Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in einer der unter

,Berufsschule/Berufsfachschule" angegebenen Fachrichtungen mit Abschluss Dipl. Ing. agr.,
Dipl. Landwirt und endere fachspezifische Berufsbezeichnungen.

Besteht keine landwirtschaftliche Berußbildung mit Abschluss, sondern ausschließlich Erfahrung
aufgrund praktischer Arbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb,ist64T anzukreuzen.

Statistisches Fachserie 3, Meth.6rundl. 2OO5
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Abschnitt 12: Einkommenskombinationen

Einkünfte aus Tätigkeiten des Betriebsinhabers und/oder seines Ehegatten (eußer
Lendwirtschaft), die direkt mit dem Betrieb in Verbindung stehen

Allgemeine
Hinweise Einkommenskombinationen beinhalten Erwerbstätigkeiten, die keine landwirtschaftlichen

Arbeiten (2.B. Feld- und Stallarbeiten, Betiebsorganisation, Lagerung, Unterhaltung von
Wirschafugebäuden, Maschinen sowie Einrichtungen, eigene Transportarbeiten fflr den
landwirtschaftlichen Betrieb) darstellen, aber in direkter Verbindung mit dem Betrieb stehen und
wirtschaftliche Auswirkungen auf den Betieb haben. Direk1 mit dem Betrieb in Verbindung
stehend heißt, fllr die weiteren Erwerbstätigkeiten werden entweder die vorhandenen
Betriebsmittel (wie Boden, Gebäude, Maschinen) und/oder die Produkte des Betriebes eingesetzt,

Üben der Betriebsinhaber, sein Ehegatte oder andere Familienangehörige bzw. ein oder mehrere
Gesellschafter von Personengesellschaften oder juristische Personen solche Erwerbstätigkeiten
aus, sind die entsprechenden Tätigkeiten unter 780 bis 787 mit,jd' ^ beantworten. Ansonsten ist
,,nein" anzukreuzen. Mehrfachankreuzungen sind möglich.
Tätigkeiten, die keine direkte Verbindung zum Betrieb aufir,eisen, sind ausgeschlossen. Dazu
zählen beispielsweise der ausschließliche Einsatz von familienfremden Arbeitskräften und keiner
Betriebsmittel sowie Lllden, in denen keine eigenen Erzeugnisse verkauft werden.
Forsnrirtschaft liche Tätigkeiten sind ebenfalls ausgeschlossen.

Erriclt der Betrieb Einkünftc eus b[cndca Tltiglcito?

I fremdenverkehr, Bcheöergung und sonstige Freizeitaktiviuten'

Herstellung von handweddichen Erzeugrissen im Betrieb /2.8. Mobel ats Nuzholz)

Verarbeitung und Direkwemuküng hndwirtschaftlicher Erzcugnisse
(2. B. Fleßclrverafi eituttg, Kaselrerstelhmg, We inrztugwg)

Be- und Vemrbeitrng von Holz p. B. in figeverk)

Fischarcht und -ezeugung

I u.rru*r ron emeuerbarcr Energie

tr Vcrtraglcne er*rten unter Einsafz von Creräten des B€triebes

E Sonstige Einkomrrcnskombinationen

7t0
Fremdenverkehr,
Beherbergung und
sonstige Freizeit-
aktivitäten

781
Herstellung von
handwerklichen
Erzeugrissen

Alle Tätigkeiten im Bereich Fremdenverkehr, Ftlhrung von Touristen und sonstigen Gruppen,
Beherbergung durch den Betieb sowie Sport- und Freizeitaktivitäten (2.8. Pensionspferdehaltung
in Verbindung mit Reitsport) usw., bei denen der Grund und Boden, die Gebäude oder sonstige
Behiebsmittel des beteffenden Betiebes eingesetzt werden.

Herstellung von handwerklichen Erzeugrissen im Betieb durch Arbeitskräfte, die auch
landwirtschaftliche Arbeiten venichten. Die hergestellten Erzeugnisse müssen verkauft werden.
Hierunter fällt auch die Herstellung von Möbeln aus Nutzholz.

Statistisches Fachserie 3, Meth. Grundl. 20O5

Code

780 ja fl '
*i, i-lz

7El Iit *m l_lz

782 2.ia I t r,"in Il
783 j" L_.] ' o'" *j z

7U ,,ja L]
-t

II nein

785 "ur or'-],
7ffi :i 2ja L] I nein

787 i.Ür *"*1,
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782
Verarbeitung von
landwirtschaftlichen
Erzeugrissen

7&!
Be- und Verar-
beitung von
Holz

7U
Fischzucht und
-erzeugung

785
Erzeugung von
erneuerbarer
Energie

786
Verhagliche
Arbeiten

787
Sonstige
Einkommens-
kombinationen

Bearbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen zu einem im Betrieb verarbeiteten
Produkt, unabhtingig davon, ob der Rohstoff im Betrieb erzeugt oder von außerhalb zugekauft
wurde. Hierzu zählt u.a. die Fleischverarbeitung, die Käseherstellung und die Weinerzeugung. Die
verarbeiteten landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen verkauft werden (auch
Direktvermarktung). Die Erzeugung nur für den Eigenverbrauch ist nicht eingeschlossen.

Be- und Verarbeitung von Rohholz ftir Vermarktungszwecke, z.B. im Sägewerk. Die
Weiterverarbeinurg, z.B. die Herstellung von Möbeln aus Nutzholz, fällt unter 781.

Aufzuchl Haltung und Nutzung von Fischen, Flusskrebsen usw. im Betieb. Fischzucht und
-erzeugung wird betrieben, sobald in irgendeiner Form, z.B. durch regelmäßigen Besatz, Filtterung
und Schutz vor natilrlichen Feinden, mit dem Ziel dq Produktionssteigerung in den
Wachstumsprozess eingegriffen wird. Dazu milssen sich die Tiere im Besitz von natilrlichen oder
juristischen Personen befinden und sind Gegenstand von Rechtsansprilchen aus vertraglichen
Bindungen. Befinden sich dagegen die Tiere nicht im Besitz einer natürlichen oder juristischen
Person, gelten sie als jedermann zugtingliche Gilter, die von der Allgemeinheit mit oder ohne
entsprechende Lizenrzen genutzt werden können. In diesem Fall sind sie wie die reine
Fischfangtätigkeit (2. B. See- und Flussfischerei) von der Erfassung ausgeschlossen.

Erzeugung von erneuerbarer Energie fflr Vermarktungszwecke, z.B. Windenergie- und
Biogasanlagen zur Stromerzeugung, Verkauf von landwirtschaftlichen,Erzeugrissen, Sfroh ode'
Holz (schnellwachsende Forstgehölze als Energiepflanzen) an Energie erzeugende Einrichtungen.
Der Eigenverbrauch des landwirtschaftlichen Betriebes an eigenerzeugter Energie flillt nicht
hierunter.

Vertragliche Arbeiten unter Einsatz von Geräten und Maschinen des Betriebes, innerhalb und
außerhalb der Landwirtschaft, z.B. Transporttätigkeiten, Landschaflspflege, Schneeräumarbeiten,
landwirtschafts- und umweltbezogene Dienstleistungen (u.a. Arbeit in Maschinenringen) usw.

Sonstige, unter 7E0 bis 786 nicht genannte Erwerbstätigkeiten, z.B. Peläierzucht
Pensionspferdehaltung ausschließlich zur Unterbringung von Pferden.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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Abschnitt l3: Bcihilfen Iür Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes

Allgemeine
Hinweise

AI,s.shur{.!1,!.

Gemeint sind einzelbetriebliche Investitionsförderungen für ausgewählte Maßnatrmen nach der
Verordnung l257l99,,Verordnung ilber die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds ftir die Landwirtschaff'(EAGFL), die
dem Betrieb in den letzten fflnf Jaluen bewilligt wurden.
Nicht zu erfassen sind nicht direkt an den Betieb gezahlte Investitionsbeihilfen. Dies betrift
insbesondere Beihilfen fllr Maßnahmen auf iiberbefiieblicher Ebene (Region, Gruppen), an deren
wirtschaftlichen Vorteil der Betrieb indirekt teilhaben könnte. Beispiele fflr solche Maßnatrmen
sind die folgenden Bereiche des Artikels 33 der Verordnwgl217l99:- Dienstleistungseinrichtungen rr Grundversorgung ftir die ländliche Wirtschaft und

Bevölkerung,
- Ennlicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen

Infrastruktur,
- Aufbau von Vertretungs- und Beüiebsfilhrungsdiensten,- Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen,- Bodenmelioration und
- Flumeuordnung.

Die Fragestellung beinhaltet weiterhin keine Maßnahmen der Verordnung 1257/99, die nicht mit
Investitionen verbunden sind, wie:
- Berufsbildung (Kapitel III),
- Vomrhestand (Kapitel IV),
- Benachteiligte Cebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen (Kapitel V),
- Agrarumwehnaßnahmen(KapitelVI).

Einzelbetriebliche Förderung filr Investitionen (zur Verbesserung des landwirtschaftlichen
Einkommens, der Lebens-, Arbeits- und Produktionsbedingungen)

Wurden in den letaen funf Jahren flr &n Befieb Innestitionsbeihrlfen nach
fut. 4 urd 8 der Verordnung 1257/99 b6Ä,i[igfl

Dazu zählen nach Artikel 4 der Verordnung 12571» (EAGFL) in den letaen ftinf Jahren
bewilligte Beihilfen ftir Investitionen an landwirtschaftliche Betriebe zur:- Senkung der Produktionskosten,
- Verbesserung und Umstellung der Erzeugung,- Steigerung der Qualität,- Erhaltung und Verbesserung der nattirlichen Umwelt, der Hygienebedingungen und der

Tierschutzstandards,
- Diversifizierung der Tätigkeiten des Betriebes.

Weiterhin ist nach Artikel 8 der Verordnung 1257199 die Niederlassungsbeihilfe fir
Junglandwirte anzuftlhren. Diese Beihilfe erhahen Landwirte, die jtlnger als 40 Jalre sind, ilber
eine ausreichende berufliche (landwirtschaftliche) Qualifikation verftlgen, sich erstrnals in einem
landwirtschaftlichen Behieb niederlassen und fllr diesen Betrieb die Wirtschaftlichkeit belegen
sowie die Mindestanforderungen hinsichtlich Umwelt, Hygiene und TierschuE erftlllen.

796 2ia fl , *,1
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Ija *inlz797

A1,S-ehnitt-ll..2j Investitionsförderung Iür Tätigkeiten im ländlichen Raum sowie Forstwirtschaft

Wrrd6 in den leräen furf Jalmn fur den Betieb Beihilfer zur Anpassung und

Entwicurmg vm landlichen Gebieten aach Art 33 der VO 1257D9 sowie Beihlfen
fu die Fo$ttriftchsft bewilliefl

Die Förderung der ländlichen Entwicklung beinhaltet ausgewählte, einzelbeniebliche Maßnahmen
nach Artikel 33 der Verordnung 1257199 sowie Investitionen in die Forstwirtschaft nach Kapitel
VIII der Verordnung 1257199, die in den letzten fünf Jahren bewilligt wurden. Dazu zählen die
Förderprogramme filr folgende Maßnahmen:
- Dorfemeuerung und -entwicklung (insbesondere die Umnutzung landwirtschaftlicher

Bausubstanz) sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes,
- Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich, um

zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten und alternative Einkommensquellen zu schaffen,
- Förderung von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten,
- Schutz Jer Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwiitschaft, der

Landschaflspflege und der Verbesserung des Tierschutzes (Maßnahmen wie Pflanzung von
Sfeuobstwiesen u. dgl., auch Modellvorhaben),

- Finanzierungstechnik (wenn als Förderkiterium festgelegt).

Beihilfen für die Forstwirtschaft umfassen Maßnahmen mit dem Ziel der nachhaltigen
Bewirtschaftung der Wälder und Entwicklung der Forstwirtschaft, der Erhaltung und
Verbesserung der forstlichen Ressourcen und der Erweiterung der Waldflächen.

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2OO5
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Abschnitt l4: Schlepper, Einachsschlepper, Maschinen und Geräte

A.bS*h+.i*.1.{,1..i Anzahl der Maschinen und Geräte im Alleinbesitz des Betriebes rm Tag der Erhebung

659 bis 663
Maschinen im
Alleinbesitz des
Betriebes Anzugeben ist die Anzahl der im Alleinbesitz des Betriebes befindlichen Schlepper,

Einachsschlepper, Maschinen und Geräte. Auch zeitweilig an andere landwirtschaftliche Betriebe
ausgeliehene Motorfahrzeuge sind aufzuftlhren.
Der Nachweis erfolg bei kürzlich angeschaffien o.g. Maschinen unabhängig davon, ob die zum
Zeitpunkt der Erhebung bereits zum Einsatz gekommen sind oder nicht

660
Vienadschlepper,
Kettenschlepper,
Geräteträger Die Schlepper mtissen zur Verrichtung von Arbeiten des landwirtschaftlichen Betriebes eingesetzx

werden. Darunter fallen auch Falrzeuge, die ihrer Definition nach einen Schlepper voll ersetzten
(2.B. Unimog). Ausgeschlossen sind alle Schlepper, die während der lelzlen 12 Monate
ausschließlich in der Forstwirtschat Fischerei, im Graben- und Wegebau sowie bei anderen
Kultivierungsarbeiten verwendet wurden.

Einachsschlepper
Einachsige und ähnliche Motorfahrzeuge, die in der Landwirtschaft sowie dem Garten- und
Weinbau verwendet wurden. Maschinen, die ausschließlich ftir Park- und Rasenflächen benutzt
wurden, sind ausgeschlossen.

661

Mähdrescher

etc.

562
Selbstfahrende, schleppergezogene oder an den Schlepper auf- und angebaute Maschinen fflr die
Ernte von Göreide einschließtich Körnermais, reifen Hillsenfrüchten und Ölsaaten, Grassamen
usw.

663
Andere voll-
mechanisierte
Erntegeräte

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 20O5

Selbstfahrende, schleppergezogene oder an den Schlepper aut und angebaute Maschinen
(ausganommen Mähdrescher) fftr die Emte von Zuckerrtlben, Kartoffeln oder Futterpflanzen.
Folgt die Ernte einer Anbaukultur in einem Arbeitsgang oder in einer Arbeitskette, wird das
gesamte System als eine einzige Maschine betachtet.

Co&

Beflmdon sioh Sohlepper, Einachsschlepper, Mrschinen und Geräte im Alleinbesitr des
Beriebes?

659 ja
r.5I nein i __._-' 2

Wenn ,pein*, weitcr mit Abschnin 14.2

Wenn,ja'':
Anzahl der in den
lotaen zuölf
Monaten
verwerdst€n sowie
neuen

VienadscNepper, Kett€nschlepper, Gerä&tager 660

Einachsschlepper, Motorh,acken, -frasen und -maher

Mähdrescher

66t

662

anderc vollmechanisi€rre Emtegerätc 663
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A1,S.e.h.gifi.l.1ä.i Überbetrieblicher Einsatz von Maschinen und Geräten im eigenen Betrieb im Zeitraum Mai

2fi)4 bis April2005

Code

Welche lvlaschinen
udGrUe wurden
imZeiuam ober-
betrbblich gpnuEe

Vierndschlepper, Keuenschlepper, Geüerrager 664 ja 1 nein i 2

Einachsschlepper, Motorhacken, -frasen und -mrlrer 665

MäMrescher 666 ja L_i I nein L- )

andere vollmechanisierte Emtegeräte 667 ja I ncin i 2

LI I ncin 2

664bis 667
Überbetrieblicher
Einsatz von
Maschinen und
Geräten im Betrieb Anzugeben ist der Einsatz von Maschinen und Geräten im eigenen Betrieb, die von mehreren

Betrieben genutzt werden, also nicht im Alleinbesitz des Befiebes sind. Gemeinsame Nutzung
kann bedeuten, dass die Maschinen sich im Besiz

eines anderen Betriebes (2.B. im Rahmen der Nachbarschaffshilfe oder eines
Maschinenringes),
einer Genossenschaft,
dieses Betriebes mit einem oder mehreren anderen Betrieben (2.8. Maschinengemeinschaft)
oder
eines landwirtschaftlichen Lohnuntemehmens

befinden.
Maschinen und Geräte, die sich im Alleinbesitz des Betriebes befinden und nur im eigenen Berieb
zum Einsatz kommen, sind nicht zu berücksichtigen, d.h. die Angaben unter Abschnitt l4.l stehen
in keiner Beziehung zu den im Abschnitt 14.2, d.h. Antworten sind möglich nur fflr 14.1, nur für
14.2 oder für beide Abschnitte. '
Erklärungen zu den einzelnen Maschinenarten siehe Abschnitt 14.1.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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AI,SSF.n-I{-1.1J;. Am Tag der Erhebung betriebsbereite Bewässerungsenlagen im Alleinbesitz des Betriebes,
die in den letzten 12 Monaten verrendet wurden

Sind diesc
Beurtssenmgs-
anlagen

6ß,669
Bewässerungs-
anlagen

658
Mobile
Bewässerungs-
anlagen

669
Feststehende
Bewässerungs-
anlagen

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005

mobil?

feslstlhsrd?

Bewässerungsanlagen sind fllr Bewässerungszwecke verwendete Anlagen, unabhängig davon, ob
die Anbaukulturen beregnet werden oder ob das Wasser in Gräben und Rohren in den Boden
eingeleitet wird. Anlagen, die ausschließlich im Gartenbau oder in Gewächshäusem eingesetzt
werden, sind ausgeschlossen. Filr den Feldgemtlseanbau eingesetzte Anlagen sind dagegen
eingeschlossen.
Anzugeben sind die ün Tag der Erhebung im Alleinbesitz des Beriebes befindlichen,
funktionstilchtigen Bewässerungsanlagen, die in den letzten zwölf Monaten zur Bewässerung
verwendet wurden. Die Anlagen sind zu unterscheiden in:

mobile Anlagen
feststehende Anlagen

Hat der Betieb beide Arten von Anlagen, sind auch beide anzukreuzen. Auszuschließen sind z.B.
Frostschutzberegnungsanlagen und nicht mehr befiebsbereite Bewässerungsanlagen.

Alle fttr Bewässerungszwecke verwendeten Anlagen, die innerhalb einer Vegetationsperiode von
einem Feld zum anderen bewegt werden können.

Alle fllr Bewässerungszwecke venrrendeten Anlagen, die feststehend sind bzw. innerhalb einer
Vegetationsperiode nicht bewegt werden können.

668

669

Code

ja

ja

nein

nein [,
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ANLAGE

zur Anleitung der Agrarstrukturerhebung 2005

Du rchführung der Agrarstruktu rerhebung

Grundbegriffe

Beispielsammlung

a

a

a

Statistisches Bundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2005
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l. Durchfährung der Erhebung

1.1 Rechte und Pflichten der Erhebungsbeauftragten

Zur Entlastung der Auskunfupflichtigen können Erhebungsbeaufuagte eingesetzt werden. Sie haben sich auszuweisen
und sind zur Geheimhaltung besonders verpflichtet worden. Die aus ihrer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse dilrfen sie
nicht in anderen Verfahren oder ftlr andere Zwecke verwenden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung ihrer
Tätigkeit.

Die Erhebungsbeauflragten sollen den Auskunftspflichtigen bei der Beantwortung der Fragen behilflich sein. Sie dtlrfen
die Erhebungsvordrucke nach deren Angaben ausfflllen.

1.2 Erhebungsunterlagen

Jeder Erhebungsbeaufoagte erhält für die Befragung der Betriebe zur Agrarstrukturerhebung 2005 neben den speziellen
Anweisungen des Statistischen Landesamtes folgende Unterlagen:

- Anschriftenliste,

- voradressierte Erhebungsvordrucke (S und N),

- ErhebungsvordruckeohneAdresse,

- Ergänzungsvordruck(Abschnitt9),

- Ergänzungsvordruck E (Abschnitt l0.l),
- Einzelperson-Erhebungsvordrucke PS,

- Hilßblatt-VordiuckHS,

- Anleitung zur Durchftlhrung der ASE 2005,

1.3 Durchfilhrung der Erhebung

Der Erhebungsbeauftragte muss die Erhebung selbst durchflihren; er darf seine Aufgaben keiner anderen Person
tibertragen.

Auf Wunsch kann der Auskunfupflichtige aber auch

- die Angaben zu den Fragen selber in den Erhebungsvordruck eintragen; in derartigen Fällen muss der Erhe-
bungsbeauftragte dem Auskunftspflichtigen die für die sach- und termingerechte Beantwortung der Fragen
erforderlichen Hinweise und Erläuterungen schriftlich übergeben und erforderlichenfalls ausfuhrlich milndlich
erläutem,

- den vollstärndig und konekt ausgefüllten Erhebungsvordruck dem Erhebungsbeauftragten aushändigen oder
ungeknickt in einem verschlossenen Umschlag dem Erhebungsbeauftragten übergeben oder ihn in einem
ausreichend frankierten Umschlag innerhalb einer Woche nach Erhalt an die Erhebungsstelle libersenden. Die
Antwort ist gemäß § 15 Abs. 3 BStatG bei postalischer Übersendung erst erteilt, wenn die ordnungsgemäß
ausgefüllten Erhebungsvordrucke der Erhebungsstelle zugegangen sind.

Wilnscht ein Familienangehöriger des Betriebsinhabers zu den mit einem ,f" gekennzeichneten Fragen im Er-
hebungsvordruck (außerbefiebliche Einkommensquellen, 814 und 819), dass seine Angaben auf einem gesondertcn
Erhebungsvordruck eingetragen werden, so sind vom Erhebungsbeauftragten Name und Anschrift dieses
auskunfupflichtigen Familienangehörigen in den Einzelperson-Erhebungsvordruck PS einzufragen und die Kenn-Nr.
des Betriebes (siebenstellig) sowie die Gemeinde-Kennziffer aus dem Erhebungsvordruck zu übernehmen. Außerdem
ist die lfd. Nr. der Person aus dem Abschnitt 9 des Erhebungsvordruck auf Vordruck PS zu übertagen und bei Ausgabe
des Erhebungsvordrucks PS ist die behefTende Person über der lf<!. Nr. im Erhebungsvordruck durch ein Kreuz (X) z.r
kennzeichnen.

Abschließend soll die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben auf den Erhebungsvordruck durch Unterschrift auf
der ersten Seite bestätigt werden.

Statistisches Bundesamt, Fachserie Meth. Grundl. 2005
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Anderung der Anschrift des Betriebsinhabers

Zunächst ist zu prtifeq ob der in der Anschriftenliste vorgegebene Name und die Anschrift des Betriebsinhabers noch
zutreffen. Etwaige Anderungen sind im Anschriftenfeld auf dem Erhebungsvordruck und in der Anschriftenliste
einzuüagen. Eine etwaige Anderung des Betiebssiees (siehe Seite VIII, lfd. Ni. 6.) muss dem Statistischen Landesamt
mitgeteilt werden.

Bctriebsllbergabe, Betriebsteilung Bctriebseuflösung

Wurde der Betrieb an einen anderen Inhaber ilbergeben, so ist dieser auskunffspflichtig (Betriebsllbergabe). Der Name
des neuen Inhabers ist sowohl auf dem jeweiligen Erhebungsvordruck als auch in der Anschriftenliste zu vermerken.
Werden im Falle einer Betriebsteilung die abgegebenen Flächen und/oder Viehbestände von einem im Sinne der
Definition des Betriebes neugegrtlndeten Betrieb §eugrttndung) tlbernommen, ist der Inhaber des neugegrltndeten
Betriebes zusätzlich zum Inhaber des'verbleibenden Restbetriebes auskunfupflichtig, wenn er entsprechend dem
Agrarstatistikgesetz zum Erfassungsbereich der ASE gehört (siehe Rechtsgrundlagen Seite 4).

Falls ein Betrieb nicht mehr besteht ist die Betriebsauflösung in der Anschriftenliste anzugeben und der Erhe-
bungsvordruck mit dem Vermerk ,,aufgelöst" dem Statistischen Amt zuzuleiten.

Nähere Hinweise zur Bearbeitung dieser Veränderungen sind den speziellen Anweisungen des Statistischen
Landesamtes zu entnehmen.

Betriebsteile

Besteht ein Betrieb aus mehreren voneinander entfemt liegenden Betiebsteilen, die einheitlich bewirtschaftet werden,
dann ist die Meldung für den gesamten Betrieb dort abzugeben, wo sich der Hauptsitz des Betriebes befindet.

Unternehmen

Untemehmen i.S. der Agrarstrukturerhebung sind unter einheitlicher und selbständiger Filhrung stehende
wirtschaftliche, {inanzielle und rechtliche Einheiten. Gehören mehrere Betriebe zu einem Untemehmen, geben die
Unternehmen die Meldungen ftir jeden ihrer inlärndischen Betiebe ab.
Untemehmen mit Betrieben in verschiedenen Bundesländem haben flir jedes Land, in dem sie einen Betrieb haben,
gesondert zu melden.

Verschriebene Erhebungwordrucke

Sollten voradressierte Erhebungsvordrucke beim Ausfüllen verschrieben worden oder sonst wie unauswertbar sein,
müssen ftlr diese neue Erhebungsvordrucke angelegt werden. Dazu muss der Erhebungsbeaufoagte Name und Anschrift
des Betriebsinhabers, die Kenn-Nummer des Betriebes (siebenstellig) und Cemeinde-Kennziffer aus cler
Anschriftenliste auf mitgelieferte Erhebungsvordrucke ohne Anschrift vollständig übertragen. Neu ausgestellte
Erhebungsvordrucke sind in die vom Statistischen Landesamt voradressierten Erhebungsvordrucke einzulegen
(Rückgabe auch des verschriebenen Erhebungsvordrucks, Kennzeichnung des gtlltigen Vordrucks usw.); hierüber ist
der Auskunfupfl ichtige zu unterrichten.

Verwendung von Zweitexernplaren (Erhebungsvordruck) und Ergänzungwordrucken (E)

Sowohl bei den Ergänzungsvordrucken zum Abschnitt 9 des Erhebungsvordrucks als auch bei den
Ergänzungsvordrucken E zu Abschnitt l0.l sind die geprüften Angaben zur Anschrift und die Kenn-Nr. des
Betriebes (siebenstellig) sowie die Gemeinde-Kennziffer aus dem Erstvordruck (Vordruck mit Adressangabe) zu
äbertragen und die lfd. Nr. des Zweitvordrucks bzw. ErgänzungBvordrucks E in das daftlr vorgesehene Feld
einzutragen, hierüber ist der Auskunftspflichtige zu untenichten.
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Bei Betrieben, in denen zu Abschnitt 9 Angaben ftlr mehr als 6 Personen eingetragen werden milssen, sind die weiteren
Personen in einem Ergänzungsvordruck zum Abschnitt 9 des Erhebungsvordrucks einzusetzen.

Bei Betrieben, in denen zu Abschnitt l0.t Angaben ffIr mehr als 6 Personen einzutragen sind, sind die 7. bis 25. Person(: 19 Personen) in einem Erg§nzungwordruck E aufzuführen. Sind mehr als 25 Personen einzutragen, sind ein
weiterer bzw. mehrere weitere Ergänzungsvordrucke E ausafflllen. trm ersten und jedem weiteren Ergänzungsvordruck
E ist eine lfd. Nummer der Person mit 006 auf dem ersten
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Wenn der Auskunftspflichtige auf der Selbsteintagung der Angaben'zu den Abschninen 9 und l0.l besteht, muss der
Erhebungsbeauftragte einen eventuellen Bedarf an Ergänzungsvordrucken zum Abschnitt 9 bzrx.
Ergänzgngsvordrucken E erfragen und dem Auskunftspflichtigen zur Verfitgung stellen; hierbei sind vom
Erhebungsbeaufuagten Name und Anschrift, die Kenn- Nr. des Betriebes (siebenstellig) sowie Gemeinde-Kennziffer
vom Erstvordruck zu llbernehmen.

Die fur einen Betrieb ausgefüllten Ergflnzungsvordrucke sind in den Erhebungwordruck einzulegen.

Untcrschiedliche Berichtszciträume

Beachtet werden muss der Berichtszeitaum, für den die Fragen gestellt sind. Die Mehrzatrl der Fragen bezieht sich auf
den Stand zum Zeitpunkt der Erhebung. Hiervon abweichende Berichtszeiträume sind bei den betreffenden Fragen bzw.
Abschnitten jeweils angegeben.

Ausku nftsvenveigeru ng

Verweige( ein Auskunfupflichtiger die Beantwortung der Fragen ganz oder teilweise, so ist er in angemessener und

sachlicher Form sowohl auf seine gesetzlich begründete Auskunfupflicht als auch darauf hinzuweisen, dass alle mit der

Erhebung betrauten Personen zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Darüber hinaus ist er über das generelle

Verbot der Weiterleitung von Einzelangaben an die Finanzverwaltung zu unterrichten. Weitere Regelungen hierzu sind
den speziellen Anmerkungen des Statistischen Landesamtes zu entnehmen'

Telefonnummer, Löschung von Name und Anschrift

Zur Erleichterung etwaiger Rückfragen werden auf dem Mantelbogen die Telekommunikationsanschlussnummem des

Betriebsinhabers oder Jeiters erbeten. Die Beantwortung ist freiwitlig. Hierauf ist der Auskunfupflichtige
ausdrltcklich hinzuweisen. Dem Auskunffspflichtigen sollte auch mitgeteilt werden, dass die Hilfsmerkmale nach

Abschluss der formalen Prilfung der Angaben auf Vollständigkeit von Erhebungsvordrucken abgetennt und mit
Ausnahme von Name, Anschrift und Telekommunikationsanschlussnummern vernichtet werden.

.Achtung:

Die Erhebungsvordrucke dilrfen nicht geknickt werden, weil hierdurch die Datenerfassung im Statistischen Landesamt

erschwert werden wtlrde.

1.4 Eintragungstechnik

Die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Beantwortung der Fragen sind bereits auf der ersten Seite des Erhe-
bungsvordrucks kurz erläutert. Darüber hinaus ist Folgendes unbedingt zu beachten:

Ankreuzen vorgegebener Antwortetr ......... anm Beispiel

Hier sind nur diejenigen Eintagungsfelder anzukreuzen, ftir die der Sachverhalt zutrifü.

Eintregen der antreffenden Anzahl arm Beispiel

Zahlenangaben sind rechtsbllndig in die vorgesehenen Felder einzutragen.

Achtung:
Bei Flärchenangaben (Abschnitte 2 bis 5, 8) sind die Hektar-Angaben in die fllnf crm Spdten, die Ar-Angaben in die
beiden letAen durch einen verstärkten Stich abgehobenen Felder einzutragen.

Nullen am Ende von Wertangaben sind in jedem Fall als solche zu schreiben rmd nicht durph Striche anzudeuten.
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Beispiele:

zu den Abschnitten 2 bis 5, 8

67 Heklar,92 Ar

13 Hektar

Richtig

ha a

67 92

l3 00

Falsch

Eintragen der zutreffenden Kennziffer zum Beispiel

Klartexteintregungen zum Beispiel

E0l
Betriebs-
rnhaber

2

Ehegatte

5

Schwreger-
mutter

t

Tochter

Klartexteintragungen deutlich lesbar in die vorgegebenen Antwortfelder schreiben. Bei schmalen Antwortfeldem sind
längere Eintragungen erforderlichenfalls zu hennen.

1.5 Nachprüfen der Angaben in den Erhebungsvordrucken

l. Vollzähligkeit
Filrjeden in der Anschriftenliste genannten Betrieb muss ein Erhebungsvordruck vorhanden sein.

2. Aufgelöste Betriebe oder Aussage verweigert
Wenn der Beüieb nicht mehr existiert oder der Beüiebsinhaber bis zum Abschluss des Erhebungsgeschäftes die
Aussage verweigert, ist ein Vermerk auf dem Erhebungsvordruck und auf der Anschriftenliste anzubringen.

3. Übereinstimmende Kenn- Nr. des Betiebes
In sämtlichen ftir diesen Betieb ausgefüllten Erhebungsvordrucken muss die Kenn- Nr. des Betriebes (sieb€nstellig)
tlbereinstimmen.

4. Übereinstimmende Anschrift
Im Einzelperson-Erhebungsvordruck PS muss die Anschrift im Anschriftenfeld mit dem Erhebungsvordruck
tlbereinstimmen.

5. Betriebe in der Hand von Einzelunternehmen
Bei Abschnitt 9 muss im Erhebungsvordruck zumindest der Befiebsinhaber eingetragen sein.
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6. Für ,,Personengemeinschaften" und ,juristische Personen" darf im Abschnitt 9 des Erhebungsvordrucks keine
Eintragung vorgenommen werden; bei Abschnitt 10 müssen Angaben frir mindestens eine ständig oder nicht sttindig
beschäftigte Person eingetragen sein.

7. Abstimmung der Angaben im Erhebungsvordruck

e) Abschnitte 2 bis 10 und 14

Die Zahlenangaben müssen rechtsbündig eingetragen werden.

b) Abschnitt 2: ,Anbau auf dem Ackerland nach Fruchterten und selbstbewirtschaftete Gesamtlläche des
Bctriebcs 2005 nach Hauptnutzungs- und Kulturartenc
Sind bei 201 bis 244,300,301 Eintragungen, muss auch bei 245 das Ackerland insgesamt eingehagen sein.
Die Summe von 245bis252,255 bis 257 muss 258 ergeben.
265 ist die Summe von 258 bis264. ,

c) Abschnitt 3: rFlächenstilllegung (Stilllegungpflächen)"
Ist bei 26E eine Eintagung vorhanden, muss auch bei 244 im Abschnitt 2 eine Einuagung vorgenommen sein.
Wenn 269 ausgefüllt ist, milssen auch bei den entsprechenden Fruchtarten im Abschnilt2,z.B.bei229, Flächen
eingetragen sein. Ist 270 ausgefüllt, sind diese Flächen auch bei 244, 259 oder 262 im Abschnitt 2 zu
berilcksichtigen.

d) Abschnitte 4 und 5: ,,Eigentums- und Pachtverhältnisse sowie Pachtflächen und Pachtentgelte6
Die LF bei 701 muss mit der Angabe zu 258 der Bodennutzung 2005 ilbereinstimmen.
Bei 705 und 708 ist die Richtigkeit der Berechnung zu prüfen.
Ist bei 703 eine Fläche angegeben, darf die Übertragung der Pachtfläche nach 709 und die Angabe des

Pachtentgeltes (710) nicht fehlen und umgekehrt.
Außerdem muss die Unterteilung der von ,,anderen Verpächtern" gepachteten LF (Code 709) und der
zugehörigen Jah,respacht (710) nach Nutzungsarten (Ackerland, Dauergrünland usw.) vorgenommen worden
sein.
Wenn bei 713, 717 usw. Flächenangaben eingetragen sind, mtissen auch die entsprechenden Felder für die
Jalnespacht (7 I 4, 7 1 8 usw.) Eintragungen enthalten.
Bei 713,717 usw. b2w.774,718 usw. dürfen die Eintragungen zu diesen Fragen weder bei der Fläche noch bei
der Jatrespacht höher sein als die entsprechenden Angaben an7ll,7l5 usw. bant.712,7l6 usw. Die Summen
der Eintragungen zu 7ll,7l5 bis 727 und 731 sowie 712, 716 bis 728 und 732 mi.issen den Angaben n 709
bz.n.71.0 entsprechen.

e) Abschnitt 6: ,Viehbestände am 3. Mai 2005"
Sind die Eingangsfragen (199) angekeuzt, sind in diesem Abschnitt keine Eintragungen vorzunehmen, außer bei
136 bis 139, wenn die Stallräumung nicht länger als 6 Wochen zurückliegt.

f) Abschnitt 7: ,Wirtschaftsdünger tierischer Herkunftc
733, 734, 739 müssen in jedem Fall (entweder mit ,ja" oder ,,nein") angekreuzt sein. Ist 734 mit ,ja"
beantwortet, milssen 735 und 736 mit,ja" oder,,nein" beantwortet sein und737,791 bis 795 und 738 eine
Eintragung aufueisen. Ist 739 mit ,ja" beantwortet, muss 740 und/oder 741 eine Eintragung aufireisen, außer
wenn Fesfnist nur auf Grundflächen von Stallungen, die gleichzeitig als Lagerflächen von Fesünist dienen (2.B.
Tiefstall), anfällt. Ist 740 beantwortet, müssen 737,791 bis 795 oder 741 eine Eintragung aufiueisen.79l und
792 in der Summe muss 737 ergeben. Die Summe von 793 bis 795 kann kleiner oder gleich 792 sein.

g) Abschnitt 8: ,,Ökologischer Landbau"
Ist die Eingangsfrage mit ,,nein" beantwortet, sind in diesem Abschnitt keine weiteren Eintragungen
vorzunehmen.
Die Summe von 751 und 752 darf die im Abschnitt 2 eingetragene LF (258) nicht tibersteigen, sie kann
höchstens gleich groß oder kleiner sein. Ist bei 753 bis 757 ,ja" eingetragen, ist zu prüfen, ob zu den hier
angekreuzten Tierarten auch die entsprechenden Bestände im Abschnitt 6 vorhanden sind.
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h) Abschnitt 9: ,,Mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienerbeitskräfte im Jahreszeitraum Mai 2004
bis April 2005 (Einzelunternehmen)"
Im Abschnitt 9 muss (müssen) ftir jede eingetragene Person
- bei 801 die zuheffende Kennziffer eingetragen sein,
- bei 802 das Geschlecht angekreuzt sein,

- bei 804 das Geburtsjahr angegeben sein,

- 837 nur beim Betriebsinhaber unüoder dessen Ehegatten Eintagungen aufueisen,
- Eintragungen bei 838 dürfen nur zugelassen werden (außer beim Ehegatten), wenn auch bei 831 bis 835 eine

Eintragung vorliegg
- bei 831 bis 835 eine Eintragung sein (außer beim Ehegatten).

Im Abschnitt 9 ist bei 819 (Sonstige Einkommensquellen) in Spalte I ,"Behiebsinhabefl'eine Ankreuzung zu
erwarten, wenn zu 706 eine verpachtete LF angegeben ist.
Wenn 838 eine Eintragung aufir,eist, muss auch 814 angekreuzt sein.
Im Abschnitt 9 muss bei 821 entweder das Eintagungsfeld ,,1" oder ,,2" angekeuä sein, wenn mindestens bei
einer von 814 und 819 in der Spalte 001 (Betiebsinhaber) und/oder Spalte 002 (Ehegatte) Eintragungen
vorliegen. Verftigen Betriebsinhaber und Ehegatte ilber kein außerbetriebliches Einkommen (814 und 819;
Eintragungsfelder in Spalten 001 und 002 nicht angekreuzt), sollten in der Regel auch beide Einnagungsfelder
bei 821 nicht angekreuzt sein. Wenn allerdings Betriebsinhaber und/oder Ehegatte noch andere (2.B. Kindergeld)
als bei den 814 und 819 verbal angefiihrten Einkommen beziehen, kann bei 821 die Sigrierzifler,p" angekreuzt
sein.

i) Abschnitt 10.1: "Ständig mit betrieblichen Arbeiten Beschäftigtec (im Jahreszeitreum Mai 2fi)4
bis April2005)
Im Abschnitt l0.l muss (müssen) für jede eingetragene Percon
- bei 901 das Geschlecht angekreuzt sein,

- bei 903 das Geburtsjatr angegeben sein.

j) Abschnitt 10.2: "Nicht ständig mit betrieblichen Arbeiten Beschnftigte" (im Jahreszeitraum Mai 2ffi4 bis
April2(X)5)
Bei Abschnitt 10.2 müssen, sofern Beschäftigte nachgewiesen werden, auch Arbeitstage eingetragen sein.

k) Abschnitt I I : ,Berufsbildung des Betriebsleiters*
Hier ist nur die höchste abgeschlossene Berufsbildung des oder der Betiebsleiter anzukreuzen. Bei 640 bis 646
darf nur eine Ankreuzung erfolgen. Wenn bei 640 bis 646 angekreua wurde, muss 647 leer sein und umgekehrt.
Bei Personengemeinschaften undjuristischen Personen muss die Anzahl der bei 904 angefllhrten Betriebsleiter
mit der Anzahl der Betriebsleiter, fflr die eine Berußbildung angegeben wurde, übereinstimmen.

l) Abschnift 14: ,Schlepper, Einachsschlepper, Maschinen und Geräte..
Ist 659 mit ,ja" beantwortet, muss auch bei 660 bis 663 mindestens eine Eintragung sein.
664 bis 669 mtissen in jedem Pall mit,ja" oder,pein" beantwortet sein.
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2. Grundbegriffe

Betrieb

Sonderfälle

Technisch-wirtschaftliche Einheit, die einer einheitlichen Betiebsfflhrung unterliegt und land-

und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringt.

Im Einzelnen wird darunter Folgendes verstanden:

Als Betrieb im Sinne dieser Erhebung (einschl. Betiebe des Gartenbaus und des Weinbaus) gilt
jede technisch-wirtschaftliche Einheit, die unabhängig von der Rechtsform, der steuerlichen

Zuordnung und den Eigentumsverhältnissen

I . ftIr Rechnung eines Inhabers bewirtschaftet wird (siehe Definition ,,Betriebsinhabef' auf S' IX),

2. einer einheitlichen Betriebsführung untersteht,

- Diese liegt auch vor, wenn sie von mehreren Personen gemeinsam, d.h. mit einheitlicher
Willensbildung, ausgetibt wird. Zur Unterscheidung Betriebsfllhrung/Betriebsleitung siehe

Definition zu ,,Betriebsinhaber/Betiebsleiter" auf S. IX / X. -

3. die selben Arbeitskräfte und Produktionsmittel (insbesondere Gebäude und Maschinen)

einsetzt,

4. land- (auch garten-, weinbauliche oder fischwirtschaftliche) oder forstwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringt,
- Als solche gelten die (aufgrund der Rechtsgrundlage zu erfragenden) Merkmale der

Bodennutzung sowie der Viehhaltung. -

5. eine der fltr die Agrarstrukturerhebung gesetzlich festgelegten Mindestgrenzen eneicht oder

tiberschreitet (siehe Abschnin ,trfassungsbereich" auf S. IX),

- Die Erfassung der Bodenflächen erstreckt sich auf die selbstbewirtschaftete Gesamtfläche
(Eigenland, Fachtland und unentgeltlich zur Bewirtschaftung erhaltene LF, Waldflächen,

nicht mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen, Öd- und Unland, etc')' -

6. tiber den Ort des Betriebssitzes (Anschrift) lokalisierbar ist.

- Das ist die Gemeinde (der Gemeindeteil), in der (dem) sich der überwiegende Teil der

Wirschaftsgebäude befindet, bei Befieben ohne Wirtschaftsgebäude die Gemeinde (der

Gemeindeteil), in der (dem) der größte Teil der betreffenden Flächen (2.B. Waldflächen,
Rebflächen, Flächen von Gräsereien) des Betriebes liegt und/oder die Viehhaltung

betrieben wird.
In den meisten Fällen ist in der Landwirtschaft der Betriebssitz mit dem Betriebsort
(Anschrift des Auskunfupfl ichtigen) identisch. -

Sofern die vorstehend genannten Voraussetzungen erfüllt sind, rechnen zu den

landwirtschaftlichen unÜoder forstwirtschaftlichen Behieben auch

- Wanderschäfereien, Butlen- und Eberhaltungen, Briltereien,

- landwirtschaftliche Versuchsbetriebe, -anstalten,

- landwirtschaftliche Betriebe von Heit-, Pflege- und Krankenanstalten sowie Heimen,

- landwirtschaftliche Betriebsteile gewerblicher Untemehmen,

- landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe öffentlich-rechtlicher Körperschaften,

- zurückbehaltene Altenteiterflächen, sofem sie vom Altenteiler und/oder seinem Ehegatten mit

eigenen Arbeitskräften und Produktionsmitteln bewirtschaftet werden,

- landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betiebe, die ansEeliche Einnahmen erzielen, z.B.

durch
. ihre Verbindung mit landwirschaftlichen N&enbe{rieben unÜoder Hilfsbetrieben,

. vermietung von Räumen, z.B. im Rahrnen dcr Aktion ,,Ferien auf dem Bauemhof"

. Vermietung von Gebäuden, Gebäudeteilen oder Hofflächen,

. vorllbergehend stillgelegte LF.
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Erfrssungs-
bereich

Erhebungs
merkmele

Betriebsinhaber

Inheber/
Unternehmer
können sein:
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Einzelproduktgemeinschaften und Betriebszweiggemeinschaften werden als eigenstlindige
Betriebe erfasst, wenn sie im Wesentlichen mit eigenen Arbeitskräften und Produktionsmitteln
(und nicht mit denen der Mitgliedsbetiebe) bewirtschaftet werden; Gemeinschaffsobstanlagen, bei
denen die Pflege- und/oder Emtearbeiten übenviegend von den Teilhabem selbst durchgeflihrt
werden, werden dagegen nicht als gesonderte Betriebe, sondem bei den Teilhabern jeweils mit den
eingeb,rachten Flächenanteilen erfasst.

Mehrere Betriebe in der Hand eines Inhabers (Betriebsinhabers) gelten als ein Behieb, wenn ffIr
die Bewirtschaftung dieser Einheiten in der Regel die selben Arbeitskräfte und Produktionsmittel
(insbesondere Gebäude und/oder Maschinen) eingesetZ werden.

Der Erfassungsbereich der repräsentativen Agrarstrukturerhebung 2005 erstreckt sich aufalle
landwirtschaft lichen Betriebe:
- mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens zwei Hektar oder

- mit mindestens

a) jeweils acht Rindern oder Schweinen oder

b) zwanzig Schafen oder

c) jeweils zweihundert Legehennen oder Junghennen oder Schlacht-, Masthähnen,
-htlhnern und sonstigen Hähnen oder Gänsen, Enten und Truthilhnem oder

d) jeweils dreißig Ar bestockter Rebfläche oder Obstflärche, auch soweit sie nicht im Ertrag
stehen, oder Hopfen oder Tabak oder Baumschulen oder Gemilseanbau im Freiland oder
Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland oder Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen oder
Gartenbausämereien für Erwerbszwecke oder

e) jeweils drei Ar Anbau fllr Erwerbszwöcke unter Glas von Gemüse oder Blumen und
Zierpflarzen,

Erfflllen Befiebe mindestens eine der vorgenannten Bedingungen (Erfassungsbereich), dann sind
alle Erhebungsmerkmale des Vordrucks zur ASE 2005 anzugeben, unabhängig vom Eneichen
einzelner, im Erfassungsbereich dargestellter Grenzen.

Inhaberfuntemehmer ist diejenige Person, für deren Rechnung und auf deren Risiko der Berieb
bewirschaftet wird, ohne Rtlcksicht auf die jeweiligen individuell gestalteten
Eigentumsverhältnisse (Eigentum, Pacht, Erbpacht, Nutznießung) an den Produktionsmitteln
(insbesondere Boden, Vieh, Gebäude, Maschinen).

Ergäinzende Bemerkungen zu vorstehenden Kriterien:

Eine Übertragung von Verantwortlichkeiten an einen Behiebsleiter entbindet den Betriebsinhaber
nicht von seiner Eigenschaft als Betiebsinhaber, da er Träger des wirtschaftlichen Risikos und
Nutmießer des wirtschaftlichen Erfolges bleibt.

a) Einzelunternehmen
- Einzelperson (Ehepaar, Geschwister etc.),

b) Personengemeinschaften, -gesellschaften

- BGB-Gesellschaft, nicht eingetragener Verein, Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kom-
manditgesellschaft (KG) einschließlich GmbH und Co. KG (mit Gesellschaftervertag),

c) Juristische Personen

- Gebietskörperschaften: Bund, Bundesland, Bezirk, Kreis, Gemeinde, Bezirks-, Kreis- oder
Gemeindeverband,

- Kirche, kirchliche Anstalt oder dgl. Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts,
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, Anstalten oder Stiftungen des privaten REchts (einschl. Gemeinschaffsforsten mit ideellem
Besitzanteil),

, eingetragene(r) Genossenschaft oder Verein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH), Aktiengesellschaft (AG).

Sonder{älle zu
,Betriebsinheber* Sind zwei oder mehrere Personen Betriebsinhaber eines Einzeluntemehmens (2.B. Ehepaare,

Geschwister), so kann die ilberwiegend mit der Geschäffsflihrung betraute Person (bei gleichen
Anteilen am Betriebsrisiko und bei nach Art und Umfang vergleichbarer Arbeitsleistung für den
Betrieb) in Anlehnung an das Lebensalter im Sinne der Erhebung als Betriebsinhaber bestimmt
werden. Leitet ein Betiebsinhaber mehrere Betiebe, dann ist er im Sinne der Erhebung als
Befiebsinhaber mit seiner anteiligen Arbeitsleistung ftirjeden Betrieb anzugeben.

Betriebsleiter Der Betriebsleiter ist in ,,Einzeluntemehmen" diejenige Person, die den Betieb leitet, also ilber
den laufenden Einsatz an Produktionsmitteln bestimmt.

Dabei kann es sich um den Betriebsinhaber, einen seiner Familienangehörigen oder eine andere
mit der Leitung des Betriebes beauftragte Person handeln (2.B. Angestellter).

In ,,Personengemeinschaften" und ,juristischen Personen" können mehrere Betiebsleiter tätig
sein. So ist i.d.R. jeder in der Personengemeinschaft tätige Gesellschafter zugleich Betiebsleiter.

Erglnzende Anmer-
kungen zu vor-
stehenden
Definitionen: In Einzeluntemehmen darf als Betriebsleiter nur eine Person je Betrieb - entweder bei Abschnitt 9

oder bei Abschnitt l0.l des Erhebungsvordrucks - angegeben werden. Ein unterschiedliches
Ausmaß in der Übertragung von Verantwortlichkeiten an den Betriebsleiter ist tnöglich. Die
vertragsmäßig festgesetzte Zahlung eines erfolgsabhängigen Entgeltes an den mit der Leitung
eines Betriebes beauftragten Betriebsleiter macht diesen nicht zum Betriebsinhaber.
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3. Beispielsammlung

3.1 Ermittlung des außerbetrieblichen Nettoeinkommens

Zum außerbctrieblichen Einkommen (Netto) ählen folgende Einkommensarten, die bei der Beantwortung von 814
bis 817 und 821 zu berticksichtigen sind:

- Nettoeinkommen aus einem Gewerbebetrieb, aus selbständiger oder freiberulticher ErwerbstätigkeiC)s):

Betriebseinnahmen abzilglich der Summe aus Beüiebsausgaben, Pflichtbeiträgen zur Sozialversicherung
und anteiliger Einkommenssteuer (entsprechend dem Anteil dieses Einkommensteiles arn
Gesamteinkommen),

- NettoeinkornmenausErwerbstätigkeitalsArbeitnehmey'):

Bruttolohn oder Bruttogehaltsbezüge abztiglich der Summe aus Lohnsteuer und Beitägen zur
Sozialversicherung,

- Nettoeinkommen aus Quellen der sozialen Sicherung:

Gesamteinkommen aus Pension abzüglich Lohnsteuer, Renten und sonstige Bezilge ohne Abzug,

- Nettoeinkommen aus Verpachtung oder Vermietungs);

Einnatrmen abzüglich der Summe aus Werbekosten (Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Repara-
turkosten, Verwaltungskosten usw.) und anteiliger Einkommenssteuer (Anteile dieses Einkommensteiles
am Gesamteinkommen),

Nettoeinkommen aus Kapitalvcrmögen:

Zins' und Dividendeneinnahmen abzilglich der Summe aus Kapitalertragssteuer, Vermögenssteuer und
Abgabe zum Lastenausgleich,

Nettoeinkommen aus sonstigen eußerbetrieblichen Quellen: .

Gewinne aus anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben: Betriebseinnahmen abztiglich der
Summe der Betriebsausgaben.

Zum Zwecke einer zuheffenden Erfassung des Nettoeinkommens aus den Quellen außerhalb dieses Betriebes empfiehltes sich, dem Auskunftspflichtigen erforderlichenfalls durch Aufzätrlung möglicher außerbefieblicher
Einkommensquellen behilflich zu sein. Einen Überblick darüber - geüennt nach Einkommensarten - gibt die
Zusammenstellung auf S. XIL Einen Überblick über häufig vorkommende Einnahmen, die jedoch nicht zum
Einkommen rechnen, bringt die Übersicht auf S. XIII.

Dem Nettoeinkommen kann - im Falle des Vorliegens von Unterlagen für die Einkommensbesteuerung - der
Einkommensbehag zugrundegelegt werden, der sich aus dem Bruttoeinkommen aus den Quellen außerhalb dieses
Betriebes nach Abzug der Beiträge fllr die Sozialversicherung und die jeweils zutreffenden Personensteuem (in erster
Linie Lohn- bzw. Einkommenssteuer) ergibt.

Bei Lohn- und Gehaltsempfllngem kann, soweit keine genauen Unterlagen vorliegen, fflr die Ermittlung der
Einkommenshöhe von Tarifarbeitszeiten und Tariflöhnen unter Bertlcksichtigung von Qualifikation, Alter und
Familienstand ausgegangsn werden.

4) Auch Ernnahmen aus vorubergehender Tätigkert srnd einzubezrehen
5) Das Nettoeinkommen aus selbsundiger oder freiberuflicher Tätigkeit und aus Verpachtung und Vermietung ist, sofem eine genauere Schätzung

rn Anlehnung an entsprechende Unterlagen fr{lherer Jahre nicht moglich rs! naherungsweise durch einen Abschlag von 20 7o vom
Bruttoeinkommen zu ermrtteln.
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3.2 Beispiele fllr verbreitet vorkommende Arten außerbetrieblichen Einkommens

Gewinne des Gewerbebetriebes oder der Gewerbebetriebe (Gastwirtschaft, Metzgerei o.A.) aus der

laufenden Bewirtschaftung.

Einkommen aus
Gewerbebetrieb

Einnatrmen größeren Umfangs aus der Tätigkeit in einem Maschinenring.
Gewinne aus anderen gewerblichen Unternehmen.
Gewinne aus Veräußerung oder Aufgabe von Gewerbebetrieben oder -betiebsteilen.
Gewinne aus Veräußerung von Anteilen an gewerblichen Untemehmen.

Einkommen aus
selbständiger oder
frciberuflicher
ErwerbstItigkeit Gewinne aus einer der nachstehend genannten oder ähnlichen Tätigkeit, sofern diese selbständig

oder in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung durchgeführt wurden. In Frage kommen
freie Berufe, wie z.B. Arzte, Rechtsanwälte, Künstler, Architekten, Vermessungsingenieure.

Gewinne bei Aufgabe einer selbstlindigen oder freiberuflichen Tätigkeit.

Einkommen aus
ErwerbstItigkeit
els Arbeitnehmer ,Lohn oder Gehalt aus einem oder mehreren Dienswerhältnis(sen) als Arbeiter,.Angestellter oder

Beamter, Volontär, Auszubildender (Lehrling), nichtselbständiger Verfeter o.A.
Einzubeziehen sind auch:

Lohn- oder Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfall, Lohn- oder Gehaltsnachzahlungen,

13. Monatsgehalt, Tantiemen, Leistungs- und Treueprämien, Weihnachts' oder Urlaubsgeld,
Lohnausgleichszahlungen, Kurzarbeits- oder Schlechtwettergeld, Überstundengeld,

Abfindungen beim Ausscheiden, Geldwert von Sachleistungen, wie Deputate, freie Kost und

Wohnung, Essensgeldzuschuss, sonstige Zuschtlsse des Arbeitgebers zu Versicherungs' oder

Sparpräunien.

Einkommen aus
Quellen der
gesetzlichen oder
privaten sozialen
Sicherung Altersrente, Pension aufgrund beamtenrechtlicher Bestimmungen, Vomrhestandsgeld, Unfallrente;

Leistungen flir Personenschäden durch private HaftpflichFersicherungen (2.B. Kfz'
Versichlrungen), Landabgaberente, Renten aus dem Lastenausgleich, Kriegsopferversorgung,
Arbeitslosengeld oder -hilfe, Sozialhitfe, Krankengeld, Wohngeld, Unterhaltszahlungen durch

Venxandte, Kindergeld/Erziehungsbeihi I fe.

Einkommen aus
Verpechtung und
Vermietung Pacht- oder Mieteinnahmen aus Überlassung

- unbeweglichen Vermögens (2.B. Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile) und Rechten (u.a

Erbbaurecht, Erbpachüecht, Mineralgewinnungsrecht).
Hierin sind auch einzubeziehen:

Einnahmen aus Campingplätzen, sofern fflr deren Betrieb bauliche oder sanitäre

Einrichtungen geschaffen und die Flächen aus der LF ausgeschieden sind, Einnahmen aus der

Verpachtung land- oder forstwirtschaftlicher Flächen des befiagten Betriebes, die über das

thlitherwoiie als ,gleinpachtungen" bezeichnete Maß hinausgehen, Einnahmen aus der

Vermieürng von Hofflächen oder Scheunen u.4., als Lagerraum oder zum Ab- oder

Unterstellen, z.B. von Wohnwagen, sofem damit die befiebliche Nutzung dieser Flächen

bzw. Gebäude auf längere Dauer unterbunden is! Einnahmen aus Zimmervermielung, sofern

diese Räumlichkeiten nur in loser Verbinduung zu den Gebäuden des Betriebes stehen, ohne

die Grenzen der steuerlich als gewer,blioh bezeichneten Nutzung zu überschreim (getrennte

Gebäude, gößerer Umfang der Übernachtungen) und die Zmmervermitnrng nicht als

,,Ferien auf dem Bauemhof'zu rechnen sind'
- beweglichen Vermögens (2.B. Überlassung von lebendem und totem Inventar).
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Einkommen rus
Kapitalvermögen Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen voh Sparkassen- oder Bankkonten, sonstige Beztige aus

Aktien, Kuxen, Genussscheinen, Gewinnanteile aus Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
Einnahmen aus Beteiligung als stiller Gesellschafter, Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden,
Darlehen, Anleihen, Einnahmen aus Zuckerrübenaktien und Verpachtung von Milchquoten.

Einkommen aus
sonstigen außer-
betrieblichen
Quellen Gewinne aus anderen land- oder forsnuirtschaftlichen Betrieben einschl. etwaiger Veräu-

ßerungsgewinne.

3.3 Beispiele fllr weder zum betrieblichen noch zum außerbetrieblichen Nettoeinkommen zählende Einnahmen

Zum Nettoeinkorrunen zählen u.a. nicht:

Heirats- und Geburtsbeihilfen des Arbeitgebers,
Schadensregulierungen durch Sach- oder Haftpflichtversicherungen (edoch ohne Personenschadensregulierungen),
Rückvergiltungen oder Preisminderungen ftlr Waren des privaten Bedarfs,
Auszahlung fälliger Lebens- o.ä. Versicherungen,
Aufgenommene Kredite oder Darlehen,
Erbschaften,
Lotterie oder ähnliche Gewinne,
Aussteuerbeihilfen,
Reisekosten-, Umzugskostenvergiltungen aus öffertlichen Kassen,
Aufir,andsentschädigungen aus öffentlichen Kassen,
Beitragserstattungen seitens privat abgeschlossener Sachversicherungen,
Erstattung privater Steuem (2.B. Einkommens-, Vermögenssteuer),
durchlaufende Posten,
Einnahmen aufgrund der Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG).

Statistisches Eundesamt, Fachserie 3, Meth. Grundl. 2OO5
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An lage 8

Verzeich n is der
Sachgebietstabe[[en zur ASE 2005
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Sachgebiet
Tabellennurirmer mit Kennzeichnung

T=total, R=repräsentativ, Vorspa [ten gli ederun gen

Struktur der Bodennutzung 1.1R/T,2.1R nach Gkl. LF

Struktur der Viehhaltung ASOR nach Gkl. LF

Bestandsgrößen der Vieh haltung 81 R-89R, 89aR, 90R nach Gkl. LF

Bestandsgrößen der Vieh haltung 91R-94R nach Gebietseinheiten

Betriebe mit Rindern oder Schweinen
und Lagerkapazität für Gütle

95R,96R nach Bestandsgrößenklassen und
dem Verfahren der Güllelagerung

Betriebswirtschaft liche Ausrichtung,
Standard d eckungsbeiträge

101R,4104R nach Gkl. LF, Gkl. SDB

Sozialökonomische Betriebstypen 151R nach Gkl. LF, Gkl. SDB und
betriebswirtschaft licher Ausrichtung

Berufsbildung des Betriebsleiters 180R nach Gkl. LF und Altersgruppen

Eigentums- und Pachtverhältnisse 201 R-202R, 4203R, 204R-210R nach Gkl. LF

Arbeitskräft e vor Klassifizierung 251.1 R-258R, 267R, A253R, 27 2R
4257.2
259R, 260R

nach Gkl. LF
nach Gkl. der Arbeitskräfte
nach Altersgruppen

Arbeitskräfte nach Klassifi zierung 301R-305R, A305R, 306R, 312R nach Gkl. LF, Gkt. SDB und
betriebswirtschaft tiche Ausrichtung

Außerbetriebliche Einkommens-
Quellen

4351 R nach Gkl. LF

Wirtschaftsdünger tierischer
Herkunft

451 R-454R nach Gkl. LF

Art der Bewirtschaftung
.Ökologischer Land bau"

1.2T,81.2R, 501T,512R
A5O2T

nach Gkl. LF
nach Gebietseinheiten

Einkommenskombinationen A551R nach Gebietseinheiten

Landwirtschaft liche Betriebe mit
Beihilfen für Maßnahmen zur
Entwickluns des ländlichen Raumes

A562.1R
A562.2R

nach Gebietseinheiten
nach Gkt. LF

Feststellung der betrieblichen
Einheiten (FBE), Rechtsformen

1R/T, 3T, 5R/T nach Gebietseinheiten
nach Gkl. LF

Vorabtabellen 1R/T
2RlT
3R/T
4RlT
5R/T
5R/T
TRlT
8R
9R/T
1OR/T

nach Fehlerarten
nach Rechtsformen
nach Gkl. LF
nach Fruchtarten
nach Tierkategorien
nach Bestandsgrößenklassen

nach Personengruppen
nach Enrverbscharakter
Klassifizierung

Hilfstabelle 1 (Hochrechnung) nach Schichten

Anlage 8
Vezeich nis der Sachgebietstabellen

zur Agrarstrukturerhebung
2005
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Anlage 9

Gesamtüberblick über die
Vorspalten-Größenklassenschemata für LF, SDB,

Altergruppen und Arbeitskräfte in den
Aufbe re itu n gsta be Ite n

ZuTASE 2005
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Anlage 9
Gesamtüberblick über die Vorspalten - Größenklassenschemata

für LF, SDB, Attersgruppen und Arbeitskräfte
in den Aufbereitungstabellen zur ASE 2005

Gliederungsmerkmal Gliederungsschemata

Bund Ostversion Nordversion Sildversion

Landwirtschaftlich
genutzte Fläche (LD

von. . . bis
unter. . . ha

unter 2
25
5-10

10-20
20 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
100 - 200
200 - 500
500 - 1 000

unter 2
2- 5
510

10 20
20 30
30 50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
100 - 200
200 - 500
500 - 1 000

unter 2
52

,
10
20
30

10
20
30
50

50 - 100
100 u. mehr

lnsgesamt

darunter:
50 75
75 - too

100 - 200

unter 2
25
5-10

10 20
20 30
30-50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
50 75
75 - 100

100 - 200

unter 2
2-70

10 30
30-50
50 - 100

100 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
100 - 200
200 - 500
500 - 1 000

Standard-
deckungs-
beitrag

von, . . bis
unter...EGEl)

1) Europäische
Größeneinheit

unter 2
2- 8
8-16

76 24
24 32
32 40
40 60
60 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
60 - 100

100 - 250
250 u. mehr

unter 2
2- 8
816

t6 24
24 32
32 40
40-60
60 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
60 - 100

100 - 250
250 u. mehr

unter 2
28
816

76-24
24 32
32 40
40 60
60 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
872

72 16
28 32

unter 2
28
816

76 24
24 32
32 40
40 60
60 u. mehr
lnsgesamt

darunter:
unter 1

872
28 32
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Gliederungsmerkmal Gliederungsschemata

Bund 0stverion Nordversion Stidversion

Altersgruppen
Altervon...

bis...Jahren

15-79
20-24
25-29
)o-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

70 u. mehr
lnsgesamt

Größenklassen der
Aöeitskäfte

Betriebe mit. . .

Arbeitskräften

1
2
3

4und5
6 und mehr
lnsgesamt

darunter:
6-9

10 -19
20 u. mehr
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Fachserie 3: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Reihe 1: Ausgewählte Zahten der Agrarstrukturer-
hebung
Bis zum Berichtsjahr 2002 wurde die Reihe 1 unter dem Titel ,Aus-
gewählte Zahlen ftir die Agraruiftschaft iöhrltch veröffentlicht. Ab
dem Berichtsiahr 2003 erscheint die Reihe I nveijöhrlich unter dem
Titel Jusgewählte Zahlen der Agrarstrukturerhebung". Sie ist eine
zusammenfassende Darstellung von Produktions- und Struktur-
ergebnissen der Agrarstrukturerhebung. Es werden ausgewählte
Merkmale über die Bodennutzung, die Viehbestände, die Arbeits-
kräfte, die Betriebe mit ökologischem Landbau und die Struktur der
tandwirtschaft lichen Betriebe dargesteltt.

1.1: Strukturdaten zur Landwirtschaft

1.1.1: Bodennutzung und Viehhaltung der Betriebe
ln einem iährlichen Bericht (mit Vorberich0 wurden für die lahre
2002 - 2004 die landwiilschaftlich genutzte Fläche nach Kultur- und
Fruchtarten aufgegliedert und das Ergebnis über die Viehbestände
im Mai nachgewiesen.
Ab 2005 werden die Ergebnisse für die landwiftschafttich tenutzten
Flächen wieder in der Reihe 3.1.2 "Bodennutzung der Betriebe"
nachgewiesen; das Ergebnis für die Erhebung der Viehbestände im
Mai erscheint in der Reihe 4.1 "Viehbestand".

Reihe 2: Betriebs-, Arbeits- und Einkommensverhält-
nisse

2.1: Betriebe

2. 1. 1 : Betriebsgrößenstruktur
Dieser zweijährtich (bis 7998 iöhrlich) erscheinende Bericht enthält
Daten über die Größenstruktur von landwirtschaftlichen Betrieben
und Forstbetrieben sowie liber Veränderungen in der zeit]ichen
Entwicklung.
ln nachstehend aufgeftihrten Ergebnisberichten werden Ergebnisse
der zweijöhrlich stattfindenden Agnrstrukturerhebung (bis 1997
Agrarberichterstattung) veröffentlicht. ln Jahren mit einer Landwirt-
schaftszählung (797 9, 7997, 1999) ist die Agrarstrukturerhebung
Teil dieser Großzählung. Entsprechend werden alle im Rahmen der
Landwirtschaftszählung erhobenen Daten auch als Ergebnisse der
Landwirtschaftszählung veröffentlicht.

2.1.2: Bodennutzung der Betriebe (Struktur der Bodennut-
zung)

2.1.3: Viehhaltung der Betriebe (Struktur der Viehhaltung)

2.1.4: Betriebswirtschaftliche Ausrichtungen und Standard-
deckungsbeiträge
Bis einschließlich 2001 wurde diese Reihe untet dem Titel "Be-
triebssysteme und Standardbetriebseinkommen" veröffentlicht. Die
Ergebnisse sind mit denen vorhergehender Veröffentlichungen nicht
vergleichbar, da ab 2003 das Klassifizierungssystem der EU auch na-
tional übemommen wurde,

2.1.5: Sozialökonomlsche Verhältnlsse

2.1.6: Eigentums- und Pachtverhältnisse
Bis einschließlich 1995 ,Besitzverhältnisse in den landwirtschaft-
lichen Betrieben", ab 7997 unter Einbeziehung der ehemaligen
Reihe 2.1.8,Pachtflächen und Pachtentgelte".

2.1.7:Außerbetrlebliche Einkommen und Arbeltsverhält-
nisse für ausgewählte Betriebsgruppen

2.1.8: Arbeltskräfte
Bis 1995 wurden Angaben über Arbeitskräfte in der Reihe 2.2 veröf-
fentlicht. Ab 7997 erfolgt die Herausgabe entsprechender Eryebnisse
in der Reihe 2.1.8. Die Reihe 2.2 wird seitdem nicht mehr foftgefllhft.

2.1.9: Ausstattung mit und Elnsatz von landwirtschaftllchen
Maschinen
ln Auswertung der Anträge auf Gasölveöilllgung erschienen in Reihe
2.3 bis einschtießlich 1993 dreijöhrlich Nachweisungen übertechni-
sche Betriebsmittel. Für 1995 wurden einmalig Angaben tiber die
Ausstattung mit und den Einsatz von landwirtschaftlichen Maschi-
nen im Rahmen der Agrarberichterstattung efioben und veröffent-
licht. Diese Reihe wird nicht fortgesetrt.

2.2.1: Betdebe mit ökologischem Landbau
Diese Reihe berichtet seit 1999 zweljdhrllch liber die Betriebe mit
ökologischem Landbau.

2.4: Kaufrverte flir landwirtschaftliche Grundstllcke

Diese Reihe weftet jöhrlich die Meldungen der Finanzämter über die
Veräußerungsfälle fiir Flächen tandwirtschaftlicher Nutzung aus.

2.S.: Sonderbeiträge (unregelmäßige Folge)

Bisher erschienen:

2.S.1: Methodische Grundlagen der Agnrberlchterstattung-
en / Landwirtschaftszählung (Haupterhebung) 1991
bis 1997

2.S.2: Methodische Grundlagen der Strukturertebungen ln
land- qnd forstwirtschaftllchen Betrleben ab 1999

2.S.3: Methodische Grundlagen der Strukturerhebungen ln
landwirtschaft lichen Betrieben 2003

Reihe 3: Landwirtschaftliche Bodennutzung und
pflanzliche Ezeugung
ln der Jahreszusammenstellung werden die Anbaustatistiken mit den
Emtefeststellungen über landwirtschaftliche Feldfrüchte und Grün-
land, Gemüse, Obst und Weinmost ausgewiesen. Außerdem ftnden
sich Angaben tiber Baumschulgehölze, Weinbestände und -ezeu-
gun8.

3.1: Landwirtschaftliche Bodennutzung

3.1.1: Gliederung der Gesamtflächen (erschelnt ab 1989 als
Reihe 5.1)

3.1.2: Bodennutzung der Betrlebe (Landwiilschaftllch ge
nutzte Flächen; diese Reihe ersetzt ab 2005 zusammen mit
der Reihe 4.1 die bisherige Relhe 1.1.1)
ln einem jöhrlichen Bericht (mit Vorbedch0 wird dle landwittschaft-
lich genutzte Fläche nach Kultur- und Fruchtarten aufteglledeft.

3.1.3: Gemüseanbauflächen
Diese Reihe berichtet jöhrlich über dle Anbauflächen von Gemüse
und Erdbeeren.

3.1.4: Baumobstflächen
Aus den fünfiährlichen Obstanbaueftebungen werden Strukturan-
gaben über Betriebe, Anbauflächen und Sorten nachgewiesen.

Forlsctrung slchc hltendc Selte



3.1.5: Rebflächen
Dieser jöhrliche Bericht enthält eine sachlich und regional geglie-
derte Bestandsaufnahme der mit Keltertrauben bestockten Rebflä-
chen mit marktorientierter Produktion.

3.1.6: Anbau von Zierpflanzen
Diese Veröffentlichung berichtet in vierjöhrlicher Periodizität über
den Anbau von Blumen und Zierpflanzen für den Verkauf.

3.1.7:Baumschulen, Baumschulflächen und Pflanzenbe.
stände
Die vierjlihrliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Eaum'
schulfläche und die Bestände an Folstpflanzen sowie Obst- und
Ziergehölzen.

3.1.8: Bodennutzung der Betriebe (Anbau von landwirt-
schaft lichen Zwlschenfrllchten)
ln diesem zweijlihrlich erscheinenden Bericht werden die Anbauflä'
chen landwirtschaftlicher Zwischenfrüchte nach Pflanzenarten sowie
dem Nutzungszweck nachgewiesen.

3.2: Pflanzliche EJzeugung

3.2.1: Wachstum und Ernte
- Feldfrllchte, Gemllse, Obst, Trauben -
ln unregelmäßiger Folge erscheinen iöhrlich 22 Einzelberichte
getrennt nach den vier Sachbereichen mit Angaben über den
Wachstumsstand, die Emtevorschätzungen und die endgü[tigen
Emtefeststellungen.

3.2,2:Weinezeugunt
löhrlich ein Bericht über die erzeugte Wein- und Mostmenge in der
Unterteilung nach Ländem, Regierungsbezirken und Anbaugebieten
sowie nach Qualitätsstufen.

3.2.3: Weinbestände
löhrlich ein Bericht über die Bestände an Wein' und Traubenmost
nach Herkunft und Betriebsart in der Unterteilung nach Ländem und
Regierungsbezirken.

Reihe 4: Viehbestand und tierische Ezeugung
Das lahresheft enthält Ergebnisse der Viehbestandsstatistiken, der
Statistiken 0ber Milcheneugung und -vetwendung, Schlachtungen
und Fleischezeugung, Erzeugung von Geflügel und Eiern sowie
Fleisch- und Gefl ligelfleischuntersuchung.

4.1: Viehbestand
Die jährlichen Bedchte informieren über die Ergebnisse der
Viehbestandserhebungen (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde,
Geflügel) im Mai sowie über die Viehbestandserhebungen (Rinder,
Schweine) im November.

Für die lahre 2002 bis 2004 wurde das Ergebnis der Viehbestands'
erhebungen im Mai in der Reihe 1.1.1 nachgewiesen.

4.2: Tlerlsche Ezeugung
Zu dieser Reihe erscheinen folgende Veröffentlichungen

4.2.1 : Schtachtungen und Fleischezeugung (vierteliährli ch)

4.2.2: Milchezeugung und .velwendung A öh rli ch)

4.2.3: Ezeugung von Geflügel (halbiöhrli ch)

4.3: Fleischuntersuch un g 0äh rli ch)

4.4: (unbesetzt)

4.5: Hochsee- und Küstenfischerel

Die Vierteliahres- und lahresberichte enthalten bis 1999 Angaben
i.iber Anlandeergebnisse in der Gliederung nach Fischarten,
Fanggebieten und Anlandeplätzen. Diese Reihe wird nicht
fortgesetzt.

Reihe 5: Allgemeine Flächennutzung

5.1: Bodenfläche nach Art der tatsächllchen Nutzung
(bis 1985 als Reihe 3.1 erschienen)
Dieser Bericht informiert in vierjöhrlichem Abstand bis zur Kreis-
ebene über die tatsächliche Nutzunt der Bodenfläche. Datengrund-
lage sind die Liegenschaftskataster.

5.2: Bodenfläche nach Art dergeplanten llutzung
ln diesem Heft wird ab 1989 vierjährlich bis zur Kreisebene die ge-
plante Nutzung der Bodenfläche, wie sie ln der gemeindlichen Bau-
leitplanung zum Ausdruck kommt, dagestellt. Als Erhebungsgrund-
lage dienen die Flächennutzungspläne der Gemeinden.

Einzelveröffentlichungen im Rahmen der Landwirt-
schaftszählung
- Landwirtschaftszählung (Haupteft ebun g) 1999

Außer den in der Reihe 2.7.2 - 2.1.8 veröfrentlichten Eqebnissen
der Agrarstrukturerhebungen, die in Jahren mit einer Landwitt'
schaftszählung Bestandteit dieser Großzählung sind, werden zu'
sätzlich folgende Ve röffentlichungen veröffentlicht:

o Heft 1 Landwirtschaftliche und außerlandwirtschaftliche
Berufsbildung

o Heft 2 Betriebe und Arbeitskräfte in land- und forstwirtschaftli'
chen Betrieben

o Heft 3 Vermietungvon Unterkünften an Ferien- oderKuryäste
1998

o Heft4 Hofnachfolge in landwirtschaftlichen Betrieben

r Heft 5 Soziate Sicherung 1999

- Gartenbauerhebung 1994, Teil I und Teil ll

- Weinbauerhebung 1999

- Binnenfischereierhebung 1994

Klassifikation
Klassifikation der Wirtschaftszweige mit Edäuterungen, Ausgabe
1993.

Systematisches Gütervezeichnis für Produktionsstatistiken, Aus-
gabe 1995.
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